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Hinweise zur Nutzung von Arbeitsmitteln

Seite: 01

Bereich: AB, WB, BO, Int

Arbeitsmittel: PKW, PKW Kasten, Transporter, E-PKW

Freigabe (Unterschrift):

Tatigkeit: Sach- u./ o. Personentransportarbeiten

Schritt 1

Fiir die Benutzung dieses Arbeitsmittels sind Voraussetzungen zu erfiillen:

Bedienberechtigung:

-> glltiger und BL vorgelegter Fiihrerschein

Arbeitsauftrag:

- aktueller Fahrauftrag des UAZ-Leiters

Unterweisung:

- allg. PKW, speziell E-Fahrzeuge

Ist eine der Voraussetzungen nicht erfillt, dirfen Sie das Arbeitsmittel nicht nutzen!

Schritt 2

Sie die nachfolgenden Punkte!

Die Dokumentenzusammenstellung enthalt wichtige Informationen zum sicheren
und effektiven Betreiben des Arbeitsmittels, welches Sie nutzen wollen - Beachten

Lesen Sie die Betriebsanweisung durch. = Siehe Pkt.2
. Beachten Sie die speziellen Hinweise.
Informieren und - - — :
Uberprifen | Bei Gefahrstoffen: Informieren Sie sich Gber (9 siehe Pkt. 5;)
. . . Benzin, Di
Gefahren! Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt enan, FIese
Uberpriifen Sie, ob das Arbeitsmittel aktuell Gberpriift | 2 HU/ELT
und somit fur Sie sicher ist 2 Priifprotokolle. SH07AS0
Nutzen Sie die kompakte Zusammenfassung der = Siehe Pkt. 4
Sicherheitsinformationen der BG.
Machen Sie sich mit der Betriebsanleitung des Siehe unten
Herstellers vertraut.
Ausbilder: BBSN - Unterweisungshilfen. > siehe Pkt. 6
Ausbilder: Checkliste zur Gefahrdungsbeurteilung > siehe Pkt. 8
Schritt 3 Mit der Nutzung des Arbeitsmittels bestatigt der Nutzer, alle 0.g. Unterlagen
gelesen und verstanden zu haben, sowie zu berticksichtigen.
Stellen Sie bei der Uberprifung Méngel fest, ... ..nehmen Sie | Meldung an den
das Arbeits- Vorgesetzten
Mangel? Sollten Sie nicht unterwiesen sein, ... ittel nich (Ausbilder,
mittel nicht Bereichsleitung)
in Betrieb!
Stellen Sie beim Betreiben einen Mangel fest, ... |  setzen Sie Tel.:
das Arbeits. | 03512027251
mittel auBer
Betrieb!



file:///C:/Users/a.puhlmann/Nextcloud/SIFA/BBSN%20QM%20ASi%20Neu/Prüfprotokoll%20Externe%20Überprüfung%20ELT_ov_.pdf
file:///C:/Users/a.puhlmann/Nextcloud/SIFA/BBSN%20QM%20ASi%20Neu/Prüfprotokoll%20jährl%20Überprüfung%20MECH.pdf
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Betrieb von Batterieladeanlagen fiir
Elektrofahrzeuge.

Seite: 01

Bereich: AB, WB, BO

Arbeitsmittel: Batterieladeanlagen fiir Elektrofahrzeuge

Freigabe (Unterschrift):

Tatigkeit: Laden von E-Fahrzeugen

Die Betriebsanweisung gilt fir den Betrieb von Batterieladeanlagen fur E-Fahrzeuge.
1. Gefahren fir Mensch und Umwelt

Batterieladeanlagen werden mit niedriger Gleichspannung betrieben.
Bei Fehlern kénnen hohe Strome auftreten, die eine groRe Brandgefahr darstellen.

Durch Bildung von Wasserstoff beim Laden besteht eine erhebliche Explosionsgefahr.
Batteriesaure kann austreten und zu schwersten Veratzungen fiihren.

2. Schutzmassnahmen und Verhaltensregeln

Batterieladeanlagen fir Elektrofahrzeuge nur benutzen, wenn regelmagige Prifungen
nach Unfallverhiitungsvorschrift DGUV 3 durchgefiihrt sind.

Insbesondere achten auf:

- Keine brennbaren Materialien im Abstand von weniger als 2,50 m.

- Abstand zu feuer- und explosionsgeféhrdeten Bereichen mindestens 5 m.

- Keine Frostgefahr im Ladebereich.

- Sind Feuerléscher an geeigneter Stelle vorhanden?

- Batterien nur bei ausreichender Beliftung laden.

- BelGftungsanlage vor Beginn des Ladevorgangs einschalten und

- muss bis mind. 1 Stunde nach Beendigung des Ladevorgangs eingeschaltet bleiben.
- Nur Ladegerate verwenden, die auf die zu ladenden Batterien abgestimmt sind.

- Ladegerate mussen vom versorgenden Netz getrennt werden kénnen

- und sind vor mechanischer Beschadigung zu schitzen.

- Abstand Ladegerate zu zu ladenden Batterien muss mindestens 1 m betragen.

- Batterien nicht an- oder abklemmen, wahrend Strom flief3t.

- Polaritéat beachten. Auf festen Sitz der Anschliisse achten.

- In Batterieladeanlagen ist Rauchen, Feuer und offenes Licht verboten.

3. Verhalten bei Stérungen

—>Treten beim Betrieb Stdrungen auf > Batterieladegerat sofort abschalten und
durch Ziehen der Steckverbindung vom versorgenden Netz zu trennen.
—>Festgestellte Mangel sofort dem Vorgesetzten melden.

4. Verhalten bei Unféllen / Erste Hilfe

- Batterieladegerat abschalten, Steckverbindungen trennen.

- Brande an Personen mit Decken oder durch Wélzen auf dem Boden l6schen.
- Brédnde mit CO 2 -Feuerléschern bekampfen.

- Bei Augenverletzungen (Batteriesdure) sofort Augenspulung (min. 10 Min.).

- Bei Unféllen ist Erste Hilfe zu leisten, der Unfall zu melden, zu dokumentieren.
- Fur die Erste-Hilfe-Leistung Ersthelfer heranziehen.
- Ruhe bewahren und auf Rickfragen antworten.

5. Instandhaltung / Entsorgung

Reparaturen dirfen nur von beauftragten Personen durchgefiihrt werden.




@ Betriebsanweisung
BA U v (gemanR Gefahrstoffverordnung § 14)
BILDUNG

SACHSEN

Betriebsstelle: BBSN, UAZ Arbeitsplatz/Tatigkeitsbereich:
Betrieb Gabelstapler

Freigegeben:

1. Gefahrstoffbezeichnun
Dieselkraftstoff

Form: flissig Farbe: braun Geruch: produktspezifisch

2. Gefahren fur Mensch und Umwelt
Gesundheitsschéadlich beim Verschlucken
Reizt die Haut, Augen und Atmungsorgane
Sensibilisierung durch Hautkontakt mdéglich
Umweltgefahrlich
Wassergefahrdend WGK 2

3. SchutzmalRnahmen und Verhaltensregeln

Verschitten vermeiden; benetzte Kleidung wechseln
Langeren, intensiven Hautkontakt vermeiden

Bei offenem Umgang Schutzbrille, Schutzhandschuhe tragen
Griindliche Hautreinigung und Hautpflege

Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen

MaRnahmen nach Verschitten/Auslaufen:

Mit Bindemittel aufnehmen; nicht in Kanalisation, Wasserlaufe oder tiefliegende Bereiche
gelangen lassen

Bei Auslaufen in Gewasser Ausbreitung durch geeignete Sperren verhindern

4. Verhalten im Gefahrfall

Bei Brand: Feuerwehr rufen
Loschmittel: Schaum, Trockenldschmittel
Nicht verwenden: Keinen Wasserstrahl verwenden

5. Erste Hilfe

Bei Erste-Hilfe-Malinahme: Selbstschutz beachten und umgehend Arzt verstandigen.
Nach Augenkontakt: Ausreichend mit Wasser spuilen, Augenspullésung nutzen.
Immer Augenarzt aufsuchen!
Nach Hautkontakt: Verunreinigtes sofort ausziehen.
Mit viel Wasser und Seife reinigen.
Nach Einatmen/Verschlucken: Fir Frischluft sorgen. Mund spulen,
kein Erbrechen herbeiflihren, bei Atemstillstand Atemspende

Eintrag in das Verbandbuch
6. Sachgerechte Entsorgun

Produktabfall bzw. Bindemittel durch autorisierte Unternehmen entsorgen lassen




Bezeichnung: Nr.: A—DDO1

o
B A U H H Ausgabe: 01-2024
I BILDUNG v Betriebsanweisung Nutzung Kraftfahrzeuge —

SACHSEN

Bereich: AB, WB, BO Arbeitsmittel: PKW, PKW Kasten, Transporter, E-PKW

Freigabe (Unterschrift): Tatigkeit: Sach- u./ o. Personentransportarbeiten

1. Anwendungsbereich

Diese Betriebsanweisung gilt fir den Betrieb und Verkehr mit (Betriebs-) Kraftfahrzeugen
durch die beauftragten Fahrer.

2. Gefahren fur Mensch und Umwelt

Gefahren bestehen aufgrund Kollision (mit und ohne Fremdbeteiligung) und durch Verrutschen
von Nutzlasten sowie beim Be- und Entladen.

Gefahren fur die Umwelt bestehen durch den unsachgemaflen Umgang mit Kraft- und
Betriebsstoffen.

Beim Laden in geschlossenen und unbeliifteten Hallen entstehen giftige und explosive Gase.

Es besteht die Gefahr des Stromschlages.

3. SchutzmaBBnahmen und Verhaltensregeln

Die Fahrzeuge dirfen nur betrieben werden, wenn
- eine gliltige Fahrerlaubnis vorliegt,
- sie sich fir den jeweiligen Zweck in einem sicheren Zustand befinden (z.B.
Hauptuntersuchung, UVV-Untersuchung)
sowie entsprechend ausgestattet sind (Verbandkasten, Warndreieck, Warnweste),
Fahrzeugschein, Fihrerschein, UVV-Prifungscheck und Betriebsanleitung
mitgefiihrt werden.
Eine defensive Fahrweise ist geboten. Gurtpflicht!
Der Genuss von Alkohol und anderen berauschenden Mitteln ist vor und wahrend der Fahrt
verboten.
Bei Medikamenteneinnahme Arzt wegen maoglicher Beeintrachtigung der Fahrtiichtigkeit
befragen.

4. Verhalten bei Storungen

Festgestellte Mangel sind sofort dem Vorgesetzten zu melden und im Fahrtenbuch zu
dokumentieren.

Bei der Behebung von Betriebsstorungen im flieRenden Verkehr Warnweste tragen.
Der Verlust des Flhrerscheins sowie Einschrankungen der Fahrtlichtigkeit sind sofort zu
melden.

5. Erste Hilfe

Bei Unféllen: Erste Hilfe leisten (Blutungen stillen, verletzte Gliedmafen ruhigstellen,
Schockbekampfung) und Ersthelfer heranziehen = Notruf: 112
Ruhe bewahren, Eigensicherung und Unfall polizeilich melden.

6. Instandhaltung

Instandhaltungsarbeiten: nur beauftragte Personen!
Reparaturarbeiten: nur (Vertrags-) Werkstatt!
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Priifung von Fahrzeugen
auf Betriebssicherheit

Anderungen zur letzten Ausgabe:

Uberarbeitung des Kapitels Begriffsbestimmungen

Einfugen der Kapitel

— Festlegungen zu wiederkehrenden Priifungen,

— Festlegung der Fristen flir wiederkehrende Priifungen

— Festlegung von Personen, die Priifungen durchfiihren

— Durchfiihrung der Priifungen

in Anlehnung an die TRBS 1201 ,,Priifungen und Kontrollen von Arbeitsmitteln und
tiberwachungsbediirftigen Anlagen“

Einfiigung von Priflisten, die als Vorlage fiir die Dokumentation von Priifergebnissen verwendet
werden kdnnen

Anpassen der Priifpunkte an den Stand der Technik und Erganzung von Priifpunkten zu
speziellen Fahrzeugaufbauten

Uberarbeitung der Priifpunkte ,Verkehrssicherheit und Antrieb“ auf Grundlage der Richtlinie fiir
die Durchfiihrung von Hauptuntersuchungen (HU) und die Beurteilung der dabei festgestellten
Méangel an Fahrzeugen nach § 29, Anlagen VIl und Vllla StVZO (,,HU-Richtlinie*), BMVI/StV
22/7341.1/40 vom 2.12.2019, VKBI. S. 871 mit Anderung vom 25.11.2021, VkBL. S. 1175

Anfligen eines Anhangs ,,Durchfiihrung der Messung der Bremswirkung und Berechnung der
Abbremsung Z in %“ auf Grundlage der Richtlinie fiir die Priifung der Bremsanlagen von Fahr-
zeugen bei Hauptuntersuchungen (HU) nach § 29 StVZ0O (HU-Bremsenrichtlinie), BMVBS/LA
20/7345/22-3 vom 24.5.2012, VKBL. S. 432 mit Anderungen vom 3.9.2014, VKBL. S. 655
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Vorbemerkung

Dervorliegende DGUV Grundsatz ist ein Mafistab zur Fest-
stellung des betriebssicheren Zustandes von Fahrzeugen,
die dem Geltungsbereich der DGUV Vorschrift 70 und 71
»Fahrzeuge® unterliegen. Der betriebssichere Zustand um-
fasst sowohl den verkehrssicheren als auch den arbeits-
sicheren Zustand.

Betriebssicherheit = Verkehrssicherheit + Arbeitssicherheit

Hauptuntersuchungen (HU) und Sicherheitspriifungen
(SP) nach § 29 Straflenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
(StVZ0) sind nicht zu verwechseln mit Priifungen auf Be-
triebssicherheit. HU und SP beinhalten im Wesentlichen
Priifpunkte der Verkehrssicherheit aber nicht der Arbeits-
sicherheit.

Die Technische Regel fiir Betriebssicherheit ,,Priifungen
und Kontrollen von Arbeitsmitteln und tiberwachungsbe-
diirftigen Anlagen® (TRBS 1201) konkretisiert die Betriebs-
sicherheitsverordnung (BetrSichV) und ist in dem vorlie-
genden DGUV Grundsatz eingearbeitet. Der vorliegende
DGUV Grundsatz kann deshalb als Orientierungshilfe fiir
die Erfiillung der Anforderungen nach § 3 Abs. 6 BetrSichV
herangezogen werden.

Ferner ist es hilfreich, wenn Fachkrafte fiir Arbeitssicher-
heit den vorliegenden DGUV Grundsatz bei der sicher-
heitstechnischen Uberpriifung von Fahrzeugen vor der
Inbetriebnahme nach § 6 Nr. 2 Arbeitssicherheitsgesetz
(ASiG) anwenden.



1 Anwendungsbereich

Nach § 57 Abs. 1 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge®
hat der Unternehmer Fahrzeuge bei Bedarf, jedoch min-
destens einmal jahrlich, durch einen Sachkundigen bzw.
eine Sachkundige auf ihren betriebssicheren Zustand pri-
fen zu lassen.

Nach § 3 Abs. 6 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
hat der Unternehmer Art und Umfang erforderlicher Prii-
fungen von Fahrzeugen sowie die Fristen von wiederkeh-
renden Priifungen zu ermitteln und festzulegen. Ferner hat

der Unternehmer zu ermitteln und festzulegen, welche Vo-
raussetzungen die zur Priifung befdhigten Personen erfiil-
len miissen, die von ihm mit den Priifungen von Fahrzeu-
gen zu beauftragen sind. Der vorliegende DGUV Grundsatz
behandelt ausschlieBlich Priifungen nach § 14 Abs. 2
BetrSichV.

Nach § 4 Abs. 4 BetrSichV hat der Unternehmer dafiir
zu sorgen, dass Fahrzeuge nur verwendet werden, wenn
diese Priifungen durchgefiihrt und dokumentiert wurden.

2 Begriffsbhestimmungen

Fahrzeuge

gemaf} § 2 Abs. 1 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,Fahrzeuge“
sind maschinell angetriebene, nicht an Schienen gebun-
dene Landfahrzeuge und deren Anhdngefahrzeuge so-
wohl mit als auch ohne behdrdlicher Betriebserlaubnis fiir
den Straf’enverkehr. Fahrzeuge sind auch die fahrzeug-
technischen Teile von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen
und Anhdnger-Arbeitsmaschinen.

Ausnahmen siehe § 1Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71
»Fahrzeuge*

Fahrzeuge sind Arbeitsmittel gemaf § 2 Abs. 1 BetrSichV.

Istzustand
ist der festgestellte Zustand des Fahrzeuges.

Sollzustand
ist dervom Unternehmer festgelegte sichere Zustand des
Fahrzeuges.

Mangel
ist die Abweichung des Istzustandes vom Sollzustand.

Priifung ist

1. die Ermittlung des Istzustandes,

2. der Vergleich des Istzustandes mit dem Sollzustand
sowie

3. die Bewertung der Abweichung des Istzustandes vom
Sollzustand.

Priifung auf Betriebssicherheit
ist die Priifung sowohl des verkehrssicheren als auch des
arbeitssicheren Zustandes des Fahrzeuges.

Priiffrist
ist der festgelegte Zeitraum zwischen zwei Priifungen.

Sachkundiger / Sachkundige

gemaf § 57 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“ ist,
wer die Anforderungen an zur Priifung von Fahrzeugen
beféhigte Personen gemafd § 2 Abs. 6 BetrSichV erfullt.

Zur Priifung befdhigte Person

zur Priifung von Fahrzeugen gemaf § 2 Abs. 6 BetrSichV
ist eine Person, die durch ihre Berufsausbildung, ihre Be-
rufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tatigkeit iiber
die erforderlichen Kenntnisse zur Priifung von Fahrzeugen
verfligt.



3 Festlegungen zu wiederkehrenden Priifungen

3.1 Allgemeines

Durch die Priifungen auf Betriebssicherheit ist insbeson-
dere sicherzustellen, dass die Fahrzeuge den geltenden
Rechtsvorschriften tiber Sicherheit und Gesundheits-
schutz entsprechen.

Fahrzeuge sind in der Regel Schdden verursachenden Ein-
flissen ausgesetzt, die zu Gefahrdungen der Versicherten
fiihren konnen. Deshalb hat der Unternehmer Fahrzeu-

ge wiederkehrend von einer zur Priifung befdhigten Per-
son priifen zu lassen (§ 14 Abs. 2 BetrSichV). Die Priifung
muss entsprechend den nach § 3 Absatz 6 BetrSichV er-
mittelten Fristen stattfinden. Die gleiche Forderung ergibt
sich aus § 57 DGUV Vorschrift 70 und 71,,Fahrzeuge®, wo-
nach Unternehmer Fahrzeuge bei Bedarf, mindestens je-
doch einmal jahrlich, durch einen Sachkundigen aufihren
betriebssicheren Zustand priifen lassen miissen.

Der Unternehmer kann sich bei der Ermittlung und Festle-
gung erforderlicher Priifungen u. a. von den mit der Priifung
beauftragten Personen fachkundig beraten lassen, die Ver-
antwortung des Unternehmers bleibt dabei unberiihrt.

3.2 Festlegung des Sollzustandes

Der Unternehmer legt den Sollzustand des Fahrzeuges
fest, der sich aus dem Ergebnis der Gefahrdungsbeurtei-
lung ergeben muss (§ 3 Absatz 6 BetrSichV in Verbindung
mit Abschnitt 4.6 Technische Regeln Betriebssicherheit
»,Gefahrdungsbeurteilung® (TRBS 1111)).

Bei der Festlegung des Sollzustandes sind insbesondere

zu beriicksichtigen:

o die DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge® und ihre
Durchfiihrungsanweisungen, andere DGUV Vorschriften
und DGUV Regeln

» sonstige Rechtsvorschriften und technische Regeln mit
Anforderungen an Fahrzeuge und Fahrzeugaufbauten

o derStand derTechnik, z.B. Normen, VDE-Bestimmungen

» Informationen der Fahrzeug- bzw. Aufbauhersteller, z. B.
Herstellerspezifikationen, zuldssige Abnutzungsraten,
Betriebsanleitung und Wartungsplane, Riickrufaktio-
nen, die vom Kraftfahrt-Bundesamt veroéffentlicht sind

o Artder mit dem Fahrzeug auszufiihrenden Arbeiten und
der sich daraus ergebenden Beanspruchung, z. B. Auf-
rechterhalten der beabsichtigten Aufbaufestigkeit nach
DIN EN 12642

e Umgebungsbedingungen wie Klima und Fahrwege
» Betriebsablaufe

Der Zustand zum Zeitpunkt der erstmaligen Inbetrieb-
nahme / Verwendung ist nicht zwangsldufig der Soll-
zustand.

Die Priifpunkte (siehe Kapitel 8) in diesem DGUV Grund-
satz spiegeln den Sollzustand wieder, der sich aus den
Rechtsvorschriften, dem Regelwerk der Unfallversiche-
rungstrager und dem Stand der Technik ergibt.

Sie sind zu erganzen mit zusatzlichen Kriterien aus den

Informationen

o des Fahrzeug- bzw. Aufbauherstellers, z.B. aus der
Betriebsanleitung, und

o der Gefahrdungsbeurteilung.

3.3 Festlegung von Art und Umfang der

Priifungen

Die Priifung auf Betriebssicherheit besteht aus der Ord-
nungspriifung und der technischen Priifung.

Bei der Ordnungspriifung wird insbesondere festgestellt, ob

 die zur Durchfiithrung der Priifung erforderlichen Unter-
lagen, z. B. Betriebs- und Priifanleitungen von Auf- und
Anbauten, vorhanden und schliissig sind,

e Aufzeichnungen der letzten Priifung auf Betriebssicher-
heit und Aufzeichnungen der Priifungen von an- oder
aufgebauten Einrichtungen, z. B. Hubladebiihnen oder
Ladekrane, vorhanden sind,

Daraus ldsst sich die Benutzungsintensitdt ableiten
und das wiederholte Auftreten von Mdngeln erkennen.

e Aufzeichnungen iiber Wartungsarbeiten, die der Her-
steller vorgibt, vorhanden sind,

z.B. Wechsel von Hydraulikél und Hydraulikélfilter

« die erforderlichen Priifparameter definiert sind (Priif-
umfang, Priiffrist),

» das Fahrzeug mit den technischen Unterlagen {iberein-
stimmt
z.B. Zulassungsbescheinigung Teil |

» die Beschaffenheit des Fahrzeuges oder die Einsatz-
bedingungen seit der letzten Priifung geandert wurden.
Hierunter fdllt auch der Austausch sicherheitsrelevan-
ter Bauteile wie z. B. Hydraulik-Schlauchleitungen.



Festlegungen zu wiederkehrenden Priifungen

Bei der technischen Priifung werden die sicherheitstech-
nisch relevanten Merkmale des Fahrzeuges auf Zustand,
Vorhandensein und gegebenenfalls Funktion am Objekt

selbst mit geeigneten Verfahren gepriift.

Hierzu gehoren beispielsweise die folgenden Priifarten:

 Sichtpriifung

o Funktions- und Wirksamkeitspriifung, z. B. von Abstiit-
zungen oder Sicherheitsventilen

o Priifung mit Mess- und Priifmitteln, z. B. Druckmess-
gerdten und Bremskraftmessgerdten

o zerstorungsfreie Priifung, z. B. Risspriifverfahren

Geeignete Priifverfahren sind solche, die den Zweck der
Priifung zuverldssig erfiillen und dem Stand der Technik
entsprechen. Die Priifaussage der Priifverfahren muss
aussagekréftig und nachvollziehbar sein.

Mess- und Priifmittel miissen nach Herstellervorgaben
gewartet, kalibriert und iiberpriift sein.

4 Festlegung der Fristen fiir wiederkehrende

Priifungen

Der Unternehmer hat die Fristen von wiederkehrenden
Priifungen auf Betriebssicherheit zu ermitteln und fest-
zulegen. Diese sind so festzulegen, dass die Fahrzeuge
bis zur ndchsten festgelegten Priifung sicher verwendet
werden kénnen (§ 3 Abs. 6 Satz 3 BetrSichV). Ergibt die
Priifung, dass ein Fahrzeug nicht bis zur ndchsten wieder-
kehrenden Priifung sicher betrieben werden kann, ist die
Priiffrist neu festzulegen.

Fahrzeuge sind bei Bedarf, spdtestens jedoch 12 Monate
nach der erstmaligen Verwendung oder der letzten Prii-

fung, durch einen Sachkundigen / eine Sachkundige bzw.
eine zur Priifung befdhigte Person auf ihren betriebssiche-

ren Zustand priifen zu lassen (§ 57 Abs. 1 DGUV Vorschrift
70 und 71,,Fahrzeuge®)

Kriterien fiir die Verkiirzung von Priiffristen (Bedarfspri-

fung) sind:

o Einsatzbedingungen (spezielle Belastungen, Benut-

zungszeit je Tag, usw.)

Herstellerhinweise, die in der Betriebsanleitung enthal-

ten sind

» Erfahrungen mit der VerschleiRentwicklung bzw. dem
Ausfallverhalten des Fahrzeuges, Fahrzeugaufbaus
bzw. dessen Sicherheitseinrichtungen

» Unfallgeschehen oder Haufung von Mangeln an ver-
gleichbaren Fahrzeugen

Die zur Priifung befdhigte Person sollte aufgrund der o.g.
Kriterien und des Ergebnisses der durchgefiihrten Priifung
eine Priiffrist empfehlen. Die Verantwortung des Unter-
nehmers bleibt dabei unberiihrt.

Wenn die o.g. Kriterien nicht dagegensprechen, soll-
ten aus organisatorischen Griinden die wiederkehren-
den Priifungen in Zusammenhang mit den Fahrzeugin-
spektionen oder den Hauptuntersuchungen nach § 29
Straenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO0) erfolgen.



5 Festlegung von Personen, die Priifungen

durchfiihren

51 Allgemeines

GemaR § 3 Absatz 6 Satz 6 BetrSichV hat der Unterneh-
mer zu ermitteln und festzulegen, welche Voraussetzun-
gen die zur Priifung befahigten Personen erfiillen miissen,
die von ihm mit den Priifungen von Fahrzeugen nach den
§ 14 Abs. 2 BetrSichV bzw. § 57 Abs. 1 DGUV Vorschrift 70
und 71,,Fahrzeuge“ zu beauftragen sind. Hierbei hat der
Unternehmer zu gewdhrleisten, dass die Befdhigung der
Person der Schwierigkeit bzw. Komplexitat der Priifauf-
gabe angemessen ist, sodass die Priifung sachgerecht
durchgefiihrt werden kann.

Eine zur Prifung befahigte Person muss iiber die erforder-
lichen Kenntnisse zur Priifung von Fahrzeugen verfiigen.
Diese setzen eine

» Berufsausbildung (siehe 5.2),

o Berufserfahrung (siehe 5.3) und

 zeitnahe berufliche Tatigkeit (siehe 5.4)

voraus.

Der Unternehmer muss sicherstellen, dass die zur Priifung

befdhigte Person so ausgewdahlt und qualifiziert ist, dass

sie die ihr libertragenen Priifaufgaben

» dem Stand der Technik entsprechend (z. B. TRBS und
andere technische Regeln, Normen und VDE-Bestim-
mungen, DGUV Grundsétze)

» ggf. in der erforderlichen Reihenfolge der Priifschritte
und

e mitdem entsprechenden Priiffumfang

zuverldssig und sorgféltig durchfiihrt. In Abhdngigkeit von

der Priifaufgabe (z.B. Fahrzeug-, Antriebs- und Aufbauart,

Prifumfang, Priifanlass, Nutzung bestimmter Messgerate)

konnen die Anforderungen an die Befahigung variieren.

Der Unternehmer muss sicherstellen, dass die zur Priifung

befdhigte Person ausreichend beféhigt ist, sodass sie hin-

sichtlich der tibertragenen Priifaufgaben

o Abweichungen des Istzustandes vom Sollzustand
erkennen, bewerten und das Ergebnis dokumentieren
kann,

o die bei dervorgesehenen Verwendung des Fahrzeuges
auftretenden Gefahrdungen beurteilen kann,

o Artund Umfang der erforderlichen Priifungen kennt,
die in der Gefdhrdungsbeurteilung festgelegt wurden,

e beurteilen kann, ob die vorgesehenen Priifverfahren
fuir die Priifaufgabe geeignet sind, sowie

 die Priifverfahren anwenden kann.

Hierzu gehort auch die Kenntnis aller SchutzmaRnahmen,
die zur sicheren Durchfiihrung der Priifung erforderlich
sind. Die Priifung eines Elektro- oder Hybridfahrzeuges
mit einem Hochvoltsystem setzt z. B. eine Qualifikation
nach der DGUV Information 209-093 ,,Qualifizierung fiir
Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvoltsystemen* voraus,
auch wenn keine elektrotechnischen Arbeiten durchge-
flihrt werden.

Ist fiir eine Priifaufgabe eine umfassende Befdhigung
(z.B. fiir elektrische und hydraulische Priifanteile) erfor-
derlich, die nicht von einer einzelnen zur Priifung befahig-
ten Person abgedeckt wird, kann sich diese auf Priifergeb-
nisse weiterer entsprechend befdhigter Personen stiitzen
und sich deren Priifergebnisse zu eigen machen. Hierzu
muss der Unternehmer sicherstellen, dass Personen mit
der jeweils erforderlichen Qualifikation eingesetzt werden.

Der Unternehmer kann auch mehrere zur Priifung befa-
higte Personen mit eindeutig abgegrenzten Priifaufgaben
beauftragen. In jedem Fall hat der Unternehmer sicherzu-
stellen, dass das Arbeitsmittel als Ganzes entsprechend
dem festgelegten Umfang sowie innerhalb der festgeleg-
ten Fristen gepriift wird.

Der Unternehmer kann mit den Priifungen nach der Be-
triebssicherheitsverordnung bzw. der DGUV Vorschrift 70
und 71, Fahrzeuge* auch externe Personen oder Unter-
nehmen beauftragen. Die Verantwortung fiir die aus-
reichende Qualifikation der jeweiligen zur Priifung be-
fahigten Person verbleibt beim Unternehmer. Bei der
Beauftragung muss der Unternehmer die erforderlichen
Anforderungen an die Befdhigung beriicksichtigen.

5.2 Berufsausbildung

Die zur Priifung befdhigte Person fiir die Priifung von Fahr-
zeugen muss eine Berufsausbildung, z. B. Kfz-Mechani-
ker, -in, Kfz-Mechatroniker, -in oder Landmaschinen-Me-
chatroniker, -in, abgeschlossen haben, die es erméglicht,
ihre beruflichen Kenntnisse nachvollziehbar festzustellen.
Als abgeschlossene Berufsaushildung gilt auch ein ab-
geschlossenes Studium z. B. der Fachrichtung Maschi-
nenbau oder Fahrzeugtechnik. Die Feststellung soll auf
Berufsabschliissen oder vergleichbaren Qualifikations-
nachweisen beruhen.
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Die zur Priifung befdhigte Person fiir die Priifung von hy-
draulischen Komponenten an Fahrzeugen muss iiber eine
abgeschlossene technische Berufsausbildung verfiigen,
in dervorzugsweise Grundkenntnisse iiber die Arbeiten
an hydraulischen Einrichtungen vermittelt werden, z. B.
Kfz-Mechaniker bzw. Kfz-Mechanikerin, Kfz-Mechatroniker
bzw. Kfz-Mechatronikerin oder Landmaschinen-Mechatro-
niker bzw. Landmaschinen-Mechatronikerin. Kenntnisse
liber die Anforderungen an hydraulischen Einrichtungen
sind bedarfsweise zu ergdnzen oder zu aktualisieren, z. B.
durch Teilnahme an Schulungen zur Gestaltung von Hyd-
raulik-Anlagen und zum fachgerechten Umgang mit Hyd-
raulik-Schlauchleitungen oder Sicherheitsbauteilen oder
-einrichtungen der Hydraulik.

Die zur Priifung befdhigte Person fiir die Priifung von
elektrischen Hochvolt-Komponenten an Elektro- oder
Hybrid-Fahrzeugen muss iiber eine abgeschlossene tech-
nische Berufsausbildung verfiigen, in der vorzugsweise
Grundkenntnisse {iber die Arbeiten an elektrischen Hoch-
volt-Komponenten vermittelt werden, z. B. Kfz-Mecha-
niker, -in, Kfz-Mechatroniker, -in oder Landmaschinen-
Mechatroniker, -in. Kenntnisse tiber die erforderlichen
SchutzmaBnahmen und die Anforderungen an elektri-
schen Hochvolt-Komponenten sind bedarfsweise zu er-
gdanzen oder zu aktualisieren, z. B. durch Teilnahme an
Schulungen der Fahrzeughersteller und Teilnahme an
einer Qualifizierung nach der DGUV Information 209-093
,»Qualifizierung fiir Arbeiten an Fahrzeugen mit Hochvolt-
systemen*.

5.3 Berufserfahrung

Berufserfahrung setzt voraus, dass die zur Priifung befahig-
te Person liber einen angemessenen Zeitraum praktische
Erfahrung mit Fahrzeugen gesammelt hat, sodass sie die
tibertragene Priifaufgabe zuverldssig wahrnehmen kann.

Die zur Priifung befahigte Person muss geniigend Anldsse

kennen, die Priifungen auslosen, z.B. im Ergebnis der Ge-

fahrdungsbeurteilung und aus arbeitstaglicher Beobach-

tung. Dabei muss sie u. a. vertraut sein mit

 dersicheren Funktion des zu priifenden Fahrzeuges,
insbesondere von dessen Schutzeinrichtungen,

o Schaden verursachenden Einfliissen, denen das Fahr-
zeug bei der Verwendung ausgesetzt sein kann,

» typischen Schdaden und sich dadurch ergebenden
Gefdhrdungen fiir die Versicherten,
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» auflergewdhnlichen Ereignissen, die das zu priifende
Fahrzeug betreffen und schadigende Auswirkungen auf
dessen Sicherheit haben kénnen und

o Erfahrungswerten aus der Priifung vergleichbarer
Fahrzeuge.

Die zur Priifung befdhigte Person fiir die Priifung von
hydraulischen Komponenten an Fahrzeugen muss iiber
mindestens ein Jahr praktische Erfahrung mit vergleich-
baren Arbeitsmitteln (entsprechend der Priifaufgabe z.B.
Hubarbeitsbiihnen, hydraulische Pressen) verfiigen.

Die zur Priifung befdhigte fiir die Priifung von
elektrischen Hochvolt-Komponenten an Elektro- oder
Hybrid-Fahrzeugen muss liber eine mindestens einjahrige
praktische Erfahrung mit dem Zusammenbau oder der In-
standhaltung von Fahrzeugen mit elektrischen Hochvolt-
Komponenten verfligen.

5.4 Zeitnahe berufliche Tatigkeit

Die Forderung nach einer zeitnahen beruflichen Tatigkeit
im Sinne von § 2 Absatz 6 BetrSichV bezieht sich auf eine
Tatigkeit im Umfeld der anstehenden Priifung des zu pri-
fenden Fahrzeuges, z.B. Instandhaltung, sowie eine ange-
messene Weiterbildung.

Zur zeitnahen beruflichen Tatigkeit gehort die Durchfiih-
rung von oder Beteiligung an mehreren Priifungen pro
Jahr (Erhalt der Priifpraxis). Dabei muss die zur Priifung
befahigte Person Erfahrung mit der Durchfiihrung von
Fahrzeugpriifungen gesammelt sowie die erforderlichen
Kenntnisse im Umgang mit Priifmitteln und der Bewertung
von Priifergebnissen erworben haben. Bei langerer Unter-
brechung der Priiftdtigkeit miissen die erforderlichen
Kenntnisse aktualisiert und ggf. erneut Erfahrungen mit
Priifungen gesammelt werden.

Die zur Priifung befdhigte Person muss iber Kenntnisse

zum Stand der Technik hinsichtlich der sicheren Verwen-

dung des zu priifenden Fahrzeuges und der zu betrachten-

den Gefdhrdungen soweit verfiigen, dass sie insbesondere

e denIstzustand ermitteln,

o den Istzustand mit dem vom Unternehmer festgelegten
Sollzustand vergleichen sowie

» die Abweichung des Istzustands vom Sollzustand
bewerten kann.



6 Durchfiihrung der Priifungen

6.1 Allgemeines

Die Priifung auf Betriebssicherheit kann sich bei durch-
gefiihrter, mit mangelfreiem Ergebnis abgeschlosse-

ner Hauptuntersuchung nach § 29 Stralenverkehrs-
Zulassungs-Ordnung (StVZ0) auf den Bereich der
Arbeitssicherheit beschranken. Bei Fahrzeugen, fiir die
zum Zeitpunkt der Priifung auf Betriebssicherheit keine
Hauptuntersuchungen nach § 29 StVZ0 erforderlich sind,
z.B. Personenkraftwagen und Lastkraftwagen mit einer
zuldssigen Gesamtmasse < 3,5t, muss grundsatzlich auf
verkehrs- und arbeitssicheren Zustand gepriift werden.

Fiir Personenkraftwagen gilt eine Priifung auf Betriebs-
sicherheit auch als durchgefiihrt, wenn durch eine vom
Hersteller vorgeschriebene und von einer qualifizierten
Fachwerkstatt durchgefiihrten Inspektion ein Nachweis
des verkehrssicheren Zustandes vorliegt, welcher auch
die Prufung auf arbeitssicheren Zustand (z. B. der Einrich-
tungen zur Ladungssicherung) ausweist.

Betriebsabhadngige Inspektionsabstande nach Vorgabe
von Bordcomputersystemen entbinden nicht von der Er-
mittlung und Festlegung der Priiffristen nach Abschnitt 4.

6.2 Voraussetzungen

Der Unternehmer ist fiir die Festlegungen zur Durchfiih-
rung der Priifungen und Kontrollen verantwortlich und hat
die erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen.

Hierzu gehdéren

« fiir Priifungen die Bereitstellung der fiir die Priifung er-
forderlichen Hilfsmittel und Unterlagen (z. B. Priifpla-
ne, Festlegungen zu getroffenen organisatorischen und
technischen Schutzmatnahmen),

o die Gewdhrleistung der Zugdnglichkeit zu dem zu
priifenden oder kontrollierenden Arbeitsmittel,

» ausreichend bemessene Zeit fiir die Priftatigkeit und

« fiir die Priifung geeignete und sichere Arbeits-
bedingungen.

Bei Vergabe eines Priifauftrages sind Priifart, -tiefe und
-umfang sowie die Zuladssigkeitsgrenzen der beabsichtig-
ten Priifverfahren zwischen Unternehmer und Auftragneh-
mer einer Priifung abzustimmen.

6.3 Vergleich und Bewertung

Die zur Priifung befdhigte Person stellt den Istzustand des
Fahrzeuges fest. Ein besonderes Augenmerk ist auf Mani-
pulationen, Anderungen, Verschleif3, Risse und Schéden
zu richten, die zu gefahrlichen Situationen fiihren kdonnen.
Der ermittelte Istzustand wird durch Vergleich mit dem
Sollzustand (siehe Kapitel 3.2) bewertet. Die Bewertung
der zur Priifung befdhigten Person muss eine Aussage
dariiber enthalten, ob und unter welchen Bedingungen
das Fahrzeug weiterhin sicher benutzt werden kann.

Werden bei einer Priifung eines Fahrzeuges Mangel fest-
gestellt, welche die sichere Verwendung insoweit beein-
trdchtigen, dass eine Gefahrdung von Versicherten zu
erwarten ist, darf der Unternehmer das Fahrzeug gemaf
§ 5 Absatz 2 BetrSichV nicht weiterverwenden lassen. Vor
Wiederverwendung hat der Unternehmer die Beseitigung
der Mangel priifen zu lassen.

Werden bei einer Priifung eines Fahrzeuges Mdngel fest-
gestellt, welche die sichere Verwendung nur insoweit be-
eintrachtigen, dass vor der ndchsten wiederkehrenden
Priifung eine Gefdhrdung von Versicherten nicht ausge-
schlossen werden kann, ist in angemessener Weise zu
reagieren z.B. durch Beseitigung der Mdngel innerhalb
einer angemessenen Frist, Anderung von Betriebspara-
metern wie Nutzlast, Betriebsgeschwindigkeit, Betriebs-
driicke 0.4. Der Unternehmer hat die Beseitigung der
Mangel priifen zu lassen.

6.4 Dokumentation

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass das Ergebnis

der wiederkehrenden Priifung aufgezeichnet und mindes-

tens bis zur ndchsten Priifung aufbewahrt wird. Die Auf-

zeichnungen miissen mindestens folgende Angaben ent-

halten:

« Kenndaten der Fahrzeuge / der Aufbauten

o Aktuelle Betriebsdaten (z. B. km-Stand, Betriebs-
stunden)

o Datum der Priifung

 Priifgrundlagen, z.B. der DGUV Grundsatz 314-003
,Prifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit*

o Priifumfang, z. B. Gesamtfahrzeug, Grundfahrzeug oder
Aufbau

o Ergebnis der Priifung
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o Bewertung festgestellter Mangel und Aussagen zum
Weiterbetrieb

« Name und gegebenenfalls Anschrift des Priifers oder
Priiferin

Die Aufzeichnung ist von der zur Priifung befdhigten Per-
son zu unterzeichnen. Aufzeichnungen kdnnen auch in
elektronischer Form aufbewahrt werden. Die Aufzeich-
nung ist dem Unternehmer bzw. anderen verantwortlichen
Personen zur Kenntnis zu geben. Festgestellte Mangel —
insbesondere, wenn sie wiederholt auftreten — kdnnen
Indikatoren zur Uberpriifung der Gefahrdungsbeurtei-
lung nach § 3 Abs. 7 BetrSichV bzw. § 3 DGUV Vorschrift 1
»Grundsdtze der Pravention® sein. Die ausgefiillten Priif-
listen nach Abschnitt 7 kdnnen als Aufzeichnung verwen-
det werden. Dies schlief3t jedoch andere Formen der Auf-
zeichnung nicht aus.

Werden Fahrzeuge auRerhalb der Betriebsstatte einge-
setzt, ist nach § 14 Abs. 7 Satz 4 BetrSichV ein Nachweis
iiber die Durchfiihrung der letzten Priifung am oderim
Fahrzeug vorzuhalten. In der Praxis hat sich hierfiir die
Verwendung von Priifplaketten bewdhrt (siehe Anhang 1).
Gestaltung und Anbringung dieser Priifplaketten diirfen
aber nicht zu einer Verwechslung mit Priifplaketten nach
Anlagen IX StVZ0 sowie Priifmarken oder SP-Schildern
nach IXb StVZO fiihren.
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7 Priiflisten

71 Ubersicht der Priiflisten

Die Bereiche ,,Arbeitssicherheit“ und ,Verkehrssicherheit*
werden getrennt betrachtet.

Arbeitssicherheit

« Priiflisten Arbeitssicherheit fiir Fahrzeuge, die eine
Einheit bilden:
— Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Pkw, Pkw-Kombi*
— Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Kraftomnibus*
— Priifliste , Arbeitssicherheit — Transporter, Kasten-
wagen“
« Priiflisten Arbeitssicherheit fiir Grundfahrzeuge:
— Priifliste , Arbeitssicherheit — Lkw-Grundfahrzeug*
— Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Anhanger-Grundfahr-
zeug“
Diese Priifliste kann auch fiir Nachldufer angewandt
werden.
o Ergdnzungs-Priiflisten Arbeitssicherheit fiir Fahrzeug-
aufbauten:
— Ergdnzungs-Priifliste , Arbeitssicherheit — Sattelzug-
maschinen-Aufbau®
— Ergdnzungs-Priifliste , Arbeitssicherheit — Pritschen-
Aufbau, mit Planen-Aufbau®
— Ergédnzungs-Priifliste , Arbeitssicherheit — Hinter-
kipper-, Dreiseitenkipper-Aufbau“
— Ergédnzungs-Priifliste , Arbeitssicherheit — Behilter-
Aufbau: Silo-, Kippsilo-, Tank-Aufbau*
— Ergdnzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Saugfahr-
zeug-, Hochdruck-Spiilfahrzeug-Aufbau“
— Ergédnzungs-Priifliste , Arbeitssicherheit — Hecklader-
Abfallsammelfahrzeug-Aufbau“
— Ergdnzungs-Priifliste , Arbeitssicherheit — Seiten-
lader-, Frontlader-Abfallsammelfahrzeug-Aufbau“
— Ergdnzungs-Priifliste , Arbeitssicherheit — Langholz-,
Langmaterialtransport- Aufbau*
— Ergédnzungs-Priifliste , Arbeitssicherheit — Absetz-
kipper-Aufbau“
Diese Priifliste ist fiir Fahrzeuge mit speziellen
Hub- und Kippeinrichtungen fiir Absetzbehdlter
anzuwenden.
— Ergédnzungs-Priifliste , Arbeitssicherheit — Abroll-
kipper-, Abgleitkipper-Aufbau“
Diese Priifliste ist fiir Fahrzeuge mit speziellen Hub-
und Kippeinrichtungen fiir Abrollbehdlter anzuwenden.
— Ergédnzungs-Priifliste , Arbeitssicherheit — Koffer-
Aufbau, mit Kdlteanlagen oder Kiihleinrichtungen“

— Ergdnzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Autotrans-
port-Aufbau“

— Ergdnzungs-Prifliste ,,Arbeitssicherheit — Fahr-
mischer-Aufbau*

— Ergédnzungs-Priifliste , Arbeitssicherheit — Pannen-
hilfsfahrzeug-Aufbau*

— Ergdnzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Tieflader-
Aufbau*

— Ergdnzungs-Prifliste ,,Arbeitssicherheit — Aufbau fiir
austauschbare Ladungstrdager: Container / Wechsel-
behdlter, Innenlader-Paletten, Absetzbehilter,
Abrollbehalter”

Fiir Fahrzeuge mit spezieller Hub- und Kippein-
richtungen fiir Absetz- bzw. Abrollbehdilter ist die
Ergdnzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Absetz-
kipper-Aufbau“ bzw. Ergdnzungs-Priifliste ,,Arbeits-
sicherheit — Abrollkipper-, Abgleitkipper-Aufbau
anzuwenden.

o Erganzungs-Priifliste Arbeitssicherheit fiir Sonder-
fahrzeuge, deren Aufbauten nicht tiber die o.g. Er-
gdnzungs-Priiflisten Arbeitssicherheit fiir Fahrzeug-
aufbauten abgedeckt sind:

— Ergédnzungs-Priifliste , Arbeitssicherheit — Aufbau,
allgemein“

Diese Priifliste ist entsprechend den aufbauspezifi-
schen Eigenschaften zu konfigurieren.

Verkehrssicherheit

 Prifliste Verkehrssicherheit und Antriebssystem
(Kraftstoff, Gas, Elektro und Hybrid) fiir alle Fahrzeug-
arten:
— Priifliste ,Verkehrssicherheit und Antriebssystem“

7.2  Anwendung der Priiflisten

Fiir Fahrzeuge, die eine Einheit bilden, sind alle relevan-
ten Priifpunkte ,Arbeitssicherheit“ in der jeweiligen Priif-
liste zusammengefasst.

Der fahrzeugtechnische Teil von selbstfahrenden Arbeits-
maschinen und Anhanger-Arbeitsmaschinen kann mit
einer der Priiflisten Arbeitssicherheit fiir Grundfahrzeuge
abgedeckt werden.

Fiir alle anderen Fahrzeuge setzen sich die Priifpositio-
nen fiir Arbeitssicherheit aus mindestens zwei Priiflisten
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zusammen: Der fahrzeugtechnische Teil wird mit einer
der Priiflisten Arbeitssicherheit fiir Grundfahrzeuge ab-
gedeckt. Zusatzlich ist eine der Ergdnzungs-Priiflisten
Arbeitssicherheit fiir Fahrzeugaufbauten erforderlich.

Die Priifliste Verkehrssicherheit und Antriebssystem ist
zusdtzlich anzuwenden fiir Fahrzeuge, fiir die zum Zeit-
punkt der Priifung auf arbeitssicheren Zustand keine
Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO erforderlich ist, z. B.
bei Fahrzeugen, bei denen die Zeitabstande der Haupt-
untersuchungen mehr als 12 Monate betragt, bei nicht
zugelassenen Fahrzeugen und Fahrzeugen ohne behordli-
che Betriebserlaubnis fiir den StraBenverkehr.

—00"

Die Priiflisten verweisen bei den einzelnen Priifpositio-
nen auf Priifpunkte, die unter der angegebenen Nummer
im Abschnitt 8 eingehend erldutert werden. Aufgrund der
Vielzahl moglicher Varianten sind im Einzelfall die Priiflis-
ten bzw. Priifpositionen um weitere Priifpunkte zu ergan-
zen. Die Beschreibungen der Priifpunkte Arbeitssicherheit
sind so formuliert, dass ein mit "Nein" bewerteter Priif-
punkt einen Mangel aufzeigt.

Die Priifpunkte Verkehrssicherheit nennen einzelne Unter-
suchungspositionen. Diese erganzen Griinde fiir eine
Mangelfeststellung. Aufgrund der Vielzahl méglicher Defi-
zite kdnnen hier nur Beispiele angegeben werden.

Ergdnzungs-Priifliste , Arbeitssicherheit -
Hinterkipper-, Dreiseitenkipper-Aufbau“

+ Priifliste ,Arbeitssicherheit — Lkw-Grundfahrzeug“
+ Priifliste ,Verkehrssicherheit und Antriebssystem*

Abb. 1
betrieblich eingesetzt wird.
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Die Beurteilung findet nach folgenden Kriterien statt:

Das Bau- oder Zubehorteil ist nach den
zutreffenden Rechtsvorschriften und dem
Stand der Technik nicht notwendig und
nichtvorhanden. Deshalb ist diese Priif-
position nicht erforderlich. Ist das Bau-
oder Zubehorteil trotzdem vorhanden, ist
dessen Priifung erforderlich.

nicht
erforderlich

Gestaltung Das Fahrzeug bzw. Bau- oder Zubehorteil
entspricht den zutreffenden Rechtsvor-

schriften und dem Stand der Technik.

Zustand Das Fahrzeug bzw. Bau- oder Zubehorteil
weist keine sicherheitsbeeintrachtigende
Beschadigung, Deformation, Korrosion,
Abrieb, Verschlei3, Spiel oder Risshildung
auf. Alle Verbindungselemente, wie z.B.
Schrauben, sind vorhanden und nach Vor-
gabe des Herstellers befestigt. Das Alter
von Fahrzeugteilen und Betriebsstoffen
tiberschreitet nicht die vom Hersteller vor-
gegebene Nutzungsdauer.

Funktions-
fahigkeit

Bei beweglichen Bauteilen ist die Beweg-
lichkeit nicht eingeschréankt oder verhin-
dert. Betdtigungs- und Sicherheitseinrich-
tungen sowie lichttechnische Einrichtungen
funktionieren ordnungsgemaf.

Vorhanden Sicherheitseinrichtungen sind vorhanden
und ordnungsgemaf} angebracht. Notwen-
diges Zubehor wird am bzw. im Fahrzeug

mitgefiihrt.

Eignung Notwendiges Zubehor ist fiir die beabsich-

tigte Verwendung geeignet.

Die zutreffende Beurteilung ist fiir jede Priifposition anzu-
kreuzen.

In der Spalte ,,Bemerkungen® sollen die Mdngel benannt
und erforderlichenfalls erldutert werden.

Die Priiflisten sind in der Priifposition ,,Sicherheitsrele-
vante Instandhaltungsmafinahmen nach den Informatio-
nen des Fahrzeugherstellers/Aufbauherstellers“ mit den
erforderlichen Priifpunkten zu ergdnzen. Dies kdnnen zum
Beispiel sein: einzuhaltende Verschleif’grenzen, regel-
mafiger Wechsel von Betriebsfliissigkeiten, regelméaBiger
Austausch von Fahrzeugteilen. Sind solche Instandhal-

Priiflisten

tungsmafinahmen im grofieren Umfang erforderlich, kann
das Beiblatt zu den Priiflisten (Kap. 7.7) hierfiir verwendet
werden.

Anforderungen zum Zeitpunkt des Bereitstellens

Fahrzeuge sowie deren Bau- und Zubehorteile miissen
den Rechtsvorschriften, mit denen Gemeinschaftsrichtli-
nien in deutsches Recht umgesetzt wurden, der Betriebs-
sicherheitsverordnung und den Unfallverhiitungsvor-
schriften entsprechen, die fiir die Fahrzeuge sowie deren
Bau- und Zubehdorteile zum Zeitpunkt des Bereitstellens
auf dem Markt galten. Verkehrsrechtliche Vorschriften
bleiben hiervon unberiihrt. Der Stand der Technik zum
Zeitpunkt des Bereitstellens der Fahrzeuge sowie deren
Bau- oder Zubehorteile auf dem Markt ergibt sich insbe-
sondere aus den zu den einzelnen Priifpunkten genann-
ten Technischen Regeln, DGUV Regeln und Normen in der
zum Zeitpunkt des Bereitstellens auf dem Markt gelten-
den Ausgabe. Sofern sich der Stand der Technik in Bezug
auf das zu erreichende Schutzniveau gedndert hat, ist im
Rahmen der Gefahrdungsbeurteilung zu priifen, ob zu-
satzliche Schutzmafinahmen erforderlich sind. Entspre-
chende Hinweise sind in der Spalte ,,Bemerkungen® anzu-
geben.

An-, Ein- oder Aufbauten, fiir die die DGUV Vorschrift 70
und 71 ,Fahrzeuge* nicht gilt, z. B. Ladekrane, Hublade-
bithnen, Druckbehilter, sind nach den fiir sie zutreffen-
den Vorschriften zu priifen.

Elektrotechnische Teile von An-, Ein- oder Aufbauten, die
mit einer Spannung tiber 25V AC (Wechselstrom) oder
60V DC (Gleichstrom) betrieben werden, sind nach § 5
DGUV Vorschrift 3 und 4 ,,Elektrische Anlagen und Be-
triebsmittel* zu priifen.

Werden fiir solche An-, Ein- oder Aufbauten Nachweise tiber
die Durchfiihrung der letzten Priifungen am oder im Fahr-
zeug nicht vorgehalten, ist dies als Mangel zu bewerten.

Alle Priiflisten finden Sie als pdf-Datei zum Ausfiillen auf
der Internet-Seite der BG Verkehr (www.BG-Verkehr.de»

Webcode: 12166992)
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Priiflisten

7.3  Priiflisten Arbeitssicherheit fiir Fahrzeuge, die eine Einheit bilden
 Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Pkw, Pkw-Kombi“

 Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Kraftomnibus*
« Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Transporter, Kastenwagen*

16



Priiflisten

Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Pkw, Pkw-Kombi*

nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Betreiber / Fahrzeughalter: Hersteller:
Typ: Fahrgestell-Nr.:
Amtliches Kennzeichen: km-Stand:

Letzte Hauptuntersuchung (HU) am:

Wenn keine HU innerhalb der letzten 12 Monate, dann zusétzlich Prifliste ,Verkehrssicherheit und Antriebssystem®.

nicht Mangel
Priifpunkt erfor- . Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch
Ein- und Ausstiege, Handgriffe (A 2.1, D
A2.2.1-A2.2.8)
Gestaltung D D
Zustand D D
Feststehende, ausziehbare oder ausfahrbare D
Trittstufen (A 2.2.1-A2.2.9)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Betdtigungseinrichtungen (A 3.1,A3.3-A 3.6, D
A3.8,A3.9,A3.11-A3.13)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [ []
Herausnehmbare Trennnetze, -gitter und D
Abdeckungen (A5.1-A5.3)
Gestaltung, Eignung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Tiiren und Klappen (A 6.1,A6.2,A6.5-A 6.8, D
A6.13,A10.2)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Sicherung von Gefahrstellen (A 10.1, A 10.2) ‘ D
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [ []
Oberfldchen von Aufbau und Aufbauteilen, Kanten, D
Ecken (A 10.5,A10.6,A 10.7)
Gestaltung D D
Zustand D D
Ersatzradunterbringung (A 13.1-A 13.23) ‘ D
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Ladungssicherungseinrichtungen D
(A14.3,A14.4,A14.7)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [ []

Bitte wenden
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Priiflisten

nicht Mangel
Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt

derlich c am / durch

Standheizung (A 15.1.1) Gestaltung

Zustand, Funktionsfahigkeit

I
I

Elektrische Anlage und lichttechnische D
Einrichtungen (A 19.1-A 19.9)

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit
Kamera-Monitor-Systeme (A 20.1) | D

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit
Einbauten (A 21.1,A21.2) | [ ]

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit
Wagenheber (A 11.4-A 11.15) | D

Gestaltung, Eignung
Zustand, Funktionsféhigkeit
Zubehér, Werkzeug (A 22.1-A 22.5) | D

Gestaltung, Eignung
Zustand, Funktionsfahigkeit
Warnkleidung (A 23.1, A 23.2) | D

Vorhanden
Gestaltung, Zustand

Betriebsanleitung (A 24.1, A 24.2) | D

Vorhanden

N | | [N A | I (N A O [ A
(e | | N R | o (N A | e (A

Gestaltung, Zustand

Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmafinahmen |
nach den Informationen des Fahrzeugherstellers
(ggf. auf Beiblatt):

[

[]

Es bestehen [ keine Bedenken []Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.

Name, Vorname Es wird empfohlen, die ndchste wiederkehrende
ggf. Firma (Stempel) Priifung bis spatestens
Anschrift
der zur Priifung befdhigten Person durchzufiihren.
Priifdatum Unterschrift der zur Priifung Kenntnis genommen durch
befdhigten Person Unternehmer oder Bevollméachtigten
Zutreffendes ankreuzen Dieser Priifliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 ,,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.
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Priiflisten

Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Kraftomnibus*

nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Betreiber / Fahrzeughalter: Hersteller / Typ:
Amtliches Kennzeichen: Fahrgestell-Nr.:
Letzte Hauptuntersuchung (HU) am: km-Stand:

Wenn keine HU innerhalb der letzten 12 Monate, dann zusétzlich Prifliste ,Verkehrssicherheit und Antriebssystem®.

nicht Mangel
Priifpunkt erfor- Bemerkung abgestellt
derlich am / durch
Ein- und Ausstiege (A 2.2.1-A 2.2.8) []
Gestaltung D D
Zustand D D
Aufbau innen und auBen (A 10.5,A 10.7) D
Gestaltung D D
Zustand D D
Betdtigungseinrichtungen und Not-Halt- D
Befehlsgerite (A3.1-A3.9,A3.11,A3.12)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Staufédcher-, Wartungs-, Kofferraumklappen ]
A6.1,A6.5-A6.7,A10.5,A10.6)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Motorraumklappen (A 6.1,A6.5-A6.7,A 10.5, D
A10.6,B10.1)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Sicherung von Gefahrstellen (A 10.1, A 10.2, D
B 10.2)
Gestaltung

Zustand, Funktionsfahigkeit

Ersatzradunterbringung (A 13.1-A13.23,B13.1) |

Gestaltung

Zustand, Funktionsfahigkeit

Ladungssicherungseinrichtungen (A 14.7, B 14.1) D

Gestaltung

Zustand, Funktionsfahigkeit

Standheizung, -klimaanlage (A 15.1.1) D

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Ruheraum (B 15.1-B 15.19) D

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

(N | 1 I
N | (1 I

Bitte wenden
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Priiflisten

nicht Mangel
Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch
Elektrische Anlage und lichttechnische Einrich- D
tungen (A6.8,A19.1-A19.4,A19.6—-A 19.8)
Gestaltung

Zustand, Funktionsfahigkeit
Fahrerplatz (B 25.1-B 25.7) [ ]

Gestaltung

Zustand, Funktionsfahigkeit
Tiiren (B 26.1) D

N N e 1 IO

Zustand, Funktionsfahigkeit ‘
Bordkiiche (B 27.1-B 27.3) [ ]

Gestaltung

Zustand, Funktionsfahigkeit

Bordtoilette (B 28.1-B 28.3)

Zustand, Funktionsfahigkeit \

Kamera-Monitor-Systeme (A 20.1) D

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Wagenheber (A 11.4-A11.15) D

Gestaltung, Eignung

Zustand, Funktionsfahigkeit
Zubehor, Werkzeug (A 22.1-A 22.4) D

Gestaltung, Eignung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Warnkleidung (A 23.1, A 23.2) D

Vorhanden

Gestaltung, Zustand

Betriebsanleitungen (A 24.1, A 24.2) ‘ D

Vorhanden

e N N I

Gestaltung, Zustand

Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmafinahmen D
nach den Informationen des Fahrzeugherstellers
(ggf. auf Beiblatt): D

]

Es bestehen[ Tkeine Bedenken IBedenken gegen einen Weiterbetrieb.

Name, Vorname Es wird empfohlen, die ndchste wiederkehrende
ggf. Firma (Stempel) Priifung bis spatestens
Anschrift
der zur Priifung befahigten Person durchzufiihren.
Prifdatum Unterschrift der zur Priifung Kenntnis genommen durch
befdhigten Person Unternehmer oder Bevollmachtigten
Zutreffendes ankreuzen Dieser Priifliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 ,,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.
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Priiflisten

Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Transporter, Kastenwagen*

nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Betreiber / Fahrzeughalter: Hersteller:
Typ: Fahrgestell-Nr.:
Amtliches Kennzeichen: km-Stand:

Letzte Hauptuntersuchung (HU) am:

Wenn keine HU innerhalb der letzten 12 Monate, dann zusdtzlich Priifliste ,Verkehrssicherheit und Antriebssystem®.

Einbau / Anbau (falls vorhanden): Einbau- / Anbau-

hersteller:
Typ: Serien-Nr.:
nicht Mangel
Priifpunkt erfor- . Bemerkung abgestellt
derlich T am / durch
Ein- und Ausstiege, Aufstiege (A 2.1.1,A 2.1.2, D
A2.2.7,A2.2.9,A2.3)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Aufstieg zur Windschutzscheibenreinigung (A 2.1, D
A2.2.1-A2.2.8)
Gestaltung D D
Zustand D D
Tiiren und Klappen (A 6.1,A 6.2, A6.5-A 6.8) D
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Betdtigungseinrichtungen (A 3.1-A 3.9, D
A3.11-A3.13)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Sicherung von Gefahrstellen (A 10.1, A 10.2, D
A10.4)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Oberfldchen von Aufbau und Aufbauteilen, D
Kanten, Ecken (A 10.5,A 10.6,A 10.7)
Gestaltung D D
Zustand D D
Standheizung (A 15.1.1) []
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit | | []
Ersatzradunterbringung (A 13.1- A 13.23) ]
Gestaltung D D
N

Zustand, Funktionsfahigkeit

Bitte wenden
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Priiflisten

nicht Mangel

Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch

Ladungssicherungseinrichtungen (A 14.5-A 14.7) D

Vorhanden

1]
NN

Gestaltung, Zustand

Elektrische Anlage und lichttechnische D
Einrichtungen (A 19.1-A 19.9)

Gestaltung

1]
[0

Zustand, Funktionsfahigkeit

Einbauten (A5.1-A5.3,A6.1,A6.2,A6.5-A6.8, D
A6.11,A10.1,A10.2,A21.1-A21.5)

Gestaltung

Zustand, Funktionsfahigkeit

Kélteanlage oder Kiihleinrichtung (H 2 —H 28) D

Gestaltung
Zustand, Funktionsféhigkeit

Wagenheber (A 11.4-A11.15) D

Gestaltung, Eignung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Zubehor, Werkzeug (A 22.1-A 22.5) ‘ D

Gestaltung, Eignung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Warnkleidung (A 23.1, A 23.2) D

Vorhanden

Gestaltung, Zustand

Betriebsanleitungen (A 24.1, A 24.2) D

Vorhanden

Y 1 N A (A N
e e N A (A O

Gestaltung, Zustand

Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmafinahmen D
nach den Informationen des Fahrzeugherstellers
(ggf. auf Beiblatt):

[

[]

Es bestehen[ Tkeine Bedenken IBedenken gegen einen Weiterbetrieb.

Name, Vorname Es wird empfohlen, die ndchste wiederkehrende
ggf. Firma (Stempel) Priifung bis spatestens
Anschrift
der zur Priifung befdhigten Person durchzufiihren.
Priifdatum Unterschrift der zur Priifung Kenntnis genommen durch
befdhigten Person Unternehmer oder Bevollméchtigten
Zutreffendes ankreuzen Dieser Priifliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 ,,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.
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Priiflisten

7.4  Priiflisten Arbeitssicherheit fiir Grundfahrzeuge
« Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Lkw-Grundfahrzeug*

o Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Anhdanger-Grundfahrzeug®
Diese Priifliste kann auch fiir Nachldufer angewandt werden.
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Priiflisten

Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Lkw-Grundfahrzeug*
- nur in Verbindung mit einer Ergdnzungs-Priifliste fiir Fahrzeugaufbauten -

nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Betreiber / Fahrzeughalter: Hersteller:
Amtliches Kennzeichen: Fahrgestell-Nr.:
km-Stand: Betriebsstunden:

Letzte Hauptuntersuchung (HU) am:

Wenn keine HU innerhalb der letzten 12 Monate, dann zusétzlich Prifliste ,Verkehrssicherheit und Antriebssystem®.

Aufbau: Aufbauhersteller:
Typ: Serien-Nr.:
nicht Mangel
Priifpunkt erfor- . Bemerkung abgestellt
derlich T am / durch
Ein- und Ausstiege Fahrerhaus (A 2.1, D
A2.2.1-A2.2.8)
Gestaltung D D
Zustand D D
Aufstieg zur Windschutzscheibenreinigung (A 2.1, D
A2.2.1-A2.2.8)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfihigkeit [] [ ]
Betétigungseinrichtungen (A 3.1-A3.9,A 3.11, D
A3.13)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit | | []
Klappen von Staufdchern, Wartungsklappen D
A6.1,A6.5-A6.7,A10.5,A 10.6)
Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit
Tiiren (A6.1,A 6.2,A6.7) [ ]
Gestaltung

Zustand, Funktionsféhigkeit

Liegepldtze im Fahrerhaus (A 15.2, A 15.3) D

Gestaltung

N 0 A
R O A

Zustand, Funktionsfahigkeit

Liegepldtze in der Dachschlafkabine (A 15.2, D
A15.4)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Standheizung, Standklimaanlage, Kiihlgerdte D
(A15.1.1,A15.1.2)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D

Bitte wenden
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Priiflisten

Priifpunkt

nicht
erfor-
derlich

Mangel
abgestellt
am / durch

Bemerkung

Kippbares Fahrerhaus (A7.1-A7.7,
A8.1-A8.14,A9.1-A9.9)

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Auspuffleitungen (A 4.1, A 4.2)

Gestaltung

Zustand

Réder (A 12.1)

Gestaltung

Zustand

Ersatzradunterbringung (A 13.1-A 13.23)

Gestaltung
Zustand, Funktionsféahigkeit

N R | A [ e A |

AN/ (N | U [ A |

Klappbare Unterfahrschutzeinrichtung (A 6.1,
A6.11,A10.1,A10.2,A10.4,A 10.5,A 10.7)

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

N

I

Elektrische Anlage und lichttechnische
Einrichtungen (A 19.1-A 19.8)

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Kamera-Monitor-Systeme (A 20.1)

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Einbauten (A 21.1,A 21.2)

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Wagenheber (A 11.4-A11.15)

Gestaltung, Eignung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Zubehor, Werkzeug (A 22.1-A 22.4)

Gestaltung, Eignung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Warnkleidung (A 23.1,A 23.2)

Vorhanden

Gestaltung, Zustand

Betriebsanleitungen (A 24.1, A 24.2)

Vorhanden

Gestaltung, Zustand

N e 1

N e e 1y N O

Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmafinahmen
nach den Informationen des Fahrzeugherstellers
(ggf. auf Beiblatt):

[

[]

Zutreffendes ankreuzen
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Priiflisten

Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Anhanger-Grundfahrzeug*
- nur in Verbindung mit einer Ergdnzungs-Priifliste fiir Fahrzeugaufbauten -

nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Betreiber / Fahrzeughalter: Hersteller:

Amtliches Kennzeichen: Fahrgestell-Nr.:

Letzte Hauptuntersuchung (HU) am:

Wenn keine HU innerhalb der letzten 12 Monate, dann zusétzlich Prifliste ,Verkehrssicherheit und Antriebssystem®.

Aufbau: Aufbauhersteller:

Typ: Serien-Nr.:

nicht Mangel

Priifpunkt erfor-
derlich

Bemerkung abgestellt
am / durch

Betdtigungseinrichtungen Bremsanlage,
Luftfederung, Liftachse (A 3.1,A3.3-A 3.6, D
A3.10,A3.11)

Gestaltung

I
I

Zustand, Funktionsfahigkeit

Stiitzeinrichtungen (A8.1-A8.14,A9.1-A9.9, D

A11.1-A11.9)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Réder (A 12.1) []
Gestaltung D D
Zustand D D
Ersatzradunterbringung (A 13.1-A 13.23) D
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Klappbare Unterfahrschutzeinrichtung (A 6.1, D
A6.11,A10.1,A10.2,A10.4,A10.5,A 10.7)
Gestaltung

Hn
N

Zustand, Funktionsfahigkeit

Zusatzlenkung (A 3.1,A3.3-A3.6,A3.8,A3.9, D
A18.1-A18.2)

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Betriebsanleitungen (A 24.1, A 24.2) D

Vorhanden

I |
I

Gestaltung, Zustand

Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmafinahmen D
nach den Informationen des Fahrzeugherstellers
(ggf. auf Beiblatt):

| O

Zutreffendes ankreuzen Dieser Priifliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 ,,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.
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7.5  Ergdanzungs-Priiflisten Arbeitssicherheit fiir Fahrzeugaufbauten

Erganzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Sattelzugmaschinen-Aufbau*

Ergdanzungs-Priifliste , Arbeitssicherheit — Pritschen-Aufbau, mit Planen-Aufbau“

Ergdnzungs-Prifliste ,,Arbeitssicherheit — Hinterkipper-, Dreiseitenkipper-Aufbau*

Erganzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Behalter-Aufbau: Silo-, Kippsilo-, Tank-Aufbau“

Ergdnzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Saugfahrzeug-, Hochdruck-Spiilfahrzeug-Aufbau*

Ergdanzungs-Priifliste , Arbeitssicherheit — Hecklader-Abfallsammelfahrzeug-Aufbau*

Erganzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Seitenlader-, Frontlader-Abfallsammelfahrzeug-Aufbau*
Ergdnzungs-Prifliste ,,Arbeitssicherheit — Langholz-, Langmaterialtransport- Aufbau®

Ergdnzungs-Prifliste ,,Arbeitssicherheit — Absetzkipper-Aufbau®

Diese Priifliste ist fiir Fahrzeuge mit speziellen Hub- und Kippeinrichtungen fiir Absetzbehdlter anzuwenden.
Ergdnzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Abrollkipper-, Abgleitkipper-Aufbau*

Diese Priifliste ist fiir Fahrzeuge mit speziellen Hub- und Kippeinrichtungen fiir Abrollbehdilter anzuwenden.
Erganzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Koffer-Aufbau, mit Kdlteanlagen oder Kiihleinrichtungen*
Ergdnzungs-Prifliste ,,Arbeitssicherheit — Autotransport-Aufbau®

Ergdanzungs-Priifliste ,, Arbeitssicherheit — Fahrmischer-Aufbau“

Ergdnzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Pannenhilfsfahrzeug-Aufbau*

Ergdanzungs-Priifliste ,, Arbeitssicherheit — Tieflader-Aufbau*

Ergdanzungs-Prifliste ,,Arbeitssicherheit — Aufbau fiir austauschbare Ladungstrager: Container / Wechselbehilter,
Innenlader-Paletten, Absetzbehilter, Abrollbehalter”

Fiir Fahrzeuge mit spezieller Hub- und Kippeinrichtungen fiir Absetz- bzw. Abrollbehdilter ist die Ergdnzungs-Priifliste
SArbeitssicherheit — Absetzkipper-Aufbau* bzw. Ergdnzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Abrollkipper-, Abgleitkipper-
Aufbau“anzuwenden.

Ergdanzungs-Priifliste , Arbeitssicherheit — Aufbau, allgemein“
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Erganzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Sattelzugmaschinen-Aufbau“
- nur in Verbindung mit einer Priifliste Arbeitssicherheit fiir Grundfahrzeuge -

nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Betreiber / Fahrzeughalter: Hersteller:

Amtliches Kennzeichen: Fahrgestell-Nr.:

nicht Mangel

Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich T am / durch

Arbeitsplatz zum Herstellen der Verbindungs- D
leitungen (A 1.1,A1.2,A1.5,A1.7)

Gestaltung
Zustand

Stufenaufstiege (A 2.1,A 2.2.1-A 2.2.9) []

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Sprossenaufstiege (A 2.1,A 2.3.1-2.3.12) D

Gestaltung

| I
I | (I I

Zustand, Funktionsfahigkeit

Schwenkbare seitliche Windabweiser (A 3.11, D
A6.1,A10.5,A10.7)

Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D

Auspuffleitungen (A 4.2) D
Gestaltung D D
Zustand D D

Oberflachen von Aufbau und Aufbauteilen (A 10.5, D

A10.7)

Gestaltung D D
Zustand D D

Arbeitsscheinwerfer (A 19.4, A 19.5) D
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D

Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmafinahmen D
nach den Informationen des Fahrzeugherstellers
(ggf. auf Beiblatt): D

Es bestehen [ keine Bedenken []Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.

]

Name, Vorname Es wird empfohlen, die ndchste wiederkehrende
ggf. Firma (Stempel) Priifung bis spatestens
Anschrift
der zur Priifung befdhigten Person durchzuftihren.
Priifdatum Unterschrift der zur Priifung Kenntnis genommen durch
befdhigten Person Unternehmer oder Bevollméachtigten
Zutreffendes ankreuzen Dieser Priifliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 ,,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit” zu Grunde.
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Erganzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Pritschen-Aufbau,
[ mit Planen-Aufbau*

- nur in Verbindung mit einer Priifliste Arbeitssicherheit fiir Grundfahrzeuge -

nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Betreiber / Fahrzeughalter: Aufbauhersteller:
Typ: Serien-Nr.:
aufgebaut auf dem Grundfahrzeug: Hersteller:
Amtliches Kennzeichen: Fahrgestell-Nr.:
nicht Mangel
Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch
Stufenaufstiege (A 2.1,A2.2.1-A2.2.9) [ ]
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Leiter- und Sprossenaufstiege (A 2.1, D
A2.3.1-A23.12)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Einzeltritt- / Klapptrittaufstiege (A 2.1, D
A2.4.1-A2.4.10)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit | | []
Verschliisse fiir Planen, Bordwénde, Tiiren, D
Rungen (A3.1,A3.6,A3.11,A3.12)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Abnehmbare An- und Aufbauteile (A 3.11, D
A5.1-A5.3,A10.5,A10.7)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Bewegliche An- und Aufbauteile (A 3.11, D
A6.1-A6.8,A6.11-A6.13,A10.5-A10.7)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Hydraulisch betriebenes Hubdach (A 3.1,
A3.3-A3.6,A3.11,A8.1,A8.14,A9.1-A9.5, [ ]
A9.7-A9.9)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Oberflachen von Aufbau und Aufbauteilen D
(A10.5,A10.7)
Gestaltung D D
Zustand D D

Bitte wenden
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nicht Mangel

Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch

Ladungssicherungseinrichtungen (A 14.1, A 14.2, D
A14.7-A14.12)

Gestaltung

1]
NN

Zustand, Funktionsfahigkeit

Elektrische Anlage und lichttechnische D
Einrichtungen (A 19.4, A 19.5)

nach den Informationen des Aufbauherstellers
(ggf. auf Beiblatt):

Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit | | []

Einbauten wie z. B. Aufbewahrungsboxen (A 21.1, D

A21.2)

Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit | | []

Anlegeleiter, Zubehor (A 2.3.13,A 22.1) D
Eignung, Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D

Betriebsanleitung (A 24.1, A 24.2) D
Vorhanden D D
Gestaltung, Zustand D D

Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmafinahmen D
N

Es bestehen[ Tkeine Bedenken IBedenken gegen einen Weiterbetrieb.

Name, Vorname Es wird empfohlen, die ndchste wiederkehrende
ggf. Firma (Stempel) Priifung bis spatestens
Anschrift
der zur Priifung befdhigten Person durchzufiihren.
Priifdatum Unterschrift der zur Priifung Kenntnis genommen durch
befdhigten Person Unternehmer oder Bevollméchtigten
Zutreffendes ankreuzen Dieser Priifliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 ,,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.
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Erganzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit —
[ THinterkipper-[ 1Dreiseitenkipper-Aufbau*
- nur in Verbindung mit einer Priifliste Arbeitssicherheit fiir Grundfahrzeuge -

nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Betreiber / Fahrzeughalter: Aufbauhersteller:
Typ: Serien-Nr.:
aufgebaut auf dem Grundfahrzeug: Hersteller:
Amtliches Kennzeichen: Fahrgestell-Nr.:
nicht Mangel
Priifpunkt erfor- . Bemerkung abgestellt
derlich e am / durch
Arbeitsbiihne (A 1.1,A1.4,A1.7-A1.11,A 1.14, D
A1.17)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit | ] [ ]
Aufstieg Arbeitsbiihne (A 2.1, A 2.3.1-A2.3.12) [ ]
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Aufstieg, Einstieg zur Kippbriicke (A 2.1, D
A23.1-A2.3.12,A2.4.1-A2.4.10)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Bordwandverschliisse, Pendelbordwand- ]
entriegelung (A 3.11,A3.12,A 6.10)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Von Hand zu bewegende Bordwéande (A 5.1-A 5.3, D
A6.11,A6.13, mit Seiltrieb: A7.8-A7.11)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Laderaumtiiren (A 6.2, A 6.3, A 6.13) D
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Kippstecker, Kurbeln von Rollplanen (A 3.11, D
A5.1-A5.3,A6.9)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Betdtigungseinrichtungen, Not-Halt- D
Befehlsgerdte (A3.1-A3.8,A9.5)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit | | []
Funkfernsteuerung (A3.1-A3.9) D
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D

Bitte wenden
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nicht Mangel
Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch
Hydraulisch betriebene Kippeinrichtung D
A7.1-A7.7,A81-A8.14,A9.1-A9.9)
Gestaltung

Zustand, Funktionsfahigkeit

1]
NN

Kraftbetriebene Bordwédnde und Heckklappen
A7.1-A7.7,A81-A8.14,A9.1-A9.9, D
mit Seiltrieb: A7.8-A7.11)

Gestaltung

I
I

Zustand, Funktionsfahigkeit

Sicherung Gefahrstellen, Oberflichen von Aufbau
und Aufbauteilen (A 10.1, A 10.2,A 10.4,A 10.5, D
A10.7)

Gestaltung

I
I

Zustand, Funktionsfahigkeit

Elektrische Anlage und lichttechnische D
Einrichtungen (A 19.4, A 19.5)

Gestaltung

N
I

Zustand, Funktionsfahigkeit

Ladungssicherungseinrichtungen (A 14.2, D
A14.7-A14.12)

Gestaltung D D
Zustand D D
Kraftbetriebene Abdecksysteme (A 3.1-A 3.9, D
A10.1,A10.2,A10.4)
Gestaltung

Zustand, Funktionsfahigkeit

Betriebsanleitung (A 24.1, A 24.2) D

Vorhanden

I |
I .

Gestaltung, Zustand

Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmafinahmen D
nach den Informationen des Aufbauherstellers
(ggf. auf Beiblatt):

[

[]

Es bestehen[ Tkeine Bedenken IBedenken gegen einen Weiterbetrieb.

Name, Vorname Es wird empfohlen, die ndchste wiederkehrende
ggf. Firma (Stempel) Priifung bis spatestens
Anschrift
der zur Priifung befdhigten Person durchzufiihren.
Prifdatum Unterschrift der zur Priifung Kenntnis genommen durch
befdhigten Person Unternehmer oder Bevollmachtigten
Zutreffendes ankreuzen Dieser Priifliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 ,,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.
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Erganzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Behalter-Aufbau
[1Silo-[ ' Kippsilo-[ 1Tank-Aufbau*

- nur in Verbindung mit einer Priifliste Arbeitssicherheit fiir Grundfahrzeuge -

nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Betreiber / Fahrzeughalter: Aufbauhersteller:
Typ: Serien-Nr.:
aufgebaut auf dem Grundfahrzeug: Hersteller:
Amtliches Kennzeichen: Fahrgestell-Nr.:
nicht Mangel
Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch
Laufstege und Standfldchen (A 1.1-A 1.4, D
Al1.6-A1.16,C1.1)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Aufstiege (A 2.1,A2.2.1-A2.2.8, D
A2.3.1-A23.12)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Betitigungseinrichtungen (A 3.1-A3.9,A 3.11) []
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit | | []
Tiiren und Klappen (A 6.1,A6.2,A6.5-A6.7, D
A7.1,A7.4,A7.5,A7.7,A10.6)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Anhebbarer Auslauf (A 7.1,A7.2,A7.4,A 7.5, D
A7.7,C7.1)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Hydraulisch oder pneumatisch betriebene []
Einrichtungen (A8.1-A 8.14)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Hydraulisch betriebene Kippeinrichtung (A 9.1, D
A9.2,A9.5-A9.9,C9.1)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Mechanische Antriebe von Pumpen, Kompressoren, D
Schlauchtrommeln (A 10.1, A 10.2,C10.1)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Oberfldchen von Aufbau und Aufbauteilen (A 10.5, D
A10.7)
Gestaltung D D
Zustand D D

Bitte wenden
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nicht Mangel

Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch

Stiitzeinrichtungen (A 11.1,A 11.2, D
A11.4-A11.15)

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

1]
NN

Ladungssicherungseinrichtungen fiir Schlduche D
und Zubehor (A 14.7)

Gestaltung

I
I

Zustand, Funktionsfahigkeit

Elektrische Anlage und lichttechnische D
Einrichtungen (A 19.4-A 19.6)

Gestaltung

I
I

Zustand, Funktionsfahigkeit

Druckbehilter, Priifbescheinigung D
(C25.1-C25.4)
Zustand D D
Vorhanden D D
Domdeckel, Ausldufe (C 25.5-C 25.7) D
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D

Sicherheitseinrichtungen, Manometer D
(C25.8-C25.11)

Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Abgabeschliduche, Blindverschliisse (C 25.13, D
C26.1-C26.4)
Gestaltung

Zustand, Funktionsfahigkeit

Priifbescheinigung Explosionsschutz (C 27)

Vorhanden ‘

Betriebsanleitung (A 24.1, A 24.2) D

Vorhanden

N/ 0 NI
A 0 N O

Gestaltung, Zustand

Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmafinahmen D
nach den Informationen des Aufbauherstellers

(ggf. auf Beiblatt): D D
Es bestehen[ Tkeine Bedenken IBedenken gegen einen Weiterbetrieb.
Name, Vorname Es wird empfohlen, die ndchste wiederkehrende
ggf. Firma (Stempel) Priifung bis spatestens
Anschrift
der zur Priifung befdhigten Person durchzufiihren.
Prifdatum Unterschrift der zur Priifung Kenntnis genommen durch
befdhigten Person Unternehmer oder Bevollmachtigten
Zutreffendes ankreuzen Dieser Priifliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 ,,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.
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Erganzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit —

[ Saugfahrzeug-Aufbaul ' Hochdruck-Spiilfahrzeug-Aufbau

- nur in Verbindung mit einer Priifliste Arbeitssicherheit fiir Grundfahrzeuge -

nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Betreiber / Fahrzeughalter:t Aufbauhersteller:
Typ: Serien-Nr.:
aufgebaut auf dem Grundfahrzeug: Hersteller:
Amtliches Kennzeichen: Fahrgestell-Nr.:
nicht Mangel
Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich am / durch
Betdtigungseinrichtungen (A 3.1,A3.3-A3.8, D
A3.11)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Funkfernsteuerung (A3.1,A3.3-A3.9) ]
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Tiiren und Klappen (A 6.1,A6.2,A6.5-A6.7, D
A7.1,A7.4,A7.5,A7.7,A10.6)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit | | []
Hydraulisch oder pneumatisch betriebene D
Einrichtungen (A 8.1-A8.14)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Hydraulisch kippbarer Behélter (A 7.1 -A 7.4, D
A7.6,A7.7,A9.1-A9.9,D9.1)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Hinterer Behilterdeckel (A 9.1,A9.2,A9.7-A9.9, D
D7.1,09.2,09.3,D27.1-D 27.5,D 27.7)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Sicherung von Gefahrstellen (A 10.1, A 10.2) D
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Oberflachen von Aufbau und Aufbauteilen (A 10.5, D
A10.7)
Gestaltung D D
Zustand D D
Ladungssicherungseinrichtungen fiir Zubehor D
(A14.7)
Gestaltung D D
Zustand D D

Bitte wenden
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nicht Mangel
Priifpunkt erfor- Bemerkung abgestellt
derlich am / durch
Elektrische Anlage und lichttechnische D
Einrichtungen (A 19.4—-A 19.6)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Fahrzeugbehilter (Druckbehilter), D
Priifbescheinigung (D 25.1-D 25.3)
Zustand D D
Vorhanden D D
Sicherheitseinrichtungen (Druck) (D 26.1, D 26.2) D
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit | | []
Zugangsoffnungen (D 27.6) D
Gestaltung ‘ D D
Ausschiebe-/Trennkolben (D 28.1-D 28.4)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Saug- und Druckleitungen (D 29.1-D 29.5) D
Gestaltung D D
Zustand D D
Von Hand gefiihrte Spritzeinrichtung D
(D 29.6,D 29.7)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Handbetriebene Schlauchhaspeln D
(D 29.10-D 29.14)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit | | []
Kraftbetriebene Schlauchhaspeln D
(D 29.8-D29.13,D 29.15)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Schlauchausleger (D 29.16-D 29.21) D
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Armaturen, Anzeigen (D 30.1-D 30.6) D
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Hebezeuge (D 31.1-D 31.8) D
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Vakuumanlage (D 32.1, D 32.2, D 32.6, D 32.7) []
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
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nicht Mangel

Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch

Von Hand gefiihrter Saugriissel (D 32.3-D 32.5) D

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Druckwasseranlage (D 33.1, D 33.2) D
Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Zubehir (D 34.1, D 34.2) []
Gestaltung

Zustand, Funktionsfahigkeit

Anstrich, Warnkennzeichnung (D 35.1-D 35.2) D
Gestaltung
Zustand

Betriebsanleitung (A 24.1-A 24.2) D
Vorhanden

Gestaltung, Zustand

Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmafinahmen D
nach den Informationen des Aufbauherstellers
(ggf. auf Beiblatt):

N /L O |
N N N N O |

Es bestehen[ Tkeine Bedenken IBedenken gegen einen Weiterbetrieb.

Name, Vorname Es wird empfohlen, die ndchste wiederkehrende
ggf. Firma (Stempel) Priifung bis spatestens
Anschrift
der zur Priifung befdhigten Person durchzufiihren.
Prifdatum Unterschrift der zur Priifung Kenntnis genommen durch
befdhigten Person Unternehmer oder Bevollmachtigten
Zutreffendes ankreuzen Dieser Priifliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 ,,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.
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Erganzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit —
Hecklader-Abfallsammelfahrzeug-Aufbau“
- nur in Verbindung mit einer Priifliste Arbeitssicherheit fiir Grundfahrzeuge -

nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Betreiber / Fahrzeughalter: Aufbauhersteller:
Typ: Serien-Nr.:
aufgebaut auf dem Grundfahrzeug: Hersteller:
Amtliches Kennzeichen: Fahrgestell-Nr.:
nicht Mangel
Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch
Betdtigungseinrichtungen und Not-Halt-
Befehlsgerite (A3.1-A3.9,A3.11,E3.1-E3.4, | |
E10.5,E10.6)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Von Hand klappbare Rutsche der Ladewanne D
(A3.11,A6.1,A6.11,A10.3)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit | | []
Hydraulisch oder pneumatisch betriebene D
Einrichtungen (A 8.1-A8.14,E8.1)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit | | []
Anhebbares Heckteil (A7.1-A7.4,A7.6,A7.7, D
A9.5,A9.7-A9.9,E7.1-E7.3)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Sicherung von Gefahrstellen (A 10.1, A 10.2) D
Vorhanden D D
Gestaltung, Zustand D D
Oberflachen von Aufbau und Aufbauteilen (A 10.5, D
A10.7)
Gestaltung
Zustand
Seitliche Wartungstiiren (E 1.2, E 10.1) D
Gestaltung

Zustand, Funktionsfahigkeit

Verdichtungsmechanismus (E 10.2-E 10.4, E 10.6) D

Gestaltung

N |
N

Zustand, Funktionsfahigkeit

Stehpldtze fiir Mitfahrende (A 17.1-A 17.8, D
E17.1-E17.9)

Gestaltung

1]
[0

Zustand, Funktionsfahigkeit

Bitte wenden
i



Priiflisten

nicht Mangel
Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch
Signaleinrichtungen (E 27.1, E 27.3) D
Gestaltung

1]
NN

Zustand, Funktionsfahigkeit

Elektrische Anlage und lichttechnische D
Einrichtungen (A 19.4—-A 19.8)

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Kamera-Monitor-Systeme (A 20.1, E 26.7) [ ]

Gestaltung

I I
eI

Zustand, Funktionsfahigkeit

Anstrich, Warnkennzeichnung, Hinweiszeichen D
(E25.1-E25.3)

Gestaltung
Zustand
Warneinrichtungen (E 25.4, E 25.5) D

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Schiittungen (E 26.1—E 26.7, E 26.14) ‘ []

Gestaltung

N 0 A
R s | A

Zustand, Funktionsfahigkeit

Zusitzlich bei Automatik-Schiittungen D
(E26.8—E26.13)

Gestaltung

N
I

Zustand, Funktionsfahigkeit

Beliiftung geschlossener Aufbau-Sammelbehilter D
(E28.1,E28.2)

Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Betriebsanleitung (A 24.1, A 24.2) D
Vorhanden | ] [ ]
L1 | [

Gestaltung, Zustand

Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmafinahmen D
nach den Informationen des Aufbauherstellers

(ggf. auf Beiblatt): D D

Es bestehen [ keine Bedenken []Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.

Name, Vorname Es wird empfohlen, die ndchste wiederkehrende

ggf. Firma (Stempel) Priifung bis spdtestens

Anschrift

der zur Priifung befihigten Person durchzufiihren.

Prifdatum Unterschrift der zur Priifung Kenntnis genommen durch

befdhigten Person Unternehmer oder Bevollmachtigten

Zutreffendes ankreuzen Dieser Priifliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 ,,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.
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Priiflisten

Erganzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit —
[ ISeitenlader-,[ 1Frontlader-Abfallsammelfahrzeug-Aufbau*
- nur in Verbindung mit einer Priifliste Arbeitssicherheit fiir Grundfahrzeuge -

nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Betreiber / Fahrzeughalter: Aufbauhersteller:
Typ: Serien-Nr.:
aufgebaut auf dem Grundfahrzeug: Hersteller:
Amtliches Kennzeichen: Fahrgestell-Nr.:
nicht Mangel
Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch
Arbeitspldtze auf dem Fahrzeug (E 1.1) D
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Aufstiege zu Arbeitspldtzen (E 2.1) D
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Betdtigungseinrichtungen und Not-Halt-
Befehlsgerite (A3.1-A3.9,A3.11,E3.1-E3.4, |
E10.5,E10.6)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit | | []
Hydraulisch oder pneumatisch betriebene D
Einrichtungen (A 8.1-A8.14,E8.1)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Anhebbares Heckteil (A 7.1-A7.4,A7.6,A7.7, D
A9.5,A9.7-A9.9,E7.1-E7.3)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Kippbare Aufbau-Sammelbehdlter (A7.1-A7.7, ]
A9.5-A9.9)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Sicherung von Gefahrstellen (A 10.1, A 10.2) D
Vorhanden D D
Gestaltung, Zustand D D
Oberflachen von Aufbau und Aufbauteilen (A 10.5, D
A10.7)
Gestaltung D D
Zustand D D
Seitliche Wartungstiiren (E 1.2, E 10.1) D
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]

Bitte wenden
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Priiflisten

nicht Mangel
Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch
Signaleinrichtungen (E 27.2, E 27.3) D
Gestaltung

1]
NN

Zustand, Funktionsfahigkeit

Elektrische Anlage und lichttechnische D
Einrichtungen (A 19.4—-A 19.8)

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Kamera-Monitor-Systeme (A 20.1, E 26.7) [ ]

Gestaltung

I I
eI

Zustand, Funktionsfahigkeit

Anstrich, Warnkennzeichnung, Hinweiszeichen D
(E25.1,E25.3)

Gestaltung

Zustand

Warneinrichtungen (E 25.4-E 25.11) D

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Schiittungen (E 26.1-E 26.6) ‘ D

Gestaltung

N 0 A
R s | A

Zustand, Funktionsfahigkeit

Beliiftung geschlossener Aufbau-Sammelbehélter D
(E28.1,E28.2)

Gestaltung

N
I

Zustand, Funktionsfahigkeit

Austauschbare Aufbau-Sammelbehilter D
(E29.1-E29.3)

Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Betriebsanleitung (A 24.1, A 24.2) D
Vorhanden | ] [ ]
L1 | [

Gestaltung, Zustand

Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmafinahmen D
nach den Informationen des Aufbauherstellers

(ggf. auf Beiblatt): D D
Es bestehen[ Tkeine Bedenken IBedenken gegen einen Weiterbetrieb.
Name, Vorname Es wird empfohlen, die ndchste wiederkehrende
ggf. Firma (Stempel) Priifung bis spédtestens
Anschrift
der zur Priifung befihigten Person durchzufthren.
Prifdatum Unterschrift der zur Priifung Kenntnis genommen durch
befahigten Person Unternehmer oder Bevollmachtigten
Zutreffendes ankreuzen Dieser Priifliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 ,,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.
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Priiflisten

Erganzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit —
" ILangholz-Aufbau, [ |Langmaterialtransport-Aufbau*
- nur in Verbindung mit einer Priifliste Arbeitssicherheit fiir Grundfahrzeuge -

nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Betreiber / Fahrzeughalter: Aufbauhersteller:
Typ: Serien-Nr.:
aufgebaut auf dem Grundfahrzeug: Hersteller:
Amtliches Kennzeichen: Fahrgestell-Nr.:
nicht Mangel
Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich am / durch
Stufenaufstiege (A 2.1,A2.2.1-A2.2.9) [ ]
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Leiter- oder Sprossenaufstiege (A 2.1, D
A23.1-A2.3.12)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Standflichen (A 1.1,A1.4,A 1.7, A1.14) | []
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit | | []
Betdtigungseinrichtungen und Not-Halt-
Befehlsgerite (A3.1-A3.9,A3.11,F3.1, [ ]
F3.3-F3.5)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D

Steckrungen, Rungenverldngerungen, losbare D
Ladeeinrichtungen (F 5.2 -F 5.4)

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Teleskopierbare Rungen (F 6.7) D

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Ladeschemel (A 6.8, F 5.1, F 6.1 —F 6.6) []

Gestaltung

O | A
A A

Zustand, Funktionsfahigkeit

Hydraulisch oder pneumatisch betriebene D
Einrichtungen (A8.1-A8.14)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Sicherung von Gefahrstellen (F 10.1-F 10.3) D
Vorhanden | ] [ ]
L1 | [

Gestaltung, Zustand

Bitte wenden
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Priiflisten

nicht Mangel
Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch
Oberflachen von Aufbau und Aufbauteilen D
(A10.5-A10.7)
Gestaltung D D
Zustand D D
Ladungssicherungseinrichtungen D
(A14.8-A14.12,F14.1-F14.8)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit | | []
Fahrerhaus-Schutzeinrichtung (F 15.1) D
Gestaltung D D
Zustand D D
Anschlagvorrichtung am Nachléufer (F 25.1) D
Gestaltung D D
Zustand D D
Zusatzlenkung, deren Betdtigung durch D
Mitgénger erfolgt (A 18.1, A 18.2)

Gestaltung

N
I

Zustand, Funktionsfahigkeit

Elektrische Anlage und lichttechnische D
Einrichtungen (A 19.4-A 19.8)

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Betriebsanleitung (A 24.1, A 24.2) D
Vorhanden

Gestaltung, Zustand

[ [ [ I U

Priifnachweis Ladekran (F 26) D

Vorhanden ‘ ‘
Priifnachweis Seilwinden (F 26) D

Vorhanden ‘ ‘
Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmafinahmen D

nach den Informationen des Aufbauherstellers

(ggf. auf Beiblatt): D D

Es bestehen[ Tkeine Bedenken IBedenken gegen einen Weiterbetrieb.

Name, Vorname Es wird empfohlen, die ndchste wiederkehrende
ggf. Firma (Stempel) Priifung bis spatestens
Anschrift
der zur Priifung befdhigten Person durchzufiihren.
Prifdatum Unterschrift der zur Priifung Kenntnis genommen durch
befdhigten Person Unternehmer oder Bevollméachtigten
Zutreffendes ankreuzen Dieser Priifliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 ,,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.
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Priiflisten

Erganzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Absetzkipper-Aufbau*
- nur in Verbindung mit einer Priifliste Arbeitssicherheit fiir Grundfahrzeuge -

nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Betreiber / Fahrzeughalter: Aufbauhersteller:
Typ: Serien-Nr.:
aufgebaut auf dem Grundfahrzeug: Hersteller:
Amtliches Kennzeichen: Fahrgestell-Nr.:
nicht Mangel
Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch
Arbeitspldtze auf dem Fahrzeug (A 1.1-A 1.4, D
A1l1.7,A1.14)
Gestaltung D D
Zustand D D
Aufstiege zu den Arbeitspldtzen (A 2.1, D
A2.2.1-A2.2.9,A23.1-A23.12)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Betdtigungseinrichtungen und Not-Halt- D
Befehlsgerite (A3.1,A3.3-A3.9,A3.11,G3.1)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit | | []
Stellteile fiir das Kippen (G 3.2) D
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Hubarme (A 6.13,A7.6,A7.7) [ ]
Gestaltung D D

Zustand, Funktionsfahigkeit

Ketten und Lastaufnahmedsen, -haken (G 7.2, D
G7.3)

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Kipphaken (G 7.1) D

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit
Anschlagmittel fiir das Hochauskippen (G 7.4) D

Gestaltung

N 1
NN 1 U

Zustand, Funktionsfahigkeit

Hydraulisch oder pneumatisch betriebene D
Einrichtungen (A8.1-A8.14)

Gestaltung

1]
NN

Zustand, Funktionsfahigkeit

Bitte wenden
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Priiflisten

nicht Mangel

Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch

Hydraulisch betriebene Hub- und Kippeinrichtun- D
gen(A9.2,A9.7-A9.9,G9.1-G9.3)

Gestaltung

1]
NN

Zustand, Funktionsfahigkeit

Sicherung von Gefahrstellen (A 10.1, A 10.2, D
A 10.4)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit | | []
Oberfldchen von Aufbau und Aufbauteilen D
(A10.5,A10.7)
Gestaltung D D
Zustand D D
Stiitzeinrichtungen (A 11.1,A11.2,A 11.5, D
A11.10,A11.14-A11.16,G11.1)
Gestaltung

Zustand, Funktionsféhigkeit

Ladungssicherungseinrichtungen (G 14.1, G 14.2) D

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Betriebsanleitung (A 24.1, A 24.2) D
Vorhanden

Gestaltung, Zustand

Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmafinahmen D
nach den Informationen des Aufbauherstellers
(ggf. auf Beiblatt):

RN 1 N A
N N N O

Es bestehen[ |keine Bedenken [ | Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.

Name, Vorname Es wird empfohlen, die ndchste wiederkehrende
ggf. Firma (Stempel) Priifung bis spétestens
Anschrift
der zur Priifung befdhigten Person durchzufiihren.
Prifdatum Unterschrift der zur Priifung Kenntnis genommen durch
befahigten Person Unternehmer oder Bevollmachtigten
Zutreffendes ankreuzen Dieser Priifliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 ,,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.
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Priiflisten

Erganzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit —
" IAbrollkipper-Aufbau, [ 1 Abgleitkipper-Aufbau*

- nur in Verbindung mit einer Priifliste Arbeitssicherheit fiir Grundfahrzeuge -

nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Betreiber / Fahrzeughalter: Aufbauhersteller:
Typ: Serien-Nr.:
aufgebaut auf dem Grundfahrzeug: Hersteller:
Amtliches Kennzeichen: Fahrgestell-Nr.:
nicht Mangel
Priifpunkt erfor- . Bemerkung abgestellt
derlich am / durch
Arbeitspldtze auf dem Fahrzeug (A 1.1-A 1.4, D
A1.7,A1.14)
Gestaltung D D
Zustand D D
Aufstiege zu den Arbeitspldtzen (A 2.1, D
A2.21-A2.2.9,A23.1-A23.12)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Betdtigungseinrichtungen und Not-Halt- D
Befehlsgerite (A3.1,A3.3-A3.9,A3.11,G3.1)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Kippbarer Aufbau mit Fiihrungsrollen (A 7.1,A 7.2, D
A7.4,A7.6,A7.7,G7.8,G7.10)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Behdlteraufnahmehaken (G 7.5) D
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Verriegelungsdorne, Innen-, Auf3enverriegelungen D
(G7.6,G7.7)
Zustand D D
Funktionsfahigkeit D D
Durch-Knick-Sicherung (Auslegerverriegelung) D
G7.9
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Seilwinden (A7.8-A7.11,G7.11) D
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit | | []
Hydraulisch oder pneumatisch betriebene D
Einrichtungen (A 8.1-A8.14)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D

Bitte wenden
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Priiflisten

nicht Mangel

Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch

Hydraulisch betriebene Hub- und Kippeinrichtungen D
(A9.2,A9.7-A9.9,G9.4,G 9.5)

Gestaltung

1]
NN

Zustand, Funktionsfahigkeit

Sicherung von Gefahrstellen (A 10.1, A 10.2, D
A10.4,G10.1)

Gestaltung

I
I

Zustand, Funktionsfahigkeit

Stiitzeinrichtungen (A 11.1,A11.5,A 11.10, D
A11.14,A11.15,G11.2,G11.3)

Gestaltung
Zustand, Funktionsféahigkeit

Ladungssicherungseinrichtungen (G 14.1) D

Gestaltung
Zustand, Funktionsféhigkeit

Arbeitsscheinwerfer (A 19.4, A 19.5) D

Vorhanden

Zustand, Funktionsfahigkeit

Betriebsanleitung (A 24.1, A 24.2) D

Vorhanden

Gestaltung, Zustand

Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmafinahmen D
nach den Informationen des Aufbauherstellers
(ggf. auf Beiblatt):

N N 0y A
1 1y NI

Es bestehen[ Tkeine Bedenken |Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.

Name, Vorname Es wird empfohlen, die ndchste wiederkehrende
ggf. Firma (Stempel) Priifung bis spatestens
Anschrift
der zur Priifung befdhigten Person durchzufiihren.
Prifdatum Unterschrift der zur Priifung Kenntnis genommen durch
befahigten Person Unternehmer oder Bevollméachtigten
Zutreffendes ankreuzen Dieser Priifliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 ,,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.
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Priiflisten

Erganzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Koffer-Aufbau
" mit Kdlteanlage, I mit Kiihleinrichtung*
- nur in Verbindung mit einer Priifliste Arbeitssicherheit fiir Grundfahrzeuge -

nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Betreiber / Fahrzeughalter: Aufbauhersteller:
Typ: Serien-Nr.:
aufgebaut auf dem Grundfahrzeug: Hersteller:
Amtliches Kennzeichen: Fahrgestell-Nr.:
nicht Mangel
Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch
Stufenaufstiege (A 2.1,A2.2.1-A2.2.9) [ ]
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Leiter- und Sprossenaufstiege (A 2.1, D
A2.3.1-A2.3.12,H2.1)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Einzeltritt- / Klapptrittaufstiege (A 2.1, D
A2.4.1-A2.4.10)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit | | []
Verschliisse fiir Bordwénde und Tiiren (A 3.11, D
A3.12,H3.1)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Bewegliche An- und Aufbauteile (A 6.1, A 6.2, D
A6.4-A6.7,A6.11,A6.13,A10.6)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Abnehmbare An- und Aufbauteile (A 3.11, D
A5.1-A5.3)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Kipp- oder anhebbare Aufbauten (A 7.1,A 7.2, D
A7.4-A7.9,A7.11)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Hydraulisch oder pneumatisch betriebene D
Einrichtungen (A8.1-A8.14)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]

Bitte wenden
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Priiflisten

nicht Mangel

Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch

Hydraulisch oder pneumatisch betriebene
Hub- und Kippeinrichtungen (A 9.1-A 9.5, D
A9.7-A9.9,H9.1)

Gestaltung

1]
NN

Zustand, Funktionsfahigkeit

Oberfldchen von Aufbau und Aufbauteilen D
(A10.5,A10.7)
Gestaltung D D
Zustand D D
Ladungssicherungseinrichtungen (A 14.1, A 14.2, D
A14.7)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Elektrische Anlage und lichttechnische D
Einrichtungen (A 19.4-A19.9)

Gestaltung
Zustand, Funktionsféhigkeit

Liiftung und Meldeeinrichtung (H 25.1) D

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

O | A
A A

Warnzeichen (H 26.1, H 26.2) D
Gestaltung
Zustand

Priifung der Kélteanlage oder Kiihleinrichtung D

(H27.1-H27.3)

]
-

Vorhanden ‘

Zubehor, Betriebsanleitung (A 22.5, A 24.1, A 24.2) D

Vorhanden

I
I

Eignung, Zustand

Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmafinahmen D
nach den Informationen des Aufbauherstellers
und des Herstellers der Kilteanlage oder Kiihl-
einrichtung (ggf. auf Beiblatt): [ []

Es bestehen [ keine Bedenken []Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.

Name, Vorname Es wird empfohlen, die ndchste wiederkehrende
ggf. Firma (Stempel) Priifung bis spatestens
Anschrift
der zur Priifung befahigten Person durchzufiihren.
Priifdatum Unterschrift der zur Priifung Kenntnis genommen durch
befdhigten Person Unternehmer oder Bevollméchtigten
Zutreffendes ankreuzen Dieser Priifliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 ,,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.
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Priiflisten

Erganzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Autotransport-Aufbau*
- nur in Verbindung mit einer Priifliste Arbeitssicherheit fiir Grundfahrzeuge -

nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Betreiber / Fahrzeughalter: Aufbauhersteller:
Typ: Serien-Nr.:
aufgebaut auf dem Grundfahrzeug: Hersteller:
Amtliches Kennzeichen: Fahrgestell-Nr.:
nicht Mangel
Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch
Arbeitspldtze auf dem Fahrzeug (A 1.1,A 1.2, D
A1.8-A1.10,K1.1-K1.5)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Aufstiege (A 2.1,A 2.3.1-A2.3.12, K 2.1) []
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Betdtigungseinrichtungen und Not-Halt-
Befehlsgerite (A3.1,A3.3-A3.9,A3.11,K3.1, []
K3.2,K10.1)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit | | []
Abnehmbare An- und Aufbauteile (A 5.1-A 5.3, D
K5.1-K5.3)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Verschiebbare und hochstellbare Ladefldchenteile D
(A6.1,A6.8,A6.11,A6.13,K6.1,K6.2)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Hohenverstellbare Ladefldchen (A 7.1,A 7.2, D
A7.4-A7.7,K7.1,K7.2)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Hydraulisch oder pneumatisch betriebene D
Einrichtungen (A8.1-A8.14)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Hydraulisch betriebene Kipp- und D
Hubeinrichtungen (A 9.1,A9.2,A9.5,A9.7,A 9.8)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Seiltriebe fiir Hohenverstellung (A 7.8 -A 7.11) D
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]

Bitte wenden
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nicht Mangel
Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch
Sicherung von Gefahrstellen (A 10.1, A 10.2, D
K10.1)
Gestaltung

1]
NN

Zustand, Funktionsfahigkeit

Oberfldchen von Aufbau und Aufbauteilen D
(A10.5,A10.7)

Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmafinahmen D
nach den Informationen des Aufbauherstellers
(ggf. auf Beiblatt):

Gestaltung D D
Zustand D D
Ladungssicherungseinrichtungen (A 14.7, D
K14.1-K14.3)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit | | []
Elektrische Anlage und lichttechnische D
Einrichtungen (A 19.4-A19.6,K19.1)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Zubehor, Werkzeug (A 22.1) D
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Betriebsanleitung (A 24.1, A 24.2) D
Vorhanden D D
Gestaltung, Zustand D D
L1 O

Es bestehen [ keine Bedenken []Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.

Name, Vorname Es wird empfohlen, die ndchste wiederkehrende
ggf. Firma (Stempel) Priifung bis spatestens
Anschrift
der zur Priifung befahigten Person durchzufiihren.
Prifdatum Unterschrift der zur Priifung Kenntnis genommen durch
befdhigten Person Unternehmer oder Bevollmachtigten
Zutreffendes ankreuzen Dieser Priifliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 ,,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.
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Priiflisten

Erganzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Fahrmischer-Aufbau*
- nur in Verbindung mit einer Priifliste Arbeitssicherheit fiir Grundfahrzeuge -

nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Betreiber / Fahrzeughalter: Aufbauhersteller:
Typ: Serien-Nr.:
aufgebaut auf dem Grundfahrzeug: Hersteller:
Amtliches Kennzeichen: Fahrgestell-Nr.:
nicht Mangel
Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch
Leiterpodest (A 1.1,A1.4,A1.8-A1.11,A 1.14, D
L1)
Gestaltung D D
Zustand D D
Leiteraufstieg zum Leiterpodest (A 2.1, D
A2.3.1-A23.12)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Betdtigungseinrichtungen und Not-Halt- D
Befehlsgerite (A3.1,A3.3-A3.9,A3.11,L3.1)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit | | []
Schwenkbare Auslaufrutsche (A 6.1,A 6.6, A 6.7, D
L6.2)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Mischtrommel (A 10.1, L 6.1, 1 10.1) []
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Sicherung von Gefahrstellen zwischen Aufgabe- D
trichter und Mischtrommel (A 10.2, L 10.1)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Sicherung von Gefahrstellen zwischen D
Trommellaufring und Tragrollen (A 10.2, L 10.1)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Sicherung von Gefahrstellen am Antrieb (A 10.2, D
L10.1)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Oberflachen von Aufbau und Aufbauteilen (A 10.5, D
A10.7)
Gestaltung D D
Zustand D D

Bitte wenden
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nicht Mangel

Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch

Hydraulisch oder pneumatisch betriebene D
Einrichtungen (A8.1-A8.14)

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Ladungssicherungseinrichtungen (A 14.7, L 14.1) D

Gestaltung

I |
I

Zustand, Funktionsfahigkeit

Elektrische Anlage und lichttechnische D
Einrichtungen (A 19.4-A 19.8)

Gestaltung

I
I

Zustand, Funktionsfahigkeit

Wasseranlage mit Druckwasserbehdlter D
(L25.1-L25.7)

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Betriebsanleitung (A 24.1, A 24.2) D

Vorhanden

Gestaltung, Zustand

Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmafinahmen D
nach den Informationen des Aufbauherstellers
(ggf. auf Beiblatt):

] 0 A
T 1 A

Es bestehen [ keine Bedenken []Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.

Name, Vorname Es wird empfohlen, die ndchste wiederkehrende
ggf. Firma (Stempel) Priifung bis spatestens
Anschrift
der zur Priifung befahigten Person durchzufiihren.
Prifdatum Unterschrift der zur Priifung Kenntnis genommen durch
befdhigten Person Unternehmer oder Bevollmdchtigten
Zutreffendes ankreuzen Dieser Priifliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 ,,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.
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Priiflisten

Erganzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit —
Pannenhilfsfahrzeug-Aufbau®
- nur in Verbindung mit einer Priifliste Arbeitssicherheit fiir Grundfahrzeuge -

nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Betreiber / Fahrzeughalter: Aufbauhersteller:
Typ: Serien-Nr.:
aufgebaut auf dem Grundfahrzeug: Hersteller:
Amtliches Kennzeichen: Fahrgestell-Nr.:
nicht Mangel
Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich am / durch
Arbeitspldtze auf dem Fahrzeug (A 1.1,A 1.2, D
Al1.4,A1.7-A1.11,M1.1-M1.3)
Gestaltung D D
Zustand D D
Stufenaufstiege, Sprossenaufstiege D
(A2.2.1-A2.2.8,A2.3.1-A2.3.12)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Betdtigungseinrichtungen und Not-Halt- D
Befehlsgerite (A3.1-A3.9,A3.11,A3.12)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit | | []
Abnehmbare An- und Aufbauteile (A 5.1-A 5.3, D
M5.1-M5.3)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Tiiren, Klappen und Rollliden (A 6.1, A 6.2, D
A6.5-A6.8,A6.11,A6.13)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Kipp- oder anhebbare Aufbauten (A 7.1-A7.7, D
M7.1)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Hydraulisch oder pneumatisch betriebene D
Einrichtungen (A8.1-A8.14)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Hydraulisch betriebene Hub- und Kipp- D
einrichtungen (A9.1-A9.5,A9.7-A 9.9, M 9.1)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]

Bitte wenden
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nicht Mangel
Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch
Sicherung von Gefahrstellen (A 10.1, A 10.2, D
A10.4,M 10.1)
Gestaltung

Zustand, Funktionsfahigkeit

Oberfldchen von Aufbau und Aufbauteilen D
(A10.5-A10.7)

1]
NN

Gestaltung

I
I

Zustand

Ladungssicherungseinrichtungen (A 14.2,A 14.7, D
M14.1, M 14.2)

Gestaltung

I
I

Zustand, Funktionsfahigkeit

Elektrische Anlage und lichttechnische D
Einrichtungen (A 19.4-A19.8, M 19.1, M 19.2)

Gestaltung

N
I

Zustand, Funktionsfahigkeit

Angebaute Gerdte, Seilrollen, Lastaufnahme- D
einrichtungen (M 25.1-M 25.3)

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Lichttechnische Einrichtungen (M 26.1) D

Zustand

Funktionsfahigkeit

Kennzeichnung (M 27.1) D

Zustand ‘

Absicherungsmaterial (M 28.1)

Vorhanden
Gestaltung, Zustand

Betriebsanleitung (A 24.1, A 24.2) D
Vorhanden

NN Y I (N V1 N YO
NN N (N (1 NI

Gestaltung, Zustand

Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmafinahmen D
nach den Informationen des Aufbauherstellers
(ggf. auf Beiblatt): D

[]

Es bestehen[ Tkeine Bedenken IBedenken gegen einen Weiterbetrieb.

Name, Vorname Es wird empfohlen, die ndchste wiederkehrende
ggf. Firma (Stempel) Priifung bis spdtestens
Anschrift
der zur Priifung befihigten Person durchzufiihren.
Prifdatum Unterschrift der zur Priifung Kenntnis genommen durch
befdhigten Person Unternehmer oder Bevollmachtigten
Zutreffendes ankreuzen Dieser Priifliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 ,,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.

58



Priiflisten

Erganzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit —
Tieflader-Aufbau*

- nur in Verbindung mit einer Priifliste Arbeitssicherheit fiir Grundfahrzeuge -

nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Betreiber / Fahrzeughalter: Aufbauhersteller:
Typ: Serien-Nr.:
aufgebaut auf dem Grundfahrzeug: Hersteller:
Amtliches Kennzeichen: Fahrgestell-Nr.:
nicht Mangel
Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich am / durch
Arbeitsplitze (A 1.8-A1.11,A1.14,N1.1,N1.2) |
Gestaltung D D
Zustand D D
Aufstiege zu Arbeitspldtzen (A 2.1,A2.2.1-A2.2.9, D
A23.1-A23.12,A2.4.1-A2.4.10,N2.1)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Betdtigungseinrichtungen und Not-Halt- D
Befehlsgerite (A3.1-A3.9,N 3.1)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit | | []
Von Hand zu bewegende Fahrzeugteile (A 3.11, D
N 3.2)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Auspuffleitungen von Hilfsaggregaten (A 4.1, D
A4.2)
Gestaltung D D
Zustand D D
Abnehmbare An- und Aufbauteile (A 5.1-A 5.3, D
N 5.1,N5.2)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Bewegliche An- und Aufbauteile (A 6.6-A 6.8, D
A6.11,A6.13,N6.1,N 6.2)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Klappen (A 6.1, A 6.5, A 10.6) []
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Seiltriebe (A7.8,A7.9,A7.11) []
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]

Bitte wenden
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nicht Mangel
Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch
Federkraftunterstiitzte Auffahrrampen (A 6.4, D
A6.7,A6.11)
Gestaltung

Zustand, Funktionsfahigkeit

1]
NN

Hydraulisch oder pneumatisch betriebene D
Einrichtungen (A8.1-A8.14)

Gestaltung

I
I

Zustand, Funktionsfahigkeit

Hydraulisch betriebene Hubeinrichtungen D
(A9.1-A9.5,A9.7-A9.9,N7.1)

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit
Sicherung von Gefahrstellen (A 10.1, A 10.2) D

Gestaltung

AN
I (A

Zustand, Funktionsfahigkeit
Oberflachen von Aufbau und Aufbauteilen (A 10.5, D

A10.7)
Gestaltung D D
Zustand D D
Hintere Stiitzeinrichtungen (A 11.2, D
A11.4-A11.15)
Gestaltung

N
I

Zustand, Funktionsfahigkeit

Ladungssicherungseinrichtungen (A 14.7, N 14.1, D
N 14.2)

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Betriebsanleitung (A 24.1, A 24.2) D

Vorhanden

I ]
LI |

Gestaltung, Zustand

Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmafinahmen D
nach den Informationen des Aufbauherstellers
(ggf. auf Beiblatt):

[

[ ]

Es bestehen[ keine Bedenken IBedenken gegen einen Weiterbetrieb.

Name, Vorname Es wird empfohlen, die nichste wiederkehrende
ggf. Firma (Stempel) Priifung bis spatestens
Anschrift
der zur Priifung befdhigten Person durchzufiihren.
Prifdatum Unterschrift der zur Priifung Kenntnis genommen durch
befdhigten Person Unternehmer oder Bevollméchtigten
Zutreffendes ankreuzen Dieser Priifliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 ,,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.
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Priiflisten

Erganzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Aufbau
fiir austauschbare Ladungstrager
" 1Container/Wechselbehdlter,[ 1Innenlader-Paletten,
" |Absetzbehadlter, [ |Abrollbehalter*

- nur in Verbindung mit einer Priifliste Arbeitssicherheit fiir Grundfahrzeuge -

nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Betreiber / Fahrzeughalter: Aufbauhersteller:
Typ: Serien-Nr.:
aufgebaut auf dem Grundfahrzeug: Hersteller:
Amtliches Kennzeichen: Fahrgestell-Nr.:
nicht Mangel
Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich am / durch
Arbeitsplitze (A 1.1 - A 1.16) [ ]
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Aufstiege (A2.1,A2.3.1-A2.3.12) [ ]
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]
Betdtigungseinrichtungen und Not-Halt- D
Befehlsgerite (A3.1-A3.9,A3.11,03.1)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit | | []
Fiihrungen und Anschlige (A5.1-A5.3,A3.11, D
06.1)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Tiiren und Klappen (A 6.1,A6.2,A6.5-A6.7, D
A10.6)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Herausziehbare / schwenkbare Container- D
verriegelungen (A3.11,A6.8,A6.11,A6.13)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Ausschiebbare Containeraufnahmen (A 3.11, D
A10.1,A10.2)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Hydraulisch oder pneumatisch betriebene D
Einrichtungen (A8.1-A8.14)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]

Bitte wenden
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nicht Mangel

Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch

Hydraulisch oder pneumatisch betriebene Hub-
und Kippeinrichtungen (A 9.1,A9.2,A9.5-A 9.9, D
09.1)

Gestaltung

Zustand, Funktionsfahigkeit

Kraftbetriebene Tiirverriegelung (A 10.1, A 10.2) D

Gestaltung

I |
I

Zustand, Funktionsfahigkeit

Kraftbetriebene Zuggabelabsenkeinrichtung D
(A10.1,A10.2)

Gestaltung

I
I

Zustand, Funktionsfahigkeit

Kraftbetriebenee Spann- oder Verriegelungs- D
einrichtungen (A 10.1,A 10.2)

Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Oberfldchen von Aufbau und Aufbauteilen (A 10.5, D
A10.7)
Gestaltung D D
Zustand D D
Containerverriegelungen, Ladungssicherungs- D
einrichtungen (0 14.1 - 0 14.7)
Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit
Betriebsanleitung (A 24.1, A 24.2) D
Vorhanden

Gestaltung, Zustand

Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmafinahmen D
nach den Informationen des Aufbauherstellers
(ggf. auf Beiblatt):

) S 0 I
D S 1

Es bestehen ] keine Bedenken _]Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.

Name, Vorname Es wird empfohlen, die ndchste wiederkehrende
ggf. Firma (Stempel) Priifung bis spatestens
Anschrift
der zur Priifung befdhigten Person durchzufiihren.
Prifdatum Unterschrift der zur Priifung Kenntnis genommen durch
befdhigten Person Unternehmer oder Bevollmachtigten
Zutreffendes ankreuzen Dieser Priifliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 ,,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.
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Priiflisten

Erganzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit —
Aufbau allgemein®
- nur in Verbindung mit einer Priifliste Arbeitssicherheit fiir Grundfahrzeuge -

nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Betreiber / Fahrzeughalter: Aufbauhersteller:
Typ: Serien-Nr.:
aufgebaut auf dem Grundfahrzeug: Hersteller:
Amtliches Kennzeichen: Fahrgestell-Nr.:
nicht Mangel
Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich am / durch
Arbeitspldtze auf dem Fahrzeug (A1.1-A1.17) D
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Aufstiege (A 2.1-A2.4) []
Gestaltung D D

Zustand, Funktionsfahigkeit

Betdtigungseinrichtungen und Not-Halt- D
Befehlsgerdte (A 3.1-A3.13)

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Abnehmbare An- und Aufbauteile (A 5.1-A 5.3) D

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Bewegliche An- und Aufbauteile (A 6.1 -A 6.13) D

Gestaltung
Zustand, Funktionsféahigkeit

Kipp- oder anhebbare Aufbauten (A 7.1-A7.11) D

Gestaltung

s N A O
N N (A O

Zustand, Funktionsfahigkeit

Hydraulisch oder pneumatisch betriebene []
Einrichtungen (A 8.1-A 8.14)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Hydraulisch oder pneumatisch betriebene Hub- D
und Kippeinrichtungen (A9.1-A9.9)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Sicherung von Gefahrstellen (A 10.1-A 10.4) D
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [] [ ]

Bitte wenden
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nicht Mangel

Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch

Oberfldchen von Aufbau und Aufbauteilen D
(A10.5-A10.7)

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

1]
NN

Stiitzeinrichtungen (A 11.1,A 11.2, D
A11.4-A11.16)

Gestaltung

I
I

Zustand, Funktionsfahigkeit

Ladungssicherungseinrichtungen (A 14.1, A 14.2, D
A14.7-A14.12)

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Stehpldtze fiir Mitfahrende (A 17.1-A 17.8) D

Gestaltung

AN
I (A

Zustand, Funktionsfahigkeit

Elektrische Anlage und lichttechnische D
Einrichtungen (A 19.4-A 19.8)

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Einbauten (A 21.1-A 21.5) [ ]
Gestaltung

Zustand, Funktionsfahigkeit
Zubehor (A 22.1) D

Vorhanden, Gestaltung

Zustand, Funktionsfahigkeit

Betriebsanleitung (A 24.1, A 24.2) ‘ D

Vorhanden

N (1 N 1 O (T
N (1 N1 (T

Zustand, Funktionsfahigkeit

Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmafinahmen D
nach den Informationen des Aufbauherstellers
(ggf. auf Beiblatt):

[

]

Es bestehen[ Tkeine Bedenken IBedenken gegen einen Weiterbetrieb.

Name, Vorname Es wird empfohlen, die ndchste wiederkehrende
ggf. Firma (Stempel) Priifung bis spatestens
Anschrift
der zur Priifung befdhigten Person durchzufiihren.
Priifdatum Unterschrift der zur Priifung Kenntnis genommen durch
befdhigten Person Unternehmer oder Bevollméchtigten
Zutreffendes ankreuzen Dieser Priifliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 ,,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.
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Priiflisten

7.6  Priifliste Verkehrssicherheit und Antriebssystem (Kraftstoff, Gas, Elektro und Hybrid)
fiir alle Fahrzeugarten

o Priifliste ,Verkehrssicherheit und Antriebssystem*
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Priiflisten

Priifliste ,,Verkehrssicherheit und Antriebsystem*

nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Betreiber / Fahrzeughalter: Hersteller:

Amtliches Kennzeichen: Fahrgestell-Nr.:

Letzte Hauptuntersuchung (HU) am:

Wenn keine HU innerhalb der letzten 12 Monate, dann zusatzlich Priifliste ,,Verkehrssicherheit und Antriebssystem®.

nicht nicht Mangel
Priifpunkt erfor- i.0. i 0 Bemerkung abgestellt
derlich t am / durch
Hydraulische Bremsanlage (V1.1-V 1.6,V 1.8, D
V1.9,V1.11)
Zustand D D
Funktionsfahigkeit D D
Druckluft-Bremsanlage (V1.1-V 1.7,V 1.9, D
V1.11)
Zustand D D
Funktionsfahigkeit D D
Auflaufbremse (1.10) D
Zustand D D
Funktionsfahigkeit D D
Feststellbremse (V 1.12) D
Zustand D D
Funktionsfahigkeit D D
Lenkanlage (V 2) D
Zustand D D
Funktionsfahigkeit D D
Scheiben, Spiegel, Scheibenwischer, D
Scheibenwaschanlage (V 3)

Zustand
Funktionsfahigkeit

Lichttechnische Einrichtungen (V 4.1 -V 4.10) D

Zustand

Funktionsfahigkeit

Elektrischen Anlage (V 4.11-V 4.13) D

Zustand

Funktionsfdhigkeit
Achsen, Aufhdngung (V 5.1,V 5.2) D

Zustand

Funktionsfdhigkeit
Réder, Reifen (V 5.3,V 5.4) D

Zustand

Funktionsfdhigkeit

(N s N 1
(N s 1

Bitte wenden
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Priiflisten

nicht Aicht Mangel
Priifpunkt erfor- i.0. i 0 Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch
Fahrgestell, Rahmen und daran befestigte Teile D
(V)
Zustand

1]
NN

Funktionsfdhigkeit

Fahrerhaus, Karosserie, Sitze, Einbauten D
V7.1-V7.4)
Zustand D D
Funktionsfahigkeit D D
Tiiren, Trittstufen, Einstiege (V 7.5,V 7.6) D
Zustand D D
N

Funktionsfdhigkeit

Betdtigungs-, Signaleinrichtungen, Anzeigen, D
Heizung, Liiftung (V7.7 -V 7.9)

Zustand D D
Funktionsfahigkeit D D
Ausstattung fiir die aktive und passive Sicherheit D
(V)
Zustand D D
Funktionsfahigkeit D D
Antrieb (Kraftstoff, Gas, elektrisch) (V 9) D
Zustand D D
Funktionsfahigkeit D D
Aufbau (Laderaum) (V 10) D
Zustand D D
Funktionsfahigkeit D D
Sonstige Ausriistungen (V 11) ‘ []
Zustand D D
Funktionsfahigkeit [] [ ]

Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmafinahmen D
nach den Informationen des Fahrzeugherstellers
(ggf. auf Beiblatt):

[

[]

Es bestehen[ Tkeine Bedenken |Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.

Name, Vorname Es wird empfohlen, die ndchste wiederkehrende
ggf. Firma (Stempel) Priifung bis spatestens
Anschrift
der zur Priifung befdhigten Person durchzufiihren.
Prifdatum Unterschrift der zur Priifung Kenntnis genommen durch
befdhigten Person Unternehmer oder Bevollmachtigten
Zutreffendes ankreuzen Dieser Priifliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 ,,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.
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Priiflisten

7.7  Beiblatt zu sicherheitsrelevanten Instandhaltungsmaf3nahmen nach den Informationen
des Fahrzeug-/bzw. Aufbauherstellers fiir alle Fahrzeugarten

» Beiblatt,,Sicherheitsrelevante Instandhaltungsma3nahmen nach den Informationen des Fahrzeug-/ bzw.
Aufbauherstellers“
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Priiflisten

Beiblatt ,,Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmanahmen nach den
Informationen des Fahrzeug-/ bzw. Aufbauherstellers*

Betreiber / Fahrzeughalter: Aufbauhersteller:
Typ: Serien-Nr.:
aufgebaut auf dem Grundfahrzeug: Hersteller:
Amtliches Kennzeichen: Fahrgestell-Nr.:
Mangel
Mafinahme i. 0. . Bemerkung abgestellt
am / durch
Zutreffendes ankreuzen Quelle: DGUV Grundsatz 314-003 ,,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit*
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8 Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

8.1 Basis-Priifpunkte A

»Arbeitssicherheit — Fahrzeug allgemein“

A1 Arbeitsplédtze auf dem Fahrzeug
Siehe § 24 und Anhang 2 DGVU Vorschrift 70 und 71

A11

AuBenliegende Laufstege und Standflachen bestehen aus
rutschhemmenden Rosten und weisen keine Stolperstel-
len, z.B. iiberstehende Verschraubungen, auf.

A1.2
Laufstege sind mindestens 400 mm breit.

A13
Laufstege ragen (iber die letzte zu betdtigende Einrich-
tung um mindestens 500 mm hinaus.

A1.4
Standflachen haben Abmessungen von mindestens
400 mm x 500 mm.

A15

Eine ausreichend grof3e Standfldche auf der Sattelzugma-
schine ist vorhanden, wenn die Herstellung der Leitungs-
verbindungen nicht vom Boden aus erfolgen kann.

A1.6

Standflachen an Fiill- und Anschlusseinrichtungen von
Fahrzeugaufbauten sind vorhanden, wenn die Fahrzeu-
ge nicht mit einem durchgehenden Laufsteg in Fahrzeug-
langsrichtung ausgestattet sind. Die Standfldchen umge-
ben die AuBBenkanten der zu betdtigenden Einrichtungen
allseits mit mindestens 500 mm.

A17
Haltegriffe sind den Laufstegen und Standflachen zuge-
ordnet.

A18
Mindestens 1Tm hohe Geldnder sind vorhanden wenn
Arbeitspldtze 2m oder héher iber dem Boden liegen.

A19
Knieleisten in halber Gelanderhdhe sind vorhanden.
Seile an Stelle von Knieleisten sind zuldssig.

A1.10
FuBBleisten von mindestens 50 mm Hohe sind vorhanden.

A111
Jedes Gelander halt einer an seiner Oberkante angreifen-
den Horizontalkraft von mindestens 300 N stand.

A112
Klappgeldnder sind nicht nach aufien klappbar.

A113

Klapp- / Scherengeldnder sind leichtgdngig von einem
sicheren Standort aus aufstellbar bzw. absenkbar ohne
Quetsch- und Schergefahren fiir den Betdtigenden.

A1.14
Laufstege, Standflachen und Geldnder sind unbeschadigt.

A1.15
Klapp- / Scherengeldnder und deren Arretierungen sind
funktionsfahig.

A1.16
Einrichtungen zur Vermeidung von Klappergerduschen
wahrend der Fahrt sind vorhanden und funktionsfahig.

A117

Zugangsoffnungen an Arbeitsbiihnen sind mit Durch-

gangssperren versehen.

Durchgangssperren miissen so gestaltet sein, dass diese

o selbstschlieffend und in Ruhestellung geschlossen
aber nicht verriegelt sind,

 Ssich nicht nach aufen dffnen lassen,

o den Anforderungen der angrenzenden Geldnder ent-
sprechen, wobei Fufileisten nicht erforderlich sind,

e beim Zugang oder Abstieg die Durchgdnge mdglichst
wenig einschrdnken,

o wdhrend der SchlieSbewegung, z. B. durch die Schlief3-
geschwindigkeit oder durch Quetsch- und Scherstellen,
keine zusdtzlichen Gefdhrdungen hervorrufen,

e von den Standpldtzen der Benutzer aus leicht erreich-
bar und bedienbar sind.

Als Durchgangssperren sind auch feststehende Hand-
ldufe geeignet, unter den sich Zugangséffnungen befin-
den. Diese diirfen nur eingesetzt werden, wenn auf den
Arbeitsbiihnen ausschlieflich Arbeiten im Stehen durch-
gefiihrt werden.
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Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

(Y achng
Einhdngbare Ketten sind als Durchgangssperren nicht
geeignet.

A2 Ein- und Ausstiege, Aufstiege

Siehe

§ 25 und Anhang 2 DGUV Vorschrift 70 und 71
Nr. 5.3 Anhang 2 BetrSichV

Fiir Ein- und Ausstiege an Fahrerhdusern von Fahrzeugen
mit einer behordlichen Betriebserlaubnis gelten straf3en-
verkehrsrechtliche Vorschriften.

A21 Allgemeines

Arbeitsplatze, z. B.

« Fahrerplatz, Beifahrerpldtze,

o Mitfahrerplatze,

 auf Fahrzeugaufbauten,

o auf Sattelzugmaschinen zum Herstellen der Leitungs-
verbindungen,

o auf Ladefldchen,

o aufKippbriicken, wenn die zuldssige Gesamtmasse
des Fahrzeugs nicht mehrals 7,5 t betragt,

» aufKippbriicken, wenn die zuldssige Gesamtmasse
mehr als 7,5 t betrdgt und wenn die Ladeflache auf
Grund wechselnder Beladung betriebsmafiig begangen
werden muss,

e zurWindschutzscheibenreinigung,

konnen gefahrlos erreicht und verlassen werden.

Ein fahrzeugeigener Aufstieg ist nicht erforderlich, wenn

 Einstiege oder Arbeitsplatze auf Fahrzeugen nicht ho-
her als 650 mm (ber der Fahrbahn liegen.

o Fahrzeuge zum Aufstieg auf Ladeflachen mit geeigne-
ten Leitern ausgeriistet sind.

M
Als Aufstiege sind unzuldssig
e Reifen,

o ringformige Tritte an Radnaben oder Felgen,
e Sprossen mit rundem Querschnitt.
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A 2.2 Stufenaufstiege

A2.21
Abstand der untersten Stufe vom Boden betragt hochs-
tens 650 mm, beim Kraftomnibus hochstens 400 mm.

Beim Fahrerhaus eines Geldndefahrzeuges kann der
Abstand der untersten Stufe vom Boden bis zu 700 mm
betragen.

A2.2.2

Abstdnde der Stufen untereinander bzw. zum Fahrerhaus-
boden / Arbeitsplatz sind

e hochstens 400 mm,

o gleich grof} (hochstens 10 % Abweichung).

A2.23

Auftrittstiefe betrdgt mindestens 80 mm.

Die Fufiraumtiefe ist der Abstand von Vorderkante Stufe
bis zum festen Bauteil.

A2.2.4
FuBraumtiefe betragt mindestens 150 mm.

A2.25

Auftrittsbreite betragt

e mindestens 300 mm,

 fiir Fahrerhauseinstiege mindestens 230 mm.
Beim Fahrerhaus eines Geldndefahrzeuges kann die
Auftrittsbreite auf bis zu 200 mm verringert sein.

A2.2.6

Trittflachen haben rutschhemmende Oberfldachen.
AufSen liegende Trittfldchen bestehen z. B. aus Rosten,
Loch- oder Streckblechen.

A2.2.7

Haltegriffe oder andere gleichwertige Halteeinrichtungen

sind vorhanden und griffgiinstig angebracht.

Bei Haltegriffen betragt

o der Griffdurchmesser mindestens 16 mm, maximal 38 mm,

 die Grifflainge mindestens 150 mm,

o der Griffabstand zu Bauteilen mindestens 50 mm,

o derAbstand vom Boden bis Griffunterkante hdchstens
1650 mm,

o derAbstand von oberster Stufe / Fahrerhausboden /
Standflache auf dem Fahrzeug bis Griffoberkante min-
destens 500 mm.



A2.2.8
Am oder in der Ndhe des Aufstieges befindet sich kein Bau-
teil, an dem man mit der Kleidung hdangen bleiben kann.

A2.2.9

Ein ausfahrbarer / ausziehbarer/ klappbarer Stufenauf-

stieg ist zusatzlich

« leichtgdangig und ohne Quetsch- und Schergefahren zu
betatigen,
Quetsch- und Scherstellen siehe Priifpunkt A 10.1

« inAufstiegs- und Fahrstellung jeweils formschliissig
gegen unbeabsichtigtes Bewegen zu sichern,

« gegen unbeabsichtigtes Losen beim Ausziehen gesichert.

A 2.3 Leiter- und Sprossenaufstiege

A2.31

Abstand der untersten Sprosse vom Boden betragt hochs-
tens 500 mm. Sofern dieses Maf} aus technischen Griin-
den nicht eingehalten werden kann, kann der Abstand der
untersten Sprosse vom Boden maximal 650 mm betragen.

A2.3.2

Abstédnde der Sprossen untereinander sind hochstens
280 mm; Sprossenabstdnde sind gleichmaig und ohne
Unterbrechung.

Handlauf

L

Knieleiste

Laufstegoberkante

Oberste Sprosse als Trittstufe

FuBraumtiefe ab Mitte Sprosse » 150

Abb. 2 Leiter- und Sprossenaufstiege (Maangaben in mm)

Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

A2.3.3

Auftrittstiefe der Sprossen betragt mindestens 20 mm;
die Trittflachen sind rutschhemmend ausgefiihrt; die
Sprossen bestehen nicht aus Rundmaterial.

Die Fu3raumtiefe ist der Abstand von Mitte Sprosse bis
zum festen Bauteil.

A23.4

Furaumtiefe betragt mindestens 150 mm.

Die Fuf3raumtiefe ist der Abstand von Mitte Sprosse bis
zum festen Bauteil.

A2.3.5
Holmabstand betragt mindestens 300 mm, hdchstens
450 mm.

A23.6
Holmfiihrung verlauft moglichst senkrecht (Neigung bis 20°
aus der Senkrechten in Fahrzeuglangsrichtung zuldssig).

A23.7
Steigachse verlduft senkrecht, Holmfiihrung ist nicht ver-
setzt.

A2.3.8
Trittflachen der Sprossen sind waagerecht.

21000

£ 280

Spros;enabstand

£500(< 650)
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Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

[
<400
[

; — =200 |--—
Bordwand gegen § " fluchtend,
Durchpendeln gesichert v ohne Unter-
a theldung
-l ) 160
I s “
M

Haltegriff soll bis Oberkante
Bordwand reichen

@316

£1650

Abb. 3
Klapptritt-Aufstiege an einer Bordwand

A2.3.9

Haltegriffe oder andere gleichwertige Halteeinrichtungen

sind vorhanden und griffglinstig angebracht (gilt insbe-

sondere flir Sprossenaufstiege, ausziehbare Leitern).

Bei Haltegriffen betragt

« der Griffdurchmesser mindestens 16 mm, maximal 38 mm,

o die Grifflange mindestens 150 mm,

» der Griffabstand zu Bauteilen mindestens 50 mm,

» der Abstand vom Boden bis Griffunterkante hochstens
1650 mm,

« derAbstand von Standflache auf dem Fahrzeug bis
Griffoberkante mindestens 500 mm.

A2.3.10

Haltemoglichkeit ab oberem Leiterende ist bis zu einer
Hohe von mindestens 1000 mm gegeben (kann entfallen,
wenn Haltemoglichkeit durch gleich hohes Gelander ge-
geben ist).

A2.3.1
Am oder in der Ndahe des Aufstieges befindet sich kein Bau-
teil, an dem man mit der Kleidung hangen bleiben kann.

A2.3.12

Eine ausziehbare / klappbare Leiter ist zusatzlich

 leichtgangig und ohne Quetsch- und Schergefahren zu
betdtigen
Quetsch- und Scherstellen siehe A 10.1

» so ausreichend dimensioniert, dass sie nicht nachgibt,

» 5o gestaltet, dass sie nicht durchpendelt,

« in Fahrstellung zu sichern, vorzugsweise durch Form-
schluss.
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(MaBangaben in mm)

A2.3.13

Eine Leiterist

« am Fahrzeug vorhanden, wenn fahrzeugeigene Aufstie-
ge zur Ladeflache fehlen,

« fiirden Zweck geeignet, z.B. ausreichend lang,

wdhrend der Fahrt am oder im Fahrzeug unterzubringen

und gegen Verlieren zu sichern.

A 2.4 Einzeltritt- / Klapptrittaufstiege

A2.41
Abstand des untersten Trittes vom Boden betrdgt hochs-
tens 650 mm.

A2.4.2

Abstande der Tritte untereinander und zwischen dem obe-
ren Tritt und Ladeflache/Arbeitsplatz betragen hdchstens
400 mm und sind gleich groR. Der seitliche Abstand der
Tritte zum Haltegriff oder anderen gleichwertigen Halte-
einrichtungen betragt ca. 200 mm.

A2.43

Aufstieg besteht aus héchstens zwei Einzelklapptritten,
die seitlich gegeneinander versetzt sind (ohne Unter-
schneidung).

A2.4.4
Trittbreite betragt mindestens 160 mm.

A2.45
Tritt- / Furaumtiefe betrdgt mindestens 150 mm.



A2.4.6
Trittflachen haben rutschhemmende Oberflachen und Ein-
richtungen gegen seitliches Abrutschen.

A2.4.7

Haltegriffe oder andere gleichwertige Halteeinrichtungen

sind vorhanden und griffgiinstig angebracht. Bei Haltegrif-

fen betragt

o der Griffdurchmesser mindestens 16 mm, maximal 38 mm,

 die Grifflainge mindestens 150 mm,

 der Griffabstand zu Bauteilen mindestens 50 mm,

« derAbstand vom Boden bis Griffunterkante hochstens
1650 mm,

» derAbstand von Standflédche auf dem Fahrzeug bis
Griffoberkante mindestens 500 mm.

A2.4.8
Durchpendeln der Bordwand ist vermieden (soweit zutref-
fend).

A2.4.9
Verschiebbare Einzeltritte haben geeignete Arretierung.

A2.4.10

Verschiebbare bzw. klappbare Tritte sind funktionsfahig
und leichtgédngig.

A3 Betdtigungseinrichtungen und
Not-Halt-Befehlsgerite

Siehe

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 1.2.2 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG und

§10Abs. 1, § 22 Abs. 4, 10 und 11 DGUV Vorschrift 70 und 71

A31

Betdtigungseinrichtungen sind so angeordnet und gestal-
tet, dass sie leicht und gefahrlos zu betétigen sind. Sie
sind — ausgenommen Not-Halt-Befehlsgeradte — auierhalb
der Reichweite zu Gefahrstellen angeordnet.

A3.2

Betdtigungseinrichtungen, die in Reichweite von Handen
zu Gefahrstellen ohne Schutzeinrichtungen liegen, sind
als Zweihandschaltungen ausgefiihrt.

Gefahrstellen durch bewegte Aufbauten und Aufbauteile
und Reichweite zu Gefahrstellen siehe Priifpunkte A 10

Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

A3.3

Betdtigungseinrichtungen sind so angeordnet, dass Ge-
fahrenbereiche eingesehen werden kdnnen, die durch
eingeleitete Bewegungen des Aufbaus oder von Aufbau-
teilen entstehen.

A3.4

Betdtigungseinrichtungen fur kraftbetriebene Einrichtun-
gen und Not-Halt-Befehlsgerdte sind eindeutig und dauer-
haft gekennzeichnet.

Not-Halt-Befehlsgeriite sind rot gekennzeichnet; siehe auch
DIN EN ISO 13850,,Sicherheit von Maschinen — Not-Halt-
Funktion — Gestaltungsleitsdtze“.

A35

Verwechslung von Zuordnung und Schaltsinn ist vermieden.
Bei Ventilen in Rohrleitungen zeigt z. B. ein in Durchfluss-
richtung stehender Hebel ein gedffnetes Ventil an.

A3.6

Betdtigungseinrichtungen sind gegen unbeabsichtigtes

Betdtigen gesichert, z. B. durch

o Form und Lage der Betdtigungseinrichtungen,

o Abdeckung der Betdtigungseinrichtungen,

o Formgebung der Elemente oder

o Verriegelung des Steuerhandhebels oder Steuer-
systems.

A3.7

Nach Auslosung eines NOT-HALT-Befehls bleibt dieser
durch die Blockierung (Verriegelung) des Not-Halt-Be-
fehlsgeréts bis zu ihrer Freigabe aufrechterhalten. Durch
die Freigabe (Entriegeln) des Not-Halt-Befehlsgerats setzt
sich die gefahrbringende Bewegung des Aufbaus oder der
Aufbauteile nicht wieder in Gang. Es wird nur das beab-
sichtigte Wiederingangsetzen ermoglicht.

A3.8

Sind mehrere Betdtigungseinrichtungen fiir das Ingang-
setzen vorhanden, ist die Steuerung so ausgelegt, dass
das Ingangsetzen jeweils nur durch eine Betdtigungsein-
richtung moglich ist (gegenseitige Verriegelung).
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Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

A3.9

Fiir Funkfernsteuerungen gilt zusatzlich:

» Ein automatisches Stillsetzen der Bewegung wird aus-
geldst, wenn keine einwandfreien Steuersignale emp-
fangen werden.

Hierunter fallt auch ein Abbruch der Verbindung bei zu
grofer Entfernung zum Fahrzeug oder ein Ausfall der
Stromversorgung.

Die Priifung der sicheren Stillsetzung kann z. B. durch
Abschirmung des Senders, durch Verbringung der Funk-
fernsteuerung aufBerhalb der Reichweite des Senders
sowie durch Entnahme der Batterie bei jeweils gleichzei-
tiger Betdtigung der Funkfernsteuerung erfolgen.

o Ein selbsttatiger Anlauf der Bewegung bei Wiederher-
stellung der Verbindung nach automatischem Stillset-
zen ist verhindert.

» Ein unbeabsichtigtes Betdtigen z. B. durch Herabfallen,
Ablegen oder Einstecken in die Bekleidung ist verhindert.
Dies kann beispielsweise durch Schutzkragen um Stell-
teile oder eine kombinierte Tasterbetdtigung realisiert
werden.

» Eine Not-Halt-Befehlseinrichtung oder eine separate
Stopp-Taste ist vorhanden.

o Eine Anzeige des Batterieladezustandes ist vorhanden.

A3.10

Bei Gelenkdeichselanhdngern sind die Betdtigungsein-
richtungen fiir die Bremsanlage und Luftfederung seitlich
am Fahrzeug angeordnet.

A311

Betdtigungseinrichtungen, wie z. B.

o Tirgriffe,

» Sitzeinstelleinrichtungen, Sitzbefestigungs-
einrichtungen,

e Bordwand- und Rungenverschliisse,

 Griffe von Anhdnge- und Abschleppkupplungen,

o Steuerhebel fiir Hydraulik und Pneumatik,

o Steuerschieber,

o Handréder, -kurbeln,

 Griffe an von Hand zu bewegenden Fahrzeugteilen,

 Griffe an von Hand zu entnehmenden bzw. anzubrin-
genden Fahrzeugteilen,

e Sicherungsmittel, z. B. Bolzen, Federstecker,

o Betdtigungshebel fiir Rungen und Hubdéacher

sind so gestaltet, dass
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» keine Verletzungen (insbesondere Quetschungen und
Verletzungen durch unbeabsichtigte Bewegungen der
Betdtigungseinrichtungen) zu erwarten sind,

o ausreichend Freirdume fiir die Hinde vorhanden sind,

» die Betdtigungseinrichtungen von einem Standplatz
neben dem Fahrzeug odervon einer geeigneten Stand-
flaiche auf dem Fahrzeug aus erreicht werden kdnnen.

A312

Von Hand zu betatigende Verschliisse an Bordwénden
oder an fahrzeugeigenen Rampen sind so angeordnet,
dass

o sie nicht mehrals 2,0 m tiber der Fahrbahn oder einem
anderen Standplatz auf dem Fahrzeug liegen,

sie auf3erhalb des Schwenkbereiches der Bordwand
oder der Rampe betédtigt werden konnen,

moglicher Ladungsdruck vor vollstédndiger Entriege-
lung festgestellt werden kann, sofern die Oberkante
der Bordwand oder der Rampe hdher als 1,6 m iiber
der Fahrbahn liegt (nicht zutreffend fiir Verschliisse von
Pendelbordwédnden).

A3.13

Griffe an Schiebetiiren — dies kdnnen auch Zuziehgriffe
sein, die nur das SchlieRen ermdglichen — sind in der
Ndhe der HauptschlieBkanten angeordnet.

A4  Auspuffleitungen
Siehe

§16 DGUV Vorschrift 70 und 71 in Verbindung mit
DIN EN ISO 13732-1

A4
Miindungen von Auspuffleitungen sind nicht in Tatigkeits-
bereiche am Fahrzeug, z. B. Steuerstdnde, gerichtet.

A4.2

Auspuffleitungen in Reichweite von Personen haben Schutz-

einrichtungen gegen Kontakt mit heien Oberflachen.

Als nicht in Reichweite von Versicherten angeordnet gel-

ten Auspuffleitungen,

 die auferhalb eines Sicherheitsabstandes von 0,55m
vom dujfSeren Fahrzeugumriss liegen,

e die hoher als 2 m iiber der jeweiligen Standfldche lie-
gen oder

e so weitsie liber das Fahrerhausdach hinausragen.



A5 Abnehmbare An- und Aufbauteile
Siehe
§22 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71

A51

Abnehmbare An- und Aufbauteile, wie z. B.

o Bordwadnde,

e Rungen, Rungenverldngerungen,

e Hebel und Kurbeln,

o Steckbretter,

o Spriegelstangen,

o Doppelstockbalken,

o Auffahrrampen,

« Wechselaufbauten (WAB),

o WAB-Stiitzen,

o Fihrungsrollen und Anschlédge bei Fahrzeugen fiir
Wechselbehilter,

o Ladegestelle,

» herausnehmbare Trennnetze, -gitter und Abdeckungen
bei Pkw / Pkw-Kombi

kdnnen gegen unbeabsichtigtes Losen gesichert werden.

A5.2

Die Anbringung und die Entnahme von abnehmbaren

An- und Aufbauteilen ist leicht und gefahrlos von einem
Standplatz neben dem Fahrzeug oder von einer geeigne-
ten Standflache auf dem Fahrzeug maglich.

Zu geeigneten Standfldchen siehe Priifpunkte A 1

Eine Standfldche auf dem Fahrzeug ist nicht erforderlich,
wenn geeignete Hilfsmittel zur Anbringung und Entnahme von
abnehmbaren An- und Aufbauteilen am Fahrzeug vorhan-
den sind. Geeignete Hilfsmittel sind z. B. Steckbrettgabeln.

A5.3

Die Sicherungen gegen unbeabsichtigtes Lésen sind un-
beschadigt.

A6  Bewegliche An- und Aufbauteile
Siehe

§ 22 Abs. 3 DGUV Vorschrift 70 und 71

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 1.1.5 und 1.1.6 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

Betdtigungseinrichtungen fiir von Hand zu betédtigende, be-
wegliche An- und Aufbauteile siehe zusatzlich Priifpunkt A 3.1

Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

A6

Bewegliche An- und Aufbauteile wie z. B.

» Bordwénde,

e Klapprungen,

o Kofferraumklappen von Kraftomnibussen,

o Tiiren,

« Rollldden und Rolltore,

» Motorhauben,

o Wartungsklappen,

e Klappen iiber Ladebordwédnden,

» Schiebeverdecke,

e Schiebeplanen,

o klappbare Unterfahrschutzeinrichtungen,

» Hubdacher,

deren unbeabsichtigte Bewegungen Verletzungsgefahr
hervorrufen kdnnen, sind gesichert oder kénnen gesichert
werden, z.B. durch eine fahrzeugeigene Stiitze.

Eine Verletzungsgefahr kann auch vorliegen, wenn sich
bewegliche An- und Aufbauteile unbeabsichtigt aus der
Fahrstellung l6sen konnen.

A6.2
Tiiren haben Feststelleinrichtungen zur Sicherung der ge-
offneten Tiiren in den Endstellungen.

A6.3

Bei Laderaumtiiren, an denen betriebsmafiig Ladungs-
druck, z. B. durch Schiittgiiter, anliegen kann, kann die
vollstandige Entriegelung der Tiiren von einem sicheren
seitlichen Standort aus erfolgen.

A6.4

Federheber klappbarer An- und Aufbauteile wie z. B. Auf-
fahrrampen bzw. Viehtransporterrampen werden zwangs-
ldufig mit diesen angehoben, z. B. durch Mitnahmebiigel.

A6.5

Mit Gasdruckfedern ausgeriistete Klappen, deren unbe-

absichtigte Bewegungen Verletzungsgefahr hervorrufen

konnen, werden in gedffnetem Zustand (Endstellung) ge-

halten durch

o zusatzliche selbsttatig einfallende mechanisch-form-
schliissige Sicherungen
oder

o Vorhandensein mehrerer Gasdruckfedern an einer
Klappe, so dass bei Ausfall einer Gasdruckfeder ein
Offenhalten gewdhrleistet ist.
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Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

A6.6
Sicherungen sind so am Fahrzeug befestigt, dass sie nicht
verloren gehen kdnnen.

A6.7
Sicherungen und Gasdruckfedern nach A 6.2 bisA 6.6
sind unbeschddigt und funktionsfahig.

A6.8

Herausziehbare Aufbauteile, z. B. Batterieschlitten, Auf-
fahrschienen, kénnen in Fahrstellung gegen Ausfahren
gesichert werden und sind in ausgezogener Endstellung
gegen Herausfallen gesichert.

A6.9
Bei Dreiseiten-Kippaufbauten sind Kippstecker mit
Ubereck-Stecksicherungen vorhanden.

A6.10
Die selbsttatige Pendelbordwandentriegelung 6ffnet bei
dem vorgesehenen Kippwinkel der Kipperbriicke.

A6.11

Bei von Hand anzuhebenden An- und Aufbauteilen, wie
z.B. Bordwéanden, Unterfahrschutzeinrichtungen, Auffahr-
rampen, Uberschreitet die erforderliche Hubkraft nicht
gesundheitsschadigende Werte.

Dies wird z. B. durch Federentlastungssysteme erreicht.

A6.12
An Schiebeverdecken sind zum Offnen und SchlieRen Zug-
schlaufen fiir das Einhdngen von Zugstangen vorhanden.

A6.13

Die Lager der beweglichen An- und Aufbauteile sind unbe-
schadigt und der Verschleif’ ist innerhalb der einzuhalten-
den Grenzen. Die Beweglichkeit ist nicht beeintrachtigt.
A7  Kipp- oder anhebbare Aufbauten

Siehe

§ 22 Abs. 5 bis 7 DGUV Vorschrift 70 und 71

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 1.3 und 4 Richtlinie 2006/42/EG

§§ 18 bis 20 DGUV Vorschrift 54 und 55 in Verbindung mit
DIN 15020-1

DIN ISO 4309
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A71

Kipp- oder anhebbare Aufbauten, z.B.

« Klappen,

e Rolltore,

o kippbare Fahrerhduser,

» Kippbriicken,

o kippbare Behdlter,

o klappbare Trenn- oder Zwischenwénde,

o Schwenkwandaufbauten,

o hohenverstellbare Ladebriicken,

o hohenverstellbare Zwischenbdden,

o absenkbare obere Ladeebenen von Autotransport-
Aufbauten,

sind gegen unbeabsichtigtes Absinken gesichert oder

kdnnen gesichert werden.

A7.2

Eine formschliissige Sicherungsmoglichkeit fiir mindes-
tens eine Stellung im angehobenen Zustand des gekipp-
ten oder angehobenen Aufbaus ist vorhanden.

A73

Sofern fiir die Durchfiihrung von unterwegs vorzunehmen-
den Instandhaltungsarbeiten, z. B. Radwechsel, Reini-
gungs- oder Kontrollarbeiten, das Kippen oder Anheben
des Aufbaus erforderlich ist, ist eine formschliissige Si-
cherheitseinrichtung am Fahrzeug vorhanden.

A7.4

Eine Betdtigung der Sicherungseinrichtung ist gefahrlos
auBBerhalb des Gefahrbereiches des gekippten oder ange-
hobenen Aufbaus moglich.

A75

Bei kippbaren oder anhebbaren Fahrzeugaufbauten sind
selbsttdtig wirkende, formschliissige Sicherungen gegen
unbeabsichtigtes Absinken vorhanden, wenn sich Per-
sonen betriebsmafig auf oder unter die gekippten oder
angehobenen Fahrzeugaufbauten begeben miissen oder
wenn die angehobene Stellung die Transportstellung ist.
Selbsttdtig wirkende, formschliissige Sicherungen sind
z.B. selbsteinriickende Verriegelungen oder entsperrbare
Riickschlagventile, die unmittelbar am Hydraulikzylinder-
ausgang angebracht oder in den Zylinder integriert sind.
Die Sicherungen miissen in den Positionen des anheb-
baren oder kippbaren Fahrzeugaufbaus wirken, in denen
sich Personen darauf oder darunter betriebsmdpig auf-
halten miissen und gefdhrdet werden kénnen.



A7.6

Ein Uberschreiten der zuldssigen Endstellung der Kipp-
oder Hubbewegung ist verhindert.

Dies kann z. B. durch Fangseile erfolgen.

A77
Sicherungen nach A 7.1 bis A 7.6 sind unbeschadigt, funk-
tionsfahig und richtig eingestellt.

A7.8

Seiltriebe fiir kipp- oder anhebbare Aufbauten erfiillen fol-

gende Anforderungen:

o Trommeln und Rollen sind mit Sicherungen gegen seit-
liches Ablaufen und Herausspringen der Seile versehen.
Diese miissen so gestaltet und angebracht sein, dass
das Seil nicht zwischen der Sicherung und der Trommel
bzw. Rolle eingeklemmt werden kann.

» Seilauflaufstellen sind gegen unbeabsichtigtes Hinein-
greifen gesichert.

e Ein gleichmafiges Aufwickeln der Seile auf den Trom-
meln ist gewdhrleistet.

 Seiltriebe, bei denen die Senkbewegung eines kipp-
oder anhebbaren Aufbaus durch Schwerkraft erfolgt,
sind mit Einrichtungen versehen, die den Antrieb ab-
schalten und die Bewegung aller Tragmittel stoppen,
sobald sich Schlaffseil bildet.

» Die Seile scheuern an keinen anderen Fahrzeugteilen.

A79

Seilendverbindungen sind nach dem Stand der Technik
hergestellt.

Seilendverbindungen nach dem Stand der Technik sind
z.B. Spleife, Presshiilsen oder Seilschlosser.
Drahtseilklemmen sind fiir eine dauerhafte Seilendverbin-
dung in Hubeinrichtungen nicht geeignet.

A710

Bei Vorhandensein eines Lasthakens ist dieser so ausge-
riistet, dass ein unbeabsichtigtes Aushdngen der Last ver-
hindert ist (Lasthakensicherung).

A71M

Seilendverbindungen und Seile in Seiltrieben fiir kipp-
oder anhebbare Aufbauten sind in ihrer gesamten Lange
nicht beschadigt oder verschlissen (ablegereif).

Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

A8  Hydraulisch oder pneumatisch betriebene

Einrichtungen

Siehe

§ 3Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 1.3.2 und Nr. 1.5.3 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

§ 18 DGUV Vorschrift 70 und 71

DGUV Regel 113-020

DIN EN ISO 4413

DIN EN ISO 4414

Fachbereich AKTUELL FBHM-015

A 8.1

Die Teile der mechanischen Antriebe von Hydraulikpum-
pen bzw. Kompressoren liegen nicht in Reichweite von
Personen oder sind mit Schutzeinrichtungen gesichert.
Siehe auch Priifpunkt A 10.2

A8.2
Alle Bauteile und deren Verbindungen sind dicht.

A8.3
Leitungen und deren Verbindungen weisen keine Bescha-
digungen auf.

A 8.4

Rohr- / Schlauchleitungen sind so verlegt, dass eine Be-
nutzung als Aufstieg erschwert wird. Die Befestigungen
sind unbeschadigt.

A8.5

Schlauchleitungen sind so verlegt, dass sie nicht auf Zug,
Torsion oder Stauchung beansprucht werden. Die erfor-
derliche Mindestlange zur Vermeidung von Knickung des
Schlauches wahrend Einbau und Betrieb ist eingehalten.
Der empfohlene kleinste Biegeradius des Schlauches ist
nicht unterschritten.

A 8.6
Schlauchleitungen sind gegen duere mechanische Ein-
wirkungen, z.B. Abrieb, geschuitzt.

A8.7

Schlauchleitungen sind gegen thermische Einwirkungen,
z.B. durch Auspuffleitungen, Motorenbauteile, geschiitzt.
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Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

A 8.8
Schlauchleitungen sind gegen vibrationsbedingte Be-
schadigungen gesichert (Schellenbefestigung).

A8.9
Schlauchleitungen sind fiir den Betriebsdruck (entspre-
chend Herstellerangaben) geeignet.

A8.10

Verwechslungen von Anschlussleitungen, die zu gefahr-
bringenden Bewegungen filthren konnen, sind verhindert
oder durch eindeutige Kennzeichnung vermeidbar.

A8.11

Schlauchleitungen, die in der Nahe von Arbeitspldtzen
verlaufen, sind so verlegt oder gesichert, dass Personen
beim Versagen der Schlauchleitungen nicht gefdhrdet
werden kdnnen.

A 8.12

Ein Druckbegrenzungsventil ist vorhanden und entspre-
chend Herstellerangaben eingestellt und auf Funktion ge-
priift.

A8.13
Olstand befindet sich innerhalb der vom Hersteller ange-
gebenen Grenzen.

A8.14

Luftausgleichsldcher des Olbehilters sind offen.
A9  Hydraulisch oder pneumatisch betriebene
Hub- und Kippeinrichtungen

Siehe

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 4 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG
§§3,5,6,8,9,12,14, 17 und 22 DGUV Vorschrift 54 und 55
§22 Abs. 9 DGUV Vorschrift 70 und 71
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A9.1

Fabrikschild ist vorhanden und enthalt gut lesbar Anga-
ben lber

o Hersteller oder Lieferer,

e Baujahr,

o Fabrik- oder Seriennummer,

» maximale Tragfahigkeit,

o Betriebsdruck.

Fabrikschild kann entfallen, wenn Angaben aus Betriebs-
anleitung entnommen werden kénnen.

A9.2
Unbeabsichtigtes Losen der Kolben aus ihren Fiihrungen
ist verhindert.

A9.3

Riickschlag des Pumpenhebels bei handbetriebenem
Gerdt ist verhindert.

Gemessen am Hebelende ist ein Riicklaufweg von hdchs-
tens 15 cm zuldssig.

A9.4
Der abnehmbare Pumpenhebel kann gegen Abgleiten und
unbeabsichtigtes Abziehen gesichert werden.

A9.5

Beim Loslassen der Betatigungseinrichtungen (Beenden
oder Unterbrechen der Betétigung) fiir das Heben und Sen-
ken kraftbetriebener Hub- und Kippeinrichtungen geht diese
in Nullstellung zuriick und die Bewegung wird stillgesetzt.

A9.6

Bei maschinell angetriebenem Kippfahrzeug wird dem
Fahrer bzw. der Fahrerin durch optische oder akustische
Einrichtung angezeigt, wenn sich der Kippaufbau nichtin
der unteren Endstellung befindet.

A9.7

Angehobene oder gekippte Aufbauten oder Aufbauteile
werden nach Beendigung oder Unterbrechung der Betati-
gung in dieser Stellung gehalten.

A9.8

Uberlastung der Hub- und Kippeinrichtung ist verhindert.
Eine Uberlastung lésst sich z. B. durch Druckbegrenzungs-
ventile verhindern.



A9.9
Sicherheitseinrichtungen sind unbeschadigt und funk-
tionsfahig.

A10 Sicherung von Gefahrstellen durch sich bewegen-
den Aufbau oder sich bewegende Aufbauteile,
Oberflachen von Aufbau und Aufbauteilen

Siehe

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 1.3.7 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG in Verbindung
mit DIN EN ISO 13854

DIN EN ISO 13857

§ 9Abs. 1Nr. 8und Abs. 2 BetrSichV

Gefahrstellen sind insbesondere

e Quetsch- und Scherstellen,

e Schneid-, Stich- und Stof3stellen,
» Fangstellen,

e Einzug- und Auflaufstellen.

A10.1

Gefahrstellen sind durch konstruktive Mafinahmen ver-

mieden z.B. bei

e Quetschstellen,
wenn sich Teile aufeinander zubewegen und dabei die
Abstdnde gemaf} Abschnitt 4.2 der DIN EN ISO 13854
nicht unterschritten werden (s. Abb. 4).

e Scherstellen,
wenn sich die scherend bewegten Teile, in einem
Abstand groRer oder gleich als in Abschnitt 4.2 der
DIN EN ISO 13854 gefordert, aneinander vorbeibewe-
gen oder eine die betreffenden Kérperteile abweisende
Form haben,

o Fangstellen an Wellen,
wenn umlaufende Wellen keine vorstehenden Teile auf-
weisen z.B. an Gelenkwellen oder Wellenkupplungen,

o Fangstellen durch Wellenenden,
wenn diese hochstens Y4 ihres Durchmessers vorste-
hen oder glatt rundlaufend ausgebildet und nicht lan-
gerals 5 cm sind.

Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

Korperteil Mindestabstand a m
a
Korper 500mm %
Kopf N
(unguinstige 300mm a\ <
Haltung)
Bein 180 mm ﬁ
<50mm
Zehen 50 mm
a
a
Arm 120mm
Hand .
Handgelenk 100mm
Faust
a
Finger 25mm /
Abb. 4 Mindestabstande, um das Quetschen von Kérper-

teilen zu vermeiden (Tabelle 1, Seite 10 und 11 der
DIN EN I1SO 13854:2020-01

Wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. MaBgebend fiir das Anwenden der DIN-Norm ist deren Fassung mit

dem neuesten Ausgabedatum, die bei der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrafie 6, 10787 Berlin, erhéltlich ist.
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Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

A10.2

Gefahrstellen, die nicht durch konstruktive Masnahmen
vermieden sind und die in Reichweite von Personen lie-
gen (siehe Abb. 5 und Tabelle 1), sind durch eine der nach-
folgend aufgefiihrten Schutzeinrichtungen gesichert:

» trennende Schutzeinrichtungen, die das Erreichen der

Gefahrstellen verhindern, inshesondere

— Verkleidungen

— Verdeckungen

 ortshindende Schutzeinrichtungen an kraftbetriebenen

Aufbauten und Aufbauteilen, insbesondere

— Zweihandschaltungen,

— Betdtigungseinrichtungen mit selbsttatiger Riickstel-
lung und ausreichendem Sicherheitsabstand sowie
Sicht zu den Gefahrstellen

» Schutzeinrichtungen mit Anndherungsreaktion, insbe-
sondere

— beriihrungslos wirkende Schutzeinrichtungen (Licht-
schranken oder dergleichen),

— Schaltleisten

o Schutzeinrichtungen zur Begrenzung der wirksamen

Energie

*O——2
1———0
A
a
A =
=
=
\i Y
Sh
Abb. 5 Hintiberreichen lber eine schiitzende Konstruktion

(Bild 2, Seite 12 der DIN EN ISO 13857:2020-042)

2

Legende
1
2

hn

ps
Sh

Bereich der Reichweite der oberen Gliedmafien

Bereich aufierhalb der Reichweite der oberen Glied-
mafBen (Gefahrdungsbereich)

Hohe des zur Reichweite der oberen GliedmaRen
ndchstgelegenen Punktes des Gefahrdungsbereiches

Hohe der schiitzenden Konstruktion

waagerechter Sicherheitsabstand des zur Reichweite
der oberen Gliedmafien nachstgelegenen Punktes
des Gefdhrdungsbereiches

Wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. MaRgebend fiir das Anwenden der DIN-Norm ist deren Fassung mit

dem neuesten Ausgabedatum, die bei der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrafie 6, 10787 Berlin, erhaltlich ist.
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Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

Tabelle 1 Hiniiberreichen iiber schiitzende Konstruktion (Tabelle 2, Seite 14 der DIN EN 1SO 13857:2020-043)

hys Hohe der schiitzenden Konstruktion > ¢

hy, Hohe des zur Reichwei-
te der oberen Gliedmaf3en
ndchstgelegenen Punktes

e Gerahduns b ereiches: sy, waagerechter Sicherheitsabstand des zur Reichweite

der oberen Gliedmaf3en nédchstgelegenen Punktes des Gefdhrdungsbereiches

2700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2600 900 800 700 600 600 500 400 300 100 0
2400 1100 1000 900 800 700 600 400 300 100 0
2200 1300 1200 1000 900 800 600 400 300 0 0
2000 1400 1300 1100 900 800 600 400 0 0 0
1800 1500 1400 1100 900 800 600 0 0 0 0
1600 1500 1400 1100 900 800 500 0 0 0 0
1400 1500 1400 1100 900 800 0 0 0 0 0
1200 1500 1400 1100 900 700 0 0 0 0 0
1000 1500 1400 1000 800 0 0 0 0 0 0
800 1500 1300 900 600 0 0 0 0 0 0
600 1400 1300 800 0 0 0 0 0 0 0
400 1400 1200 400 0 0 0 0 0 0 0
200 1200 900 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1100 500 0 0 0 0 0 0 0 0

MaRe in Millimeter

@ Fur Gefahrdungsbereiche liber 2700, siehe 4.2.1 der DIN EN ISO 13857:2020-04

b Schiitzende Konstruktionen mit einer Hohe unter 1000 mm sind nicht enthalten, da sie die Bewegung des Kérpers nicht ausreichend ein-
schranken.

¢ Schiitzende Konstruktionen von weniger als 1400 mm sollten nicht ohne zusétzliche Schutzmafinahmen benutzt werden.

A10.3 Ist die bewegliche trennende Schutzeinrichtung zusatz-

Eine bewegliche trennende Schutzeinrichtung, z. B. Ture, lich mit einer Zuhaltung ausgeriistet, wird die Schutz-

Klappe, ist mit einer Verriegelungseinrichtung ausgeriistet, einrichtung in geschlossener und verriegelter Stellung

» die das Ingangsetzen der gefahrlichen Maschinenfunk-  gehalten, bis das Risiko von Verletzungen aufgrund ge-
tionen verhindert, bis die Schutzeinrichtung geschlos-  fahrlicher Funktionen der Maschine nicht mehr besteht.

sen ist, und
» die einen Befehl zum Stillsetzen auslost, wenn die A10.4
Schutzeinrichtung nicht mehr geschlossen ist. Schutzeinrichtungen nach A10.2 und A 10.3 sind

unbeschadigt und funktionsfahig.

3 Wiedergegeben mit Erlaubnis des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. MaBgebend fiir das Anwenden der DIN-Norm ist deren Fassung mit
dem neuesten Ausgabedatum, die bei der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrafie 6, 10787 Berlin, erhéltlich ist.
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Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

A10.5

Der Aufbau und Aufbauteile, z. B. Steckbretter, Bordwande,
Klappen, haben keine Spitzen, scharfen Ecken und Kan-
ten oder rauen Oberfldchen, die zu Verletzungen fiihren
kdnnen.

A10.6

Klappen, z.B. fiir Koffer-, Motorrdume, Staufdcher, lassen
sich so weit 6ffnen, dass keine Gefahr von Kopfverletzun-
gen besteht.

A10.7

Der Aufbau und Aufbauteile weisen keine Beschadigun-
gen auf, die zu Verletzungen fiihren kdnnen.

A11  Stiitzeinrichtungen
Siehe

§§ 23,26 Abs. 1, 3 und 4 und § 28 Abs. 8 DGUV Vorschrift
70 und 71

A111

Stiutzeinrichtungen sind vorhanden

« an Fahrzeugen mit Kipp-, Hub- oder Schwenkeinrich-
tungen bzw. -aufbauten, wenn die Standsicherheit dies
erfordert,

« an Starrdeichselanhdngern (einachsigen Anhédngefahr-
zeugen) mit einer zuldssigen Gesamtmasse von mehr
als 2.000 kg, die beim Be- und Entladen in Langsrich-
tung kippen kénnen (vorne und hinten),

e an Sattelanhadngern.

Wenn an Sattelanhdngern keine Stiitzeinrichtungen
vorhanden sind, muss mindestens die Méglichkeit zur
Anbringung gegeben sein.

A11.2
Stiutzeinrichtungen sind hohenverstellbar.

A11.3

An Stiitzeinrichtungen von Sattelanhdngern, die den be-
ladenen abgesattelten Anhadnger nicht tragen konnen, ist
ein Schild mit der Aufschrift ,,Nur den leeren Anhanger ab-
satteln! Den abgesattelten Anhanger nicht beladen!“ oder
mit entsprechenden Sicherheits- und Hinweiszeichen
deutlich erkennbar und dauerhaft angebracht.
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Hubeinrichtungen in Stiitzeinrichtungen

Siehe

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 4 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

§§ 3, 5bis 9, 12, 13 und 22 DGUV Vorschrift 54 und 55

Fiir hydraulische Hubeinrichtungen sind zusatzlich die
Priifpunkte A 8 und A 9 zu beachten.

Die Priifpunkte A 11.4 bis A 11.15 gelten auch fiir mitgefiihr-
te Stiitzeinrichtungen, z. B. Unterstellheber, Wagenheber.

A11.4
Fabrikschild ist vorhanden, deutlich erkennbar und dauer-
haft angebracht.

A11.5
Unbeabsichtigtes Losen von Zahnstangen, Spindeln und
Kolben aus ihren Fiihrungen ist verhindert.

A11.6

Riickschlag von Handkurbeln oder -hebeln ist verhindert.
Gemessen am Kurbelgriff oder Hebelende ist ein Riicklauf-
weg von hdchstens 15 cm zuldissig.

A11.7
Drehrichtung der Kurbel ist unter Last bei allen Uberset-
zungen gleich.

A11.8

Abnehmbare Kurbeln oder Hebel sind z. B. durch Kugel-
schndpper oder Sperrfedern gegen Abgleiten und unbe-
absichtigtes Abziehen gesichert bzw. die Einstecktiefe be-
tragt mindestens 1/5 des Kurbelarms oder der Hebellange
(bis 250 mm Kurbelarm- oder Hebelldnge).

A11.9
Abnehmbare Kurbeln oder Hebel sind am Fahrzeug mitge-
fiihrt, sicher befestigt oder verstaut.



A11.10

Unbeabsichtigtes Einfahren der Stiitzeinrichtungen ist

verhindert, z. B. durch

o selbsthemmenden Antrieb, selbsthemmende Spindel,

» selbsttdtig einfallende Sperrklinken mit Sperrrad (Last-
druckbremse),

» entsperrbare Riickschlagventile, die unmittelbar am
Hydraulikzylinderausgang angebracht oderin den Zy-
linder integriert sind.

A1M
Eingriffe in Sicherheitseinrichtungen ohne Zuhilfenahme
von Werkzeug sind verhindert.

A11.12
Versagen von Sicherheitseinrichtungen durch Bruch von
Federn ist verhindert.

A1113
Versagen von Sicherheitseinrichtungen durch Witterungs-
einfliisse und Verschmutzung ist verhindert.

A11.14

Stiitzeinrichtungen und Sicherheitseinrichtungen sind un-

beschadigt und funktionsfahig.

A11.15
Stiitzeinrichtungen sind regelmafig gewartet und nach
Herstellervorgaben auf Verschlei® gepriift.

A11.16

Bei Gerdten mit Hand- und Kraftantrieb wird bei Kraftan-
trieb der Handantrieb zwangsldufig ausgeriickt

oder Kraft- und Handbetrieb sind gegenseitig verriegelt.

A12 Réder
Siehe
§ 29 Abs. 2 und 3 DGUV Vorschrift 70 und 71

A121

Mittengeteilte Felgen fiir Luftbereifung sind so beschaf-
fen, dass sie erst geteilt werden konnen, nachdem sie von
der Fahrzeugachse abgenommen worden sind.

Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

A13  Ersatzradunterbringung
Siehe
§ 29 Abs. 4 und 5 DGUV Vorschrift 70 und 71

A131
Ersatzrader sind leicht und gefahrlos zu entnehmen.

A13.2
Ersatzrader sind leicht und gefahrlos anzubringen.

A13.3
Ersatzrader sind leicht und gefahrlos zu befestigen.

»Gefahrlos“ bedeutet,

 dass sich beim Entnehmen oder Wiederanbringen des
Ersatzrades keine Person unter dem angehobenen
Rad oder unter dem angehobenen Fahrzeug aufhalten
muss,

 dass bei einem Fahrzeug, bei dem die Entnahme
und Wiederanbringung des Ersatzrades vom Boden
aus nicht durchgefiihrt werden kann, ein geeigneter
Arbeitsplatz vorhanden ist,

 dass keine Quetschgefahren fiir Hinde und Finger be-
stehen,

 dass eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Herabfal-
len des Rades bei der Entnahme vorhanden ist,

e dass sich Personen —wenn méglich — bei der Entnah-
me und der Wiederanbringung nicht auf der linken,
dem flieenden Verkehr zugewandten Fahrzeugseite
aufhalten miissen.

A13.4
Ersatzrader konnen von einer Person entnommen werden.

A13.5

Ersatzrader konnen von einer Person angebracht werden.
Dies bedeutet, dass eine Hebekraft von 50daN nicht iiber-
Schritten wird. Erforderlichenfalls sind Ersatzradhubein-
richtungen, z. B. Trommelwinden, vorzusehen.

1

Die Priifpunkte A 13.4 und A 13.5 sind nicht anzuwen-
den fiir Feuerwehrfahrzeuge.
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A13.6
Ersatzradhalterung ist unbeschadigt und funktionsfahig.

Ersatzradhebewinden (als Trommelwinden)

Siehe

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 4 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

§§ 3, 6,12, 14, 18 bis 20 und 22 DGUV Vorschrift 54 und 55
DIN 15020-1

DIN ISO 4309

Hydraulisch oder pneumatisch betriebene Hubeinrichtun-
gen fiir Ersatzrdder siehe Priifpunkt A 9.

A13.7
Fabrikschild ist vorhanden und dauerhaft angebracht.

A13.8
Die Angaben auf dem Fabrikschild sind deutlich erkennbar.

A13.9

Riickschlag von Handkurbeln oder -hebeln betrdgt héchs-
tens 15 cm.

Der Riickschlagweg wird gemessen am Kurbelgriff oder
Hebelende.

A13.10
Drehrichtung der Kurbel ist unter Last bei allen Uberset-
zungen gleich.

A13.1

Abnehmbare Kurbeln oder Hebel sind z. B. durch Kugel-
schndpper oder Sperrfedern gegen Abgleiten und unbe-
absichtigtes Abziehen gesichert bzw. die Einstecktiefe be-
tragt mindestens 1/5 des Kurbelarms oder der Hebellange
(bis 250 mm Kurbelarm- oder Hebellange).

Bei Ersatzradhebewinden, die mit einem Sechskant zur
Betdtigung mit dem Radmutterschliissel ausgeriistet sind,
genligt dessen Aufstecktiefe als Sicherung.

A13.12

Unbeabsichtigtes Zuriicklaufen der Last ist verhindert,
z.B. durch

o selbsthemmenden Antrieb, selbsthemmende Spindel,
selbsttédtig einfallende Sperrklinken mit Sperrrad (Last-
druckbremse),

Daumen-, Rollen- und dhnliches Gesperre.
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A13.13

Eingriffe in Sicherheitseinrichtungen ohne Zuhilfenahme
von Werkzeug sind verhindert.

Von Hand auslegbare Sperrklinken, die einen freien Fall
eines Ersatzrades ermdglichen, sind nicht zuldssig.

A13.14
Versagen von Sicherheitseinrichtungen durch Bruch von
Federn ist verhindert.

A13.15
Versagen von Sicherheitseinrichtungen durch Witterungs-
einfliisse und Verschmutzung ist verhindert.

A13.16
Windenseile sind nicht ablegereif.

A13.17

Seitliches Ablaufen oder Herausspringen des Seiles ist
verhindert.

Dies kann z. B. durch Bordscheiben mit Uberstand des
1,5-fachen Seildurchmessers erfolgen.

A13.18
Seil ist auf Seiltrommel sicher befestigt, unbeabsichtigtes
Losen ist verhindert.

A13.19
Seilbefestigung auf Seiltrommel ist ohne Abknickung und
scharfe Kanten.

A13.20

Seilbefestigung ist auf Radtrager durch Spleif3 oder Press-
hiilse hergestellt.

(keine Drahtseilklemmen z.B. nach DIN EN 13411-5, kein
Knoten des Seiles, aufRer bei textilen Seilen).

A13.21
Ersatzradwinde ist regelmafig gewartet.

A13.22
Sicherheitseinrichtungen an Ersatzradwinden sind auf
Wirksamkeit gepriift.

A13.23
Abnehmbare Handkurbel wird am Fahrzeug mitgefiihrt, ist
sicher befestigt oder verstaut.



A14 Ladungssicherungseinrichtungen
Siehe

§22 Abs. 1DGUV Vorschrift 70 und 71

DIN 75410-1

DIN ISO 27955

DIN ISO 27956

DIN EN 12640

DIN EN 12642

A 141 Fahrzeugaufbau, allgemein

Der Fahrzeugaufbau

 istvollstandig und

« weist keinen sicherheitsrelevanten Verschleif} und keine
sicherheitsrelevanten Beschddigungen auf.

Soll der Fahrzeugaufbau einen Teil der Krifte zur Ladungs-
sicherung aufnehmen, sind unter Umstdnden Vorgaben
des Aufbauherstellers zu beachten, um z.B. die Voraus-
setzungen fiir die Aufbaufestigkeiten nach DIN EN 12642
CODE XL zu erfiillen.

A14.2 Pritschenaufbauten

Der Pritschenaufbau ist mit geeigneten Verankerungen fiir
Zurrmittel zur Ladungssicherung ausgeriistet. Der Aufbau
ist an gut sichtbarer Stelle mit einem normgerechten Hin-
weisschild gekennzeichnet.

Siehe DIN EN 12640 und DIN 75410-1.

Pritschenaufbauten sind Aufbauten mit einer ebenen
Ladefldche, die offen oder mit einem Planenverdeck und
kippbar ausgefiihrt sein kbnnen.

Fiir Tieflader siehe Ergénzungs-Priifpunkte N 14.

Der Priifpunkt A 14.2 ist nicht anzuwenden fiir Fahrzeuge mit
Kippbriicken mit mehr als 7,5t zuldssiger Gesamtmasse. Soll-
ten an diesen Fahrzeugen Verankerungen fiir Zurrmittel zur
Ladungssicherung vorhanden sein, sind diese zu iiberpriifen.

Pkw-Kombi und Mehrzweck-Pkw

A14.3

Der Pkw-Kombi bzw. Mehrzweck-Pkw ist mit geeigneten
Verankerungen fiir Zurrmittel zur Ladungssicherung aus-
geriistet. Hinweise zu den Zurrpunkten stehen in der Be-
triebsanleitung.

Siehe DIN ISO 27955

Die Anforderungen gelten auch fiir Personenkraftwagen,
wenn diese mit Verankerungen fiir Zurrmittel zur Ladungs-
sicherung ausgeriistet sind.

Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

A14.4

Bei dem Pkw-Kombi bzw. Mehrzweck-Pkw kann die bei
den verschiedenen Laderaumkombinationen mogliche je-
weils hinterste, den Laderaum begrenzende Sitzreihe mit
einer geeigneten Riickhalteeinrichtung (Trenneinrichtung)
so abgesichert werden, dass die Insassen auch im Be-
reich oberhalb der Riickenlehnen vor sich verschiebender
Ladung geschiitzt sind. Hinweise zu der Riickhalteeinrich-
tung (Trenneinrichtung) stehen in der Betriebsanleitung.
Siehe DIN ISO 27955

Die Priifpunkte A 14.3 und A 14.4 sind nicht anzuwenden
fiir Pkw-Kombi und Mehrzweck-Pkw, die bis zum 1. Juli 1995
erstmalig in Betrieb genommen worden sind.

Kastenwagen

A14.5

Der Kastenwagen ist mit geeigneten Verankerungen fiir
Zurrmittel zur Ladungssicherung ausgeriistet. Ein Hinweis-
schild mit den Belastbarkeitswerten istim Laderaum vor-
handen.

Siehe DIN ISO 27956

A14.6

Der Kastenwagen ist hinter dem Fahrer- und Beifahrer-
platz iber die gesamte Breite und Hohe mit einer geeigne-
ten Riickhalteeinrichtung zur Sicherung der Ladung gegen
Eindringen in den Insassenraum ausgeriistet.

Siehe DIN ISO 27956

Die Abstdnde der Riickhalteeinrichtung zur Karosse diirfen
maximal 40 mm betragen.

Die Priifpunkte A 14.5 und A 14.6 sind nicht anzuwenden
fiir Kastenwagen, die bis zum 1. Oktober 1996 erstmalig

in Betrieb genommen worden sind.

Sonstige Einrichtungen zur Ladungssicherung

A14.7

Sonstige Einrichtungen zur Ladungssicherung entspre-

chend der zu transportierenden Ladung wie z. B.

e Rungen,

e Lademulden,

o Ankerschienen, z. B. fiir Zurrmittel, Sperr- oder Lade-
balken,

e Lochleisten in der Ladeflache in Verbindung mit Keilen
oder sonstigen Formstiicken (eventuell verstellbar),

e Spannwinden,

» Aufnahmeeinrichtungen fiir Mitnahmestapler,
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o Fixiersysteme fiir Laderdaume in Pkw-Kombi,
 Fixiersysteme in Laderdumen von Kraftomnibussen,
e Staumulden und Kdsten

sind unbeschadigt.

Spannwinden

A14.8
Fabrikschild ist vorhanden und dauerhaft angebracht. Die
Angaben sind deutlich erkennbar.

A14.9

Der Riickschlag von Handkurbeln oder -hebeln betragt
héchstens 150 mm.

Der Riickschlagweg wird gemessen am Kurbelgriff oder
Hebelende.

A1410
Abnehmbare Kurbeln oder Hebel sind z.B. durch Kugel-
schndpper oder Sperrfedern gegen Abgleiten und unbe-

absichtigtes Abziehen gesichert bzw. die Einstecktiefe be-

tragt mindestens 1/5 des Kurbelarms oder der Hebellange
(bis 250 mm Kurbelarm- oder Hebellange).

A14.11
Die Zurrmittel werden nicht tiber scharfe Kanten gefiihrt.

A14.12

Die Spannwinden und Zurrmittel sind unbeschadigt und
nicht verschlissen.

A15 Fahrerhaus, Liegepldtze, Dachschlafkabinen

Siehe
§ 8 Abs. 3 und 6 DGUV Vorschrift 70 und 71

A15.1 Fahrerhaus allgemein

A15.11

Eine vom Fahrzeugmotor unabhdngige Heizung (Standhei-

zung) und Klimaanlage (Standklimaanlage) ist nach Her-
stellervorgaben eingebaut, gepriift und gewartet.
Heizungen in Kraftfahrzeugen, ausgenommen elektrische
Heizungen sowie Warmwasserheizungen, bei denen als
Wérmequelle das Kiihlwasser des Motors verwendet wird,
miissen in einer amtlich genehmigten Bauart ausgefiihrt
sein.
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A15.1.2

Fahrzeugheizungen und Kiihlgerate, die mit Fliissiggas be-
trieben werden, werden regelméaBig gewartet und gepriift.
Priifungen nach Abschnitt IV DGUV Vorschrift 79 und 80.

A15.2 Liegepldtze - Gemeinsame Bestimmungen

Siehe
DGUV Regel 114-006

A15.21

Liegepldtze sind so beschaffen, dass durch die Art der
verwendeten Werkstoffe, durch Verglasung, Kanten, Ecken
und Profile Verletzungen nicht zu erwarten sind und bei
Unfdllen das Ausmaf3 und die Folgen von Verletzungen
moglichst gering bleiben. Mdgliche Aufprallflachen im
Kopfbereich sind ausreichend gepolstert.

A15.2.2

Der Raum, in dem sich Liegepladtze befinden, kann durch
eine vom Fahrzeugmotor unabhangige Heizung (bauart-
genehmigte Standheizung) ausreichend erwdarmt werden.
Die Heizung ist funktionsfahig und ausreichend gewartet.
Hinsichtlich der Batterie siehe A 22.

A15.2.3
An elektrischen Leitungen und Betriebsmitteln sind keine
Mangel erkennbar.

A15.2.4

Jeder Liegeplatz verfiigt iiber eine Beleuchtung, die von
diesem aus bedient werden kann. Eine Blendung des
Fahrzeugfiihrers bzw. der Fahrzeugfiihrerin ist vermieden.

A15.3 Zusitzlich fiir Liegepldtze im Fahrerhaus

Siehe
DGUV Regel 114-006

A15.3.1

Liegepldtzen, die sich 1 m oder hoher tiber der Zugangs-
standflache befinden, sind geeignete Aufstiege und erfor-
derlichenfalls Haltemdéglichkeiten zugeordnet.

A15.3.2

Liegepldtze sind mit wirksamen, einfach zu handhaben-
den Sicherungen gegen Herausfallen von Personen aus-
geristet.



Die untere Liege, bei derim Mittelbereich (zwischen den
Sitzteilen) ein ungesicherter Zwischenraum von mehr als
400 mm vorhanden ist, ist ebenfalls gesichert z.B. durch
Netz oder abgepolstertes Bordbrett.

Zusatzlich sind fiir hochgelegene Liegeplatze Sicherungen
vorhanden, die eine Gefdhrdung von Personen im Fahrer-
haus durch von der Liegeflache herabfallende Gegenstdn-
de vermeiden.

A15.3.3

Bewegliche Liegen konnen in angehobener Stellung form-
schliissig gesichert werden. Sofern solche Liegen so an-
geordnet sind, dass ein unbeabsichtigtes Herabklappen
wahrend der Fahrt Personen im Fahrerhaus verletzen
kann, sind zwei voneinander unabhédngige, selbsttatig
wirkende, formschliissige Sicherungen vorhanden.

A15.4 Zusitzlich fiir Liegepldtze in der
Dachschlafkabine

Siehe
DGUV Regel 114-006

A15.41

Die Dachschlafkabine ist nicht auf einem Fahrzeug ange-
bracht, hinter dessen Fahrerhaus die Auspuffleitung nach
oben gefiihrt ist.

A15.4.2

Die lichte Innenh6he der Dachschlafkabine betragt (ge-
messen ohne Matratze) mindestens 850 mm;

bei in Fahrtrichtung vor der Durchstiegsoffnung angeord-
neter Liegeflache betrdgt die lichte Hohe {iber der Liege-
flache mindestens 650 mm.

A15.4.3

Die Durchstiegsodffnung vom Fahrerhausinnenraum zur
Dachschlafkabine hat Abmessungen von mindestens
500 x 450 mm.

A15.4.4

Die durch Klappe oder Deckel schlieBbare Durchstiegsoff-
nung ist sowohlvon innen als auch von aufRen leicht und
einfach zu 6ffnen, und zwar auch dann, wenn der Liege-
platz benutzt wird.

Ein Verriegeln von Klappe oder Deckel ist nicht moglich.

Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

A15.4.5

Unterhalb der Durchstiegsoffnung ist ein Aufstieg vorhan-

den, tiber den die Dachschlafkabine sicher erreicht und

verlassen werden kann.

Dies wird erreicht, wenn

 das Auf- und Absteigen maglich ist, ohne dass das
volle Kdrpergewicht mit den Armen abgestiitzt werden
muss,

 unterhalb der Durchstiegsdffnung (in deren Vertikal-
projektion) eine horizontale, bequem erreichbare
Standfldche (Zugangsstandfldche) von mindestens
300 x 250 mm vorhanden ist,

o bei einem Abstand von mehr als 800 mm zwischen
Standfldche und Liegefldche geeignete Auftritte mit
mindestens 150 mm Fuf3raumtiefe vorhanden sind, de-
ren Abstdnde
— zur Standfldche und untereinander hdchstens

500 mm,
— zurLiegefldche hdchstens 800 mm betragen und

o dem Aufstieg ausreichende Haltemdglichkeiten zuge-
ordnet sind.

A15.4.6

An einer der beiden Dachschlafkabinenseiten ist ein von
innen leicht erkennbarer und leicht zu 6ffnender Notaus-
stieg vorhanden, dessen GréBBe mindestens 0,2 m2 be-
tragt, wobei keine der Seitenldangen das Maf3 von 350 mm
unterschreitet.

A15.4.7

In der Dachschlafkabine ist das Verbotszeichen P002
»Rauchen verboten“ nach der Technischen Regel fiir
Arbeitsstatten ASR A 1.3 ,,Sicherheits- und Gesundheits-
schutzkennzeichnung® angebracht.

Siehe Abb. 6

A15.4.8

An der Durchstiegsoffnung zur Dachschlafkabine ist das
allgemeine Verbotszeichen PO01 mit dem Zusatzzeichen
,Der Aufenthalt in der Dachschlafkabine ist wahrend der
Fahrt verboten!“ nach der Technischen Regel fiir Arbeits-
statten ASR A 1.3 ,,Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
kennzeichnung” oder das Verbotszeichen ,Verbot des
Aufenthalts in Dachschlafkabinen wahrend der Fahrt“
nach der DIN 70006-1 deutlich erkennbar und dauerhaft
angebracht.

Siehe Abb.7 und 8
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@

Der Aufenthalt in der Dachschlafkabine
ist wahrend der Fahrt verboten!

Abb. 6

Verbotszeichen P002
,Rauchen verboten“

Abb.7

1

Auf das Verbotszeichen kann verzichtet werden,

wenn Dachschlafkabinen fiir den Aufenthalt wahrend
der Fahrt geeignet sind. Hierfiir miissen sie die zu-
satzlichen Bestimmungen des Abschnittes 3.3.9 der
DGUV Regel 114-006 ,,Fahrerhduser mit Liegeplatzen,
Dachschlafkabinen und Ruherdume von Kraftomnibus-
sen“ erfiillen.

A16 Sicherung gegen unbefugte Benutzung

Siehe
§12 DGUV Vorschrift 70 und 71

1

Nach § 38 a Strafienverkehrs-Zulassungs-Ordnung
(StVZ0) miissen Personenkraftwagen sowie Lastkraft-
wagen, Zugmaschinen und Sattelzugmaschinen mit
einem zuldssigen Gesamtgewicht von nicht mehr als
3,5t - ausgenommen Dreirad-Kraftfahrzeuge — mit
einer Sicherungseinrichtung gegen unbefugte Benut-
zung ausgeriistet sein.

A16.1

Bei einem maschinell angetriebenen Fahrzeug ist

o ein abschlieBbares Fahrerhaus / ein abschlieBbarer
Fahrgastraum
oder

» ein Schloss, das die Lenkung, die Gangschaltung, die
Kraftlibertragung oder den Motor blockiert

zur Sicherung gegen unbefugte Benutzung vorhanden.
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Verbotszeichen PO0O1 mit
Zusatzzeichen

Abb. 8

Verbotszeichen ,Verbot des
Aufenthalts in Dachschlaf-
kabinen wahrend der Fahrt*
nach DIN 70006-1

A16.2

Schlésser sind

so beschaffen, dass sie durch allgemein verwendbare
Schliissel, z. B. Vierkantschlissel, nicht betatigt werden
kénnen.

A16.3
Schldsser sind unbeschddigt und funktionsfahig.

A17  Stehpldtze fiir Mitfahrende

Siehe
§ 8Abs. 3, 4 und 7 DGUV Vorschrift 70 und 71

Mitfahrer-Stehpldtze an Abfallsammelfahrzeugen siehe
Ergdnzungs-Priifpunkte E 17.

A171
Mitfahrer-Stehplatze befinden sich innerhalb seitlicher
Fahrzeugkontur.

A17.2
Mitfahrer-Stehpldtze (Einzelstehpldtze) haben Standfla-
chen von mindestens 0,45 x 0,35 m.

A17.3
Die Auf’enkanten der Trittbretter sind abgerundet.

A17.4

Standflachen haben rutschhemmende Oberflachen;
auBenliegende Standflachen bestehen aus Rosten mit
profilierten Stegoberkanten.



A17.5

Mitfahrer-Stehpldtzen sind griffgiinstig angeordnete und
griffsicher gestaltete Haltegriffe zugeordnet.

Fiir aufien an Fahrzeugen angebrachte Stehpldtze gilt
die Forderung nach griffgiinstiger Anordnung als erfiillt,
wenn die Haltegriffe mindestens 0,1m nach beiden Seiten
von einer senkrechten Ebene entfernt sind, welche durch
den Mittelpunkt der Standfldche verlduft, und sie sich
mindestens 1,3 m und hichstens 1,8 m liber der Standfld-
che befinden.

Haltegriffe sind dann als griffsicher anzusehen, wenn sie
ca. 25 mm Durchmesser und eine rutschhemmende, z. B.
profilierte Oberfldche haben.

A17.6
Scharfe und spitze Teile ragen nicht in den Raum {iber der
Standfldche.

A17.7
Lichte Hohe tiber Mitfahrer-Stehplatzen betrdagt mindes-
tens 2 m.

A17.8
Haltegriffe und Standfldchen sind unbeschadigt.

A18 Zusatzlenkung bei Anhdngefahrzeug oder Nach-
ldufer, deren Betdtigung durch Mitganger erfolgt

Siehe
§11Abs. 2 und § 14 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71

A18.1
Die Lenkvorrichtung ist so beschaffen, dass der Lenkende
sich auBerhalb des Gefahrbereiches der Rader befindet.

A18.2

Die Fahrzeuge sind mit Signaleinrichtungen zur wechsel-
seitigen Verstdandigung zwischen Mitgehenden und Fahr-
zeugfithrenden ausgeriistet.

Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

A19 Elektrische Anlage und lichttechnische

Einrichtungen

Siehe

§§ 3 und 5 DGUV Vorschrift 3 und 4

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung

in Verbindung mit Nr. 1.6.3 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

A191
Ausreichende Beliiftung der Batterien ist gewdhrleistet.

A19.2
Kurzschluss durch unbeabsichtigtes Beriihren von unter
Spannung stehenden Teilen der Batterie ist verhindert.

A19.3
Batterie ist unbeschéadigt und ausreichend gewartet.

A19.4
Leitungsfuihrungen und Kabel sind unbeschadigt.

A19.5
Arbeitsscheinwerfer sind funktionsfahig und richtig ein-
gestellt.

A19.6

Die elektrische Anlage fiir eine an- oder aufgebaute Ma-
schine ist mit einer abschlie3baren Trenneinrichtung
(Hauptschalter) ausgestattet, mit der sie von der Strom-
versorgung getrennt werden kann.

A19.7

Elektrische Anlagen, die mit einer Spannung von

230V / 400V AC betrieben werden, sind entsprechend

DIN VDE 0100-717 ausgefiihrt.

Die Anlagenspannung kann dabei z. B.

 durch einen vom Fahrzeugmotor angetriebenen Gene-
rator erzeugt,

 durch einen eingebauten Wechselrichter (Inverter) aus
dem 12V / 24 V-Bordnetz erzeugt
oder

e durch den Anschluss an das stationdre Niederspan-
nungsnetz eingespeist werden.

Priifpounkt A 19.7 gilt nicht fiir elektrische Fahrzeugantriebe.
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A19.8

Der Nachweis der Priifungen der elektrischen Anlage nach
A19.7 geméf3 § 5 Abs.1Nr. 2 der DGUV Vorschrift 3 und 4
liegt vor.

A19.9

Ein Fahrzeug mit entsprechender Ausriistung vornehmlich
zur Behebung von technischen Stérungen oder Reifen-
pannen an Ort und Stelle gemaf} Abschnitt 1der DGUV In-
formation 214-010 ist mit lichttechnischen Einrichtungen
nach Priifpunkt M 26 und wenn zuldssig mit einer Kenn-
zeichnung nach Priifpunkt M 27 ausgestattet.

A20 Kamera-Monitor-Systeme

Siehe

§ 4 Abs. 3 BetrSichV in Verbindung mit
Nr. 1.5 e) Anhang 1 BetrSichV

Nr. 3.2.1Abs. 4 TRBS 2111 Teil 1

A2041

Kameras und Monitore sind funktionsfahig, sicher befestigt
und nach Herstellervorgaben eingebaut und eingestellt.
A21 Einbauten

Siehe

§ 22 Abs. 1bis 3 DGUV Vorschrift 70 und 71
§ 9Abs. 1und 2 BetrSichV

Nummer 5.2 DVS Merkblatt 0211
ADR

Einbauten sind z. B.

» Regale,

o Regalsysteme und Schubkésten,

» Aufbewahrungsboxen,

» Halterungen fiir Werkzeuge und Druckgasflaschen,

o Werkbadnke und Arbeitstische,

 Faltrampen,

» Halterungen fiir Navigations- oder
Kommunikationsgerate,

o Ablagen.
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A 211

Einbauten und ihre Verbindungen mit dem Fahrzeug hal-
ten den zu erwartenden Belastungen stand.

Dies kann z. B. durch eine Bescheinigung des Einbauten-
Herstellers nachgewiesen werden. Fiir Einbauten in Fah-
rerhdusern kann eine Betriebserlaubnis gemdf3 StVZ0
erforderlich sein.

A21.2

Oberflachen an Einbauten und Einbauteile haben keine
Spitzen, scharfe Ecken und Kanten oder raue Oberfla-
chen, die zu Verletzungen fiihren kénnen.

A213

Bei Aufstellung von Druckgasflaschen in einem Flaschen-
kasten, der nurvon aufien zugdnglich und nach innen dicht
geschlossen ist, sind mindestens 2 Liiftungsoffnungen,
eine in Boden-, die andere in Deckenndhe, mit je einem
freien Querschnitt von mindestens 100 cm2 vorhanden.

A21.4

Bei Aufstellung von Druckgasflaschen im Innenraum eines
Fahrzeuges muss dieser mindestens mit 2 Liiftungsoff-
nungen von je einem freien Querschnitt von mindestens
100 cm?, eine in Bodennédhe, die andere in Deckenndhe,
ausgeriistet sein.

Die obere Liiftungsdffnung kann auch ein Dachliifter sein;
ist nur ein Dachliifter im Einsatz, ist eine diagonale Anord-
nung in Bezug zur unteren Liiftungsdffnung wichtig. Die
Liiftungsoffnungen miissen, solange sich eine Druckgas-
flasche im Laderaum befindet, voll wirksam sein, d. h., sie
miissen frei und gedffnet sein und diirfen von innen nicht
abgedeckt bzw. verblendet sein.

A215

Ist in Ausnahmefallen keine Liiftung fiir den Flaschen-
kasten oder den Innenraum eines Fahrzeuges mog-
lich, sind MaRnahmen nach Abschnitt 7.5.11 (CV 36) ADR
erforderlich.

Zusitzlich sind folgende Priifpunkte zu beachten:

e beiabnehmbaren Einbauten und Einbauteilen:
A51-A5.3

e bei beweglichen Einbauten und Einbauteilen:
A61,A6.2,A6.5-A6.8,A6.11

o bei Gefahrstellen durch bewegte Einbauten und
Einbauteile:
A10.1,A10.2



A22 Zubehor, Werkzeug

Siehe
§ 14 Abs. 2 BetrSichV
§ 5 DGUV Vorschrift 3 und 4

A221

Zubehor ist geeignet, unbeschéadigt, funktionsfahig.

Die Unterbringung oder Befestigung beeintrachtigt keine
Sicherheitseinrichtungen, wie z. B. Pedale, Airbags.
Zubehorsind z. B.

» fufmatten,

e Schonbeziige,

 Halterung fiir mobile Kommunikations- und Datengerdite,
 Kraftstoffkanister,

o Dachgepdcktriger,

o Kompressor eines Reifenreparatursets,

o Abschleppmittel,

o Zugstange fiir Schiebeverdeck,

o ,Steckbrettgabel®,

o Anlegeleitern,

e Besen, Schaufel.

A22.2

Bordwerkzeug ist, unbeschadigt und funktionsfahig.

Dies betrifft Bordwerkzeug, welches fiir die Durchfiihrung
von unterwegs vorzunehmenden Instandhaltungsarbeiten
notwendig ist.

A223

Das Ladekabel fiir einen elektrischen Fahrzeugantrieb ist
unbeschadigt.

Ein elektrischer Fahrzeugantrieb kann auch ein Teil eines
Plug-in-Hybrid-Antriebes sein.

A22.4

Fiir das Ladekabel fiir einen elektrischen Fahrzeugantrieb
liegt ein Nachweis tiber die Durchfiihrung der letzten Prii-
fung nach § 5 Abs. 1Nr. 2 DGUV Vorschrift 3 und 4 vor.
siehe FAQ-Liste der AG ,,Handlungsrahmen Elektromobili-
tdt” der DGUV

Der Nachweis iiber die Durchfiihrung der Priifung kann
z.B. durch das Anbringen einer Priifplakette erfolgen.

A225

In einem Einsatzfahrzeug mit entsprechender Ausriistung
vornehmlich zur Behebung von technischen Stérungen
oder Reifenpannen an Ort und Stelle gemaf} Abschnitt 1

Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

der DGUV Information 214-010 ,,Sicherungsmafinahmen
bei Pannen-/Unfallhilfe, Bergungs- und Abschlepparbei-
ten“ ist Absicherungsmaterial nach Priifpunkt M 28 vor-

handen und funktionsfahig.

A23 Warnkleidung

Siehe
§31DGUV Vorschrift 70 und 71

A 231

Das Fahrzeug ist mit geeigneter Warnkleidung fiir wenigs-

tens eine Person ausgeriistet, wenn es im offentlichen

StraBenverkehr betrieben wird.

Warnkleidung ist dann als geeignet anzusehen,

wenn sie DIN EN 471 entspricht und dabei folgende Anfor-

derungsmerkmale eingehalten sind:

o Warnkleidungsausfiihrung mindestens Klasse 2

e Farbe des Hintergrundmaterials fluoreszierendes Oran-
ge-Rot oder fluoreszierendes Gelb

o Mindestriickstrahlwerte der Stufe 2

oderwenn sie DIN EN ISO 20471 entspricht und dabei fol-

gende Anforderungsmerkmale eingehalten sind:

o Warnkleidungsausfiihrung mindestens Klasse 2

o Farbe des Hintergrundmaterials fluoreszierendes
Orange-Rot oder fluoreszierendes Gelb

A 23.2
Warnkleidung ist in funktionsfahigem und unbeschéadig-
tem Zustand.

A24 Betriebsanleitung

Siehe
§ 34 DGUV Vorschrift 70 und 71

A241
Betriebsanleitung des Fahrzeug- und des Aufbauherstel-

lers ist vorhanden und im Fahrzeug verfiigbar.

A24.2
Betriebsanleitungen liegen in deutscher Sprache vor.
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8.2 Erganzungs-Priifpunkte B

,wArbeitssicherheit — Kraftomnibus (KOM)*

Priifpunkte zur Fahrgastsicherheit sind nicht Gegenstand
dieses DGUV Grundsatzes. Bei nicht zugelassenen Kraft-

omnibussen oder Kraftomnibussen ohne Betriebserlaub-
nis bzw. Genehmigung fiir den StraRenverkehr, die inner-
betrieblich eingesetzt werden, sind diese an Hand einer

Gefdhrdungsbeurteilung zu ermitteln.

B1undB2

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 1und A 2, soweit zutreffend

B3 Betdtigungseinrichtungen und Not-Halt-
Befehlsgerite
Siehe

§ 3Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 1.2.2 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG
§10Abs. 1, § 22 Abs. 4, 10 und 11 DGUV Vorschrift 70 und 71

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 3, soweit zutreffend —
zusatzlich:

B 3.1

Ein- und ausbaubare Sitze und Sitzkonsolen sowie deren
Betdtigungseinrichtungen sind so gestaltet, dass keine
Verletzungen (insbesondere Quetschungen und Verlet-
zungen durch unbeabsichtigte Bewegungen der Betati-
gungseinrichtungen) zu erwarten und ausreichend Frei-
rdume fiir die Hande vorhanden sind.

B 4 bisB9

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 4 bis A 9, soweit zu-
treffend

B10 Sicherung von Gefahrstellen durch sich bewegen-
den Aufbau oder sich bewegende Aufbauteile,
Oberflachen von Aufbau und Aufbauteilen

Siehe

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 1.3.7 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG in Verbindung
mit DIN EN ISO 13854

DIN EN ISO 13857

§ 8Abs. 6 Satz3 und § 9 Abs. 1 Nr. 8 und Abs. 2 BetrSichV
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Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 10, soweit zutreffend —
zusatzlich:

B 10.1

Wenn bei gedffneter Motorraumklappe Gefahrstellen,
z.B. an Keilriementrieben, erreicht werden kénnen, ist
ein Schalter vorhanden, der beim Offnen der Motorraum-
klappe den Anlasserstromkreis unterbricht.

B10.2

Gefahrstellen im Bereich von Einrichtungen zur Verbin-
dung von Fahrzeugen, z. B. Abschleppkupplungen, sind
mit Schutzeinrichtungen gesichert, wenn bei deren Benut-
zung die Motorraumklappe offengehalten werden muss.

B11und B12

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 11 und A 12, soweit
zutreffend
B13 Ersatzradunterbringung

Siehe
§ 29 Abs. 4 und 5 DGUV Vorschrift 70 und 71

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 13, soweit zutreffend -
zusatzlich:

B 13.1

Die Entnahme des Ersatzrades ist auch bei druckloser
Luftfederung moglich.

B14 Ladungssicherungseinrichtungen

Siehe
§ 22 Abs. 1DGUV Vorschrift 70 und 71

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 14, soweit zutreffend —
zusatzlich:

B 141

Ablageflachen der Fahrgastpldtze im unmittelbaren Be-
reich des Fahrerarbeitsplatzes sind so gestaltet oder ha-
ben Einrichtungen, z. B. Mulden fiir Flaschen oder Borde,
dass abgelegte Gegenstdnde nicht verrutschen und her-
abfallen konnen.



B15 Ruherdume

Siehe

§ 8Abs. 6 DGUV Vorschrift 70 und 71
DGUV Regel 114-006

B 15.1

Die Priifpunkte der Basis-Priifpunkte A 15.2.1, A 15.2.3 und
A 15.2.4 sind erfiillt. Ist eine vom Fahrzeugmotor unab-
hangige Heizung fiir den Ruheraum vorhanden, muss der
Basis-Priifpunkt A 15.2.2 beachtet werden.

B15.2

Der Ruheraum, der parallel zur Fahrzeuglédngsachse ange-
ordnet ist, hat einen Notausstieg nach aufien und einen
Ausstieg nach innen.

B15.3

Der Ruheraum, der quer zur Fahrzeuglangsachse ange-
ordnet ist, hat zusédtzlich zum Zugang zum Innenraum an
jeder Fahrzeugldngsseite jeweils einen Notausstieg, von
denen ein Notausstieg als Fenster ausgebildet sein kann.

B15.4

Jeder Notausstieg muss eine Offnung von mindestens

0,2 m2 Grofle aufweisen, wobei eine der Seitenlangen das
Maf3 von 350 mm nicht unterschreiten darf.

Somit ergibt sich eine Offnung von 570 mm x 350 mm.

Bei einer quadratischen Offnung ergibt sich das Mag von
450mm x 450 mm.

B 15.5

Vorhandene Notausstiege sind von innen erkennbar und
leicht zu 6ffnen. Sie miissen im Gefahrfall von auf3en ge-
offnet werden kénnen.

B 15.6
Der Ruheraum ist mindestens mit einem Fenster ausge-
riistet, das die Sicht nach auBen ermoglicht.
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B15.7
Zugange zum Ruheraum und Notausstiege sind von auBen
erkennbar mit folgendem Hinweiszeichen gekennzeichnet:

Abb. 9 Hinweiszeichen Ruheraum
Das Hinweiszeichen ist auf blauem Grund mit
weifem Bildzeichen ausgefiihrt. Die MafSe betragen
in der Hohe =2 52 mm und in der Breite 2 105 mm.

B 15.8

Die Signaleinrichtung zur wechselseitigen Verstdndigung
zwischen Ruheraum und Fahrzeugfiihrerplatz ist vorhan-
den und funktionsfahig.

B15.9

Im Ruheraum ist das Verbotszeichen P002 ,,Rauchen ver-
boten“ nach den Technischen Regeln fiir Arbeitsstadtten
»Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung*
(ASR A1.3) deutlich erkennbar und dauerhaft angebracht.

7

Abb. 10
Verbotszeichen P002
,Rauchen verboten*

B 15.10

Der unterhalb des Fahrgastraumes angeordnete Ruhe-
raum hat einen Abstand von mindestens 1,2 m von der
vorderen / hinteren Fahrzeugbegrenzung.
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B 15.11

Der Liegeplatz im Ruheraum hat folgende Mindestabmes-

sungen:

o Breite: 600 mm

e Ldnge: 1900 mm

o lichte Hohe Uber Liegeflache, wenn Ruheraum quer zur
Fahrzeuglangsachse angeordnet ist: 650 mm

o lichte Hohe uber Liegeflache, wenn Ruheraum léngs zur
Fahrzeuglangsachse angeordnet ist: 900 mm

Eine Einschrdnkung der lichten Hbéhe im Bereich des Mit-

telganges des Fahrgastraumes ist zuldssig, jedoch muss

der Fluchtweg nach beiden Seiten erhalten bleiben.

B 15.12

Der Ruheraum hat einen Zugang vom Innenraum, dessen
Abmessungen mindestens 450 mm x 550 mm (Breite x
Hohe) betragen.

B15.13

Der Bereich vor der Durchstiegsoffnung weist eine geeig-
nete und ausreichend grofe Flache zum Erreichen und
Verlassen des Ruheraumes auf. Ein freier Durchstieg ist
jederzeit gewdhrleistet.

B 15.14
Die Abtrennung des Ruheraums vom Fahrgastraum lasst
sich von innen und aufien einfach und leicht betatigen.

B 15.15

Der Ruheraum kann mindestens wahrend der Fahrt aus-
reichend erwdarmt und unabhangig vom Fahrgastraum be-
luftet werden.

B 15.16
Heizung und Liiftung sind zugfrei einsetzbar und vom Ru-
heraum aus regelbar.

B 15.17

Der Ruheraum ist mit einer Sicherheitsliiftung ausgeriis-
tet, die die erforderliche Mindestzufuhr von Frischluft ge-
wahrleistet, auch wenn die sonstigen vorhandenen Lif-
tungsmaoglichkeiten nicht gedffnet sind.
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B 15.18

Lichtschalter fiir die separate Innenbeleuchtung sind
nachleuchtend (fluoreszierend) und in der Ndhe des Zu-
gangs angebracht. Ersatzweise ist eine Orientierungs-
leuchte vorhanden.

B 15.19

Am Ruheraum, der nicht fiir den Aufenthalt einer Person
wahrend der Fahrt geeignet oder der parallel zur Fahr-
zeuglangsachse angeordnet ist, ist deutlich erkennbar
und dauerhaft das Verbotszeichen (Verbot des Aufent-
halts in Ruherdumen wahrend der Fahrt) nach Anhang 1
der DGUV Regel 114-006 angebracht.

Abb. 11

Verbotszeichen ,Verbot des
Aufenthalts in Ruherdumen
wahrend der Fahrt“

B 16 bis B 24

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 16 bis A 24, soweit zu-
treffend
B25 Fahrerplatz

Siehe
§§ 8,10 und 22 Abs. 3 DGUV Vorschrift 70 und 71

B 25.1

Fahrerschutz bzw. Trennwand aus Sicherheitsglas oder
Kunststoff — soweit vorhanden - ist sicher befestigt und
unbeschadigt.

B 25.2
Die Zugangstiir zum Fahrerarbeitsplatz ist leicht zu 6ffnen
und kann gegen unbeabsichtigtes Offnen gesichert werden.

B 25.3
Arbeitsplatzbeleuchtung ist funktionsfahig und ausrei-
chend hell (bei Kassiertatigkeit ca. 250 Lux).



B 25.4
Die Sonnenblende der Frontscheibe lasst sich vom Fahrer-
platz aus im Sitzen wahrend der Fahrt betatigen.

B 25.5
Schutz gegen Blendwirkung durch Innenbeleuchtung ist
wirksam.

B 25.6

Stolperstellen, spitze Ecken und scharfe Kanten im Be-
reich des Fahrerarbeitsplatzes einschliefilich dessen Zu-
gangsbereich, z. B. durch ungiinstig installierten Feuer-
l6scher oder Unterlegkeil, sind vermieden.

B 25.7

Zahltisch lasst sich nur so weit an das Lenkrad heran-
schwenken, dass ein Freiraum von mindestens 120 mm
gewdhrleistet ist.

Dies wird z. B. durch eine fest angebrachte formschliissige
Schwenkbegrenzung erreicht.

B 26 Tiiren

Siehe

§30d Stvzo

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 1.3.7 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

§ 22 Abs. 3 DGUV Vorschrift 70 und 71

B 26.1

Ein Einklemmen von Personen an den kraftbetriebenen
Fahrgasttiiren ist verhindert.

Die Tiiren sind entsprechend der ,Richtlinie fiir die Uber-
priifung von fremdkraftbetdtigten Betriebstiiren in Kraft-
omnibussen bei der regelmdpigen technischen Uber-
wachung nach § 29 StVZ0*“ iiberpriift, auch wenn das
Fahrzeug nicht fiir den dffentlichen Straf3enverkehr zuge-
lassen ist. Dies gilt auch fiir die im Blickfeld des Fahrzeug-
fiihrers bzw. der Fahrzeugfiihrerin befindliche Tiir (erste
Tiir), sofern diese mit entsprechenden Sicherheitseinrich-
tungen ausgeriistet ist. Die in der Richtlinie genannten
maximalen Schlie3krdfte werden nicht iiberschritten.
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M
Die Anfahrsperre (Haltestellenbremse) darf erst lsen,

wenn die Tiiren geschlossen sind und das Fahrpedal
betatigt wird.

B 27 Bordkiiche

Siehe
§ 24 Abs. 1DGUV Vorschrift 70 und 71

B 271
Der Fubodenbelag ist rutschhemmend.

B 27.2

Der Kiichenarbeitstisch ist so beschaffen, dass durch Kan-
ten, Ecken und Profile bei bestimmungsgeméfer Benut-
zung Verletzungen nicht zu erwarten sind.

B 27.3

Schutzeinrichtungen, die ein Umstiirzen von Kannen und
Gefafen mit heifBer Fliissigkeit wirksam verhindern, sind
vorhanden.

B 28 Bordtoiletten

Siehe
§ 10 Abs. 1Satz 1 DGUV Vorschrift 70 und 71

B 28.1
Spiilung und Liiftung funktionieren und schalten betriebs-
gemaf’ ab.

B 28.2

Die Betatigungseinrichtung fiir die Verschlusseinrichtung
des Abwassersammelbehdlters ist so angeordnet, dass
sich der Bediener nicht im Gefahrenbereich des abflie-
Benden Abwassers aufhalten muss.

B 28.3
Die Verschlusseinrichtung des Abwasserbehdlters ist dicht.
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8.3 Erganzungs-Priifpunkte C
»Arbeitssicherheit — Behdlteraufbau*

In den Anwendungsbereich der Maschinenverordnung

fallen z. B. nach dem 31. Dezember 1994 in den Verkehr

gebrachte

 hydraulisch oder pneumatisch betriebene Hub- und
Kippeinrichtungen,

» kraftbetriebene Abgabeschlauchtrommeln,

« Kompressoren und deren Antriebe.

Jede dieser Einrichtungen ist als eigenstandige Maschine

zu betrachten.

Cc1 Arbeitsplédtze auf dem Fahrzeug

Siehe
§ 24 DGUV Vorschrift 70 und 71

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 1, soweit zutreffend —
zusatzlich:

Cc11
Unabhdngig von der Behalterform sind Laufstege durch-
gehend waagrecht angeordnet.

C2bisCé6

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 2 bis A 6, soweit zu-
treffend

c7 Kipp- oder anhebbare Aufbauten

Siehe
§ 22 Abs. 5 bis 7 DGUV Vorschrift 70 und 71

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 7, soweit zutreffend —
zusdtzlich:

C71

Fiir einen anhebbaren Auslauf ist eine selbsttatig wirken-
de, formschliissige Sicherung, z. B. Verriegelung, gegen
unbeabsichtigtes Absinken vorhanden.

cs8

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 8, soweit zutreffend
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c9 Hydraulisch oder pneumatisch betriebene Hub-
und Kippeinrichtungen

Siehe

§ 3Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Abschnitt 4 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG
§§3,5,6,8,9,12,14,17 und 22 DGUV Vorschrift 54 und 55
§ 22 Abs. 9 DGUV Vorschrift 70 und 71

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 9, soweit zutreffend —
zusatzlich:

c91

Der Nullstellungszwang (siehe Basis-Priifpunkt A 9.5) ist
auch fiir die Schnellabsenkeinrichtung des leeren Behal-
ters gewadhrleistet.

C10 Sicherung von Gefahrstellen durch sich bewegen-
den Aufbau oder sich bewegende Aufbauteile,
Oberflachen von Aufbau oder Aufbauteilen

Siehe

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 1.3.7 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG in Verbindung
mit DIN EN ISO 13854

DIN EN ISO 13857

§ 9Abs. 1Nr. 8und Abs. 2 BetrSichV

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 10, soweit zutreffend.
Besonders zu beachten sind die Sicherung der Zahnrie-
men- und Kettentriebe der Abgabeschlauchtrommel.

Zusatzlich:

c1041

Der Schlauchtrommelantrieb ist mit einer Zugkraftbegren-
zung ausgeristet.

Zugkraftbegrenzung wird erreicht durch Rutschkupplun-
gen bzw. Druckbegrenzungsventile.

Diese ist nicht erforderlich, wenn die Stellteile des
Schlauchtrommelantriebes beim Loslassen selbsttdtig in
Nullstellung zuriickgehen.

C11bisC24

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 11 bis A 24, soweit zu-
treffend



C25 Druckbehilter (Fahrzeugbehilter fiir fliissige,

kornige oder staubformige Giiter)

Siehe
Abschnitt 3 BetrSichV in Verbindung mit
TRBS 2141

Fiir Fahrzeugbehalter mit einem zuldssigen Betriebsiiber-
druck von mehr als 1 bar und einem Druckinhaltsprodukt
von mehr als 1000 bar x Liter miissen Priifbescheinigungen
einer zugelassenen Uberwachungsstelle vorliegen iiber die
» Priifung vor der erstmaligen Inbetriebnahme,
o duBere Priifung, wiederkehrend alle zwei Jahre,
» innere Priifung, wiederkehrend alle fiinf Jahre,
o Festigkeitspriifung, wiederkehrend alle zehn Jahre.
Sie ist nicht notwendig bei Fahrzeugbehdiltern fiir kbrni-
ge und staubférmige Giiter.

C25.1
Fiir priifpflichtige Behalter liegen Priifbescheinigungen
mit mangelfreiem Ergebnis vor.

C25.2
Druckbehdlter sind durch sicher befestigte und korro-
sionsbestdndige Fabrikschilder gekennzeichnet.

C25.3

An Transportbehdltern, die unter Gasdruck gefillt oder
entleert werden, ist in augenfalliger Beschriftung der zu-
lassige Betriebsdruck und das Datum der ndachsten Prii-
fung angegeben.

C25.4
Behilter sind ohne gefahrbringende Beschadigungen.

C255
Dichtungen am Behdlter, z. B. Domdeckel, Auslaufe, sind
funktionsfahig.

C25.6

Spannschrauben fiir die Befestigung von Domdeckeln
und Auslédufen sind in funktionssicherem Zustand (ohne
nennenswerten VerschleiB).
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C25.7

Bei Verschlusselementen an Domdeckeln, die aus klapp-
baren Spannschrauben und Fliigelmuttern bestehen, ist

durch konstruktive Mafsnahmen sichergestellt, dass die

Schraubverbindungen nicht vollstédndig getrennt werden
kdnnen.

Dies wird z. B. durch ein als Anschlag ausgebildetes, am
Bolzenende befestigtes Sicherungselement erreicht.

C25.8

Sicherheitsventile (Uberdruck) sind in ordnungsgemafem
Zustand und gegen unbefugte Anderung gesichert (z. B.
Plombe).

C25.9

Sicherheitsventile (Uberdruck) sind so angeordnet oder
gestaltet, dass sie beim Ansprechen nicht in Arbeits- oder
Verkehrsbereiche abblasen.

C 25.10

Manometer (Betriebsdruck) sind ohne Beschddigungen
und mit roter Warnmarke fiir hochstzulassigen Betriebs-
iberdruck versehen.

Cc251

Temperaturmess- und Temperaturbegrenzungseinrichtun-
gen sind ohne Beschddigungen und funktionsfahig. Die
zuldssige Betriebstemperatur ist durch eine rote Warn-
marke gekennzeichnet.

C25.12

Schnelllésbare Blindverschliisse fiir Offnungen an Fahr-
zeugbehdltern, z. B. Kupplungsanschliisse, die unter
Druck geo6ffnet werden kdnnen, sind so gestaltet, dass
sich beim Offnen eine Entspannungséffnung bilden kann,
bevor das Element freigegeben wird.

Schnelllosbhare Blindverschliisse mit Nennweiten

2 65 mm sind mit Druckwarneinrichtungen ausgeriistet,
die ein Offnen des Verschlusses erst zulassen, wenn die
Druckwarneinrichtung gedéffnet ist.

C25.13
Blindverschliisse sind gegen Verlieren gesichert.
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C26 Abgabeschlduche und Kupplungen

Abhdngig von dem fortgeleiteten Produkt, siehe z. B.

 Europdisches Ubereinkommen iiber die internationale
Beforderung gefdhrlicher Gliter auf der Strafie (ADR),

o Abschnitt 3 BetrSichV in Verbindung mit TRBS 2141

e DGUV Information 213-053

C26.1
Geeignete Schlduche (produktabhangig) sind vorhanden.

C26.2

Schlauche befinden sich in einwandfreiem Zustand, d. h.
keine Schdaden am Schlauchmantel, an Schlaucheinbin-
dungen und Dichtungen.

C26.3
Kupplungsstiicke sind fest und sicher mit den Schldauchen
verbunden.

C26.4

Kupplungsanschliisse gewdhrleisten einen sicheren und

dichten Anschluss.

C27 Explosionsschutz

Ein Behdlterfahrzeug, bei dem aufgrund des Transport-

gutes, z. B. hochentziindliche Fliissigkeiten, Gase oder

brennbare Staube, explosionsgefahrdete Bereiche am

Fahrzeug vorliegen kdnnen, wurde gemaf Anhang 2 Ab-

schnitt 3 Betriebssicherheitsverordnung

 vorInbetriebnahme,

« wiederkehrend entsprechend dervorgeschriebenen
Fristen,

« gegebenenfalls nach priifpflichtigen Anderungen,

» gegebenenfalls nach Instandsetzung

gepriift.

Die Priifbescheinigungen liegen vor.
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8.4 Erganzungs-Priifpunkte D
»Arbeitssicherheit — Saugfahrzeug-Auf-

bau / Hochdruck-Spiilfahrzeug-Aufbau“

In den Anwendungsbereich der Maschinenverordnung
fallen z. B. nach dem 31. Dezember 1994 in den Verkehr
gebrachte

o Saugfahrzeuge,

» Hochdruck-Spiilfahrzeuge,

o kraftbetriebene Schlauchhaspeln,

e Schlauchausleger,

e angebaute Hebezeuge.

Jede dieser Einrichtungen ist als eigenstdandige Maschine
zu betrachten.

D1bisD6

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 1bis A 6, soweit zu-
treffend

D7  Kipp- und anhebbare Aufbauten

Siehe
§ 22 Abs. 5 und 7 DGUV Vorschrift 70 und 71

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 7, soweit zutreffend.
Zusatzlich fiir klappbaren Behdlterdeckel:

D71

An Hydraulikzylindern der Hubeinrichtung sind entsperr-
bare Riickschlagventile vorhanden, die unmittelbar an
den Hydraulikzylinderausgdngen angebracht oder in die
Zylinder integriert sind.

D8
Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 8, soweit zutreffend

D9 Hydraulisch oder pneumatisch betriebene
Hub- und Kippeinrichtungen

Siehe

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Abschnitt 4 Anhang 1 Richtlinie 2006/42/EG
§§3,5,6,8,9,12, 14,17 und 22 DGUV Vorschrift 54 und 55
§22 Abs. 9 DGUV Vorschrift 70 und 71



Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 9, soweit zutreffend —
zusatzlich:

D9.1

Die Betdtigungseinrichtung zum Heben und Senken des
kippbaren Behalters ist so beschaffen, dass beim Loslas-
sen des Stellteiles die Behalterbewegung selbsttatig zum
Stillstand kommt (Totmannschaltung).

D9.2

Die Betitigungseinrichtung fiir das Offnen und Schlie-
Ben des hinteren Behalterdeckels ist so beschaffen,
dass beim Loslassen des Stellteiles die Deckelbewegung
selbsttatig zum Stillstand kommt (Totmannschaltung).

D9.3

Die Betdtigungseinrichtung fiir das Schlief3en des hinte-
ren Behalterdeckels ist so angeordnet, dass die Gefahr-
stelle zwischen Deckel und Behdlterschlief3kante von dort
aus iiberschaut werden kann.

D 10 bis D 24

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 10 bis A 24, soweit zu-
treffend
D25 Behilter (Aufbau)

Siehe
Abschnitt 3 und Anhang 2 Abschnitt 4 BetrSichV

Fahrzeugbehdlter sind im Anhang 2 Abschnitt 4 Nr. 7
BetrSichV der Nr. 7.13b in Tabelle 12 zugeordnet.

Bei einem Fahrzeugbehdlter mit einem zuldssigen Be-
triebsiiberdruck (PS) von mehr als 0,5 bar, aber nicht
mehr als 1,0 bar, und einem Volumen (V) von mehr als
200 Liter sind folgende Priifungen durch eine zur Priifung
befdhigte Person durchzufiihren:

« die Priifung vor erstmaliger Inbetriebnahme und vor Wie-

derinbetriebnahme nach priifpflichtigen Anderungen
o innere Priifungen, wiederkehrend alle 10 Jahre
o Festigkeitspriifungen, wiederkehrend alle 10 Jahre
Bei einem Fahrzeugbehdlter mit einem zuldssigen Be-
triebstiberdruck (PS) von mehr als 1,0 bar und einem
Druckinhaltsprodukt (PS x V) von mehr als 1000 bar x Liter
sind folgende Priifungen durch eine zugelassene Uberwa-
chungsstelle durchzufiihren:

Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

« die Priifung vor erstmaliger Inbetriebnahme und vor
Wiederinbetriebnahme nach priifpflichtigen Anderungen

o duflere Priifungen, wiederkehrend alle 2 Jahre

 innere Priifungen, wiederkehrend alle 5 Jahre

» Festigkeitspriifungen, wiederkehrend alle 10 Jahre

D 25.1

Fir prifpflichtige Behdlter liegen die erforderlichen Auf-
zeichnungen bzw. Priifbescheinigungen mit mangelfreiem
Ergebnis vor.

D 25.2
Der Druckbehalter ist durch ein festes und korrosionsbe-
standiges Fabrikschild gekennzeichnet.

D 25.3
Der Behilter ist ohne augenscheinliche Beschddigungen
und Undichtigkeiten.

D26 Sicherheitseinrichtungen

Siehe
§ 3 Druckgerdteverordnung in Verbindung mit Ziffer 2.10 ff
Anhang | Richtlinie 2014/68/EU

D 26.1

Die Sicherheitseinrichtungen gegen Druckiiberschreitun-
gen sind vorhanden, kdnnen austretende Gase und Fliis-
sigkeiten gefahrlos ableiten und sind gegen Manipulatio-
nen gesichert.

D 26.2
Ein Manometer ist vorhanden; der héchstzuldssige
Betriebsdruck ist auf der Manometerskala markiert.

D27 Deckel, Zugangsoffnungen

Siehe

§22Abs. 3, 4 und 10 DGUV Vorschrift 70 und 71
Anhang 4 DGUV Regel 113-004

D 274

Der hintere Behdlterdeckel ldsst sich im geschlossenen
Zustand formschlussig verriegeln.
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D 27.2

Die Verriegelung erfolgt hydraulisch oder pneumatisch
betrieben.

Handverriegelung ist mdglich, wenn der Abstand zwi-
schen Betdtigungseinrichtung und Boden nicht mehr als
1600 mm betrdgt.

D273
Der hintere Behalterdeckel schlieBt dicht.

D 27.4
Der Deckelverschluss ldsst sich nicht betdtigen, solange
der Behdlter unter Druck steht.

D 275
Das Offnen und SchlieBen des Behilterdeckels erfolgt
kraftbetétigt.

D 27.6

Zugangsoffnungen des Behdlters sind ausreichend grof

und gut zugdnglich.

Zugangséffnungen sind im Regelfall ausreichend grop,

wenn

« eine Nennweite von 600 mm unabhdngig von der Stut-
zenhdhe nicht unterschritten wird

oder

» eine Nennweite von mindestens 500 mm vorhanden ist
und die Stutzenhéhe nicht mehr als 250 mm betrdgt.

D 27.7
Deckel und Klappen sind gefahrlos, gegebenenfalls durch
zwangsweisen Druckausgleich, zu 6ffnen.

D 28 Ausschiebe- / Trennkolben

Siehe

§ 3Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 1.3.3 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

§ 22 Abs. 3 DGUV Vorschrift 70 und 71

Abschnitt 6.10.3.6 ADR

D 28.1
Sofern der Ausschiebekolben als Kammerbegrenzung

(Trennkolben) dient, ist er mit formschliissigen Einrichtun-

gen festsetzbar.
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D 28.2

Es ist eine Druckausgleichsleitung vorhanden, die bei Er-
reichen der Endstellung des Kolbens den Behalterdruck
schnell und gefahrlos ableitet.

Beim Uberfahren der Zwangsentliiftung durch den Kolben
ist bei ordnungsgemdper Funktion ein Abblasegerdusch
hérbar.

D 28.3
Fiir den Kolben ist eine wirksame Sicherung gegen Uber-
fahren der Endstellung vorhanden.

D 28.4

Die Betatigungseinrichtung zum Verfahren des Kolbens
ist so eingerichtet, dass beim Loslassen die Kolben-
bewegung selbsttatig zum Stillstand kommt (Totmann-
schaltung).

D29 Saug- und Druckleitungen, Spritzeinrichtungen

Siehe

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

§§ 6, 8Abs. 1, §§ 14 und 19 DGUV Vorschrift 54 und 55
§10Abs. 1, § 22 Abs. 3 und 7 DGUV Vorschrift 70 und 71
Kapitel 2.36 ,,Arbeiten mit Fliissigkeitsstrahlern*

DGUV Regel 100-500 und 100-501

DIN EN ISO 4413

DIN EN 1829-2

DIN EN ISO 13732-1

D 2941
Am Fahrzeugaufbau fest verlegte Saug- und Druckleitun-
gen sind unbeschéadigt, Verbindungselemente sind dicht.

D 29.2
Flexible Saug- und Druckleitungen sind unbeschéadigt,
Verbindungselemente sind dicht.

D 29.3

Verbindungselemente von flexiblen Schlauchleitungen
sind so beschaffen, dass sie beim Aufrollen auf Schlauch-
haspeln keine Schaden an benachbarten Schlauchwin-
dungen hervorrufen (nicht scharfkantig).



D 29.4

Saug- / Druckleitungen haben im Tatigkeitsbereich
Schutzeinrichtungen gegen direktes Beriihren (Verbren-
nungsgefahr).

D 29.5
Hochdruckschlduche sind gekennzeichnet.

D 29.6

An einer von Hand gefiihrten Spritzeinrichtung ist eine Be-
tatigungseinrichtung vorhanden, die beim Loslassen den
Fliissigkeitsstrahl unterbricht.

D 29.7
Bei Parallelbetrieb von zwei Fliissigkeitsstrahlern ist ein
wirksamer Druckausgleich vorhanden.

D 29.8
Kraftbetriebene Schlauchhaspeln haben eine selbsttatige
Schlauchfiihrung zum Aufwickeln des Schlauches.

D 29.9

Der Haspelantrieb ist so ausgefiihrt, dass Personen nicht
gefdhrdet werden, z. B. durch Quetsch- und Scherstellen,
Auflaufstellen von Ketten, Riemen, umlaufenden Wellen.

D 29.10
Die Auflaufstellen des Schlauches auf die Schlauchhas-
pel sind so gesichert, dass Personen sich nicht verletzen
kdnnen.

D 29.11

Die seitlichen Bordscheiben der Schlauchhaspel sind
ausreichend grof3, damit der Schlauch nicht von der Has-
pel abspringen kann.

D 29.12

Die Schlauchhaspel ist so abgedeckt, dass Personen,
die sich im Arbeitsbereich aufhalten, beim Platzen des
Schlauches nicht gefédhrdet werden.

D 29.13

Die Betdtigungseinrichtung der kraftbetriebenen
Schlauchhaspel schaltet beim Loslassen den Kraftantrieb
selbsttdtig ab (Totmannschaltung).

Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

D 29.14

Die handbetriebene Schlauchhaspel ldsst sich leicht und
gefahrlos betdtigen, z. B. keine Quetsch- und Scherstellen
vorhanden. Die Handkurbel ist auf der Antriebswelle
sicher befestigt.

D 29.15

Schwenkbare Schlauchhaspeln kénnen im Fahrzustand
und in der Arbeitsstellung gegen unbeabsichtigte Bewe-
gungen gesichert werden.

D 29.16

Der schwenkbare Ausleger fiir den Saugschlauch lasst
sich im Fahrzustand formschliissig gegen unbeabsichtigte
Bewegung sichern.

D 29.17

Der schwenkbare Schlauchausleger ldsst sich in der je-
weiligen Arbeitsstellung gegen unbeabsichtigte Bewe-
gung sichern.

D 29.18

Die hydraulische Hubeinrichtung fiir den Schlauchausle-
ger ist mit einer Sicherung ausgeriistet, die ein unbeab-

sichtigtes Absenken des Auslegers verhindert, wenn ein
Druckverlust in der Zuleitung der Hydraulik auftritt (Rohr-
bruchsicherung).

D 29.19

Die Betdtigungseinrichtung fiir die kraftbetriebenen Hub-
und Schwenkwerke des Schlauchauslegers ist so einge-
richtet, dass beim Loslassen die eingeleitete Bewegung
des Auslegers zum Stillstand kommt.

D 29.20

Die Betdtigungseinrichtung ist so angeordnet, dass der
Hub- und Schwenkbereich von der Stelle aus, von der die
Einrichtung betatigt wird, einsehbar ist.

D 29.21

Die Betatigungseinrichtung ist so angeordnet, dass der-
jenige, der die Einrichtung betatigt, durch die Hub- und
Schwenkbewegung nicht gefahrdet wird.
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D30 Armaturen, Anzeigen

Siehe

§ 3Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

§ 3 Druckgerdteverordnung in Verbindung mit Ziffer 2.10 ff
Anhang | Richtlinie 2014/68/EU

DIN EN ISO 4413

D 30.1
Der Behélter bzw. seine einzelnen Kammern ist / sind mit
Fiillstandsanzeigern ausgeriistet.

D 30.2

Der Behélter bzw. seine einzelnen Kammern ist / sind mit

Einrichtungen versehen, die ein Uberfiillen und ein unbe-

absichtigtes Austreten des Befiillgutes wirksam verhindern.

D 30.3
Es sind Manometer vorhanden, die den jeweiligen
Betriebsiiberdruck oder -unterdruck anzeigen.

D30.4
Die Manometer sind gut erkennbar angeordnet.

D 30.5
Der hochstzuldssige Betriebsdruck ist auf den Manome-
tern gekennzeichnet.

D 30.6

Eine Verschmutzungsanzeige fiir die hydraulische Anlage
ist vorhanden.

D31 Hebezeuge

Siehe

§ 3Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Abschnitt 4 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

§§ 3, 6 bis 8 DGUV Vorschrift 54 und 55

8§ 3, 5, 7, 14 und 15 DGUV Vorschrift 52 und 53

Kapitel 2.8 ,,Betreiben von Lastaufnahmeeinrichtungen im
Hebezeugbetrieb“ DGUV Regel 100-500 und 100-501

104

D 311

Es ist ein Fabrikschild mit folgenden Angaben vorhanden:
o Hersteller oder Handler

e Baujahr

o Fabrik- oder Seriennummer

e zuldssige Belastung

D31.2
Die Hubgeréte besitzen Einrichtungen, die ein unbeab-
sichtigtes Absinken der Last verhindern.

D313

Die Betatigungseinrichtungen fiir die Hub- und Schwenk-
bewegung sind so angeordnet, dass derjenige, der die
Einrichtung betétigt, durch diese Bewegung nicht gefahr-
det wird.

D31.4

Die Betdtigungseinrichtungen sind so eingerichtet, dass
beim Loslassen die Hub- und Schwenkbewegung zum
Stillstand kommt (Totmannschaltung).

D315

Handbetriebene Hubeinrichtungen sind mit selbsttatig
wirkenden Einrichtungen versehen, die ein unbeabsich-
tigtes Absinken der Last verhindern.

D 31.6
Die Handkurbeln an handbetriebenen Hubeinrichtungen
sind auf der Antriebswelle sicher befestigt.

D 31.7
Die Hubeinrichtungen tragen an gut sichtbarer Stelle An-
gaben {iber die hochstzuldssige Tragkraft.

D31.8
Trag-, Anschlag- und Lastaufnahmemittel weisen keine
sichtbaren Beschaddigungen auf.

D 32 Vakuumanlage

Siehe

§ 3Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Abschnitt 1Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

DIN 28431

DIN EN ISO 4414



D321
Es sind Einrichtungen vorhanden, die den Austritt von
Schmierdl wirksam verhindern.

D 32.2
Am Abblasestutzen sind Einrichtungen vorhanden, die
das Abblasegerdusch wirksam dampfen.

D32.3

An der Einlaufoffnung des von Hand gefiihrten Saug-
riissels befindet sich, falls auf Grund der Grofie des
Vakuums und des Saugrohrdurchmessers erforderlich,
eine Vorrichtung, die den Einzug von Personen oder
Korperteilen verhindert.

D32.4

Fiir den Fall, dass die unter Priifpunkt D 32.3 genannten
Vorrichtungen auf Grund des Férdergutes nicht anwend-
bar sind, ist am Saugriissel ein Not-Halt-Befehlsgerat an-
gebracht, mit dem das Vakuumaggregat abgeschaltet
werden kann.

D 32.5

ZurVermeidung von gefdhrlichen Schlauchbewegungen
bei von Hand gefiihrtem Saugriissel sind geeignete Vor-
richtungen vorhanden.

D 32.6

Verschliisse des Behilterdeckels sind so gestaltet, dass
sie sich erst 6ffnen lassen, wenn ein Vakuum im Behélter
abgebaut ist.

D 32.7
Filter, die der Vakuumanlage vorgeschaltet sind, lassen
sich leicht und gefahrlos reinigen.

D33 Druckwasseranlage

Siehe

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Abschnitt 1Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

DIN EN 1829-1

D 33.1
Ein Hochdruckmanometer ist vorhanden und funktions-
fahig.
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D 33.2
Ein Uberstrémventil ist vorhanden und funktionsfihig.

D34 Zubehor

Siehe §
5 Abs. 1 Betriebssicherheitsverordnung.

D 3441
Das in der Betriebsanleitung aufgelistete Zubehor ist voll-
zahlig und im bzw. am Fahrzeug sicher untergebracht.

D 34.2
Geeignetes Material zum Absichern des Arbeits- und
Gefahrbereiches wird mitgefiihrt.

D35 Anstrich, Warnkennzeichnung

Siehe
§ 21 DGUV Vorschrift 70 und 71
DIN 30710

D 35.1

Stirn- und Heckseite des Fahrzeuges sind mit ausreichen-
der Warnzeichnung nach DIN 30710 versehen.
Ausreichend sind mindestens je acht Normfldchen = acht
Quadrate von je 141 mm Seitenlénge.

D 35.2
Das Fahrzeug ist mit auffalligem Anstrich versehen.
Ein auffalliger Anstrich ist z. B. Tieforange (RAL 2011).

8.5 Erganzungs-Priifpunkte E
»Arbeitssicherheit — Abfallsammel-
fahrzeug-Aufbau“

Grundsatzlich gilt Folgendes:

« Fiir alle Abfallsammelfahrzeuge, die bis zum 31. Dezem-
ber1994 in den Verkehr gebracht worden sind,
siehe DGUV Vorschrift 70 und 71in Verbindung mit
§§ 8 und 9 DGUV Vorschrift 43 und 44

« Fiir alle Abfallsammelfahrzeuge, die nach dem 31. De-
zember 1994 in den Verkehr gebracht worden sind,
siehe § 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbin-
dung mit Anhang | Richtlinie 2006/42/EG
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« Flir Hecklader-Abfallsammelfahrzeuge, die nach dem
30. September 1998 in den Verkehr gebracht worden sind,
siehe § 3 Abs. 5 Maschinenverordnung in Verbindung
mit DIN EN 1501-1

 Fiir Seitenlader-Abfallsammelfahrzeuge, die nach dem
September 2005 in den Verkehr gebracht worden sind,
siehe § 3 Abs. 5 Maschinenverordnung in Verbindung
mit DIN EN 1501-2

o Fiir Frontlader-Abfallsammelfahrzeuge, die nach dem
Juni 2010 in den Verkehr gebracht worden sind,
siehe § 3 Abs. 5 Maschinenverordnung in Verbindung
mit DIN EN 1501-3

E1 Arbeitspldtze auf dem Fahrzeug

Siehe
§ 24 und Anhang 2 DGVU Vorschrift 70 und 71

Priifpunkte wie Basispriifpunkte A 1, soweit zutreffend -
zusétzlich:

E11

Vorhandene Arbeitspldtze auf dem Dach eines Frontlader-
Abfallsammelfahrzeuges gewahrleisten einen sicheren
Aufenthalt.

Siehe Basispriifpunkte A 1.1 bis A 1.16.

Bei Fahrzeugaufbauten nach DIN EN 1501-3 kénnen die
Abmessungen abweichen.

Arbeitspldtze auf dem Dach eines Frontlader-Abfallsam-
melfahrzeuges kénnen z. B. fiir Reinigungsarbeiten vorge-
sehen sein.

E2 Ein- und Ausstiege, Aufstiege

Siehe
§ 25 und Anhang 2 DGUV Vorschrift 70 und 71
Nr. 5.3 Anhang 2 BetrSichV

Prifpunkte wie Basispriifpunkte A 2, soweit zutreffend —
zusdtzlich:

E21

Vorhandene Arbeitspldtze auf dem Dach eines Frontlader-
Abfallsammelfahrzeuges konnen gefahrlos erreicht und
verlassen werden.

Siehe Basispriifpunkte A 2.1 bis A 2.3.

Bei Fahrzeugaufbauten nach DIN EN 1501-3 kdnnen die
Abmessungen abweichen.
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Der Zugang kann auch iiber eine einhdngbare Leiter erfolgen.
Wenn die Zugangsvorrichtung in ihrer Gebrauchsposition
ist, muss sie die Funktionen des Aufbaus des Frontlader-
Abfallsammelfahrzeuges automatisch stoppen.
Arbeitspldtze auf dem Dach eines Frontlader-
Abfallsammelfahrzeuges konnen z. B. fiir Reinigungs-
arbeiten vorgesehen sein.

E2.2

Zugange durch Wartungstiiren, die betriebsméBig fiir Rei-
nigungsarbeiten oder zur Storungsbeseitigung benutzt
werden miissen, konnen gefahrlos erreicht und verlassen
werden.

Siehe Basispriifpunkte A 2.1 bis A 2.3.

E3 Betdtigungseinrichtungen und
Not-Halt-Befehlsgerite

Siehe

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 1.2.2 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

§10Abs. 1, § 22 Abs. 4, 10 und 11 DGUV Vorschrift 70 und 71

Priifpunkte wie Basispriifpunkte A 3, soweit zutreffend —
zusatzlich:

E3.1

Die Betdtigungshebel der Steuerventile fiir die Schittun-
gen sind entsprechend der Funktionsrichtung sinnfallig
angeordnet und zeigen in der Grundstellung z. B. nach
unten oder oben.

E3.2
Im Bereich jedes Arbeitsplatzes (links und rechts der Fahr-
zeugriickwand) sind Not-Halt-Befehlsgerdte angeordnet.

E3.3
Bei Betdtigen der Not-Halt-Befehlsgerate wird eine Warn-
einrichtung im Fahrerhaus ausgeldst.

E3.4

Alle Not-Halt-Befehlsgerdte am Abfallsammelfahrzeug
setzen sowohl den Verdichtungsmechanismus als auch
die Schiittung(en) still.

Zusatzlich fiir Fernbedienung von Frontlader-
Abfallsammelfahrzeugen:



E3.5
Die Fernbedienung kann nicht von innerhalb des Fahrer-
hauses benutzt werden.

E3.6

Ein Wahl-Befehlsgeber mit Tastensperre verhindert, dass
die Steuerung im Fahrerhaus und die Fernbedienung
gleichzeitig betatigt werden konnen.

E3.7

Die Umschaltung zwischen Fernbedienung und Steuerein-
richtung im Fahrerhaus ist nur tiber einen Schliisselschal-
ter moglich.

E3.8

Eine drahtlose Steuerung ist nur dann betriebsbereit,
wenn der Bediener sich in Sichtweite befindet und direkte
Sicht auf den Funktionsbereich der festgelegten gesteuer-
ten Bewegung(en) hat.

E4bisE6

Priifpunkte wie Basis-Priifpriifpunkte A 4 bis A 6, soweit
zutreffend

E7 Kipp- oder anhebbare Aufbauten

Siehe

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Abschnitt 4 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

§ 22 Abs. 4 bis 7 DGUV Vorschrift 70 und 71

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 7, soweit zutreffend —
zusdtzlich:

E71

Zum Schutz gegen Abstiirzen und gegen das unbeabsich-
tigte SchlieBen des Heckteils sind mechanische Verriege-
lungen vorhanden, die dauerhaft mit dem Heckteil oder
dem Aufbau-Sammelbehélter verbunden sind.

E7.2

Das Absenken des Heckteils erfolgt iber eine Zweihand-
tastschaltung.

Sicherheitsanforderungen siehe DIN EN ISO 13851

Abweichend fiiranhebbares Heckteil:
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E73

Fiir das anhebbare Heckteil sind zum kurzzeitigen Arbei-
ten an Entladestellen hydraulische Sicherungen an den
Hubzylindern vorhanden, die ein unbeabsichtigtes Ab-
sinken verhindern (nicht erforderlich fiir Fahrzeuge mit
selbsttatig wirkender Stiitze fiir das anhebbare Heckteil).
Hydraulische Sicherungen sind z. B Schlauchbruchsiche-
rungen.

E8 Hydraulisch oder pneumatisch betriebene
Einrichtungen

Siehe

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 1.3.2, Nr. 1.5.3 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

§ 18 DGUV Vorschrift 70 und 71

DGUV Regel 113-020

DIN EN ISO 4413

DIN EN ISO 4414

Fachbereich AKTUELL FBHM-015

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 8, soweit zutreffend —
zusatzlich:

E8.1

Hydraulik-Schlauchleitungen, die in einem Abstand von
weniger als 500 mm zu Pldtzen verlaufen, die zum Beta-
tigen von hydraulisch betriebenen Einrichtungen bestim-
mungsgemaf; eingenommen werden, sind so verlegt oder
gesichert, dass Personen beim Versagen der Schlauchlei-
tungen nicht gefahrdet werden kdnnen.

E9

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 9, soweit zutreffend

E10 Sicherung von Gefahrstellen durch sich bewegen-
den Aufbau oder sich bewegende Aufbauteile,
Oberflachen von Aufbau und Aufbauteilen

Siehe

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 1.3.7 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG in Verbindung
mit DIN EN ISO 13854

DIN EN ISO 13857

§ 9Abs. 1Nr. 8 und Abs. 2 BetrSichV

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 10, soweit zutreffend.
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Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

Zusatzlich fiir seitliche Wartungstiiren am Abfallsammel-
fahrzeug:

E10.1

Die seitlichen Wartungstiiren am Abfallsammelaufbau
sind nur mit Werkzeug zu 6ffnen bzw. durch Positions-
schalter gesichert, die den Verdichtungsmechanismus
und das Entladesystem beim Offnen der Tiire stillsetzen
und ein Ingangsetzen verhindern.

Abweichend von Priifpunkt E 10.1 fiir nach dem 30. Sep-
tember 1998 in den Verkehr gebrachte Hecklader-Abfall-
sammelfahrzeuge:

Die seitlichen Wartungstiiren am Abfallsammelaufbau
sind durch Positionsschalter gesichert, die den Verdich-
tungsmechanismus und das Entladesystem beim Offnen
der Klappe stillsetzen und ein Ingangsetzen verhindern.

Zusatzlich fiir den Verdichtungsmechanismus am
Hecklader-Abfallsammelfahrzeug:

Siehe
§ 8Abs. 1DGUV Vorschrift 43 und 44
Nr. 6.1.2 DIN EN 1501-1

E10.2

Bei Fahrzeugen mit einem offenen System ist der Betrieb
des Verdichtungsmechanismus nur manuell oder halb-
automatisch moglich.

Ein offenes System bedeutet, dass die Scherstellen zwi-
schen Verdichtungsmechanismus und Ladewanne bzw.
Ladekante in Reichweite von Personen liegen. Reichweite
von Personen siehe A 10.2

E10.3

Bei Fahrzeugen mit einem offenen System kann der halb-
automatische Verdichtungsmechanismus im Sicherheits-
bereich (500 mm zwischen Verdichtungsmechanismus
und der Ladewanne bzw. Ladekante) nur durchfahren wer-
den, wenn er beim Loslassen der Betdtigungseinrichtung
selbsttatig zum Stillstand kommt (Totmannschaltung).

E10.4

Die Schmierungsoffnungen in den Fithrungen des Verdich-
tungsmechanismus sind verdeckt.
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E10.5

Es ist ein gelb gekennzeichneter Befreiungsschalter vorhan-
den, mit dem (auch nach Betétigung der Not-Halt-Befehls-
gerdte) der Raum zwischen Verdichtungsmechanismus und
Ladewanne im Tastbetrieb vergrofiert werden kann.

Ein Befreiungsschalter ist erforderlich bei einem Abfall-
sammelfahrzeug mit einem offenen System.

E10.6
Die Sicherheitseinrichtungen an E 10.1 bis E 10.5 sind
funktionsfahig.

E11bisE16

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 11 bis A 16, soweit zu-
treffend
E17  Stehplatze fiir Mitfahrende

Siehe
§ 8Abs. 4 und 7 DGUV Vorschrift 70 und 71

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 17, soweit zutreffend.
Zusatzlich fir Stehpldtze am Abfallsammelfahrzeug:

Siehe
§ 8 Abs. 1und 4 DGUV Vorschrift 43 und 44
Nr. 5.10.3 DIN EN 1501-1

E171
Die Standflachen befinden sich héchstens 0,45 m uiber
dem Boden.

E17.2

Fiir Haltegriffe, die durch andere Anbauten tiberdeckt
sind, stehen Ersatzhaltegriffe, z. B. an den Schiittungen,
zur Verfligung.

E17.3

Die Haltegriffe sind so angebracht, dass Mitfahrende
sich nicht mit einem Arm einhdngen kénnen (50 bis
60 mm Freiraum).

E17.4
Die Haltegriffe haben von der Aufienkante des Fahrzeuges
mindestens 50 mm Abstand.



Zusétzlich fiir Trittbretter an einem Hecklader-Abfallsam-
melfahrzeug, das nach dem 30. September 1998 in Ver-
kehr gebracht wurde:

E17.5
Falls eine Person auf einem Trittbrett steht, ist ein Fahren
mit mehr als 30 km/h automatisch verhindert.

E17.6
Falls eine Person auf einem Trittbrett steht, ist ein Riick-
wartsfahren automatisch verhindert (Riickfahrsperre).

E17.7

Eine einfache Umgehung der Trittbrettiiberwachungsein-
richtung durch Lageverdnderung der Mitfahrenden auf
den Trittbrettern und eine Nutzung von Nebentrittflachen
sind nicht moglich.

E17.8

Eine Manipulierbarkeit der Trittbrettiiberwachungsein-
richtung mit einfachen Mitteln, z. B. Bordwerkzeug,
Abfallgegenstanden und Gegenstanden des taglichen
Gebrauchs, oder durch Entfernen einer elektrischen
Sicherung ist ausgeschlossen.

E17.9

Es ist eine Steuereinrichtung vorhanden, die im Falle
eines Verkehrsnotfalles die Riickfahrsperre tiberbriickt.
Nach Betdtigung dieser Steuereinrichtung sind sowohl
der Verdichtungsmechanismus als auch die Schiittung
stillgesetzt. Der Schliissel fiir die Riickstellung wird nicht
auf dem Abfallsammelfahrzeug mitgefiihrt.

Fiir nach dem 1. September 2004 in Verkehr gebrachte
Hecklader-Abfallsammelfahrzeuge:

Die Sequenz fiir die Riickstellung starten nur, wenn das
Hecklader-Abfallsammelfahrzeug steht und der Motor
lduft. Nachdem der Riickstellbefehl gegeben wurde, miis-
sen die Sicherheitseinrichtungen fiir die Geschwindig-
keitsheschrankung und fur die Riickwartsfahrt wieder

eingeschaltet werden und es muss mindestens 5 min dau-

ern, bevor das Hecklader-Abfallsammelfahrzeug wieder
einsatzfahig ist.

Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

E18 bisE 24

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 18 bis A 24, soweit zu-
treffend

E25 Anstrich, Warnkennzeichnung, Hinweiszeichen
und Warneinrichtungen

Siehe

§ 21 DGUV Vorschrift 70 und 71

§ 8 Abs. 2 DGUV Vorschrift 43 und 44 in Verbindung mit
DIN 30710

E 25.1

Front- und Heckseite des Fahrzeuges sind mit ausrei-
chender Warnkennzeichnung nach DIN 30710 versehen,
die auch dann noch sichtbar ist, wenn die Trittbretter mit
Millwerkern besetzt sind.

Ausreichend sind mindestens 12 Normfldchen = 0,24 m2
an jeder Fahrzeugseite.

E 25.2

Im Bereich der Schiittungen sind die Sicherheitszeichen
oder Symbole ,,Nicht in die Schiittung greifen®“ und ,,Nicht
hinter den Schwenkarm treten“ deutlich erkennbar und
dauerhaft angebracht.

E25.3
Das Fahrzeug ist mit auffalligem Anstrich versehen.
Ein auffdlliger Anstrich ist z. B. Tieforange (RAL 2017).

E 25.4

Am Heckteil ist mindestens eine aus allen Richtungen
sichtbare Kennleuchte fiir gelbes Blinklicht (Rundumlicht)
vorhanden und funktionsfahig.

E 25.5
Zur Warnung bei einer Riickwartsfahrt des Fahrzeuges ist
eine duflere akustische Warneinrichtung vorhanden.

Zusatzlich fiir Seitenlader-Abfallsammelfahrzeuge:

E 25.6

Ein optisches Warnsignal im Fahrerhaus wird ausgelost,
wenn sich Teile der Schiittung und / oder des austausch-
baren Aufbau-Sammelbehalters nicht in Fahrposition be-
finden.
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Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

E 25.7

An seitlich angebrachten Schiittungsarmen sind vorhanden:

 reflektierende Warnstreifen (an den Vorder- und Riick-
seiten des ausfahrbaren Schittungsarms)

« eine orangefarbene Blinkleuchte (die den Fahrer bzw.
die Fahrerin nicht blendet) am Schiittungsarm, die aus
allen Richtungen zu sehen ist

Zusétzlich sind am Fahrzeug vorhanden:

» eine orangefarbene Rundumkennleuchte am Heck in
Hohe der unteren Kante des Aufbausammelbehilters
und an der Seite, auf der die Schiittung in Betrieb ist

» ein an der Heckseite angebrachtes reflektierendes
Warnzeichen (nach Bild A.3 DIN EN 1501-2)

Zusétzlich fiir Frontlader-Abfallsammelfahrzeuge:

E25.8

Akustische Warnsignale werden im Fahrerhaus ausgeldst,

wenn

« die Entladetiir nicht verriegelt ist,

o die Zugangstiiren zum Aufbau offen sind,

o derlLadewannendeckel, der austauschbare Aufbau-
sammelbehilter, die Schiittung(en) etc. nichtin der
fiir die Fahrbewegung vorgesehenen Position sind.

E 25.9

Optische Warnsignale sind im Fahrerhaus vorhanden und

funktionsfahig:

o rotes Blinklicht: Uberschreiten der Geschwindigkeits-
begrenzung

» orangefarbenes Licht oder Piktogramm: Zugangstiiren
zum Aufbau offen; Ladewannendeckel, austauschbarer
Aufbausammelbehilter, Schiittung(en) usw. sind nicht
in der fur die Fahrbewegung vorgesehenen Position

E 25.10

Ein akustisches Warnsignal auf3erhalb des Fahrzeuges

wird ausgelost, wenn

 sich die Entladetiir bewegt,

o sich ein austauschbarer Aufbausammelbehdlter be-
wegt,

o Teile des Abfallsammelbehalters mit dem Verdich-
tungsmechanismus kollidieren konnen.
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E25.11

An seitlich ausfahrbaren Schiittungsarmen sind vorhanden:

 reflektierende Warnstreifen (an den Vorder- und Riick-
seiten des ausfahrbaren Schittungsarms)

« eine orangefarbene Blinkleuchte (die den Fahrer bzw.
die Fahrerin nicht blendet) auf dem ausfahrbaren
Schiittungsarm, von allen Seiten sichtbar

Zusatzlich sind am Fahrzeug vorhanden:

» eine orangefarbene Rundumkennleuchte am Heck in
Hohe der unteren Kante des Aufbausammelbehélters und
an der Seite, an der der Schiittungsarm in Betrieb ist

o ein an der Heckseite angebrachtes reflektierendes
Warnzeichen (nach Bild D.1 DIN EN 1501-3)

E26 Schiittungen

Siehe

§ 8 DGUV Vorschrift 43 und 44

§ 3 Abs. 5 Maschinenverordnung in Verbindung mit
DIN EN 1501-5

E 26.1

Die Behdlteraufnahmeeinrichtung und deren Sicherungen
gegen unbeabsichtigtes Losen eines aufgenommenen Be-
hélters sind unbeschaddigt und funktionsfahig.

Kamm und Verriegelungsleiste sind so gestaltet und ein-
gestellt, dass alle in der Betriebsanleitung benannten
Abfallbehdilter in allen Positionen sicher gehalten werden
(auch beim Riitteln), ohne dass diese beschddigt werden.
Das erforderliche Verriegelungsmap gemdp Bild A.2-5a
gemdpf3 DIN EN 1501-5 fiir Abfallbehdilter der Formen A und
B nach EN 840 (bzw. A.2-5b fiir Behdilter der Form C) wird
eingehalten.

An DIN-Zapfen-Aufnahmen sind die Sicherungsfallen frei-

gdngig.

E 26.2

Die Hubkipparme der Schiittungen sind so eingestellt,
dass auch bei schrag stehendem Fahrzeug mindestens
120 mm Bodenfreiheit verbleibt.

E26.3

Das Maf von 1280 mm + 5 mm zwischen den Aufnahme-
klauen (DIN-Zapfen-Aufnahme) fiir 1,1 m3-Behdlter ist ein-
gehalten.



E 26.4

Der Gefahrbereich der Schiittung und der aufgenommenen
Abfallsammelbehdlter ist vom Steuerstand aus iibersehbar.
Bei Seitenlader-Abfallsammelfahrzeugen, deren Schiit-
tungen von den Fahrerhdusern aus gesteuert werden,
sind zusditzliche Einrichtungen, z. B. Spiegel oder Kamera-
Monitor-Systeme, vorhanden, die es ermdglichen, den
Funktions- und Gefahrenbereich ausreichend einzusehen.

E 26.5

Quetsch- und Scherstellen an der Schiittung sowie zwischen
aufgenommenen Behdltern und dem Aufbau sind durch ge-
eignete Schutzeinrichtungen so gesichert, dass sie von den
Steuerstdnden aus nicht erreicht werden kénnen.

E 26.6

Eine ausreichende Beleuchtungseinrichtung fiir die
Ladearbeitszone, die die Bediener nicht blendet, ist
vorhanden.

Die Beleuchtungseinrichtung ist ausreichend, wenn die Be-
leuchtungsstérke mindestens 75 [x gemessen in einer Hohe
von 1 m (iber dem Boden, betrdgt.

Zusatzlich fiir nach dem 30. September 1998 in den Ver-
kehr gebrachte Hecklader-Abfallsammelfahrzeuge:

E 26.7

Es ist ein Kamera-Monitor-System vorhanden, das dem
Fahrzeugfiihrer bzw. der Fahrzeugfiihrerin ermoglicht, den
Arbeitsbereich hinter dem Abfallsammelfahrzeug (bei Tag
und Nacht) einwandfrei zu tiberblicken.

Zusétzlich fiir Automatik-Schiittungen:

E26.8

Die Schiittung kann im Automatikbetrieb nur betrieben
werden, wenn die Schranken beiderseitig herunterge-
klappt sind.

E 26.9

Durch Betatigen des Ausloseschalters fiir die Schranken
(Klappenschalter) wird die Kippbewegung der Schiittung
nicht eingeleitet.

E 26.10
Ein Quittierschalter, der nur durch den eingehdngten Be-

hélter betédtigt wird, ist vorhanden und gegen unbeabsich-

tigtes Betdtigen gesichert.

Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

E 26.11
Am untersten Punkt des Kipparmes sind Schutzpuffer
bzw. Polster vorhanden.

Zusatzlich fiir nach dem 30. September 1998 in den Ver-
kehr gebrachte Hecklader-Abfallsammelfahrzeuge:

E26.12

Bei einer Schiittung im Automatikbetrieb wird der Behal-
ter nicht mehr als 400 mm angehoben, wenn er nicht ein-
wandfrei in der Schiittung positioniert ist.

Zusatzlich fiir nach dem 01. Februar 2012 in den Verkehr
gebrachte Hecklader-Abfallsammelfahrzeuge:

E26.13

Der Zugang des Bedieners zum Funktionsbereich der
Automatikschiittung ist durch eine riickseitige Schutzvor-
richtung geschiitzt, sobald der Abfallbehalter mehr als
1000 mm iiber dem Boden angehoben ist. Der Zugang der
Schutzvorrichtung ist so verriegelt, dass alle Bewegungen
innerhalb des Funktionsbereiches unverziiglich gestoppt
werden wenn der Detektionsbereich betreten wird oder,
im Falle einer mechanischen Barriere, der Schutzbiigel
betatigt wird.

Zusatzlich fiir Schiittungen mit Seiltrieben:

E26.14

Seiltriebe an Schiittungen erfiillen die Basispriifpunkte
A7.8bisA7.1

E27 Signaleinrichtungen

Siehe

§14 Abs. 1DGUV Vorschrift 70 und 71

§ 8Abs. 4 Nr. 10 DGUV Vorschrift 43 und 44

DIN EN 1507-1
DIN EN 1501-3

E 271

Im Bereich jedes Stehplatzes ist eine deutlich gekenn-
zeichnete, leicht erreichbare akustische Signaleinrichtung
zur Verstandigung des Fahrzeugfiihrers bzw. der Fahr-
zeugfiihrerin durch die Mitfahrenden vorhanden.
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Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

E 27.2

An beiden Seiten des Frontlader-Abfallsammelfahrzeuges
sind deutliche gekennzeichnete, leicht erreichbare akus-
tische Signaleinrichtungen zur Verstandigung des Fahr-
zeugfiihrers bzw. der Fahrzeugfiihrerin durch die Bedie-
nenden vorhanden.

E 273
Die Signaleinrichtungen sind funktionsfdhig, die Signale
sind deutlich wahrnehmbar.

E28 Beliiftung geschlossener Aufbau-Sammelbehilter

Siehe
§ 3 Abs. 5 Maschinenverordnung in Verbindung mit
DIN EN 1501-1

E 28.1

Bei einem vollstandig geschlossenen Aufbau-Sammel-
behélter eines Hecklader-Abfallsammelfahrzeuges (z. B.
Drehtrommelbehdlter) ist eine Beluftungseinrichtung vor-
handen, die einen 20-fachen Luftwechsel je Stunde im
Aufbau-Sammelbehalter erreicht.

E 28.2

Das Filterelement ist sauber, so dass der erforderliche
Luftwechsel gegeben ist (siehe Angaben der Betriebsan-
leitung iiber Reinigung und Kontrollanzeige).

E29 Austauschbare Aufbau-Sammelbehélter

E 29.1
Das Aufnahmesystem ist funktionsfdhig, nicht verschlis-
sen und nicht beschadigt.

E29.2

Fiir die Steuerung zum Ankoppeln / Abkoppeln ist ein
Stellteil ohne Selbsthaltung vorhanden und so ange-
bracht, dass der gesamte Uberblick iiber den Arbeitsbe-
reich sichergestellt ist.

E29.3

Im Falle einer Bedienung vom Fahrerhaus aus oder wenn
eine Fernbedienung benutzt wird, ermoglicht die Steue-
rung nicht das vollstdndige Ankoppeln des Aufbau-
Sammelbehalters. Es verbleibt eine Liicke von 1000 mm
zwischen der Kante des austauschbaren Aufbau-Sammel-
behélters und des Verdichtungsmechanismus. Das endgiil-
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tige Ankoppeln ist nur iiber eine Zweihandschaltung ohne
Selbsthaltung moglich, die aufierhalb des Fahrerhauses
angebracht ist und von der aus eine klare Sicht auf die ge-
samten Scher- / Quetschstellen besteht.

8.6 Erganzungs-Priifpunkte F
»Arbeitssicherheit — Langholz-,

Langmaterialtransport-Aufbau®

In den Anwendungsbereich der Maschinenverordnung

fallen z. B. nach dem 31. Dezember 1994 in den Verkehr

gebrachte

o kraftbetatigte Verschiebeeinrichtungen fiir Ladeschemel
und Rungen,

e hydraulisch oder pneumatisch teleskopierbare Rungen,

 kraftbetdtigte Spanneinrichtungen zur Ladungssicherung.

Ein Langholz- / Langmaterialtransport-Aufbau ist ein Auf-
bau, bei dem die Ladung wegen ihrer Ldnge freitragend
zwischen einem Zugfahrzeug und Anhédnger oder Nach-
ldufer transportiert wird.

Fiir Kraftfahrzeuge und Nachldufer, mit denen Lang-
holz freitragend gelagert transportiert wird, gelten die
»Richtlinien fiir die Priifung von Langholzfahrzeugen“
vom 13. Mdrz 1979 zu § 30 StVZ0, die als Strafienver-
kehrs-Richtlinien eine einheitliche Anwendung der
Bau- und Ausrtistungsbestimmungen der StVZO durch
die amtlich anerkannten Sachverstdndigen fiir den
Kraftfahrzeugverkehr sicherstellen sollen.

Diese Richtlinien beinhalten Priifpunkte, die auch die
Arbeitssicherheit betreffen. Wenn diese Richtlinien im
Rahmen einer gleichzeitig oder zeitnah durchgefiihr-
ten Hauptuntersuchung nach § 29 Straf3enverkehrs-
Zulassungs-Ordnung (StVZ0) beriicksichtigt werden
und dies im Untersuchungsbericht bestdtigt ist, gelten

die mit * gekennzeichneten Priifpunkte als erledigt.

FlundF2

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A1und A 2, soweit
zutreffend



F3 Betdtigungseinrichtungen und
Not-Halt-Befehlsgerite

Siehe
§10Abs. 1, § 11 Abs. 2, § 22 Abs. 10 DGUV Vorschrift 70
und 71

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 3, soweit zutreffend —
zusatzlich:

F3.1*

Zum Lésen der Verschliisse von Klapprungen unter Last sind
Einrichtungen vorhanden, die das Betdtigen von Hand von
der gegeniiberliegenden Fahrzeugseite aus ermoglichen.

F3.2*

Am Nachldufer befinden sich Einrichtungen zur manuellen
Betdtigung der Lenkung sowie der Signalanlage zur Ver-
standigung mit dem Fahrzeugfiihrer bzw. der Fahrzeug-
fiihrerin hinter den Hinterradern.

F3.3

Betdtigungseinrichtungen der Spannelemente zur La-
dungssicherung, z. B. Spannwinden, Klemmschldsser,
kdnnen vom Boden aus betatigt werden.

F3.4

Der Riickschlag von Handkurbeln oder -hebeln an Spann-
winden betragt hochstens 150 mm.

Der Riickschlagweg wird gemessen am Kurbelgriff oder
Hebelende.

F3.5

Abnehmbare Kurbeln oder Hebel an Spannwinden sind
z.B. durch Kugelschndpper oder Sperrfedern gegen Ab-
gleiten und unbeabsichtigtes Abziehen gesichert oder
die Einstecktiefe betragt bei einer Kurbelarm- oder Hebel-
lange von nicht mehrals 250 mm mindestens 1/5 der Kur-
belarm- oder der Hebelldnge.

Fa

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 4, soweit zutreffend

Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

F5 Abnehmbare An- und Aufbauteile

Siehe
§22 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 5, soweit zutreffend —
zusatzlich:

F5.1*

Der mit einem Zugsattelzapfen auf eine Sattelkupplung
aufgesetzte Ladeschemel ist mit dem Fahrzeug sicher ver-
bunden.

Dies bedeutet, dass der Zugsattelzapfen auf Verschleif3
und Beschddigung sowie ordnungsgemdfle Befestigung
gepriift werden muss.

F5.2*
Sicherungen fiir Steckrungen und Rungenverldngerungen
gegen unbeabsichtigtes Ausheben sind vorhanden.

F5.3
Ladeeinrichtungen, z. B. Seilrollen, kdnnen sicher an
Ladeschemeln oder Ladeflachen befestigt werden.

F5.4
Steckbare Sicherungselemente sind unverlierbar am Fahr-
zeug befestigt.

Fé6 Bewegliche An- und Aufbauteile

Siehe
§22 Abs. 3, 5und 7 DGUV Vorschrift 70 und 71

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 6, soweit zutreffend —
zusatzlich:

F6.1*
Der Ladeschemel auf dem Zugfahrzeug ist drehbar.

F6.2*
Der Ladeschemel auf dem Anhéanger ist drehbar.

F6.3*

Wenn der Schemeldrehpunkt auf dem Zugfahrzeug nicht
anndhernd senkrecht iiber dem Kupplungspunkt der
Anhdngekupplung liegt, ist der Ladeschemel auf dem Zug-
fahrzeug oder dem Anhénger in Langsrichtung verschiebbar.
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Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

F6.4*

Ein auf die Sattelkupplung aufgesetzter Ladeschemel hat
im Abstand von mindestens 400 mm vor und hinter der
Auflage je eine weitere Auflage als Kippsicherung.

F6.5*
Drehbare Ladeschemel konnen mit einer formschliissigen
Sicherung festgestellt werden.

F 6.6*

Quer zur Fahrzeuglangsachse verschiebbare Rungen (aus-
fahrbare Schemel) kénnen formschlissig festgestellt und
gesichert werden.

Dies gilt auch fiir pneumatisch oder hydraulisch quer zur
Fahrzeugldngsachse verschiebbare Rungen, wobei fiir das
Verschieben und das Entriegeln der Sicherungen getrennte
Betdtigungseinrichtungen vorhanden sein miissen.

Fé6.7
Teleskopierbare Rungen haben selbsttatig wirkende form-

schliissige Sicherungen gegen unbeabsichtigtes Absinken.

Dies gilt fiir teleskopierbare Rungen,

o die fiir Ladevorgdnge betriebsmdfig betdtigt werden,
oder

 die mit Hilfe des Ladekrans ausgezogen werden.

Unmittelbar an pneumatischen oder hydraulischen Hub-

zylindern angebrachte entsperrbare Riickschlagventile

sind formschliissigen Sicherungen gleichgesetzt.

F7bisF9

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 7 bis A 9, soweit zu-
treffend

F10 Sicherung von Gefahrstellen durch sich bewegen-
den Aufbau oder sich bewegende Aufbauteile,
Oberflachen von Aufbau oder Aufbauteilen

Siehe

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 1.3.7 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG in Verbindung
mit DIN EN ISO 13854

DIN EN ISO 13857

§ 9Abs. 1Nr. 8und Abs. 2 BetrSichV
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Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 10, soweit zutreffend —
zusatzlich:

F10.1

Kraftbetriebene Triebwerkteile, z. B. Gelenkwellen, Ketten,
Keilriemen- und Zahnradtriebe, Ventilatorfliigel, die — auch
beim Besteigen des Fahrzeuges — in Reichweite von Per-
sonen liegen, sind so gesichert, dass sie nicht beriihrt und
Kleidungsstiicke von ihnen nicht erfasst werden kénnen.

F10.2

Quetsch-, Scher- und Einzugsstellen durch an- oder auf-
gebaute Arbeitseinrichtungen, z. B. Kran, Seilwinde, sind
vermieden bzw. mit Schutzeinrichtungen gesichert.

F10.3
Schutzeinrichtungen nach F10.1 und F 10.2 sind vorhan-
den, unbeschadigt und funktionsfahig.

F11bis F13

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 11 bis A 13, soweit zu-
treffend

F14 Ladungssicherungseinrichtungen
Siehe

§ 22 Abs. 1DGUV Vorschrift 70 und 71
VDI 2700

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 14, soweit zutreffend —
zusatzlich:

F14.1*

Ladeschemel eines Zugfahrzeuges und Nachldufers, mit
denen Langholz freitragend gelagert transportiert wird,
sind mit mindestens 20 mm hohen griffigen Zahnleisten
ausgertstet.

F14.2*
Ladeschemel sind mit Verankerungen fiir Zurrmittel aus-
geristet.

F14.3*

Rungen sind so lang bzw. kénnen so weit verlangert wer-
den, dass die Ladung in ganzer Hohe gegen seitliches
Herunterfallen gesichert ist.



F14.4*

Rungen und Verldngerungen, fiir die nicht nachgewiesen

ist, dass sie ohne Verspannung zu den gegeniiberliegenden
Rungen den zu erwartenden Beanspruchungen standhalten,
haben Einrichtungen zum Anbringen von Spannmitteln.

F14.5*

Spannmittel zum Verbinden einander gegeniiberliegender
Rungen nach F 14.2 sind vorhanden und ausreichend di-
mensioniert.

F14.6*

Am Zugfahrzeug, auf welches bei Leerfahrt der Nachldaufer
aufgeladen werden kann, sind Einrichtungen fiir eine si-
chere Befestigung des Nachldufers vorhanden.

F14.7

Zurrmittel (Seile, Ketten oder Gurte) und deren Verbindun-
gen zu angebauten Ladungssicherungseinrichtungen ent-
sprechen dem Stand der Technik, sind unbeschadigt und

nicht ablegereif.

F14.8

Staukdsten oder Befestigungsmoglichkeiten zum Sichern
mitgefiihrter Hilfsmittel, z. B. Wendehaken, Ketten, Spann-
mittel, Seilrollen, Rungenverlangerungen, sind vorhanden.
F15 Fahrerhaus, Liegepldtze, Dachschlafkabinen
Siehe

§22 Abs. 1DGUV Vorschrift 70 und 71
VDI 2700

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 15, soweit zutreffend -
zusatzlich:

F15.1

Bei Langholz-Fahrzeugen ist der Schutz der Fahrerhaus-
insassen vor Verletzungen durch verrutschende Ladung
gewahrleistet durch Beschaffenheit der Fahrerhausriick-
wand, durch Prallwand, Schutzgitter oder Stirnwand an

der Ladeflache.

F16 bis F 24

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 16 bis A 24, soweit zu-
treffend

Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

F25 Anschlagvorrichtung am Nachldufer

Siehe
§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 1.1.5 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

F25.1

Soll der Nachlaufer mittels Ladekran auf das Zugfahrzeug
aufgeladen werden, ist am Nachldufer eine Anschlagvor-
richtung vorhanden, die vom Greifer sicher gefasst wer-
den kann.

F26 An-oder aufgebaute Einrichtungen und Gerdte

An- oder aufgebaute Einrichtungen und Gerdte, die auf

Grund anderer Unfallverhiitungsvorschriften priifpflichtig

sind, wie

» Ladekrane (8§ 25 bis 27 der DGUV Vorschrift 52 und 53),

+ Seilwinden und Seilrollen (§ 23 der DGUV Vorschrift 54
und 55),

sind gepriift und ohne erkennbare Mdngel. Der Nachweis

der Priifung liegt vor.

8.7 Erganzungs-Priifpunkte G
»Arbeitssicherheit — Absetzkipper-,

Abrollkipper-, Abgleitkipper-Aufbau“

Fahrzeuge ohne spezielle Hub- und Kippeinrichtungen
fiir Absetz- bzw. Abrollbehalter werden unter den Ergdn-
zungs-Priifpunkte O ,Arbeitssicherheit — Aufbau fiir aus-
tauschbare Ladungstrager: Container / Wechselbehilter,
Innenlader-Paletten, Absetzbehalter, Abrollbehéalter” be-
handelt.

In den Anwendungsbereich Maschinenverordnung fallen
nach dem 31. Dezember 1994 in den Verkehr gebrachte
Absetzkipper-, Abrollkipper- und Abgleitkipper-Aufbauten.
G1lund G2

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A1und A 2, soweit zu-
treffend
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Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

G3  Betdtigungseinrichtungen und Not-Halt-

Befehlsgerite

Siehe
§ 10 Abs. Tund § 22 Abs. 4 und 10 DGUV Vorschrift 70 und 71

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 3, soweit zutreffend —
zusatzlich:

G31

Stellteile fiir kraftbetriebene Aufbauteile sind so beschaf-
fen, dass sie beim Loslassen selbsttdtig in die Nullstel-
lung zuriickgehen (Totmannschaltung) und die Bewegung
stillgesetzt wird.

Zusatzlich fiir Absetzkipper:

G3.2

Stellteile fiir das Kippen von Absetzbehdltern sind so an-
geordnet, dass sie nurvon auf’erhalb des Fahrerhauses
betdtigt werden kdnnen.

Diese Forderung besteht nicht, wenn systembedingt meh-
rere Kipphaken am Behdilter eingreifen oder die Verbin-
dungseinrichtung zwischen den Hubarmen und dem Be-
hdlter ein unbeabsichtigtes Losen sicher verhindert.

G4bisG6

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 4 bis A 6, soweit zu-
treffend

G7  Kippbarer Aufbau

Siehe

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Abschnitt 4 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

§22 Abs. 2, 3 und 5 DGUV Vorschrift 70 und 71

§§ 3,12 bis 14, 17, 18, 20 und 22 DGUV Vorschrift 54 und 55

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 7, soweit zutreffend.
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Zuséatzlich fiir Absetzkipper:

G71

An Kipphaken sind Sicherungen gegen unbeabsichtig-
tes Aushaken der Behélter vorhanden, unbeschéadigt und
funktionsfahig.

Bei zwei vorhandenen Kipphaken muss mindestens in
einem eine Sicherung gegen unbeabsichtigtes Ausfddeln
des Kipplagerbolzens vorhanden sein.

G7.2

Ketten, Verkiirzungsklauen und Tragmittelaufhangungen
sind in ordnungsgemafiem Zustand.

Priifung von Ketten siehe Abschnitt 8.3 DIN 685-5

G73
Lastaufnahmedsen oder -haken lassen sich gegen unbe-
absichtigtes Losen vom Behilter sichern.

G7.4

Anschlagmittel (z. B. Seile oder Ketten) fiir das Hochaus-
kippen von Behiltern sind vor Uberbeanspruchung, z. B.
durch eine Zuglastbegrenzungseinrichtung, geschiitzt.

Zusétzlich fir Abrollkipper (Hakengerit):

G75

An dem Behdlteraufnahmehaken ist eine Sicherung gegen
unbeabsichtigtes Aushaken vorhanden, unbeschadigt
und funktionsfahig.

G7.6

Sicherungen fiir den Behdlter auf dem Kipprahmen, wie
Verriegelungsdorne, Innen- oder AuBBenverriegelungen,
sind vorhanden, unbeschadigt und funktionsfahig.

G77

Die Abschalteinrichtung an den Verriegelungsdornen fiir
die Ausschubbewegung des Teleskopauslegers ist vor-
handen, unbeschddigt und funktionsfahig.

G78

Die Schalteinrichtung fiir die Verhinderung der Einfahrbe-
wegung des Teleskopauslegers bei angehobenem Kipp-
rahmen ist vorhanden, unbeschéadigt und funktionsfahig.



G79

Eine Durch-Knick-Sicherung (Auslegerverriegelung) fir
den Kipprahmen ist vorhanden, unbeschéadigt und funk-
tionsfahig.

G710
Fiihrungsrollen und erforderlichenfalls Auflagen fiir kurze
Behalter sind vorhanden, unbeschadigt und funktionsfahig.

Zusatzlich fiir Abgleitkipper:

G711
Das Ablassen der Behélter im freien Fall ist wirksam ver-
hindert.

G8
Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 8, soweit zutreffend

G9  Hydraulisch betriebene Hub- und Kippeinrichtungen
Siehe

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Abschnitt 4 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

§§3,5,8, 9,12, 14, 17 und 22 DGUV Vorschrift 54 und 55
8§ 5Abs. 3 Nr. Tund 22 Abs. 9 DGUV Vorschrift 70 und 71

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 9, soweit zutreffend.
Zusdtzlich fiir Absetzkipper:

G9.1
Die Kennzeichnung der zuldssigen Hublasten ist deutlich
erkennbar und dauerhaft angebracht.

G9.2
Am Fahrzeug ist eine Anzeige vorhanden, die eine Uberla-
dung anzeigt.

G9.3

Im Fahrerhaus ist eine Warneinrichtung vorhanden und
funktionsfdhig, die auf eine nicht in Fahrstellung befindli-
che Absetzkippeinrichtung (z. B. Abstiitzungen, Hubarme,
Teleskope) hinweist.

Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

Zusatzlich fir Abrollkipper:

G9.4

Der Hydraulikzylinder fiir die Auslegerausschubbewegung
ist gegen unbeabsichtigtes Einfahren gesichert.

Dies wird z. B. ein entsperrbares Riickschlagventil er-
reicht, welches unmittelbar am Hydraulikzylinderausgang
angebracht oder in dem Zylinder integriert ist.

G9.5

Im Fahrerhaus ist eine Warneinrichtung vorhanden und
funktionsfahig, die sowohl auf nicht eingefahrene Ab-
stiitzungen als auch auf nicht in Fahrstellung befindliche
Wechsellader-Einrichtungen hinweist.

G10 Sicherung von Gefahrstellen durch sich bewegen-
den Aufbau oder sich bewegende Aufbauteile,
Oberfldchen von Aufbau oder Aufbauteilen

Siehe

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 1.3.7 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG in Verbindung
mit DIN EN ISO 13854

DIN EN ISO 13857

§ 9 Abs. 1Nr. 8und Abs. 2 BetrSichV

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 10, soweit zutreffend.
Zusatzlich fir Abrollkipper:

G 10.1

Gefahrstellen an ein- und ausfahrbaren Unterfahrschut-
zeinrichtungen sind durch Schutzeinrichtungen nach
A10.2 gesichert.

G11  Stiitzeinrichtungen

Siehe

§23,§26Abs. 1,3 und 4 und § 28 Abs. 8 DGUV Vorschrift
70 und 71

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 11, soweit zutreffend.

Zusatzlich fiir Absetzkipper:

G111
Die Abstiitzungen sind einzeln steuerbar.

17



Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

Zusatzlich fiir Abrollkipper:

G11.2

Falls vorhanden, ist die automatische Absenkung der Luft-

federung bei Einschalten des Nebenantriebes funktions-
fahig.

G11.3
Fahrzeuge mit Blattfederung an der Hinterachse sind mit
Rollen- oder Achsabstiitzungen ausgeriistet.

G12und G 13

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 12 und A 13, soweit
zutreffend

G14 Ladungssicherungseinrichtungen

Siehe
§ 22 Abs. 1DGUV Vorschrift 70 und 71

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 14, soweit zutreffend —
zusatzlich:

G141

Zurrpunkte, Spanneinrichtungen, Pratzen, Anschldge und
Verriegelungen sind entsprechend der zu transportieren-
den Behdlter vorhanden.

Zusdtzlich fiir Absetzkipper:

G14.2

Einrichtungen zum Sichern der Ketten gegen Ausschwen-
ken in den Verkehrsraum sind vorhanden.

G 15 bis G 24

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 15 bis A 24, soweit zu-
treffend
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8.8 Ergdanzungs-Priifpunkte H
»Arbeitssicherheit — Koffer-Aufbau, mit

Kéalteanlagen oder Kiihleinrichtungen*

Die Priifpunkte H 2, H 3, H 25, H 26 und H 27 sind auch

flir andere Fahrzeuge anzuwenden, bei denen eine Kilte-
leistung fiir den Laderaum entweder mit einer Kdlteanlage
oder einer Kiihleinrichtung erbracht wird.

Kélteanlagen arbeiten mit Kdltemitteln in einem ge-
schlossenen Kreislauf nach dem Kompressions- oder
Sorptionsprinzip.

Kiihleinrichtungen erbringen die Kalteleistung entweder
durch Kéltetrdger oder durch Anderung des Aggregatzu-
standes des KiihImittels in einem nicht geschlossenen
System.

H1
Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 1, soweit zutreffend
H2  Ein- und Ausstiege, Aufstiege

Siehe
§25und Anhang 2 DGUV Vorschrift 70 und 71

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 2, soweit zutreffend -
zusatzlich:

H 2.1

Fiir die sichere Betatigung und Kontrolle sowie fiir unter-
wegs vorzunehmende Instandhaltungsarbeiten an Kalte-
anlagen und Kiihleinrichtungen sind geeignete Aufstiege
und Haltegriffe vorhanden.

H3 Betdtigungseinrichtungen von Tiiren an
Kiihlrdumen

Siehe
Anhang D DIN EN 378-1

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 3, soweit zutreffend -
zusatzlich:



H3.1

Bei begehbaren Kiihlraumen in Kithlaufbauten miissen die
Tren im nicht abgeschlossenen oder nicht verriegelten
Zustand jederzeit von innen zu 6ffnen sein. Kann eine Tiir
durch Zuschlagen ins Schloss fallen, so muss diese Verrie-
gelung in jedem Fall von innen geldst werden kénnen.

H4 bisH 8

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 7 bis A 8, soweit zu-
treffend

H9  Hydraulisch oder pneumatisch betriebene
Hub- und Kippeinrichtungen

Siehe

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 4 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG
§§3,5,6,8,9,12,14,17 und 22 DGUV Vorschrift 54 und 55
§ 22 Abs. 9 DGUV Vorschrift 70 und 71

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 9, soweit zutreffend —
zusatzlich:

H9.
Hydraulisch oder pneumatisch angetriebene Tore erfiillen
die Prifpunkte A9.5,A9.7 - A9.9.

H10 bis H 24

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 10 bis A 24, soweit zu-
treffend

H25 Liiftung und Meldeeinrichtung bei Kiihlrdumen
mit Kiihleinrichtungen

Siehe
DIN 8915

H 25.1

Beim Offnen der Tiir (Zugang zum Laderaum) eines Kiihl-
raums mit Kithleinrichtung geht die mechanische Beliif-
tung der entsprechenden Kammer(n) und die optische
Meldeeinrichtung automatisch in Betrieb.

Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

H26 Warnzeichen

Siehe
§ 5 Absatz 2 ProdSG in Verbindung mit
Nr. 4.2.3 DIN 8915

H 26.1

An allen Tiiren des Kiihlraumes mit direkter offener Kiih-
lung und mit erstickend wirkenden Kiihlmitteln sind Warn-
zeichen W000 ,Warnung vor einer Gefahrstelle“ und
Zusatzzeichen mit der Aufschrift ,,Achtung Erstickungs-
gefahr!*“ angebracht. Die Zeichen entsprechen der Techni-
schen Regel fiir Arbeitsstatten ,,Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkennzeichnung* (ASR A1.3).

Es ist jeder Zugang zu beschildern, bei Mehrkammerfahr-
zeugen mit Trennwdénden jede der Trennwdénde.

H 26.2
Die Warnzeichen sind deutlich und dauerhaft sowohl an
den Tirinnen- als auch an den TiirauBenseiten angebracht.

H27 Priifung von Kdlteanlagen oder Kiihleinrichtungen

Siehe

Abschnitt 3 der BetrSichV

Pkt. 3.13 DGUV Regel 100-500 und 100-501, Kapitel 2.35
»Betreiben von Kdlteanlagen, Widrmepumpen und Kiihl-
einrichtungen*

H 271

Die Priifung auf Dichtheit und ordnungsgemafien Zustand
ist von einer zur Priifung befdhigten Person vorgenommen
worden

» vorder ersten Inbetriebnahme,

 nach Anderungen.

Der Nachweis iiber die Priifung liegt vor, die Beseitigung
festgestellter Mdngel ist bestatigt.

Eine zur Priifung von Kdlteanlagen und Kiihleinrichtungen
befdhigte Person ist, wer auf Grund seiner fachlichen Aus-
bildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf dem
Gebiet der Kdltetechnik hat und mit den einschldgigen
Staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhiitungs-
vorschriften und allgemein anerkannten Regeln der Tech-
nik (z. B. DGUV-Regeln, DIN-Normen, VDE-Bestimmungen,
technischen Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europdii-
schen Union oder der Tiirkei oder anderer Vertragsstaaten
des Abkommens iiber den Europdischen Wirtschaftsraum)
so weit vertraut ist, dass er den arbeitssicheren Zustand
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Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

von Kdlteanlagen und Kiihleinrichtungen beurteilen kann,
z. B. Kdlteanlagenbauer oder andere besonders dafiir
unterwiesene Personen.

H27.2

Sofern Druckbehdlter Abschnitt 3 der BetrSichV unterliegen,
z. B. Flussigstickstoffbehalter, sind die nach dieser Verord-
nung erforderlichen Priifungen durchgefiihrt und durch Priif-
bescheinigungen belegt.

H27.3

Die Kélteanlage bzw. die Kiihleinrichtung wird nach Vor-
gabe des Herstellers gewartet und durch eine zur Priifung
befédhigte Person auf ordnungsgeméafen Zustand wieder-
kehrend Gberpriift.

Der Nachweis iiber die Priifung liegt vor, die Beseitigung
festgestellter Mdngel ist bestatigt.

8.9 Erganzungs-Priifpunkte K
»Arbeitssicherheit — Autotransport-

Aufbau*

In den Anwendungsbereich Maschinenverordnung fallen
nach dem 31. Dezember 1994 in den Verkehr gebrachte
Autotransport-Aufbauten mit anhebbaren Ladeflachen.

K1 Arbeitsplédtze auf dem Fahrzeug

Siehe
§ 24 DGUV Vorschrift 70 und 71

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 1, soweit zutreffend.
K11
Abweichend von Priifpunkt A 1.2 kann die nutzbare Lauf-

flachenbreite von mindestens 400 mm bei einem belade-
nen Fahrzeugen auf beiden Seiten unterschritten sein.
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K1.2

Abweichend von den Priifpunkten A 1.8 bis A 1.10 k&n-
nen Autotransport-Aufbauten anstelle mit Gelandern mit
mindestens 1 m hohen abnehmbaren Absturzsicherun-
gen ausgeriistet sein, die aus vier, in gleichen Abstanden
ibereinander angeordneten Seilen bestehen. Fulleisten
konnen entfallen.

Absturzsicherungen an Laufstegen, die nur in abgesenk-
ter Stellung des Aufbaus begangen werden, sind mindes-
tens in den Bereichen erforderlich, die in der abgesenkten
Stellung 2 m oder héher iiber dem Boden liegen.

Zusétzlich:

K13
Absturzsicherungen sind beidseitig fiir Motorfahrzeug
und Anhdnger vorhanden.

K1.4
Unterbrechungen der Absturzsicherungen sind nur zulds-
sig, soweit diese technisch notwendig sind.

K1.5
Nachspannmdoglichkeiten zum straffen Spannen der Seile
der Absturzsicherungen sind vorhanden.

K1.6

Ladeflachen, Laufflachen, verstellbare Ladeflachenteile,
Abdeckungen sowie Pfosten, Seile, Nachspanneinrichtun-
gen der Absturzsicherungen sind unbeschddigt und funk-
tionsfahig. Bei angebrachten Absturzsicherungen sind die
Seile straff gespannt.

K2 Ein- und Ausstiege, Aufstiege

Siehe
§25und Anhang 2 DGUV Vorschrift 70 und 71

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 2, soweit zutreffend —
zusatzlich:

K241

Am Motorwagen sind beidseitig geeignete Aufstiege vor-
handen.

Aufstiege sind ebenfalls rechts erforderlich, da zu trans-
portierende Fahrzeuge auch riickwdirts aufgefahren wer-
den konnen.



K3 Betdtigungseinrichtungen

Siehe

§ 3Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 1.2.2 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

§10Abs. 1, § 22 Abs. 4 und 10 DGUV Vorschrift 70 und 71
§ 8Abs. 1DGUV Vorschrift 54 und 55

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 3, soweit zutreffend —
zusatzlich:

K3.1

Betdtigungseinrichtungen fiir die héhenverstellbaren obe-
ren Ladefldchen und die verschiebbaren Ladeflachenteile
sind so beschaffen, dass sie beim Loslassen selbsttatig in
die Nullstellung zuriickgehen (Totmannschaltung).

K3.2

Ein Ingangsetzen des Fahrmotors mit Betatigungseinrich-
tungen, die auflerhalb des Fahrerhauses angeordnet sind,
ist nur méglich, wenn sich das Getriebe in Neutralstellung
befindet (Anlasssperre).

K4
Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 4, soweit zutreffend
K5  Abnehmbare An- und Aufbauteile

Siehe
§22 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 5, soweit zutreffend —
zusdtzlich:

K5.1
Auffahrrampen konnen fiir den Verladevorgang sicher be-
festigt und arretiert werden.

K5.2
Auffahrrampen und Arretierungen sind unbeschddigt und
funktionsfahig.

K5.3
Abnehmbare Pfosten der Absturzsicherungen kénnen si-
cher befestigt werden.

Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

K6  Bewegliche An- und Aufbauteile

Siehe
§ 22 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 6, soweit zutreffend —
zusatzlich:

Ké.1
Verschiebbare und hochstellbare Ladefldchenteile (fiir
Schachtelstellung) sind sicher arretierbar.

Ké6.2
Bewegliche Ladefldchenteile (fiir Schachtelstellung) und
Arretierungen sind unbeschddigt und funktionsfahig.

K7  Kipp- oder anhebbare Aufbauten

Siehe

§ 3Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Abschnitt 4 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

§22 Abs. 5 und 7 DGUV Vorschrift 70 und 71

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 7, soweit zutreffend.
Zusatzlich bei Hohenverstellung mittels Spindeln:

K71

Die unterhalb der Tragmuttern mitlaufenden Folgemuttern
sind funktionsfahig und unbelastet (Abstand zwischen
Muttern laut Herstellervorgabe).

K72

Der Gleichlauf der Spindeln ist gegeben, so dass es
nicht zu einer seitlichen Schragstellung der Ladeflachen
kommt.

K8 und K9

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 8 und A 9, soweit
zutreffend
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K10 Sicherung von Gefahrstellen durch sich bewegen-
den Aufbau oder sich bewegende Aufbauteile,
Oberflachen von Aufbau und Aufbauteilen

Siehe

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 1.3.7 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG in Verbindung
mit DIN EN ISO 13854

DIN EN ISO 13857

§ 9Abs. 1Nr. 8 und Abs. 2 BetrSichV

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 10, soweit zutreffend —
zusatzlich:

K10.1

Werden Abstandsmafie nach Priifpunkt A 10.1 nicht ein-
gehalten, sind im Bereich der Betatigungseinrichtungen
Abweisgummis (taktile Vorwarnung) an den sich auf ei-
nander zu bewegenden Bauteilen vorhanden oder die
Steuerung erfolgt durch eine Zweihandbetatigung.
Quetsch- und Scherstellen lassen sich bei den im Verkehr
befindlichen Autotransport-Aufbauten aufgrund des Kons-
truktionsprinzips nicht véllig vermeiden.

K11 bis K13

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 11 bis A 13, soweit zu-
treffend

K14 Ladungssicherung
Siehe

§ 22 Abs. 1DGUV Vorschrift 70 und 71
VDI-Richtlinie 2700 Blatt 8.1

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 14, soweit zutreffend —
zusdtzlich:

K141

Geeignete Hilfsmittel, wie Radvorleger und Spanngurte,
sind in ausreichender Anzahl vorhanden.

Mapgeblich ist die maximale Anzahl der zu transportie-
renden Fahrzeuge.

K14.2

Fiirabnehmbare Absturzsicherungen sind Staumoglich-
keiten am Fahrzeug vorhanden.
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K14.3
Die Ladeflachen des Motorwagens haben vorne stabile
Anfahrbegrenzungen.

K15 bis K18

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 15 bis A 18, soweit zu-
treffend

K19 Elektrische Anlage und lichttechnische
Einrichtungen

Siehe

§§ 3 und 5 DGUV Vorschrift 3 und 4

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 1.6.3 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte 19, soweit zutreffend —
zusatzlich:

K191
Aufbauten sind mit Arbeitsscheinwerfern zum Ausleuch-
ten der Ladeflachen ausgeristet.

K 20 bis K 24

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 20 bis A 24, soweit zu-
treffend

8.10 Ergdnzungs-Priifpunkte L
»Arbeitssicherheit - Fahrmischer-Aufbau*

In den Anwendungsbereich der Maschinenverordnung
fallen z. B. nach dem 31. Dezember 1994 in den Verkehr
gebrachte

e Fahrmischer-Aufbauten,

e angebaute Bandforderanlagen,

e angebaute Betonpumpen.

Jede dieser Einrichtungen ist als eigenstdandige Maschine
zu betrachten.



L1 Arbeitspldtze auf dem Fahrzeug

Siehe
§ 24 und Anhang 2 DGVU Vorschrift 70 und 71
DIN EN 12609

Priifpunkte wie Basispriifpunkte A 1, soweit zutreffend.

Zusdtzlich fiir ein Leiterpodest eines Fahrmischer-
Aufbaus, der nach dem 12. Januar 2021 hergestellt wurde:

L11

Am Leiterpodest ist ein selbstschlieBender Absperrbalken
vorhanden.

Der Absperrbalken muss sich auf der gleichen Hohe wie
das Geldnder befinden, sich zum Leiterpodest hin éffnen
und gegen einen festen Anschlag schliefen. Die Offnung,
die durch den geschlossenen Absperrbalken verbleibt,
darf 120 mm nicht iiberschreiten.

L2
Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 2, soweit zutreffend

L3 Betdtigungseinrichtungen und
Not-Halt-Befehlsgerite

Siehe

§10Abs. 1, § 22 Abs. 4, 10 und 11 DGUV Vorschrift 70 und 71
§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 1.2.3 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

§ 8Abs. 3 und 4 BetrSichV

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 3, soweit zutreffend —
zusatzlich:

L34

Ein Ingangsetzen des Fahrmotors mit Betdtigungseinrich-
tungen, die auBerhalb des Fahrerhauses angeordnet sind,
ist nur moglich, wenn sich das Getriebe in Neutralstellung
befindet (Anlasssperre).

L4undL5

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 4 und A 5, soweit zu-
treffend

Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

Lé6 Bewegliche An- und Aufbauteile

Siehe
§22 Abs. 3 DGUV Vorschrift 70 und 71

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 6, soweit zutreffend —
zusatzlich:

L6.1

Die Mischtrommel kann formschliissig gegen unbeab-
sichtigtes Drehen gesichert werden (bei Instandhaltungs-
arbeiten).

L6.2

Die schwenkbare Auslaufrutsche kann gegen unbeabsich-
tigtes Schwenken, unbeabsichtigtes Umklappen der Seg-
mente und unbeabsichtigtes Herausdrehen der Verstell-
spindel gesichert werden.

L7 bisL9

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A7 bis A 9, soweit zu-
treffend

L10 Sicherung von Gefahrstellen durch sich bewegen-
den Aufbau oder sich bewegende Aufbauteile,
Oberfldchen von Aufbau und Aufbauteilen

Siehe

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 1.3.7 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

DIN EN ISO 13854

DIN EN ISO 13857

§ 9Abs. 1Nr. 8 BetrSichV

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 10, soweit zutreffend.

L10.1

Folgende Gefahrstellen sind entsprechend Basis-Priif-
punkt A10.2 gesichert:

o Laufrollen fiir die Mischtrommellagerung

Gelenkwelle zum Antrieb der Hydraulikpumpe
Mischtrommelauslauf

» Bereich zwischen Trommelrand und Einfiilltrichter bzw.
Rahmenkonstruktion, der vom Leiterpodest aus er-
reicht werden kann

Antrieb der Kreiselpumpe fiir die Wasserversorgung
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Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

o Keilriementriebe bei separatem Antriebsmotor fiir die
Mischtrommel

e Bereich zwischen Trommelmantel und Fahrzeugrahmen
bzw. Fahrzeugteilen

L11bisL13

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 11 bis A 13, soweit zu-
treffend

L14 Ladungssicherungseinrichtungen

Siehe
§ 22 Abs. 1DGUV Vorschrift 70 und 71

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 14, soweit zutreffend.

L1441

Folgende Teile konnen wahrend der Fahrt ausreichend ge-
sichert werden:

e Rutschenverldngerungen

o Verldangerungsrohre

o Wasserschlauche

 Behdlter, Eimer, Besen und Ahnliches

L15
Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 15, soweit zutreffend

L16 Sicherung gegen unbefugte Benutzung

Siehe

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 1.6.3 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

§ 8 Abs. 5 BetrSichV

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 16, soweit zutreffend —
zusatzlich

L16.1
Separater Mischtrommelantriebsmotor ist mit Sicherung
gegen unbefugtes Ingangsetzen ausgeriistet.

L17 bis L 24

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 17 bis A 24, soweit zu-
treffend
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L25 Wasseranlage mit Druckwasserbehdlter
Siehe
Abschnitt 3 BetrSichV

L25.1
Schlduche sind sicher befestigt.

L25.2
Uberlaufrohr ist funktionsfihig.

L25.3
Be- und Entliiftungsventil ist funktionsfahig.

L 25.4
Druckmesseinrichtung ist funktionsfahig.

L25.5
Sicherheitseinrichtung gegen Druckiiberschreitung ist un-
beschadigt und verplombt.

L 25.6

Bescheinigung iiber die Priifung vor Inbetriebnahme und
gegebenenfalls nach priifpflichtigen Anderungen der
Druckanlage liegt vor.

L25.7

Uber die wiederkehrenden Priifungen von Druckbe-
haltern mit einem Druckinhaltsprodukt von mehr als
1000 bar x Liter durch eine zugelassene Uberwachungs-
stelle liegen Priifbescheinigungen vor.

Innere Priifungen miissen alle 5 Jahre, Festigkeitspriifun-
gen alle 10 Jahre durchgefiihrt werden.

Bei Druckbehdltern mit einem Druckinhaltsprodukt
von nicht mehr als 1000 bar x Liter kénnen wieder-
kehrende Priifungen nach Nr. 5.5 Anhang 2 Abschnitt 4
BetrSichV durch zur Priifung befdhigte Personen durch-
gefiihrt werden.

Die vom Unternehmer im Rahmen einer Gefdhrdungs-
beurteilung festzulegende Priiffrist darf hochstens 10
Jahre betragen. Die Frist der Festigkeitspriifungen kann
unter bestimmten Bedingungen auf 15 Jahre verlangert
werden (Nr. 5.9 Anhang 2 Abschnitt 4 BetrSichV).

Zur Prifung befahigte Personen fiir Druckanlagen siehe
Nr. 3 Anhang 2 Abschnitt 4 BetrSichV.



8.11 Erganzungs-Priifpunkte M
»Arbeitssicherheit — Pannenhilfsfahrzeug-

Aufbau*

Diese Priifpunkte gelten fiir die Einsatzfahrzeuge, Ab-

schleppwagen und Bergungsfahrzeuge geméafl Abschnitt 1

der DGUV Information 214-010.

Fiir Einsatzfahrzeuge mit entsprechender Ausriistung vor-

nehmlich zur Behebung von technischen Stoérungen oder

Reifenpannen an Ort und Stelle gemdf Abschnitt 1 der

DGUV Information 214-010 ist die

o Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Transporter / Kastenwa-
gen“ bzw.

o Ergdnzungs-Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Kofferaufbau

entsprechend anzuwenden.

“

In den Anwendungsbereich der Maschinenverordnung
fallen z. B. nach dem 31. Dezember 1994 in den Verkehr
gebrachte an- bzw. aufgebaute

» Verschiebeplateaus,

e Winden,

e Hubarme und Hubbrillen,

o Ladekrane.

Jede dieser Einrichtungen ist als eigenstdandige Maschine
zu betrachten.

M1  Arbeitspldtze auf dem Fahrzeug
Siehe

§ 24 DGUV Vorschrift 70 und 71

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A1, soweit zutreffend.
Zusatzlich fiir Bergungsfahrzeuge:

M11

Ladeflachen auf Plateaus haben rutschhemmende Ober-
flachen, z. B. Korundbeschichtung.

Falls fiir Ladevorgdinge erforderlich, kann auf rutschhem-
mende Oberfldchen im Bereich der Fahrspuren verzichtet
werden.

M1.2
Rollen im Bereich der Fahrspuren auf Ladefldchen sind
versenk- oder feststellbar.

Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

M1.3
Die Laufflachen in der Mitte der Ladefldche und im Be-
reich der Winden sind mindestens 400 mm breit.

M 2 bis M 4

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 2 bis A 4, soweit zu-
treffend
M5  Abnehmbare An- und Aufbauteile

Siehe
§22 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 5, soweit zutreffend —
zusatzlich:

M5.1

Abnehmbare An- und Aufbauteile, wie z. B.

o Auffahrrampen,

e Seil-Umlenkrollen,

o Aufnahmegabeln von Unterfahrliften,

o Traversen von Unterfahrliften

kdnnen gegen unbeabsichtigtes Losen gesichert werden.

M5.2
Auffahrrampen kénnen fiir den Verladevorgang sicher be-
festigt und arretiert werden.

M5.3
Abnehmbare An- und Aufbauteile sowie deren Sicherun-
gen sind unbeschéadigt und funktionsfahig.

Mé

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 6, soweit zutreffend
M7  Kipp- oder anhebbare Aufbauten

Siehe

§ 3Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit

Abschnitt 4 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG
§22 Abs. 5 bis 7 DGUV Vorschrift 70 und 71

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 7, soweit zutreffend —
zusatzlich:
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Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

M7

Beim kippbaren Plateau ist eine selbsttdtig wirkende
formschliissige Sicherung gegen unbeabsichtigtes Absin-
ken — z. B. hydraulisch entsperrbares Riickschlagventil —
vorhanden und funktionsfahig.

M8
Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 8, soweit zutreffend
M9

Hydraulisch oder pneumatisch betriebene Hub-
und Kippeinrichtungen

Siehe

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Abschnitt 4 Anhang | Richtlinie 98/37/EG bzw. 2006/42/EG
§§3,5,8,9, 12,14, 17 und 22 DGUV Vorschrift 54 und 55
§5Abs. 3Nr. 2und § 22 Abs. 9 DGUV Vorschrift 70 und 71

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 9, soweit zutreffend —
zusatzlich:

M9

Die zuldssigen Lasten fiir den Hubarm / die Hubbrille sind
fur den Einsatz im Hub- und Abschleppbetrieb fiir die
moglichen Betriebszustande angegeben, z. B. Tragfahig-
keitsangaben fiir mindestens drei Betriebszustande.

M 10 Sicherung von Gefahrstellen durch sich bewegen-
den Aufbau oder sich bewegende Aufbauteile,
Oberflachen von Aufbau oder Aufbauteilen

Siehe

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 1.3.7 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG in Verbindung
mit DIN EN ISO 13854

DIN EN ISO 13857

§ 9Abs. 1Nr. 8und Abs. 2 BetrSichV

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 10, soweit zutreffend —
zusatzlich:

M 1041

Quetsch- und Scherstellen durch an- oder aufgebaute Ein-
richtungen, z. B. Ladekran, Verschiebeplateau, Auffahr-
rampen, Bergstiitze, sind vermieden bzw. mit Schutzein-
richtungen gesichert.
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M 11 bis M 13

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 11 bis A 13, soweit zu-
treffend

M 14 Ladungssicherungseinrichtungen

Siehe
§ 22 Abs. 1DGUV Vorschrift 70 und 71
VDI-Richtlinie 2700 Blatt 8.1

Priifpunkte wie Erganzungs-Priifpunkte A 14, soweit zu-
treffend — zusatzlich:

M14.1

Es sind geeignete Hilfsmittel vorhanden, um Fahrzeuge
wahrend des Abschleppens mit dem Hubarm bzw. mit der
Hubbrille sicher zu verbinden, z. B. Zurrgurte.

M14.2

Staukdsten oder Befestigungsmdglichkeiten, um mitge-
fuihrte Hilfsmittel, z. B. Radroller, Radgreifer, Aufnahme-
gabeln, Absicherungsmaterial, gegen Verlieren wahrend
der Fahrt zu sichern, sind vorhanden.

M 15 bis M 18

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 15 bis A 18, soweit zu-
treffend

M 19 Elektrische Anlage und lichttechnische
Einrichtungen

Siehe
§§ 3 und 8 DGUV Vorschrift 3 und 4
Abschnitt 4.26 DGUV Regel 109-009

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 19, soweit zutreffend —
zusatzlich:

M 1941

Eingebaute Starthilfegerdte sind so ausgeriistet, dass ein
stromloses An- und Abklemmen der Anschlussleitungen
moglich ist, z. B. durch Schalteinrichtungen.



M19.2

Kurzschluss durch unbeabsichtigtes Beriihren von unter
Spannung stehenden Teilen der eingebauten Starthilfege-
rdte, z. B. an Anschlusszangen, an offenen Steckvorrich-
tungen, ist verhindert.

M 20 bis M 24

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 20 bis A 24, soweit zu-
treffend

M 25 Angebaute Gerdte, Seilrollen, Lastaufnahmeein-
richtungen

Siehe

§ 3Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Abschnitt 4 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

DGUV Vorschrift 52 und 53

DGUV Vorschrift 54 und 55

DGUV Regel 100-500 und 100-501, Kapitel 2.8 ,,Betreiben
von Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb*

M 25.1
Ladekran, Winde und Seilrollen sind gepriift und ohne augen-
scheinliche Mangel; schriftliche Priifnachweise liegen vor.

M 25.2

Seil- und Umlenkrollen verfligen tiber Einrichtungen, die
das seitliche Ablaufen und Herausspringen der Seile ver-
hindern, z. B. Aussetzbiigel.

M 25.3
Lastaufnahmeeinrichtungen, z. B. Anschlagmittel, Traver-
sen, sind gepriift und ohne augenscheinliche Mangel.

(Y s ]
Gerdte, die mit Hilfe eines tiber die Standflache des
Fahrzeuges hinausragenden Hubarmes / Auslegers in
Verbindung mit iiber Seilrollen gefiihrten Windenseilen
Lasten anheben kénnen, gelten als Krane im Sinne der
DGUV Vorschrift 52 und 53.

1 Beschreibung der EG-Fahrklassen siehe Anhang 4

Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

M 26 Lichttechnische Einrichtungen

Siehe
Abschnitt 4.1.2 DGUV Information 214-010

M 26.1

Das Einsatzfahrzeug ist mit einer oder, wenn die horizon-
tale und vertikale Sichtbarkeit (geometrische Sichtbar-
keit) es erfordert, mit mehreren Kennleuchten fiir gelbes
Blinklicht (Rundumlicht) ausgeriistet.

Zusdtzlich sollte das Fahrzeug mit anbringbaren (netzab-
hdngigen) Warnleuchten nach § 53a Abs. 3 StVZ0 ausge-
riistet sein, wobei ihre Hauptausstrahlrichtung nach hin-
ten gerichtet ist.

M 27 Kennzeichnung

Siehe
Abschnitt 4.1.4 DGUV Information 214-010

M 271

Das Einsatzfahrzeug ist mit Konturmarkierungen ausge-

stattet.

Nach § 53 Abs. 10 StVZ0 ist die Konturmarkierung zulds-

sig bei

e Fahrzeugen der Klasse Oz,

o Sattelzugmaschinen und Fahrzeugen der Klasse N2 mit
einer Hochstmasse von nicht mehr als 7,5 t sowie

o Fahrzeugen der Klassen N, Os und Os mit einer Breite
von nicht mehr als 2.100 mm oder mit einer Ldnge von
nicht mehr als 6.000 mm.

Fiir Fahrzeuge der Klassen Nz, N3, Oz und Os, die oben nicht
genannt sind, ist die Konturmarkierung vorgeschrieben.

Fiir Fahrzeuge der Klassen M1 und O ist die Konturmarkie-
rung nicht zuldssig.’

Die Konturmarkierung muss der Regelung Nr. 104 der
Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen fiir Europa
(UNECE) entsprechen. Fiir die Anbringung gilt Regelung
Nr. 48 der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen
fiir Europa (UNECE).
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Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

M 28 Absicherungsmaterial

Siehe
Abschnitt 4.1.5 DGUV Information 214-010

M 28.1

Das Einsatzfahrzeug ist mindestens mit folgenden Aus-
riistungsgegenstanden zur Absicherung von Unfall- oder
Arbeitsstellen ausgeriistet:

Einsatzfahrzeuge bis 3,5 t Einsatzfahrzeuge iiber 3,5 t
zuldssige Gesamtmasse und

alle Kastenwagen

zulidssige Gesamtmasse (aus-
genommen Kastenwagen)

1 Warnflagge weif3-rot
gestreift

1 Warnflagge weif3-rot
gestreift

3 Warndreiecke 3 Warndreiecke

3 Warnleuchten 5 Warnleuchten

5 Leitkegel 10 Leitkegel,
davon mindestens 5 Leitkegel

750 mm hoch

Anstelle von Warnleuchten nach § 53a Abs. 1 S5tVZ0 kén-
nen auch tragbare Blinkleuchten nach § 53b Abs. 5 Satz 7
StVZ0 mitgefiihrt werden. Warnleuchten bzw. Blinkleuch-
ten sind nur geeignet, wenn sie eine Bauartgenehmigung
oder eine ECE-Genehmigung haben und das jeweilige
Priifzeichen tragen.

Leitkegel miissen den ,,Technischen Lieferbedingungen fiir
Leitkegel (TL-Leitkegel), herausgegeben vom Bundesmi-
nisterium fiir Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung, Abtei-
lung Straenbau, entsprechen.

8.12 Erganzungs-Priifpunkte N
»Arbeitssicherheit — Tieflader-Aufbau*

In den Anwendungsbereich der Maschinenverordnung fallen

z.B. nach dem 31. Dezember 1994 in den Verkehr gebrachte

o Hubeinrichtungen fiir absenkbare Tiefladebetten, z. B.
abhdngbarer Schwanenhals,

o Rampenhebewerke mit hand- bzw. kraftangetriebenen
Hubeinrichtungen,

» aufgebaute Hilfsaggregate.

Jede dieser Einrichtungen ist als eigenstandige Maschine
zu betrachten.
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N1  Arbeitspldtze auf dem Fahrzeug
Siehe
§ 24 DGUV Vorschrift 70 und 71

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 1, soweit zutreffend —
zusatzlich:

N11
Radmuldendffnungen sind ausreichend stabil und durch-
trittsicher abgedeckt.

N1.2

Der Fahrbelag hat keine Stolperstellen.

Stolperstellen kénnen z. B. durch Beschddigungen des
Fahrbelages entstehen.

N2  Aufstiege

Siehe
§25und Anhang 2 DGUV Vorschrift 70 und 71

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 2, soweit zutreffend —
zusatzlich:

N 2.1

Von der Ladeflache zu Arbeitspldtzen auf dem Schwanen-
hals ist mindestens ein Aufstieg mit geeigneter Haltemog-
lichkeit vorhanden, wenn der vertikale Abstand mehr als
500 mm betragt.

N3  Betdtigungseinrichtungen und
Not-Halt-Befehlsgerdte
Siehe

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 1.2.2 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG
§§ 10 Abs. 1und 22 Abs. 4 und 10 DGUV Vorschrift 70 und 71

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 3, soweit zutreffend —
zusatzlich:

N 3.1

Die Betatigungseinrichtungen sind auBerhalb der Reich-
weite zu Gefahrstellen an Rampen und absenkbaren La-
deflédchen angebracht.



N3.2

Von Hand zu bewegende Fahrzeugteile haben Handgriffe,
Schlaufen oder Ahnliches. Sie sind so gestaltet und an-
geordnet, dass keine Verletzungen, inshesondere Quet-
schungen, zu erwarten sind.

N4  Auspuffleitungen

Siehe
§16 DGUV Vorschrift 70 und 71

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 4, soweit zutreffend —
zusatzlich:

A 41

Miindungen von Auspuffleitungen an Hilfsaggregaten sind
nicht in Tatigkeitsbereiche am Fahrzeug, z. B. Steuerstande,
gerichtet.

A4.2

Auspuffleitungen von Hilfsaggregaten in Reichweite von
Personen haben Schutzeinrichtungen gegen Kontakt mit
heiBen Oberflachen.

Reichweite von Personen siehe Basis-Priifpunkt A 10.2
N5  Abnehmbare An- und Aufbauteile

Siehe
§ 22 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 5, soweit zutreffend —
zusétzlich:

N5.1

Abnehmbare An- und Aufbauteile, z. B.
 Auffahrrampen,

o Spurverbreiterungen einschliefilich deren Auflagen,

o Warntafeln fiir Uberbreite,

o Steckrungen,

o Ersatzradhebeeinrichtungen,

konnen gegen unbeabsichtigtes Losen gesichert werden.

N5.2
Sicherungen (Vorstecker oder Ahnliches) sind vorhanden,
unbeschadigt und ohne bedenklichen Verschleif3.

Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

N6 Bewegliche An- und Aufbauteile
Siehe
§22 Abs. 3 DGUV Vorschrift 70 und 71

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 6, soweit zutreffend —
zusatzlich:

N 6.1

Bewegliche An- und Aufbauteile, z. B.

» Auffahrrampen (ein- oder zweiteilig),

o Spurverbreiterungen einschliefilich deren Auflagen,
» Warntafeln fiir Uberbreite,

o Ersatzradhebeeinrichtungen

kdnnen gegen unbeabsichtigte Bewegungen gesichert
werden.

N6.2

Sicherungen sind unverlierbar am Fahrzeug befestigt und
unbeschadigt.

N7  Kipp- und anhebbare Aufbauten

Siehe
§ 22 Abs. 5 bis 7 DGUV Vorschrift 70 und 71

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 7, soweit zutreffend —
zusatzlich:

N71

An Zylindern von hydraulisch betriebenen Auffahrrampen-
Hubeinrichtungen sind unmittelbar an den Zylinderaus-
gangen der Druckseiten entsperrbare Riickschlagventile,
z. B. Lasthaltesperrventile, angebracht oder in den Zylin-
dern integriert.

N 8 bisN 13

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 8 bis A 13, soweit
zutreffend
N14 Ladungssicherung

Siehe
§ 22 Abs. 1DGUV Vorschrift 70 und 71

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 14, soweit zutreffend —
zusatzlich:
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Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

N14.1

Entsprechend der bestimmungsgemaf; beforderbaren La-
dung sind Verankerungen fiir Zurrmittel in ausreichender
Anzahl und Festigkeit vorhanden.

Nicht anzuwenden fiir Fahrzeuge, die bis zum 1. Oktober
1993 erstmalig in Betrieb genommen worden sind.

N14.2

Die Verankerungen fiir Zurrmittel sind so gestaltet und an-
geordnet, dass eingesetzte Zurrmittel nicht iber scharfe
Kanten des Aufbaus gefiihrt werden miissen und Verbin-
dungselemente von Zurrmitteln nicht auf Biegung bean-
sprucht werden.

N 15 bis N 24

Prifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 15 bis A 24, soweit zu-
treffend

8.13 Erganzungs-Priifpunkte O
»Arbeitssicherheit — Aufbau fiir austausch-
bare Ladungstrager: Container / Wechsel-
behilter, Innenlader-Paletten, Absetz-
behilter, Abrollbehdlter

Austauschbare Ladungstrdager sind Behdlter, die dazu be-

stimmt und geeignet sind, Ladungen aufzunehmen und

auf oder an verschiedenen Tragerfahrzeugen verwendet

zu werden, wie Container, Wechselbehilter, Innenlader-

Paletten, Absetz- oder Abrollbehilter.

Fahrzeuge mit speziellen Hub — und Kippeinrichtungen

fiir Absetz- oder Abrollbehdlter werden unter den Ergdn-

zungs-Priifpunkten G ,,Arbeitssicherheit — Absetz-, Abroll-,

Abgleitkipper-Aufbauten behandelt.

In den Anwendungsbereich der Maschinenverordnung fallen

z.B. nach dem 31. Dezember 1994 in den Verkehr gebrachte

 kraftbetriebene Spann- und Verriegelungs-
einrichtungen,

o kraftbetriebene Zuggabelabsenkeinrichtungen,

o kraftbetriebene Heckausschiibe der Containeraufnah-
meeinrichtung,

» fahrzeugeigene Luftfederungen mit Hebe- / Senkfunk-
tion zum Aufnehmen bzw. Absetzen von austausch-
baren Ladungstrdgern.

Jede dieser Einrichtungen ist als eigenstandige Maschine
zu betrachten.
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O1und 02

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 1und A 2, soweit zu-
treffend

03  Betdtigungseinrichtungen und Not-Halt-
Befehlsgerite

Siehe

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 1.2.2 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

§10Abs. 1, § 22 Abs. 4, 10 und 11 DGUV Vorschrift 70 und 71

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 3, soweit zutreffend -
zusatzlich:

031

Die Betdtigungseinrichtung fiir den verstellbaren vorderen
Positionieranschlag ist so angeordnet und gestaltet, dass
sie leicht und gefahrlos von einem Standplatz neben dem
Fahrzeug odervon einer geeigneten Standflache auf dem

Fahrzeug zu erreichen ist.

O4undO5

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 4 und A 5, soweit zu-
treffend

06 Bewegliche An- und Aufbauteile
Siehe

§ 22 Abs. 3 DGUV Vorschrift 70 und 71

§ 3 Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 1.1.5 und 1.1.6 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 6, soweit zutreffend -
zusatzlich:

06.1

Die Betatigung von beweglichen Anschldgen und Fiih-
rungseinrichtungen ist leicht und gefahrlos von einem
Standplatz neben dem Fahrzeug moglich.

O7und08

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A7 und A 8, soweit zu-
treffend



Drehzapfen

Gehduse

Abb. 12 Bauteile einer Containerverriegelung

09  Hydraulisch oder pneumatisch betriebene

Hub- und Kippeinrichtungen

Siehe

§ 3Abs. 2 Nr. 1 Maschinenverordnung in Verbindung mit
Nr. 4 Anhang | Richtlinie 2006/42/EG

§§3,5,6,8,9, 12,14, 17 und 22 DGUV Vorschrift 54 und 55
§ 22 Abs. 9 DGUV Vorschrift 70 und 71

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 9, soweit zutreffend —
zusdtzlich:

Fiir vor dem 31. Dezember 1994 in den Verkehr gebrachte
Tragerfahrzeuge

091

Prufpunkt A 9.5 gilt nicht fiir Betdtigungseinrichtungen fiir

das Heben und Senken von Fahrzeugaufbauten mittels

der fahrzeugeigenen Luftfederung zum Aufnehmen und

Absetzen von Ladungstragern, bei denen

» die Hubhohe, gemessen an der Achse, nicht mehr als
300 mm betrdgt und

« Fahrzeugaufbauten nicht mehr als 120 mm iiber dem
Boden abgesenkt werden konnen.
Stiitzeinrichtungen von Wechselbehdltern sind keine
Fahrzeugaufbauten im Sinne dieses Priifpunktes.

010bis013

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 10 bis A 13, soweit zu-
treffend

014 Ladungssicherungseinrichtungen

Siehe

§ 22 Abs. 1DGUV Vorschrift 70 und 71
DIN 75410-1

DIN EN 12640

Spannmutterﬁ
- Knebel
G

Priifpunkte ,,Arbeitssicherheit*

| Fiihrungsbuchse
I
| a

| Nutenbuchse

oder
Sicherungsring

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 14, soweit zutreffend —
zusatzlich:

Fiir Aufbauten mit Containerverriegelungen (Twist Lock)

01441

Containerverriegelungen (Twist Lock, siehe Abb. 12) erfiil-

len folgende Anforderungen:

« Funktion der Verriegelungsinnenteile im Gehduse
(Drehzapfen, Fiihrungsbuchse, Nutenbuchse) ist nicht
beeintrachtigt
Alle Betriebsstellungen lassen sich darstellen

+ Gehduse ist ohne Deformation
Geringe betriebsbedingte Verformung, z. B. der Ober-
platte ist zuldissig

« Keine sichtbare Rissbildung am Gehduse erkennbar

« Falle zum Sichern der Spannmutter gegen unbeabsich-
tigtes Losen ist vorhanden

« Keine funktionsbeeintrachtigenden Deformationen und
Beschddigungen an der Fiihrungs- und Nutenbuchse
erkennbar

« Keine funktionsbeeintrachtigenden Deformationen und
Beschddigungen am Drehzapfen und an der Spann-
mutter erkennbar
Drehzapfen ldsst sich mit Spannmutter zwischen den
beiden Nocken der Fiihrungsbuchse einwandfrei ver-
spannen. Schlagspuren an den Nocken der Spannmut-
ter sind zuldssig.

« Kein bedenklicher Verschleifl und keine funktionsbe-
eintrdchtigenden Beschddigungen am Gewinde des
Drehzapfens und an der Spannmutter erkennbar
Spannmutter ldsst sich von Hand ohne Hilfsmittel auf
dem Drehzapfen ausreichend bewegen.

« Sicherungsring bzw. Knebel am Drehzapfen ist vorhanden
Spannmutter ist damit gegen Abdrehen vom Drehzap-
fen gesichert.
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Fur Aufbauten fiir Innenlader-Paletten

014.2
Palettenverriegelung ist vorhanden.

0143

Verspanneinrichtungen (Andruckpratzen) sind vorhanden.

Fur Aufbauten fiir Absetzbehélter

014.4
Verstellbare Anschldge sind vorhanden.

014.5
Verankerungen flir Zurrmittel sind vorhanden.
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Fur Aufbauten fiir Abrollbehilter

014.6
Ladungssicherungseinrichtungen fiir Abrollbehdlter sind
vorhanden.

014.7
Bei gedffneter Spann- oder Verriegelungseinrichtung ist
die Feststellbremse bei Anhdngern selbsttdtig aktiviert.

015 bis 0 24

Priifpunkte wie Basis-Priifpunkte A 15 bis A 24, soweit
zutreffend.



9 Priifpunkte
,sverkehrssicherheit und Antrieb*

Diesen Priifpunkten liegt die Richtlinie fiir die Durchfiih- Anlagen VIl und Vllla StVZO (,HU-Richtlinie*) (VkBI. 2019
rung von Hauptuntersuchungen (HU) und die Beurteilung  S. 871) mit Anderung (VKBI. 2021S. 1175) zu Grunde.
der dabei festgestellten Mdngel an Fahrzeugen nach § 29,

Priifpunkte Grund fiir Mangelfeststellung (Beispiele)

Vi Bremsanlage

V11 Betitigungs- und Ubertragungseinrichtungen

V1.1.1 Bremspedal / Bremshebel  Pedal- / Hebelweg zu grof}
o Freigangigkeit beeintrachtigt
« Pedaloberflache nicht rutschsicher

V1.1.2 Bremspedal- / Bremshebellagerung + Lagerung schwergdngig
o UbermiBige Abnutzung oder Spiel

V1.1.3 Mechanische Feststellbremsanlage o Ratsche sperrt nicht einwandfrei
o Verschlei an Hebellagerung
* Hebelweg zu grof3
« Betdtigungseinrichtung fehlt, beschddigt, unwirksam

V1.1.4 pneumatische Feststellbremsanlage » Betédtigungseinrichtung gebrochen, beschddigt liberméRig
abgenutzt oder unsicher am Ventil befestigt

o Verriegelung in Bremsstellung hélt nicht einwandfrei

e Ventil undicht

« Ventilin der Funktion beeintrdchtigt, ohne Funktion

» BeiBetdtigung im Zugfahrzeug wird Bremsleitung fiir Anhdn-
ger nicht beliiftet

« Bei Einlegen der "EG-Kontrollstellung" wird Bremsleitung fiir
Anhénger nicht entliftet

V1.1.5 Elektronische Feststellbremsanlage + Fehlerhafte Funktion
« Warneinrichtung zeigt Fehlfunktion an

V1.1.6 Lbseventilam Anhinger « Ventil undicht, beschddigt, in der Funktion beeintrachtigt
» Befestigung mangelhaft

Bei Druckbeaufschlagung tiber die Vorratsleitung geht das

betatigte Loseventil nicht wieder in die Betriebsstellung

V1.2 Einrichtungen zur Energiebeschaffung und Bevorratung

Druckabfall zu hoch

o Aufbau des Luftdrucks / Unterdrucks bis zu einem sicheren
Betriebswert dauert zu lange

« Drucksicherung, Uberdruckventil in Funktion beeintrachtigt

Luftverlust

UberméBiger Olverlust am Kompressor

V1.2.1 Unterdruckpumpe oder Kompressor

V1.2.2 Frostschutzeinrichtung « Entwdsserungsvorrichtung in Funktion beeintrachtigt
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Priifpunkte

Grund fiir Mangelfeststellung (Beispiele)

Vi3 Kontroll- und Warneinrichtungen

V1.3.1 Druckanzeige beschadigt
ohne Funktion

V1.3.2 Druckwarnanzeige beschadigt
ohne Funktion

V1.3.3 Warneinrichtung Feststellbremse ohne Funktion

V1.4 Steuer- und Regelungseinrichtungen

V1.4.1 FuBbetdtigte Bremsventile Ventil undicht, beschddigt
Befestigung mangelhaft
Austritt von Hydraulikflissigkeit
kein Druck im System

V1.4.2 Hauptbremszylinder lose, schadhaft oder undicht mit Beeintrachtigung der
Bremswirkung
Bremsfliissigkeitsmenge zu gering
Bremsfliissigkeit verschmutzt oder weist Ablagerungen auf
Verschluss am Ausgleichsbehdlter fehlt
Mangelhafte Funktion der Warneinrichtung fiir den Brems-
flissigkeitsstand

V1.4.3 Bremskraftverstarker Schadhaft, in der Funktion beeintrachtigt

V1.4.4 Bremskraftregler Ventil undicht, beschéadigt, in der Funktion beeintrachtigt
Befestigung mangelhaft
Gestdnge schadhaft, falsch eingestellt, Funktion mangelhaft
Einstellung Bremskraftregler stimmt nicht mit vorgegebener
Einstellanweisung (z. B. ALB-Schild) tiberein.
Bremskraftregler ohne Funktion
Ventil fehlt
ALB-Schild fehlt, nicht lesbar, Angaben unvollstandig

V1.4.5 Bremszylinder / - aktuator, Bremssattel eingerissen oder beschadigt
undicht
Befestigung mangelhaft
libermaRig korrodiert
fehlt
Bremszylinderhub unzureichend oder zu grof}
Staubabdichtung beschaddigt oder fehlt

V1.4.6 Abreif3sicherung kein Entliiften der Vorratsleitung
Federspeicher-Bremszylinder am Kfz werden entliftet
Anhédngerbremsventil mit Funktionsbeeintrachtigung, ohne
Funktion
Anhdngersteuerventil mit Funktionsbeeintrachtigung

V1.5  Ubertragungseinrichtung

V1.5.1 Bremsseile, -zugstangen, -hebel, -gestdange Bremsseil beschadigt, unsachgeméf befestigt, schwergangig
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Bremsgestange libermafiig abgenutzt oder korrodiert, be-
schadigt

Bremsseil / -gestdnge: Gelenke nicht gesichert
Seilflihrung schadhaft

Freigangigkeit beeintrachtigt

Hebel- / Gestangewege zu grof3, Lagerung ausgeschlagen
oder falsch eingestellt



Priifpunkte ,Verkehrssicherheit und Antrieb*

Priifpunkte Grund fiir Mangelfeststellung (Beispiele)

V1.5.2 Gestédngesteller / Bremswellen / Bremshebel « Gestdngesteller: beschadigt, schwergdngig, Lagerung aus-
geschlagen, Einstellung falsch, unsachgemaf; montiert oder
durch einen Ungeeigneten ersetzt

« Bremswellen / Bremshebel: beschadigt, schwergdngig,
Lagerung ausgeschlagen

V1.5.3 Bremsleitungen (hydraulisch, pneumatisch) e Leitungen oder Anschliisse undicht
o Leitungen oder Anschliisse beschadigt, stark korrodiert
« unsachgemaf verlegt oder befestigt, lose
e Ausfiihrung unzuldssig

V1.5.3 Bremsschlduche (hydraulisch, pneumatisch) « beschddigt, scheuern, verdreht oder zu kurz
« Bremsschlduche oder Anschliisse undicht
e Schlauchausbeulung unter Druck
o Cord- bzw. Gewebeeinlage schadhaft
e Schlduche poros
o Ausflihrung unzuldssig

V1.5.4 Kupplung / Kupplungskopfe » selbstschlieBendes Kupplungskopfventil beschddigt,
undicht
« Befestigung mangelhaft

V1.5.5 Priifeinrichtungen und Priifanschliisse o beschéadigt, unbrauchbar, undicht
« fehlen
V1.5.6 andere Systembauteile (z. B. Frostschutz- « korrodiert, beschadigt
mittelpumpe, Lufttrockner) » undicht

o Befestigung mangelhaft
« Bauteile verdandert

V1.6 Radbremsen

V1.6.1 Bremsbeldge « verschlissen
« verschmutzt (O, Fett, usw.)
o Belag / Trager fehlt oder falsch montiert

V1.6.2 Bremstrommeln, Bremsscheiben « (UberméRige Riefenbildung oder Rost
« verschlissen (Mindeststirke erreicht oder unterschritten)
e gerissen
o verschmutzt (Ol, Fett)
« fehlen
» Ankerplatte mangelhaft

V1.6.3 gesamte Radbremse » Freigangigkeit nicht ausreichend
o Abstufbarkeit nicht gegeben
e Zuspanneinrichtung defekt
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Priifpunkte

V1.7 Druckluftbremsanlage

V1.7.1 Dichtheit

Bei Kraftfahrzeugen:

- Gesamtanlage bis Abschaltdruck auffiillen

- Motor abstellen, Druck in den Druckluftbehdltern priifen

- Bremsung mit der Betriebsbremsanlage bis zu einem Brems-
zylinderdruck von ca. 3 bar einleiten

Bei Anhdngefahrzeugen:

- Gesamtanlage mit mindestens 6,5 bar in der Vorratsleitung
auffiillen

- Vorratsleitung durch eine geeignete Einrichtung ohne Entliif-
tung absperren, so dass keine automatische Bremsung eintritt

- Bremsung mit der Betriebsbremsanlage bis zu einem Brems-
zylinderdruck von ca. 3 bar einleiten

Eine Minute warten; Druck in den Druckluftbehdltern messen

Grund fiir Mangelfeststellung (Beispiele)

e Nach 3 Minuten ist dieser Druck um mehr als 0,4 bar
abgefallen.

V1.7.2 Druckabfall bei Vollbremsung

- Anlage bis zum Abregeldruck auffiillen

- Motor abstellen

- Betriebsbremsanlage dreimal voll betdtigen

o DerDruckabfall in den Betriebsbremskreisen ist grofier als
2,1 bar.

V1.7.3 Ansprechverhalten

Gesamtanlage:

- bis Abschaltdruck auffiillen

- Motor abstellen

- Druck am Kupplungskopf der Vorratsleitung priifen
(6,5 bar bis 8,5 bar + 0,2 bar)

- bei Vollbremsung Druck am Kupplungskopf der Bremsleitung
priifen (6,5 bar bis 8,5 bar + 0,2 bar)

Abstufbarkeit:
- Druckspriinge < 0,5 bar

¢ Beieinem Bremsdruck von 1,0 bar setzt tiber den Rollwider-
stand hinaus an allen Radern keine Bremswirkung ein.

o Beiziigig durchgetretenem Bremspedal bis zur Vollbremsung
folgt der Druckaufbau in den Bremszylindern und ggf. am
Kupplungskopf der Bremsleitung nicht unmittelbar.

» BeiAnhdngefahrzeugen folgt der Druckaufbau in den Brems-
zylindern dem Druck in der Steuerleitung nicht unmittelbar.

« keine ausreichende Abstufbarkeit

V1.7.4 Drucksicherung (Mehrkreisschutzventil)

- Anlage bis zum Abregeldruck auffiillen

- Motor abstellen

- Druckin den einzelnen Bremskreisen auf < 1 bar absenken

- bei Anhdngern Vorratsleitung absperren und Druckverlust in
den Nebenverbrauchern simulieren

V1.8 Hydraulikbremsanlage

V1.8.1 Dichtheit
- Teillast- und Vollbremsstellung des Bremspedals

- Sichtund Hérkontrolle bei Unterdruckleitungen von Brems-
kraftverstdrkern

e DerDruckin den verbleibenden Kreisen der Bremsanlage
bleibt nicht mindestens in Hohe des statischen Sicherungs-
druckes (i.d.R. 4,5 bar) stabil.

» Warneinrichtung funktioniert nicht

« Bremsdruck wird nicht gehalten, Pedal gibt nach
« Unterdruckleitung undicht

V1.8.2 Pumpe, Speicher
- bei stehendem Motor: Betriebsbremse viermal voll betdtigen
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« Warneinrichtung spricht an



V1.9

V1.9.1 Zustand

Priifpunkte ,Verkehrssicherheit und Antrieb*

Priifpunkte Grund fiir Mangelfeststellung (Beispiele)

Dauerbremse (Motorstaubremse mit Auspuffklappe, Retarder, usw.)

Befestigung mangelhaft
Anschliisse mangelhaft

V1.9.2 Wirkung

- Im Zweifelsfall muss die Bremswirkung nach der HU-
Bremsenrichtlinie im Fahrversuch bei 30 km/h mit einem
schreibenden Bremsmessgerdt nachgewiesen werden

V1.10 Auflaufbremsanlage

V1.10.1 Zustand

Wirkung unzureichend

Typenschild fehlt

beschadigt

Auflaufweg zu grof3, Hub der Zugstange < 2/ des gesamten
Auflaufweges

Dampfer mangelhaft, ohne Wirkung

Staubmanschette mangelhaft

Riickfahrautomatik funktioniert nicht, Riickfahrsperre
schadhaft

Abreif3seil fehlt, beschadigt, Sollbrucheinrichtung fehlt

V1.10.2 Wirkung

- Priifung iiber Betdtigungseinrichtung der Feststellbremse
oder im Fahrversuch

- Mindestbremswirkung gemdp Tabelle 2 fiir Feststellbrems-

anlagen oder Blockiergrenze erreicht
V1.11 Betriebsbremse gesamt

V1.11.1 Wirksamkeit

Wirkung unzureichend, ohne Wirkung

ungleichméaRig, Grenzwert (Bremskraftunterschied an den
Radern einer Achse nicht mehrals 25 % bezogen auf den je-
weils héheren Messwert) iiberschritten

Bremskraftanstieg zu lange

starke Schwankung der Bremskraft wahrend jeder vollen
Radumdrehung

Bremskraft nicht abstufbar

Betriebsbremse l6st nicht

V1.11.2 Mindestbremswirkung

Mindestabbremsung nach Tabelle 2 wird nicht erreicht

V 1.11.3 automatischer Blockierverhinderer (ABV)

Warnvorrichtung schadhaft

Warnvorrichtung zeigt Funktionsstérung an
Raddrehzahlsensoren sind beschaddigt oder fehlen
Kabel beschadigt

System zeigt tiber elektronische Schnittstelle Fehler an

V1.11.4 Elektronisches Bremssystem (EBS)

V1.12 Feststellbremse gesamt

V1.12.1 Wirksamkeit

Warnvorrichtung schadhaft
Warnvorrichtung zeigt Funktionsstérung an
System zeigt liber elektronische Schnittstelle Fehler an

ungleichmaBig
l6st nicht

V1.12.2 Mindestbremswirkung

Mindestabbremsung nach Tabelle 2 wird nicht erreicht
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Tabelle 2 Mindestabbremsung und zuldssige Betatigungskrafte
(Auszug aus der Richtlinie fiir die Priifung der Bremsanlagen von Fahrzeugen bei Hauptuntersuchungen (HU)
nach § 29 StVZ0O (HU-Bremsenrichtlinie), BMVBS/LA 20/7345/22-3 vom 24.5.2012, VkBI. S. 432 mit Anderungen vom
3.9.2014, VKBI. S. 655

Fahrzeug- | Fahrzeugart Erstzulassung Betriebsbremsanlage Feststellbremsanlage

Klasse Zz | Fys | Fes | z2 | Fys | Fes
[%] | [daN] | [daN] | [%] | [daN] | [daN]

M, Pkw vor01.01.1991 48 50 15 40 50
ab 01.01.1991 und 50 16
vor01.01.2012
ab 01.01.2012 58
M,, M; Kraftomnibusse vor01.01.1991 48 70 15 60 70
ab 01.01.1991 50 16
N; Lkw / Zugmaschinen vor 01.01.1991 45?7 70 15 60 70
ab 01.01.1991 50 16
N5, N3 Lkw / Zugmaschinen vor 01.01.1991 432 70 15 60 70
ab 01.01.1991 und 45 16
vor01.01.2012
ab 01.01.2012 50 16
librige Kraftfahrzeuge < 25 km/h vor01.01.1991 25 80 15 60 80
ab01.01.1991 25 70 70
librige Kraftfahrzeuge > 25 km/h? vor01.01.1991 40 80 15 80
ab01.01.1991 70 16 70
(0] Anhangefahrzeuge < 25 km/h alle 25 15 60
Anhédngefahrzeuge > 25 km/h vor 01.01.1991 40 15 60
ab01.01.1991und | 43% 16
vor01.01.2012 Pm<6,5 bar
0,9, 05 und O, Anhénger > 25 km/h | ab 01.01.2012 502 (BerZ:::S"gs' 16
0,9, 05 und O, Sattelanhinger ab 01.01.2012 45349

>25km/h

Z Abbremsung

F, Handkraft

Fr Fuf3kraft

1) Jedoch fiir Kraftfahrzeuge, die ab dem 1. 1. 2001 erstmals in Verkehr gekommen sind und deren Baumerkmale den unter die EG-Richtlinien {iber
Bremsanlagen fallenden Fahrzeugen gleichzusetzen sind, gelten die Vorgaben dieser jeweiligen Fahrzeugklasse

2) 40%, wenn radstandsbezogene Schwerpunkthéhe h/E 20,5

3) Jedoch 243 % fiir Anhdnger (Zentralachs- sowie Drehschemelanhdnger) und 2 40 % fiir Sattelanhanger, wenn trotz einwandfreiem Zustand der
Bremsanlage aufgrund des Messverfahrens die Mindestwerte von 50 %, 45 % bzw. 43 % nicht erreicht werden

4) 43 % fiir Sattelanhanger, deren Typgenehmigung vor dem 1. Januar 2012 erteilt wurde

5) Jedoch 2 40 %, wenn trotz einwandfreiem Zustand der Bremsanlage aufgrund des Messverfahrens der Mindestwert von 48 % nicht erreicht
wird

6) Beider Priifung von 0,-Anhédngefahrzeugen mit Auflaufbremsanlage ist die Wirksamkeit im Fahrversuch zu ermitteln.

Durchfiihrung der Messung der Bremswirkung und Berechnung der Abbremsung Z in % siehe Anhang 3.
Beschreibung der EG-Fahrklassen siehe Anhang 4.
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Priifpunkte ,Verkehrssicherheit und Antrieb*

Priifpunkte Grund fiir Mangelfeststellung (Beispiele)

V2 Lenkanlage

V21 Lenkgetriebe

V2.1.1 Lenkgetriebe, Lenkwellen * Getriebe schwergdngig
o Getriebe: Olverlust
¢ Gelenkwelle / Kreuzgelenk beschadigt
o Gelenkwelle / Kreuzgelenk / Keilwelle abgenutzt
o Gelenkwelle / Kreuzgelenk ausgeschlagen
o Befestigung mangelhaft
« Befestigungsbolzen fehlen, gebrochen
« Aufnahme angerissen, gebrochen
« Staubabdichtung beschaddigt

V2.1.2 Hilfskraftlenkung / Lenkunterstiitzung e undicht
o Fliissigkeitsmenge zu gering
« ohne Funktion
« Systemleuchte ohne Funktion oder signalisiert Fehlfunktion

« Mechanismus (z. B. Pumpe, Drehschieber) gebrochen oder
unsicher

« Einstellung / Ausrichtung fehlerhaft oder Bauteile stoen
aneinander

e unzuldssigverdandert

o Kabel / Leitungen / Schldauche beschadigt, korrosionsge-
schwacht

o Kabel / Leitungen / Schlduche unsachgeman verlegt

V2.2 Lenkiibertragungsteile

V2.2.1 Lenkiibertragungsteile (Gelenke) « Befestigung mangelhaft, beschadigt
« Lagerungausgeschlagen
o Sicherung unzureichend
« Radeinstellung mangelhaft
» unsachgemaf repariert
» Staubabdichtung beschaddigt

V2.2.1 Lenkgestdnge « Freigangigkeit nicht ausreichend
o Lenkanschlédge funktionieren nicht oder fehlen

V23 Lenkrad, Lenksdule

V2.3.1 Lenkrad e lose
o beschéadigt
o Lenkradnabe: Sicherungselement fehlt
« Lenkradnabe, -kranz, -speiche lose, gebrochen

« Lenkrad, -nabe nicht genehmigte Ausfiihrung oder Anbauten
(z. B. Lenkradknauf)

V2.3.2 Lenksdule » {ibermdRiges Axialspiel
o {iberméafiiges Radialspiel
« Gelenkscheibe (Hardyscheibe) beschadigt
« Befestigung mangelhaft
e unsachgemas repariert

V2.3.3 Lenkungsspiel o {iberméafiiges Spiel
o Unstimmigkeit zwischen dem Winkel des Lenkrades und
dem der Rader
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Priifpunkte ,.Verkehrssicherheit und Antrieb*

Grund fiir Mangelfeststellung (Beispiele)

Priifpunkte

V2.4 Drehschemel

V3 Sicht

beschddigt, eingerissen
ibermédRiges Spiel

Befestigung mangelhaft
einzelne Schrauben lose

V3.1 Sichtfeld

V3.2 Scheiben

V3.3  Riickspiegel / Riickblickeinrichtungen

V3.4 Scheibenwischer

V3.5 Windschutzscheibenwaschanlage

Sichtbeeintrachtigung nach vorn, zur Seite oder auf die
Aufienspiegel

Beschddigung im Wirkbereich der Scheibenwischer
Beschddigung der Frontscheibe mit Rissbildung

Riickspiegel / Riickblickeinrichtung fehlt oder Montage nicht
vorschriftsmaBig

Riickspiegel / Riickblickeinrichtung nicht einstellbar, unwirk-
sam, beschéadigt, Befestigung mangelhaft

erforderliches Sichtfeld nicht erfasst

Scheibenwischer funktionieren nicht, fehlen oder sind nicht
vorschriftsmaBig
Wischerblatt beschédigt, unwirksam, fehlt

Waschanlage beschddigt oder funktioniert nicht ordnungs-
gemaf

V4 Lichttechnische Einrichtungen und andere Teile der elektrischen Anlage

V4.1 Abblendlicht- und Fernlichtscheinwerfer

V4.1.1 Zustand und Funktion

Schweinwerfer / Lichtquelle defekt oder fehlt; bei LED mehr
als Y5 nicht funktionstiichtig

Projektionssystem (Reflektor und Linse bzw. Streu- /
Abschlussscheibe) korrodiert, beschédigt oder nicht
vorhanden

Scheinwerfer nicht sicher befestigt

V4.1.2 Scheinwerfereinstellung!

Scheinwerfereinstellung nicht innerhalb der vorgeschriebe-
nen Grenzen

V4.1.3 Schaltung

Schaltfunktion nicht vorschriftsmaBig (Anzahl der gleichzei-
tig leuchtenden Scheinwerfer)
Funktion der Betatigungseinrichtung beeintrachtigt

T GeméB Richtlinie fiir die Uberpriifung der Einstellung der Scheinwerfer von Kraftfahrzeugen bei der Hauptuntersuchung nach § 29 StvVz0 (HU-

Scheinwerfer-Priifrichtlinie)
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Priifpunkte

V4.1.4 Ubereinstimmung mit den Vorschriften

Priifpunkte ,Verkehrssicherheit und Antrieb*

Grund fiir Mangelfeststellung (Beispiele)

Scheinwerfer, Anzahl, Lichtfarbe, Position, Leuchtkraft oder
Genehmigungszeichen nicht vorschriftsmaBig
Gegenstande vor oder auf der Streu- / Abschlussscheibe
oder der Lichtquelle, die die Leuchtkraft reduzieren oder die
Lichtfarbe verdandern

Lichtquelle und Scheinwerfer nicht kompatibel

V4.1.5 Leuchtweiteneinstellung (falls vorhanden) o Funktion ist beeintrachtigt
« manuelle Vorrichtung kann vom Fahrerplatz aus nicht beta-
tigt werden
V4.1.6 Scheinwerferreinigungsanlage (falls vorhanden) o Funktion ist beeintrachtigt

Befestigung mangelhaft

V4.2 Begrenzungs- / Schluss- / Seitenmarkierungs- / Umriss- / Tagfahrleuchten

V4.2.1 Zustand und Funktion « Lichtquelle schadhaft; bei LED mehr als /3 nicht funktions-
tiichtig
o Leuchte oder Streu- / Abschlussscheibe beschadigt
« Befestigung mangelhaft
V4.2.2 Ubereinstimmung mit den Vorschriften « Leuchte, Anzahl, Schaltung, Lichtfarbe, Position, Leuchtkraft

V4.3 Bremsleuchten

oder Genehmigungszeichen nicht vorschriftmafiig

Rotes Licht nach vorne oder weiRes Licht nach hinten
Gegenstande vor oder auf der Streu- / Abschlussscheibe
oder der Lichtquelle, die die Leuchtkraft reduzieren oder die
Lichtfarbe verandern

V4.3.1 Zustand und Funktion « Lichtquelle schadhaft; bei LED mehr als /3 nicht funktions-
tlchtig
o Leuchte oder Streu- / Abschlussscheibe beschadigt
« Befestigung mangelhaft
o Schaltung ohne Funktion
* Notbremslicht nicht funktionstiichtig
V4.3.2 Ubereinstimmung mit den Vorschriften « Leuchte, Anzahl, Schaltung, Lichtfarbe, Position, Leuchtkraft
oder Genehmigungszeichen nicht vorschriftmafiig
« Weifdes Licht nach hinten
o Gegenstande vor oder auf der Streu- / Abschlussscheibe
oder der Lichtquelle, die die Leuchtkraft reduzieren oder die
Lichtfarbe verandern
V4.4 Fahrtrichtungsanzeiger und Warnblinkleuchten
V4.4.1 Zustand und Funktion « Lichtquelle schadhaft; bei LED mehr als ¥4 nicht funktions-
tlchtig
o Leuchte oder Streu- / Abschlussscheibe beschadigt
« Befestigung mangelhaft
e Schaltung ohne Funktion
V4.4.2 Ubereinstimmung mit den Vorschriften « Leuchte, Anzahl, Schaltung, Lichtfarbe, Position, Leucht-

kraft, sequenzielle Aktivierung, Blinkfrequenz oder Geneh-
migungszeichen nicht vorschriftmaBig
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Priifpunkte ,.Verkehrssicherheit und Antrieb*

Priifpunkte Grund fiir Mangelfeststellung (Beispiele)

V4.5 Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte

V4.5.1 Zustand und Funktion « Lichtquelle schadhaft; bei LED mehr als ¥4 nicht funktions-
tlchtig
e Leuchte oder Streu- / Abschlussscheibe beschadigt
« Befestigung mangelhaft
e Schaltung ohne Funktion

V4.5.2 Scheinwerfereinstellung o Scheinwerfereinstellung nicht innerhalb der vorgeschriebe-
nen Grenzen?

V4.5.3 Ubereinstimmung mit den Vorschriften o Leuchte, Anzahl, Schaltung, Lichtfarbe, Position, Leuchtkraft
oder Genehmigungszeichen nicht vorschriftmafiig
o Gegenstdande vor oder auf der Streu- / Abschlussscheibe
oder der Lichtquelle, die die Leuchtkraft reduzieren oder die
Lichtfarbe verdndern

V4.6 Riickfahrscheinwerfer

V4.6.1 Zustand und Funktion o Lichtquelle schadhaft
e Leuchte oder Streu- / Abschlussscheibe beschédigt
« Befestigung mangelhaft
o Schaltung ohne Funktion

V4.6.2 Ubereinstimmung mit den Vorschriften o Leuchte, Anzahl, Schaltung, Lichtfarbe, Position, Leuchtkraft
oder Genehmigungszeichen nicht vorschriftmafiig
o Riickfahrscheinwerfer kann eingeschalten werden, obwohl
Riickwértsgang nicht eingelegt ist.

V4.7 Kennzeichenbeleuchtung

V4.7.1 Zustand und Funktion o Leuchte strahlt direktes oder weif3es Licht nach hinten aus
« Blendgefahr gegeben
o Lichtquelle schadhaft
o Befestigung mangelhaft

V4.7.2 Ubereinstimmung mit den Vorschriften « Leuchte, Anzahl, Schaltung, Lichtfarbe, Position, Leuchtkraft
oder Genehmigungszeichen nicht vorschriftmafig
« Kennzeichenbeleuchtung leuchtet nicht gemeinsam mit den
Schlussleuchten.

V4.8 Riickstrahler, auffillige Markierungen (Konturmarkierungen), hintere Kennzeichnungstafeln, Warntafeln,
Warnmarkierungen

V4.8.1 Zustand * beschadigt
o Riickstrahlwirkung beeintrachtigt
» Befestigung mangelhaft

V4.8.2 Ubereinstimmung mit den Vorschriften « Bauteil, reflektierende Lichtfarbe oder Position nicht vor-
schriftsmafig

V4.9 Kontrollleuchten fiir das Beleuchtungssystem

V4.9.1 Zustand und Funktion ¢ Kontrollleuchte(n) ohne Funktion

2 GemaB Richtlinie fiir die Uberpriifung der Einstellung der Scheinwerfer von Kraftfahrzeugen bei der Hauptuntersuchung nach § 29 StvVz0 (HU-

Scheinwerfer-Priifrichtlinie)
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Priifpunkte ,Verkehrssicherheit und Antrieb*

Priifpunkte Grund fiir Mangelfeststellung (Beispiele)

V4.10 Sonstige lichttechnische Einrichtungen
(z. B. Arbeitsscheinwerfer, Suchscheinwerfer, Kennleuchten fiir gelbes oder blaues Blinklicht / Rundumlicht)

V 4.10.1 Zustand und Funktion o Lichtquelle schadhaft
e Leuchte oder Streu- / Abschlussscheibe beschédigt
» Befestigung mangelhaft

V 4.10.2 Ubereinstimmung mit den Vorschriften o eingebaute Leuchte / eingebauter Riickstrahler nicht vor-
schriftsmaBig oder nicht zuldssig
« Funktion der Leuchte nicht vorschriftsmaBig (AnbaumafRe,
Sichtwinkel)

V4.11 Elektrische Verbindungen zwischen Zugfahrzeug und Anhanger (Stecker, Steckdosen)

« lose, Befestigung mangelhaft
o funktionieren nicht einwandfrei
o Isolierung, Abdeckung Steckdose beschadigt oder schadhaft

V4.12  Elektrische Leitungen

o Halterungen locker
» Leitungen berithren scharfe Kanten

o Leitungen kdnnen heifle Teile, rotierende Teile oder Boden
beriihren

e Anschliisse haben sich gelost

o Leitungen beschddigt oder schadhaft

» |solierung beschddigt oder schadhaft

o Leitungen falsch verlegt, falsch dimensioniert, unzuldssig

V4.13 Batterien

o Abdeckung fehlt

» unsachgeman befestigt, lose

« beschadigt, Leckage

e Schalter (sofern vorgeschrieben) defekt

o Sicherungen (sofern vorgeschrieben) unzuldssig oder defekt
« Beliiftung (sofern vorgeschrieben) defekt

V5 Achsen, Aufhdangung, Rédder, Reifen

V5.1 Achsen

V5.1.1 Achskorper « verbogen, angerissen oder gebrochen
« Befestigung: iibermaBiges Spiel, beschddigt, mangelhaft
o unzuldssige sicherheitskritische Veranderungen
» korrosionsgeschwacht, durchgerostet
» unsachgemaf repariert
o Abstand zu anderen Fahrzeugteilen oder Bodenfreiheit un-
zureichend

V5.1.2 Achsschenkel, Achslagerung o Achsschenkel gebrochen
e Achsschenkelbolzen oder -buchsen: iiberméfiiges Lage-
rungsspiel, verschlissen
o Achsschenkelbolzen in der Lagerung locker
« {ibermédfiiges Lagerungsspiel zwischen Achsschenkel und
Achstrager

V5.1.3 Radlager « {iberméafiiges Spiel, ausgeschlagen
« schwergdngig, auffallige Gerauschentwicklung oder beschadigt
o fest, Gefahr der thermischen Zerstérung
» Dichtung fehlt
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Priifpunkte ,.Verkehrssicherheit und Antrieb*

Priifpunkte Grund fiir Mangelfeststellung (Beispiele)

V5.2 Aufhdangung

V5.2.1 Federn und Stabilisatoren « unsachgemdf montiert oder repariert
o {ibermdfiger Verschleify
e Vorspannung unzureichend
« Befestigung mangelhaft (lose oder ausgeschlagen)
o Feder, Federbauteil beschadigt, gebrochen oder fehlt
o Ausfiihrung unzuldssig
« falsche Einstellung
o Abstand zu anderen Fahrzeugteilen unzureichend
» Federungssystem nicht funktionstiichtig

V5.2.2 Schwingungsdampfer, Achsdampfer » Lagerung ausgeschlagen, Befestigung mangelhaft
o beschéadigt und Anzeichen fiir eine erhebliche Leckage oder
Funktionsstorung
o Wirkung stark ungleich, unzureichend

V5.2.3 Trag- und Fithrungsgelenke e ausgeschlagen
o Staubabdichtung verschlissen, gerissen oder nicht vorhanden

V5.2.4 Pneumatische oder hydropneumatische Federung e ohne Funktion
o Luftfederkomponente beschadigt, schadhaft oder verandert
o Luftfederkomponente undicht

V5.3 Rader

V5.3.1 Radnabe o Radmutter, Radbolzen oder Radschraube locker oder fehlt
* Nabe abgenutzt oder beschadigt

V5.3.2 Réder (Felgen) « Rad beschédigt, verbogen, angerissen, angebrochen, korro-

sionsgeschwacht

e Bruch oder defekte Schweiflung

» unzuldssig repariert oder bearbeitet

« Felgen- / Sprengringe unsachgemaB montiert

« Radbefestigungselemente lose, fehlen, Ausfiihrung unzu-
lassig

o sichere Befestigung an der Radnabe beeintrachtigt

« sichere Befestigung des Reifens beeintrachtigt

« Radgrofle, Bauart nicht vorschriftsmafig oder kompatibel

e unzuldssige Distanzscheiben, vorgeschriebene fehlen

V5.4 Reifen

« Reifengrofe, Ausfiihrung, Tragfahigkeit, Genehmigungs-
zeichen oder Geschwindigkeitskategorie nicht zuldssig

« Reifen unterschiedlicher GroRe auf derselben Achse oder an
Zwillingsradern

« Reifen beschadigt oder eingeschnitten

« Profiltiefe zu gering

« Reifen scheuern an anderen Bauteilen

o Freigangigkeit nicht ausreichend

e Reifen unzuldssig nachgeschnitten

« Reifenfiilldruck augenscheinlich zu niedrig

« Reifendruckkontrollsystem nicht funktionstiichtig oder still-
gelegt

« Reifenventilkappen fehlen

« M+S Reifen: Geschwindigkeitsschild fehlt oder falsch ange-
bracht oder die optische oder akustische Warnung erfolgt nicht
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Priifpunkte ,Verkehrssicherheit und Antrieb*

Priifpunkte Grund fiir Mangelfeststellung (Beispiele)

Vé Fahrgestell, Rahmen und daran befestigte Teile

V6.1 Fahrgestell oder Rahmen, tragende Teile

e Ladngs- oder Quertrdger des Rahmens angerissen, verformt,
durchgerissen, gebrochen

« korrosionsgeschwacht

« unsachgeman repariert, bearbeitet

» Schédden bei Nieten oder Schrauben

« Nieten oder Schrauben fehlen

e unsachgemafer Ein-, An- oder Umbau

V6.2 Stof¥fanger / Unterfahrschutz / seitliche Schutzvorrichtung

« lose oder beschddigt, Verletzungsgefahr bei Beriihrung oder
Kontakt
o Einrichtung nicht vorschriftsmafig oder fehlt

Vé6.3 Radabdeckung (Kotfliigel) / Spritzschutzvorrichtung

« fehlt, lose, korrosionsgeschwécht, beschadigt
« ungeniigender Abstand zum Rad
» unzureichende Abdeckung der Reifenlauflache

V6.4 Ersatzradunterbringung

o Ersatzradhalter mangelhaft

o Ersatzradhalter gebrochen, lose
» Ersatzradbefestigung mangelhaft
o Ersatzrad lose

V6.5 Einrichtungen zur Verbindung von Fahrzeugen
(Bolzenkupplungen, Zugdsen, Zugeinrichtungen, Sattelkupplungen, Zugsattelzapfen, Abschleppeinrichtungen)

« Bauteil beschadigt, defekt oder eingerissen

« Bauteil verschlissen

» Befestigung mangelhaft

o Sicherungsvorrichtung fehlt, Funktion beeintrachtigt

« Anzeigeeinrichtung fiir die geschlossene und gesicherte
Stellung funktioniert nicht

« Kennzeichen oder Leuchte durch Verbindungseinrichtung
verdeckt

» Haupt- oder Hilfsverriegelung unzuldssig verandert

o Verbindungseinrichtung zu schwach dimensioniert

o Abschleppeinrichtung mangelhaft, fehlt

e Anhédnge- / Sattelkupplung: Befestigung unzureichend,
nicht genehmigte Ausfiihrung

o Verbindungseinrichtung: Typenschild fehlt

o Zuggabel / -rohrverbogen, angerissen, unzuldssig oder
unsachgemaf reparaturgeschweifst

e Zugeinrichtung, Hoheneinstelleinrichtung, Stiitzeinrichtung:
Bodenfreiheit unzureichend

« Hoheneinstelleinrichtung fehlt, schadhaft, nicht genehmigte
Ausfiihrung

o Stiitzeinrichtung fehlt, schadhaft
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Priifpunkte ,.Verkehrssicherheit und Antrieb*

Priifpunkte Grund fiir Mangelfeststellung (Beispiele)

V6.6 Andere auienliegende Zubehorteile und Ausriistungen
(z. B. Radkappen, Staukasten, Gepacktrager, Feuerloscher, Hydraulikanlagen)

e nichtzuldssig

« Befestigung mangelhaft

« Verletzungsgefahr, sicherer Betrieb beeintrdchtigt
o hydraulische Einrichtung undicht

o Austritt gefahrlicher Stoffe

V7 Fahrerhaus, Karosserie

V7.1 Gesamtes Fahrerhaus, Karosserie

 sicherheitskritisch verandert

« ungeniigender Abstand zur rotierenden oder bewegten Teilen
» ungeniigende Bodenfreiheit

« korrosionsgeschwacht

e unsachgemaf repariert, bearbeitet

o Karosseriesdule beschadigt, instabil

» Verkleidung oder Bauteile lose oder beschaddigt und Gefahr
von Verletzungen

« Boden / Bodengruppe beschadigt, instabil
V7.2 Befestigung

o Karosserie / Fahrerhaus nicht korrekt auf dem Fahrgestell
ausgerichtet

« Befestigung der Karosserie / des Fahrerhauses am Fahr-
gestell oder Quertrdger instabil, beeintrachtigt, fehlt

« Befestigungspunkte korrosionsgeschwacht

V7.3 Sitze

o Sitzstruktur beschadigt

« Befestigung mangelhaft, lose

¢ Einstellmechanismus funktioniert nicht einwandfrei, Sitz
nicht einrastbar

o Riickenlehne kann nicht festgestellt werden

» Sitze unzuldssig oder unzuldssig verdandert

» Kopfstiitzen fehlen

e Anzahl, Anordnung der Sitze unzuldssig

o Fahrersitz fehlt

V7.4 Andere auBen- und innenliegende Zubehérteile und Ausriistungen (z. B. Einbauten)

o andere Zubehorteile oder Ausriistungen nicht zuldssig
« Befestigung mangelhaft
o Verletzungsgefahr, sicherer Betrieb beeintrachtigt

V7.5 Tiiren, Tiiranschlage, Hauben, Griffe, Schlésser, Scharniere

» korrosionsgeschwacht, beschadigt, lose, fehlen

e unzuldssigverandert

o Tir, Haube 6ffnet oder schlief3t nicht einwandfrei

o Tir, Haube kann sich versehentlich 6ffnen oder bleibt nicht
geschlossen

o Schloss defekt
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Priifpunkte ,Verkehrssicherheit und Antrieb*

Priifpunkte Grund fiir Mangelfeststellung (Beispiele)

V7.6 Trittstufen, Einstiege

V7.7 Betdtigungseinrichtungen
Bremsanlage siehe V 1.1
Lenkanlage siehe V 2.3.1

V7.8 Anzeigen und Signaleinrichtungen

V7.9 Heizung, Liiftung

Stufe oder Sprosse beschaddigt, Verletzungsgefahr fiir Nutzer
Haltegriffe unzuldssig verandert, beschadigt, lose, fehlen

Funktion einer fiir den sicheren Betrieb des Fahrzeuges
erforderlichen Betdtigungseinrichtung eingeschrankt
Sicherung gegen unbefugte Benutzung sperrt oder blockiert
unabsichtlich, ohne Funktion

Einrichtungen fiir Schallzeichen funktionieren nicht ord-
nungsgemaf, Wirkung nicht ausreichend, Befestigung nicht
ausreichend, nicht vorschriftsmafig
Geschwindigkeitsmesser fehlt, nicht vorschriftsmafig einge-
baut, Funktionsfahigkeit beeintrachtigt, keine Beleuchtung
Wegstreckenzahler ohne Funktion

nicht vorschriftsméfig eingebaut

Wirkung stark beeintrdchtigt, ohne Funktion

Typenschild fehlt

Heizung: nicht genehmigte Ausfiihrung

Warmetauscher: defekt, unsachgemés instandgesetzt oder
nach vorgeschriebener Frist nicht ausgetauscht

V8 Ausstattung fiir die aktive und passive Sicherheit

V8.1 Sicherheitsgurte / Gurtschlésser

V8.2 Airbag

V8.3 zusatzliche Riickhaltesysteme (SRS)

Verankerungspunkt beschadigt

Verankerung lose, fehlt

Verankerungspunkte nicht vorschriftsmaig
vorgeschriebener Sicherheitsgurt fehlt

Sicherheitsgurt beschéddigt, Einschnitt oder Anzeichen fiir
Uberdehnung

Sicherheitsgurt nicht vorschriftsmafig

Gurtschloss beschaddigt oder funktioniert nicht einwandfrei
Aufrolleinrichtung beschadigt oder funktioniert nicht ein-
wandfrei

Sicherheitsgurt-Warneinrichtungen funktionieren nicht
Kraftbegrenzer fehlt oder ist nicht fiir das Fahrzeug geeignet
Gurtstraffer fehlt oder ist fiir das Fahrzeug nicht geeignet
System gibt liber die elektronische Schnittstelle Fehler an

Airbag fehlt oder ist fiir das Fahrzeug nicht geeignet
System gibt liber die elektronische Schnittstelle Fehler an

SRS-Stérungsanzeige weist auf Fehler im System hin
System gibt {iber die elektronische Schnittstelle Fehler an
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Priifpunkte ,.Verkehrssicherheit und Antrieb*

Priifpunkte Grund fiir Mangelfeststellung (Beispiele)

V8.4 Fahrdynamische Systeme mit Eingriff in die Brems- / Lenkanlage

(z. B. Notbremsassistent, ESP)

V8.5 Automatischer Notruf (eCall)

Raddrehzahlsensoren fehlen oder sind beschadigt

Kabel beschadigt

andere Bauteile fehlen oder sind beschadigt

Schalter beschddigt oder funktioniert nicht einwandfrei
ESP-Storungsanzeige weist auf Fehler im System hin
System gibt {iber die elektronische Schnittstelle Fehler an

bei neuen EG-Typgenehmigungen fiir Fahrzeuge der Klasse M; und N;> ab dem 31. M&rz 2018

Nicht anzuwenden fiir Fahrzeuge, die ausschlieflich in nicht 6ffentlichen Bereichen eingesetzt werden.

V8.6 Weitere Fahrerassistenzsysteme
z. B. Abbiege-, Spurwechsel-, Riickfahrassistent

fehlt, beschadigt, nicht angeschlossen, nicht funktionsfahig,
falsche Software

System gibt {iber elektronische Schnittstelle Fehler an

Stérungsanzeige weist auf Fehler im System hin
System gibt liber elektronische Schnittstelle Fehler an

V8.7 Sicherung gegen unbefugte Benutzung, Schlosser, Sperren und Diebstahlsicherungen

Sicherung gegen unbefugte Benutzung ohne Funktion
Schloss defekt

Sicherung gegen unbefugte Benutzung sperrt oder blockiert
unbeabsichtigt

V9 Antrieb

V9.1l Kraftstoff- / Gasanlage (Antrieb, Heizung)

3 Beschreibung der EG-Fahrklassen siehe Anhang 4.
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Tank oder Leitungen angescheuert, beschadigt, korrosions-
geschwacht, Befestigung mangelhaft

Kraftstoffaustritt, Anlage undicht

fehlender oder undichter Tankdeckel

Tankdeckel: Verliersicherung fehlt

LPG- / CNG- / LNG- oder Wasserstoffsystem nicht vorschrifts-
mafig, defekt

Nachweis der Gasanlagenpriifung fehlt, abgelaufen, falsch
Priiffrist des Druckbehalters abgelaufen

Typenschild / Kennzeichnung (Tank) nicht vorhanden, nicht
lesbar

Ausfiihrung Gasanlage oder deren Teile unzuldssig
Gasanlage oder deren Teile beschadigt, Befestigung
mangelhaft

LPG- und CNG-Nachriistsysteme: Einbauschild nach 4.2 der
ECE-R 115 nicht vorhanden, unvollstandig, nicht lesbar



Priifpunkte ,Verkehrssicherheit und Antrieb*

Priifpunkte Grund fiir Mangelfeststellung (Beispiele)

V9.2 Motor

o Olverlust

» Kiihlwasserverlust

« Befestigung schadhaft, lose, beschadigt, unsachgemaf’
repariert

« Motor oder Steuerung verdandert

o Funkenentstorung mangelhaft

Va3 Abgasanlage, Gerduschdampfer

« Abgasanlage undicht, korrosionsgeschwacht, beschadigt
o Befestigung mangelhaft

o Abschirmung mangelhaft

» Abgase dringen in Fahrer- oder Fahrgastraum ein

o Gerduschdampfung mangelhaft, fehlt

V9.4 elektrischer Fahrzeugantrieb

e unzuldssigverandert

« beschadigt

« Warnaufkleber fehlt

o Abdeckung fehlt, beschadigt

e Kurzschluss- / Brandgefahr

» Ladeanschluss unzuldssig verandert, beschadigt

V9.5 Antriebsstrang

« Befestigungsbolzen Kardanantrieb / Gelenkwelle lose

« oder fehlt

« Antriebswellenlager iibermdfig abgenutzt

o Antriebswellengelenke ibermafig abgenutzt

« flexible Kupplung (Hardyscheibe) schadhaft

« Antriebswelle beschadigt oder verbogen

« Lagergehduse mangelhaft befestigt oder gebrochen

« Staubmanschette schadhaft

« Getriebe beschéadigt, Funktion eingeschrénkt, unzureichend
befestigt, unsachgemafe Reparatur

V10 Aufbau (Laderaum)

V10.1 Boden /Winde / Rungen

« beschéadigt, korrosionsgeschwacht
« Befestigung mangelhaft
o einzelne Nieten / Schrauben lose, beschadigt

V10.2 Plane / Gestell / Verschliisse

o Spriegelgestell beschadigt

« Spriegelgestell nicht ausreichend befestigt

o Verschliisse schadhaft, scharfkantig

o Plane / Verschlisse beschadigt, unsachgemaR befestigt
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Priifpunkte ,.Verkehrssicherheit und Antrieb*

Priifpunkte Grund fiir Mangelfeststellung (Beispiele)

V10.3 Kipp- / Ladeeinrichtung

« nichtausreichend befestigt, Sicherung unzureichend

» Hydraulik- oder Druckluftteil undicht

o Ladungsaufnahme fehlt, beschadigt, wirkungslos

« Niederspanneinrichtung fiir Container fehlt, wirkungslos,
beschadigt

* am Fahrzeug angebrachte Zurr- und Aufnahmepunkte
(Ladungssicherung) beschidigt, in der Funktion
beeintrachtigt

Vi1 sonstige Ausriistungen

V11.1 Warndreieck

fehlt, unvollstandig, unzuldssig
V11.2 Verbandskasten

« fehlt, unvollstandig, unzuldssig
V11.3 Unterlegkeil(e)

« fehlen, mangelhafter Zustand, falsche Abmessungen
(siehe DIN 76051-1)
o Befestigung / Sicherung nicht vorhanden, unwirksam

V11.4 (mitzufilhrende) Warnleuchte
« fehlt, mangelhaft, ohne Funktion
V11.5 Warnweste

« fehlt, mangelhaft, falsche Ausfiihrung

Anmerkungen

SorschriftsmaBig® bezieht sich auf die Typgenehmigung zum Zeitpunkt der Genehmigung, der Erstzulassung oder der
Erstinbetriebnahme sowie auf Nachriistbestimmungen.
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Priifplakette (Muster)

/ Gepriift\

nach § 14 Abs. 2 BetrSichV
DGUV Vorschrift 70 und 71




Anhang 2

Vorschriften und Regeln

Nachstehend sind die insbesondere zu beachtenden ein-
schldgigen Vorschriften und Regeln zusammengestellt:

1. Gesetze / Verordnungen

Bezugsquelle:
Buchhandel und Internet: z. B. www.gesetze-im-internet.de

o Gesetz liber die Bereitstellung von Produkten auf dem
Markt (Produktsicherheitsgesetz — ProdSG)

o Gesetz liber Betriebsarzte, Sicherheitsingenieure und
andere Fachkrifte fiir Arbeitssicherheit (Arbeitssicher-
heitsgesetz — ASiG)

o Neunte Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz
(Maschinenverordnung — 9. ProdSV)

» StraBBenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZ0),

« Européisches Ubereinkommen iiber die internationale
Beforderung gefahrlicher Giiter auf der StraBe (ADR),

» Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

2. Vorschriften, Regeln und Informationen fiir
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Bezugsquelle:
Bei Inrem zustdndigen Unfallversicherungstrdager
oder unter www.dguv.de/publikationen

Vorschriften

e DGUV Vorschrift 1,,Grundsatze der Pravention®

e DGUV Vorschrift 3 und 4 ,,Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel“

e DGUV Vorschrift 43 und 44 ,,Miillbeseitigung®

e DGUV Vorschrift 52 und 53 ,,Krane*

e DGUV Vorschrift 54 und 55 ,,Winden, Hub- und
Zuggerate*

e DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge”

e DGUV Vorschrift 79 und 80 ,Verwendung von
Fliissiggas“
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Regeln

» Technische Regeln fiir Betriebssicherheit ,,Gefahr-
dungsbeurteilung® (TRBS 1111)

o Technische Regeln fiir Betriebssicherheit ,,Priifungen
und Kontrollen von Arbeitsmitteln und tiberwachungs-
bediirftigen Anlagen* (TRBS 1201)

o Technische Regeln fiir Betriebssicherheit ,,Zur Priifung
befdhigte Personen“ (TRBS 1203)

o Technische Regeln fiir Betriebssicherheit ,,Mechani-
sche Gefdhrdungen — MaBnahmen zum Schutz vor Ge-
fahrdungen beim Verwenden von mobilen Arbeitsmit-
teln“ (TRBS 2111 Teil 1)

o Technischen Regeln fiir Betriebssicherheit ,,Gefahrdun-
gen durch Dampf und Druck®” (TRBS 2141)

o Technische Regeln fiir Arbeitsstdtten ,,Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkennzeichnung“ (ASR A1.3)

» DGUV Regel 100-500 ,,Betreiben von Arbeitsmitteln“

o DGUV Regel 100-501,,Betreiben von Arbeitsmitteln —
Auflistung*

o DGUV Regel 109-009 ,,Fahrzeug-Instandhaltung®

e DGUV Regel 113-004 ,,Arbeiten in Behéltern und engen
Raumen — Teil I: Arbeiten in Behdltern, Silos und engen
Rdaumen*

e DGUV Regel 113-020 ,,Hydraulik-Schlauchleitungen
und Hydraulik-Fliissigkeiten — Regeln fiir den sicheren
Einsatz“

o DGUV Regel 114-006 ,Liegeplatze in Fahrerhdusern,
Dachschlafkabinen und Ruherdaume von Kraftomnibus-
sen“

e Regelung Nr. 104 der Wirtschaftskommission der Ver-
einten Nationen fiir Europa (UNECE) — Einheitliche Be-
dingungen fiir die Genehmigung retroreflektierender
Markierungen fiir Fahrzeuge der Klasse M, N und O

o Regelung Nr. 48 der Wirtschaftskommission der Ver-
einten Nationen fiir Europa (UNECE) — Einheitliche
Bedingungen fiir die Genehmigung von Fahrzeugen
hinsichtlich des Anbaus der Beleuchtungs- und Licht-
signaleinrichtungen



Informationen

e DGUV Information 213-053 ,Schlauchleitungen; Si-
cherer Einsatz*

e DGUV Information 214-010 ,,SicherungsmafRnahmen
bei Pannen- / Unfallhilfe, Bergungs- und Abschlepp-
arbeiten”

» Fachbereich AKTUELL FBHM-015 ,,Hydraulik-Schlauch-
leitungen Priifen und Auswechseln*

3. DIN-Normen

Bezugsquellen:
Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstrafie 6, 10787 Berlin
bzw. VDE-Verlag, Bismarckstraf3e 33, 10625 Berlin

Fiir Fahrzeuge sowie deren Bau- und Zubehorteile gelten
die Normen in der zum Zeitpunkt des Bereitstellens auf
dem Markt veroffentlichten Ausgabe. Aus diesem Grund
wurde auf die Nennung der Ausgabedaten hier verzichtet.

« DIN 763 ,Rundstahlketten, gepriift, nicht lehrenhaltig,
langgliedrig®

« DIN 865-5 ,,Gepriifte Rundstahlketten, Einzelteile und
Zubehor - Teil 5: Benutzung von Kettengehdangen und
Hebezeugketten*

» DIN 8915 ,,Mobile Kiihleinrichtungen — Sicherheitstech-
nische Anforderungen und Prifung*

e DIN15020-1,,Hebezeuge; Grundsatze fiir Seiltriebe, Be-
rechnung und Ausfiihrung*

e DIN 30710 ,,Sicherheitskennzeichnung von Fahrzeugen
und Gerdten*

e DIN 70006-1,,Sicherheits- und Hinweiszeichen fiir
Fahrzeuge — Teil 1: Sicherheits- und Hinweiszeichen fir
Nutzfahrzeuge“

e DIN 75410-1 ,Ladungssicherung auf StrafSenfahrzeu-
gen; Zurrpunkte an Nutzfahrzeugen zur Giiterbeforde-
rung; Teil 1: Mindestanforderungen mit einer zuldssigen
Gesamtmasse bis 3,5 t“

e DIN 76051-1 ,Unterlegkeile fiir Kraftfahrzeuge und An-
hdngefahrzeuge“

o DIN 28431 ,Vakuumtechnik — Abnahmeregeln fiir Fliis-
sigkeitsringvakuumpumpen*

Anhang 2

DIN EN 378-1,,Kélteanlagen und Warmepumpen — Si-
cherheitstechnische und umweltrelevante Anforde-
rungen; Teil 1: Grundlegende Anforderungen, Begriffe,
Klassifikation und Auswahlkriterien®

DIN EN 471 ,Warnkleidung — Priifverfahren und Anfor-
derungen* (zuriickgezogen)

DIN EN 1501-1 ,,Abfallsammelfahrzeuge — Allgemeine
Anforderungen und Sicherheitsanforderungen; Teil 1:
Hecklader*

DIN EN 1501-2 ,,Abfallsammelfahrzeuge — Allgemeine
Anforderungen und Sicherheitsanforderungen; Teil 2:
Seitenlader

DIN EN 1501-3 ,,Abfallsammelfahrzeuge — Allgemeine
Anforderungen und Sicherheitsanforderungen; Teil 3:
Frontlader”

DIN EN 1501-5 ,,Abfallsammelfahrzeuge — Allgemeine
Anforderungen und Sicherheitsanforderungen; Teil 5:
Schiittungen fiir Abfallsammelfahrzeuge*

DIN EN 1829-1,,Hochdruck-Wasserstrahlmaschinen —
Sicherheitsanforderungen; Teil 1: Maschinen*

DIN EN 1829-2 ,,Hochdruck-Wasserstrahlmaschinen —
Sicherheitstechnische Anforderungen — Teil 2: Schladu-
che, Schlauchleitungen und Verbindungselemente*
DIN EN 12609 ,,Fahrmischer — Sicherheitsanforderun-
gen“

DIN EN 12640 ,,Intermodale Ladeeinheiten und Nutz-
fahrzeuge - Zurrpunkte zur Ladungssicherung - Min-
destanforderungen und Priifungen*

DIN EN 12642 ,,Ladungssicherung auf StraBenfahrzeu-
gen — Aufbauten an Nutzfahrzeugen — Mindestanforde-
rungen®

DIN EN 13411-5 ,,Endverbindungen fiir Drahtseile aus
Stahldraht — Sicherheit — Teil 5: Drahtseilklemmen mit
U-formigem Klemmbiigel*

DIN ISO 4309 ,,Krane — Drahtseile — Wartung und In-
standhaltung, Inspektion und Ablage*

DIN ISO 27955 ,,StraRenfahrzeuge — Ladungssicherung
in Pkw, Pkw-Kombi und Mehrzweck-Pkw — Anforderun-
gen und Priifverfahren®

DIN ISO 27956 ,,Strafenfahrzeuge — Ladungssicherung
in Lieferwagen (Kastenwagen) — Anforderungen und
Priifmethoden“

DIN EN ISO 4413 ,,Fluidtechnik — Allgemeine Regeln und
sicherheitstechnische Anforderungen an Hydraulik-
anlagen und deren Bauteile“
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DIN EN ISO 4414 ,,Fluidtechnik — Allgemeine Regeln

und Sicherheits-technische Anforderungen an Pneuma-

tikanlagen und deren Bauteile®

DIN EN ISO 13732-1,,Ergonomie der thermischen
Umgebung — Bewertungsverfahren fiir menschliche
Reaktionen bei Kontakt mit Oberflachen; Teil 1: Heif3e
Oberflachen“

DIN EN ISO 13850 ,,Sicherheit von Maschinen — Not-
Halt-Funktion — Gestaltungsleitsdtze

DIN EN ISO 13851,,Sicherheit von Maschinen — Zwei-
handschaltungen — Funktionelle Aspekte und Gestal-
tungsleitsatze*

DIN EN ISO 13854 ,,Sicherheit von Maschinen — Min-
destabstdnde zur Vermeidung des Quetschens von
Korperteilen“

DIN EN ISO 13857 ,,Sicherheit von Maschinen — Sicher-
heitsabstdnde gegen das Erreichen von Gefahrdungs-
bereichen mit den oberen und unteren Gliedmafien*
DIN EN ISO 20471 ,Hochsichtbare Warnkleidung — Priif-
verfahren und Anforderungen®

DIN VDE 0100-717 ,,Errichten von Niederspannungs-
anlagen; Teil 7-717: Anforderungen fiir Betriebsstatten,
Raume und Anlagen besonderer Art — Ortsveranderli-
che oder transportable Baueinheiten®

VDI-Richtlinien

Bezugsquelle:
Beuth-Verlag GmbH, Burggrafenstrafle 6, 10787 Berlin

VDI 2700 ,,Ladungssicherung auf StraBenfahrzeugen*
VDI 2700 Blatt 8.1,,Ladungssicherung auf StrafRenfahr-
zeugen — Sicherung von Pkw und leichten Nutzfahrzeu-
gen auf Autotransportern®

DVS-Merkblatter

Bezugsquelle:
Deutscher Verlag fiir Schweifstechnik, DVS-Verlag GmbH,
Postfach 101965, 40010 Diisseldorf, www.dvs-media.eu

o DVS-Merkblatt 0211,,Druckgasflaschen in geschlosse-

nen Kraftfahrzeugen*



Anhang 3

Durchfiihrung der Messung der Bremswirkung und Berechnung der

AbbremsungZin %

Auszug aus der Richtlinie fiir die Priifung der Bremsanla-
gen von Fahrzeugen bei Hauptuntersuchungen (HU) nach
§ 29 StVZ0 (HU-Bremsenrichtlinie) (VkBI. 2012 S. 432) mit
Anderung (VkBL. 2014 S. 655)

2 Definitionen

Definition der Abbremsung

Die Abbremsung Z ist definiert als:

7 Summe der Bremskraft am Radumfang in daN <100 %
= (1]
statische Normalkraft zwischen den Radern des

Fahrzeuges und der Aufstandsflache in daN

Definition Bezugsbremskraft

Bezugsbremskréfte sind Vorgaben der Zentralen Stelle
nach Anlage Vllle StVZO0. Jede Bezugsbremskraft setzt sich
aus einer BezugsgroBe / einem Eingabewert (den im Rad-
bremszylinder einer Druckluftbremsanlage eingesteuer-
ten Druck oder einer vergleichbaren Kenngréfie) und der
zugehorigen Bremskraft der Achse zusammen.

6 Messung der Bremswirkung

6.1 Ziel der Messung

Es ist nachzuweisen, dass das Fahrzeug die auf seine zu-
lassige Gesamtmasse bezogene Mindestabbremsung er-
reicht und dariiber hinaus die Radbremsen der einzelnen
Achsen hinreichend wirksam sind. Die Priifung kann da-

bei unter Beachtung der Randbedingungen nach Nr. 6.2.1
und 6.2.2 in beliebigem Beladungszustand erfolgen.

6.2  Messbedingungen

Vor der Messung der Bremswirkung hat eine kurze Fahrt
u. a. zur Konditionierung der Bremsanlage zu erfolgen (Nr.
1Anlage Vllla StVZ0). Die Konditionierung ist eine gezielte
thermische Belastung der Bremsanlage, um unerwiinsch-
te Einfliisse auf das Messergebnis zu vermeiden. In der
Regel ist die Bremswirkung auf einem Bremspriifstand

im Geschwindigkeitsbereich von2,5 km/h bis £7,0 km/h
festzustellen.

Dies gilt nicht fiir Fahrzeuge, bei denen eine Priifung auf
einem Bremspriifstand aufgrund von fahrwerksgeome-
trischen oder anderen fahrzeugtechnischen Griinden
grundsatzlich nicht méglich ist. Die Bremswirkung dieser
Fahrzeuge ist im Fahrversuch mit einem Bremsmessgerat
auf ebener, griffiger Fahrbahn festzustellen. In begriinde-
ten Féllen (z. B. fachgerechte Unterbringung des Brems-
messgerates ist wegen der Bauart des Fahrzeugs nicht
moglich oder beim Blockieren aller gebremster Rader auf
griffiger, trockener Fahrbahn), darf die Beurteilung der
Bremswirkung auch ohne schreibendes Bremsmessge-
rat erfolgen. Dies ist jeweils im Untersuchungsbericht zu
dokumentieren.

6.2.1 Messung auf dem Bremspriifstand

6.2.1.1 Druckluft- und Hydraulikbremsanlagen

Die Wirksamkeit der Bremsanlage ist mittels Bezugs-
bremskraften nachzuweisen. Hierfiir ist pro Achse das
Erreichen bzw. Uberschreiten einer Mindestbremskraft in
Bezug auf einen entsprechenden Bremsdruck bei konti-
nuierlich ansteigender Bremskraft zu {iberpriifen. Ist eine
standardisierte Schnittstelle nach Anlage 3 der Richt-
linie fiir Bremspriifstande (siehe VKBL. 2011S. 354) ver-
fligbar, ist diese zu verwenden. Bei Fahrzeugen mit einer
Druckluft- oder Drucklufthydraulikbremsanlage darf der
Blockierdruck nicht unter 1,7 bar liegen, es sei denn, die
vorgegebene Mindestbremskraft wird bereits bei einem
niedrigeren Druck oder Erreichen des Vorgabewertes der
fiir das Fahrzeug definierten Bezugsgrofie nachgewie-
sen. Andernfalls ist das Fahrzeug mit Beladung oder Bela-
dungssimulation zu priifen.
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Sollte eine Priifung mittels Bezugsbremskraften aufgrund
dertechnischen Ausfiihrung der Bremsanlage oder des
Fahrzeugs oder der Ausfiihrung des Bremspriifstandes
entsprechend der hierfiir geltenden Inkrafttretungstermi-
ne nicht moglich sein oder stehen Bezugsbremskréfte
nicht zur Verfiigung, sind im Rahmen der Bremspriifung
mindestens die Bremskrafte nachzuweisen, die fiir das
Erreichen der auf die zuldssige Gesamtmasse bezogenen
Mindestabbremsung benotigt werden.

Hierzu ist das Fahrzeug ggf. mit Beladung oder Bela-
dungssimulation zu priifen. Abweichend hiervon kann

das Hochrechnungsverfahren nach Anlage 2 der HU-Brem-

senrichtlinie zur Anwendung kommen. Dabei muss bei
Fahrzeugen mit Druckluft- oder Drucklufthydraulikbrems-
anlage der Blockierdruck mindestens 30 % des Berech-
nungsdrucks betragen (ISO 21069-1).

Drucklufthydraulische Bremsanlagen sowie Brems-
anlagen mit neuen Technologien sind sinngemaf ent-
sprechend dem Verfahren fiir Druckluft- und Hydrau-
likbremsanlagen oder nach Vorgaben / Priifdaten der
Fahrzeughersteller / -importeure zu priifen.

6.2.1.2 Auflaufbremsanlagen

Priifung tiber die Betdtigungseinrichtung der Feststell-
bremsanlage. Es muss die fiir Feststellbremsanlagen an-
gegebene Mindestabbremsung oder die Blockiergrenze
erreicht werden.

Fiihrt die Bremspriifung auf einem Bremspriifstand nicht
zu verwertbaren Messergebnissen, muss eine Priifung

im Fahrversuch erfolgen. Die Nutzung eines schreiben-
den Bremsmessgerits ist hierbei nicht erforderlich. Die
Bremspriifung mittels Fahrversuchs istim Untersuchungs-
bericht zu dokumentieren und begriinden, unabhangig
davon, ob der Fahrversuch aufgrund nicht verwertbarer
Messergebnisse auf einem Bremspriifstand oder aus fahr-
werksgeometrischen oder anderen fahrzeugtechnischen
Griinden zur Anwendung kommen musste.

6.2.1.3 Feststellbremsanlagen

Es muss die fiir Feststellbremsanlagen angegebene Min-
destabbremsung oder die Blockiergrenze erreicht werden.
Die Festhaltewirkung kann auch auf einer entsprechen-

den Geféllestrecke oder durch Messung der Zugkraft bei
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einem Zugversuch gepriift werden (gilt nicht fiir Feststell-
bremsanlagen, die als Hilfsbremsanlage ausgefiihrt sind);
dies muss in der Priifliste entsprechend dokumentiert und
begriindet werden.

6.2.2 Messung im Fahrversuch
6.2.2.1 Ermittlung der Abbremsung von Kraftfahrzeugen

Wenn Messungen mit leerem oder teilbeladenem Fahr-
zeug durchgefiihrt werden, muss die vorgeschriebene
Mindestabbremsung bei einem eingesteuerten Brems-
druck bzw. einer Betdtigungskraft erreicht werden, der /
die zum maximalen Wert im gleichen Verhaltnis steht wie
die Fahrzeugmasse in dem bei der Messung vorhande-
nen Beladungszustand zur zuldassigen Gesamtmasse des
Fahrzeugs. Die Abbremsung fiir das Fahrzeug bei der zu-
ldssigen Gesamtmasse kann dann nach folgender Formel
berechnet werden, wenn die Bremsdriicke an Vorder- und
Hinterachse in den verschiedenen Beladungszustanden
jeweils im gleichen Verhaltnis zueinanderstehen (ggf.
ALB-Regler in Stellung ,,beladen® bringen oder Anweisun-
gen des Fahrzeugherstellers beachten).

) 24 Py
Zyel = Z % ——
Mbel * bz * PMmax
D; auf das beladene Fahrzeug bezogener eingesteu-

erter Bremszylinderdruck in bar
— siehe ggf. ALB-Schild

Py auf das unbeladene Fahrzeug bezogener einge-
steuerter Bremszylinderdruck in bar
— siehe ggf. ALB-Schild

Py statische Normalkraft zwischen den Radern und
der Aufstandsflache des leeren oder teilbeladenen
ziehenden Fahrzeugs in daN

statische Normalkraft zwischen den Radern des
ziehenden Fahrzeugs und der

Aufstandsfldache bei zuldssiger Gesamtmasse des
Fahrzeuges in daN

PMmax

Z Abbremsung in %

Zypet Abbremsung des beladenen Kfzin %



Alternativ kann bei Fahrzeugen mit Druckluftbremsan-
schluss der Nachweis der Mindestabbremsung durch Er-
flllung eines der Zuordnungsbander (leer oder beladen)
erbracht werden.

6.2.2.2 Ermittlung der Abbremsung von
Anhdngefahrzeugen

Zur Feststellung der Wirkung der Anhdnger-Bremsanlage
sind Fahrversuche mit dem Zug durchzufiihren, wobei nur
der Anhanger gebremst wird. Die Abbremsung des Anhéan-
gers errechnet sich aus:

Py + Pp
Pp

Zg=Zg,m— R) x +R

Py statische Normalkraft zwischen den Radern des
ziehenden Fahrzeugs und der
Aufstandsfldche durch die Fahrzeugmasse in daN

P, gesamte statische Normalkraft zwischen den
Radern des Anhdngefahrzeugs und der

Aufstandsflache in daN

R Rollwiderstand in % (Fiir R kann ndherungsweise
1,5 % eingesetzt werden.)

Zp Abbremsung des Anhdngefahrzeugs in %

Abbremsung der Fahrzeugkombination nur mit der
Bremsanlage des Anhdngefahrzeugs in %

ZR+M

Die Einhaltung der Mindestabbremsung bezogen auf die
zuldssige Gesamtmasse des Fahrzeugs ist analog zu der
Verfahrensweise bei Kraftfahrzeugen nachzuweisen. Bei
Starrdeichsel- und Sattelanhangern ist zur Bestimmung
der Abbremsung anstelle der zuldssigen Gesamtmasse
des Fahrzeugs die Summe der zuldssigen Achslasten ein-
zusetzen.
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6.3  Beurteilung der Bremswirkung

Beim Ablesen / Feststellen der Messwerte darf kein Rad
blockieren.

6.3.1 Mindestabbremsung

Die angegebene Mindestabbremsung muss von den Fahr-
zeugen erreicht werden. Die Mindestabbremsung gilt als
nachgewiesen, wenn die auf Basis der Bremskrafte der

Achsen ermittelte Gesamtabbremsung gleich oder groBBer
als der angegebene Wert ist.

6.3.2 Bremskraftverteilung auf die Achsen

Die korrekte Bremskraftverteilung gilt als nachgewiesen,
wenn die auf Basis der Bremskrafte der Achsen ermittel-
te Verteilung der Bremskrdfte gleich oder gréfier als der
angegebene Wert ist. Sofern es fiir den Anteil einer Achs-
bremskraft an der Gesamtbremskraft weitere Vorgaben
gibt, sind diese einzuhalten.

6.3.3 GleichméaBigkeit der Bremswirkung
Betriebsbremsanlage

In den oberen 2/ des Priifbereichs darf der Unterschied
der Bremskrafte an den Radern einer Achse nicht mehrals
25 % bezogen auf den jeweils hoheren Messwert betra-
gen. Dies gilt auch fiir Anhdnger mit Auflaufbremse, deren
Betriebsbremsanlage tiber die Betdtigungseinrichtung der
Feststellbremsanlage gepriift wird.

Bei automatischer Auswertung muss sichergestellt sein,
dass der Messwert zum Zeitpunkt des Blockierens eines
Rads nicht in die Bewertung eingeht.

Bei Messungen im Fahrversuch ist die GleichmaBigkeit
der Bremswirkung (Spurhaltung, Eigenlenkbewegungen,
Blockierverhalten) einzuschitzen; ein iibermaBiges Ab-
weichen von der Fahrspur ist unzuldssig.

Feststellbremsanlage

Die Feststellbremsanlage muss auf beiden Seiten einer
Achse wirken. Bei Kraftfahrzeugen, bei denen die Feststell-
bremsanlage wahrend der Fahrt betatigt werden kann und

bei Anhdangern darf dabei die Differenz der Bremskrafte im
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oberen Bereich unmittelbar vor der Blockiergrenze nicht
mehr als 50 %, bezogen auf den jeweils hoheren Wert, bei
anderen Kraftfahrzeugen nicht mehr als 95 % betragen.

Die Einhaltung dieser Bedingungen ist bei Priifung auf
dem Bremspriifstand achsweise wie folgt zu {iberpriifen:

Differenz der Bremskrifte
grof3te Bremskraft

Dy = x 100 %

8 Ubergangsbestimmungen zu 6.1, 6.2.1.1,
6.2.2.1und 6.3.2

Die Bestimmungen 6.1, 6.2.1.1, 6.2.2.1 und 6.3 gelten fiir
Fahrzeuge mit einer Erstzulassung ab dem 28. Juli 2010.
Sie sind ebenfalls fiir Fahrzeuge anzuwenden, die vor die-
sem Stichtag in Verkehr gekommen sind, sofern die hier-
fiir erforderlichen Bezugsbremskrafte vorliegen. Andern-
falls ist die geforderte — auf die zuldssige Gesamtmasse
des Fahrzeugs bezogene — Mindestabbremsung mittels
der Summe der gemessenen Bremskrafte nachzuweisen.
Konnen die hierfiir erforderlichen Bremskrafte aufgrund
der Konstruktion des Fahrzeugs, der Ausfiihrung der
Bremsanlage, eines ungiinstigen ,,Last-Leerverhéltnisses*
oder des Beladungszustands und ein dadurch bedingtes
vorzeitiges Blockieren der Rader nicht erreicht werden, ist
wie folgt zu verfahren:

1. Hydraulikbremsanlagen

Die erforderliche Mindestabbremsung gilt ebenfalls als

nachgewiesen, wenn

» sich die Bremsanlage augenscheinlich in einem ein-
wandfreien Zustand befindet,

o die Rdder mindestens einer Achse bei der Bremsprii-
fung auf dem Bremspriifstand vorzeitig blockieren und

« aufgrund der Betatigungskraft, mit der die Bremskraft
erzeugt wird, die zum Blockieren einer Achse fiihrt,
sicher darauf geschlossen werden kann, dass die er-
forderliche Mindestabbremsung im beladenen Zustand
erreicht werden wiirde.

Im Zweifelsfall muss der Nachweis der erforderlichen Min-

destabbremsung im beladenen / teilbeladenen Zustand
nachgewiesen werden.
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2. Druckluft- und Drucklufthydraulikbremsanlagen

Die geforderte Mindestabbremsung ist mittels der Summe
der gemessenen Bremskrafte nachzuweisen. Kann die auf
die zuldssige Gesamtmasse des Fahrzeugs bezogene Min-
destabbremsung infolge des Beladungszustandes und
damit einhergehender vorzeitig blockierender Rader nicht
nachgewiesen werden, darf der Nachweis auch tiber das
Hochrechnungsverfahren (Einpunkt-Hochrechnung) nach
Anlage 2 der HU-Bremsenrichtlinie erfolgen. Dabei muss
der Blockierdruck an allen Achsen mindestens 1,7 bar be-
tragen.

Die Beurteilung der Bremskraftverteilung bei Fahrzeugen
mit einer Erstzulassung vor dem 28. Juli 2010, fiir die kei-
ne Bezugsbremskrafte vorliegen, ist bei Auffalligkeiten als
Erganzungspriifung im sachverstdandigen / sachkundigen
Ermessen durchzufiihren und zu bewerten.

Kann die auf die zuldssige Gesamtmasse des Fahrzeugs
bezogene mittlere Vollverzégerung bei Fahrzeugen, die
nach den Verfahren gemaf 6.2.2 gepriift werden miis-
sen und die vor dem 28. Juli 2010 erstmals zugelassen
wurden, aufgrund eines ungiinstigen ,,Last-Leerverhalt-
nisses“ oder des Beladungszustands und ein dadurch
bedingtes vorzeitiges Blockieren der Rader nicht nachge-
wiesen werden, darf ausnahmsweise im sachverstandi-
gen / sachkundigen Ermessen und unter Zugrundelegung
einer zuldssigen Betdtigungskraft, mit der die gemessene
mittlere Vollverzégerung erreicht wurde, die zum Blockie-
ren einer Achse gefiihrt hat, darauf geschlossen werden,
dass die vorgegebene Mindestabbremsung im beladenen
Zustand erreicht werden wiirde. Voraussetzung ist, dass
sich die Bremsanlage in einem einwandfreien Zustand be-
findet.
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Auszug aus Anlage XXIX StVZO: EG-Fahrzeugklassen

Nachfolgende Klassen gelten fiir Kraftfahrzeuge mit min-
destens vier Rddern und einer bauartbedingten Hochst-
geschwindigkeit von mehr als 25 km/h und ihre Anhénger,
jeweils soweit nicht unter Abschnitt 2 oder Abschnitt 3
Anlage XXIX StVZO gesondert aufgefiihrt, sowie fiir selbst-
fahrende Arbeitsmaschinen und Anhédnger-Arbeitsma-
schinen. In den nachstehenden Begriffshestimmungen ist
unter,,zuldssiger Gesamtmasse“ die vom Hersteller ange-
gebene ,technisch zuldssige Gesamtmasse in beladenem
Zustand*“ zu verstehen.

Klasse M:
Fiir die Personenbeférderung ausgelegte und gebaute
Kraftfahrzeuge mit mindestens vier Rddern

Klasse M;:

Fiir die Personenbeférderung ausgelegte und gebaute
Kraftfahrzeuge mit hochstens acht Sitzpldtzen auBer dem
Fahrersitz

Klasse M,:

Fiir die Personenbeférderung ausgelegte und gebaute
Kraftfahrzeuge mit mehr als acht Sitzpldatzen auBer dem
Fahrersitz und einer zuldssigen Gesamtmasse bis zu
5Tonnen

Klasse Ms:

Fiir die Personenbeférderung ausgelegte und gebaute
Kraftfahrzeuge mit mehr als acht Sitzpldatzen auBBer dem
Fahrersitz und einer zuldssigen Gesamtmasse von mehr
als 5 Tonnen

Klasse N:
Fiir die Guterbeforderung ausgelegte und gebaute Kraft-
fahrzeuge mit mindestens vier Radern

Klasse Ny:

Fur die Guterbeforderung ausgelegte und gebaute Kraft-
fahrzeuge mit einer zuldssigen Gesamtmasse bis zu

3,5 Tonnen

Klasse N,:

Fiir die Guterbeforderung ausgelegte und gebaute Kraft-
fahrzeuge mit einer zuldssigen Gesamtmasse von mehr
als 3,5 Tonnen bis zu 12 Tonnen

Klasse Ns:

Fir die Guterbeforderung ausgelegte und gebaute Kraft-
fahrzeuge mit einer zuldssigen Gesamtmasse von mehr
als 12 Tonnen

Im Fall eines Zugfahrzeugs, das zur Verbindung mit einem
Sattelanhdnger oder Zentralachsanhanger bestimmt ist,
besteht die fiir die Klasseneinteilung des Fahrzeugs maf-
gebliche Masse aus der Summe der fahrfertigen Masse
des Zugfahrzeugs, der Stiitzlast entsprechenden Masse,
die von dem Sattel- oder Zentralachsanhanger auf das
Zugfahrzeug libertragen wird, und gegebenenfalls der
Hochstmasse der Ladung des Zugfahrzeugs.

Klasse O:
Anhanger (einschlieBlich Sattelanhdnger)

Klasse Oy:
Anhadnger mit einer zuldssigen Gesamtmasse bis zu
0,75 Tonnen

Klasse O,:
Anhédnger mit einer zuldssigen Gesamtmasse von mehr
als 0,75 Tonnen bis zu 3,5 Tonnen

Klasse Os:
Anhdnger mit einer zuldssigen Gesamtmasse von mehr
als 3,5 Tonnen bis zu 10 Tonnen

Klasse O,:
Anhdnger mit einer zuldssigen Gesamtmasse von mehr
als 10 Tonnen

Im Fall eines Sattelanhdngers oder Zentralachsanhangers
ist die fiir die Klasseneinteilung mafigebliche Hochst-
masse gleich dervon der oder den Achsen des Anhdngers
auf den Boden {ibertragenen Last, wenn der Anhdnger mit
dem Zugfahrzeug verbunden ist und bis zum zuldssigen
Hochstwert beladen ist.
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2015/830

SICHERHEITSDATENBLATT bp

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname Ottokraftstoff
Andere Benzin, Benzin additiviert, Eurosuper, Eurosuper 95, Eurosuper additiviert, Super Plus, Super
Identifizierungsarten Plus 98, Super Plus additiviert, Ultimate Super
Versandbezeichnung Fir den Massenguttransport auf dem Seeweg gilt MARPOL Anlage |.
Kategorie: Benzin und Spiritus
SDS-Nr. SAS2120
Produkttyp Flussigkeit.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen

Pormulierung und (Um)verpackung von Stoffen und Gemischen (Benzol 0-1%)
Zur Verwendung in Kraftstoff - Gewerblich (Benzol 0-1%)

Zur Verwendung in Kraftstoff - Verbraucher (Benzol 0-1%)

Zur Verwendung in Kraftstoff - Industriell (Benzol 0-1%)

Verwendung als Zwischenprodukt (Benzol 0-1%)

Verwendung des Stoffes/ Nur als Kraftstoff fiir Ottomotoren verwenden. Nicht als Flugkraftstoff verwenden. Nicht als
des Gemisches Lésungs- und Reinigungsmittel einsetzen.
Fur spezifische Anwendungshinweise siehe das entsprechende technische Datenblatt oder
wenden Sie sich an einen Vertreter des Unternehmens.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant BP Europa SE Zweigniederlassung BP Austria
IZ NO-Siid, Strake 6, Obj. 17
A-2355 Wiener Neudorf
Austria

BP Austria: +43 2236 31810 1000 (Geschéftszeit)
E-Mail-Adresse MSDSadvice@bp.com

1.4 Notrufnummer
NOTRUFNUMMER +43 2236 31810 1000 (Geschaftszeit)
Austria Poison Center Wergiftungsinformationszentrale (VIZ): +43 1 4064343 (24 Stunden/ 7 Tage erreichbar)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Produktdefinition Gemisch

Einstufung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS
Pfam. Lig. 1, H224

Skin Irrit. 2, H315

Eye Irrit. 2, H319

Muta. 1B, H340

Carc. 1B, H350

Repr. 2, H361d (Kind im Mutterleib)

STOT SE 3, H336

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 2, H411

Siehe Abschnitt 16 fur den vollstandigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sétze.
Abschnitte 11 und 12 enthalten genauere Informationen zu Gesundheitsgefahren, Symptomen und Umweltrisiken.

2.2 Kennzeichnungselemente

Produktname Ottokraftstoff Produktcode SAS2120 Seite: 1/50
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang ll, abgedndert gemaR Verordnung (EU) 2015/830

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

Gefahrenpiktogramme

Signalwort
Gefahrenhinweise

Sicherheitshinweise
Pravention

Reaktion

Lagerung
Entsorgung

Gefahrliche Inhaltsstoffe

Erganzende
Kennzeichnungselemente

SO OE

Gefahr

H224 - Flissigkeit und Dampf extrem entziindbar.

H319 - Verursacht schwere Augenreizung.

H315 - Verursacht Hautreizungen.

H340 - Kann genetische Defekte verursachen.

H350 - Kann Krebs erzeugen.

H361d - Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H336 - Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411 - Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Wm - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

P280 - Schutzhandschuhe tragen. Schutzkleidung tragen. Augenschutz oder Gesichtsschutz
tragen.

P210 - Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P301 + P310 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt
anrufen.

P331 - KEIN Erbrechen herbeifiihren. )

P308 + P313 - BEI Exposition oder falls betroffen: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe
hinzuziehen.

P403 + P233 - An einem gut bellifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht verschlossen halten.
P501 - Inhalt/Behalter gemaR lokalen/regionalen/ nationalen/internationalen Vorschriften der
Entsorgung zufiihren.

Benzin

Nicht anwendbar.

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anhang XVII -
Beschrankung der
Herstellung des
Inverkehrbringens und
der Verwendung
bestimmter gefahrlicher
Stoffe, Mischungen und
Erzeugnisse

Mr fur gewerbliche Anwender.

Spezielle Verpackungsanforderungen

Mit kindergesicherten
Verschliissen
auszustattende Behalter

Tastbarer Warnhinweis

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und
vPvB-Beurteilung

Ja, trifft zu.

Ja, trifft zu.

Pfodukt entspricht nicht den Kriterien fiir PBT oder vPvB gemaf Verordnung (EG) Nr.
1907/2006, Anhang XIII.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Produktdefinition

Gemisch

Komplexes Gemisch aus fllichtigen Kohlenwasserstoffen, das Paraffine, Naphtene, Olefine und Aromaten mit C-Zahl vorwiegend
von 4 - 12 enthalt. Kann Sauerstoffverbindungen enthalten. Kann auch geringe Mengen proprietérer leistungssteigernder Additive

enthalten.

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Identifikatoren % Verordnung (EG) Nr. Typ
1272/2008 [CLP]

Produktname Ottokraftstoff

Produktcode SAS2120 Seite: 2/50
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ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Benzin REACH #: 01-2119471335-39 <95 Flam. Lig. 1, H224 [1]
EG: 289-220-8 Skin Irrit. 2, H315
CAS: 86290-81-5 Muta. 1B, H340
Verzeichnis: 649-378-00-4 Carc. 1B, H350
Repr. 2, H361d (Kind im
Mutterleib)

STOT SE 3, H336
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411

(tert-Butyl)methylether REACH #: 01-2119452786-27 <15 Flam. Lig. 2, H225 M2
EG: 216-653-1 Skin Irrit. 2, H315
CAS: 1634-04-4
Verzeichnis: 603-181-00-X

2-Ethoxy-2-methylpropan (ETBE) REACH #: 01-2119452785-29 <15 Flam. Lig. 2, H225 (1]
EG: 211-309-7 STOT SE 3, H336
CAS: 637-92-3
Ethanol REACH #: 01-2119457610-43 21-<5 Flam. Lig. 2, H225 (11121
EG: 200-578-6 Eye Irrit. 2, H319
CAS: 64-17-5
Verzeichnis: 603-002-00-5
2-Methylpropan-1-ol REACH #: 01-2119484609-23 <3 Flam. Lig. 3, H226 (112
EG: 201-148-0 Skin Irrit. 2, H315
CAS: 78-83-1 Eye Dam. 1, H318
Verzeichnis: 603-108-00-1 STOT SE 3, H335
STOT SE 3, H336
Methanol REACH #: 01-2119433307-44 <0.3 Flam. Lig. 2, H225 (12
EG: 200-659-6 Acute Tox. 3, H301
CAS: 67-56-1 Acute Tox. 3, H311
Verzeichnis: 603-001-00-X Acute Tox. 3, H331

STOT SE 1, H370
Siehe Abschnitt 16 fiir den vollstandigen Wortlaut der oben angegebenen H-Séatze.

Typ

PA] Stoff eingestuft als gesundheitsgefahrdend oder umweltgefahrlich

[2] Stoff mit einem Arbeitsplatzgrenzwert

[3] Stoff erfullt die Kriterien fir PBT gemal der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[4] Stoff erfillt die Kriterien fir vPvB gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII
[5] Ahnlich besorgniserregender Stoff

[6] Zusatzliche Offenlegung gemafl Unternehmensrichtlinie

Die Grenzwerte flr die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfiigbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Augenkontakt Bei Beriihrung die Augen sofort mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser spiilen. Die
Augenlider sollten vom Augapfel ferngehalten werden, damit ein griindliches Ausspllen
gewahrleistet ist. Auf Kontaktlinsen priifen und falls vorhanden entfernen. Einen Arzt
verstandigen.

Hautkontakt Bei Beriihrung die Haut sofort mindestens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser abspulen und
die kontaminierten Kleidungsstiicke und Schuhe ausziehen. Kontaminierte Kleidung vor dem
Ausziehen mit Wasser durchtranken. Dieses dient der Vermeidung einer Entzindung durch
statische Elektrizitat oder Funken. Kontaminiertes Leder, besonders Schuhwerk, ist zu
entsorgen. Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung
grundlich reinigen. Einen Arzt verstandigen.

Inhalativ alls eingeatmet, an die frische Luft bringen. Sofort einen Arzt verstandigen.

Wenn das Einatmen von Dampfen, Nebel oder Rauch zu Schlafrigkeit, Kopfschmerzen,
Sehstérungen oder Reizungen der Augen, Nase oder des Halses fiihrt, Person unverzuglich an
die frische Luft bringen. Betroffenen ruhig lagern, zudecken und warm halten. Halten die
Symptome an, arztlichen Rat einholen.

Verschlucken Kein Erbrechen ausldsen. Niemals einer bewuRtlosen Person etwas durch den Mund
verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort arztliche Hilfe
hinzuziehen. Aspirationsgefahr beim Verschlucken. Kann in die Lunge gelangen und diese
schadigen. Sofort einen Arzt verstandigen.
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ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

Schutz der Ersthelfer Es sollen keine MaRnahmen ergriffen werden, die mit persdnlichem Risiko einhergehen oder
nicht ausreichend trainiert wurden. Bei Verdacht, dass immer noch Dampfe vorhanden sind,
muss der Retter eine geeignete Atmemschutzmaske oder ein umluftunabhangiges
Atemschutzgerat tragen. Fur die Erste Hilfe leistende Person kann es gefahrlich sein, eine
Mund-zu-Mund-Beatmung durchzufiihren. Waschen Sie verunreinigte Kleidung grindlich mit
Wasser, bevor Sie sie ausziehen oder tragen Sie Handschuhe dabei.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Siehe Abschnitt 11 flr detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.
Mégliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Inhalativ Kann Depression des zentralen Nervensystems (ZNS) verursachen. Kann Schlafrigkeit und
Benommenheit verursachen.

Verschlucken Reizt den Mund, Hals und den Magen. Aspirationsgefahr beim Verschlucken - schadlich oder
tédlich, wenn die Flussigkeit in die Lungen aspiriert wird.

Hautkontakt Verursacht Hautreizungen.

Augenkontakt Verursacht schwere Augenreizung.

Verzégert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition
Inhalativ Das "Schniffeln" (Missbrauch) von Lésungen oder der absichtliche tibermagige Kontakt mit

Dampfen kann ernste Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem haben, einschlief3lich
Bewusstlosigkeit und mdglicherweise auch Tod. Das Einatmen von thermischen
Zersetzungsprodukten in Form von Dampf, Nebel oder Rauch kann gesundheitsschadlich sein.
Dampfe, Aerosole oder Rauche kdnnen zu Reizungen der Nase, Mund oder dem Atemtrakt
fuhren.

Verschlucken Verschlucken kann zu Reizungen von Mund, Hals und dem Verdauungssystem flihren.
Verschlucken kann zu Unterleibsschmerzen, Magenkrampfen, Ubelkeit, Erbrechen, Durchfall,
Schlafrigkeit oder Schwindel fuhren.

Hautkontakt Langfristiger oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und zur Irritation und/oder
Dermatitis fuihren.
Augenkontakt Dampfe, Aerosole oder Rauch kdénnen zu Augenreizungen fiihren. Exposition gegeniber

Dampfen, Aerosolen oder Rauch kann zu Brennen, Rétung und Tranen der Augen fiihren.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt Die Behandlung sollte im allgemeinen von den Symptomen abhangen und auf die Linderung
der Auswirkungen ausgerichtet sein.
Das Produkt kann bei Verschlucken oder nachfolgendem Hochwiirgen des Mageninhalts
aspiriert werden und zu schwerer und potentiell tédlicher chemischer Pneumonitis fihren, die
sofort behandelt werden muf. Aufgrund des Aspirationsrisikos sollte Erbrechen nicht
eingeleitet und Magenspilungen vermieden werden. Magenspulung sollte nur nach
endotrachealer Intubation erfolgen. Auf Herzrhythmusstérungen achten.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel Jrh Brandfall Spriihwasser (Nebel), Schaum, Trockenchemikalien oder Kohlendioxid verwenden.

Ungeeignete Loschmittel Reinen Wasserstrahl verwenden. Bei Verwendung eines Wasserstrahls kann das Feuer durch
Verspritzen des Produktes verteilt werden.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahren, die von dem IWUssigkeit und Dampf extrem entziindbar. Bei Erwarmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg
Stoff oder der Mischung auf, und der Behalter kann platzen, wodurch eine Explosionsgefahr entsteht. Bei Eintritt in die
ausgehen Kanalisation besteht Brand- und Explosionsgefahr. Dampfe sind schwerer als Luft und kdnnen

mit Luft explosionsfahige Gemische bilden und verbreiten sich am Boden. Entzindung Gber
gréfRere Entfernung mdéglich. Schwimmt auf und kann sich an der Wasseroberflache
wiederentziinden. Dampfe kdnnen sich in tiefgelegenen oder geschlossenen Bereichen
ansammeln oder sich sehr weit bis zu einer Ziindquelle ausbreiten und zu einem
Flammenrickschlag fihren. Flissigkeit schwimmt und kann sich an der Wasseroberflache
erneut entziinden.

Gefahrliche 7 den Verbrennungsprodukten kénnen folgende Verbindungen gehoren:
Verbrennungsprodukte Kohlenstoffoxide (CO, CO.)

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

Besondere
VorsichtsmaRnahmen fiir
Feuerwehrpersonal

Besondere
Schutzausriistung bei der
Brandbekdmpfung

IS sollen keine MaRnahmen ergriffen werden, die mit persénlichem Risiko einhergehen oder
nicht ausreichend trainiert wurden. Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln
und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Behalter aus dem Brandbereich
entfernen, falls dies gefahrlos mdglich ist. Dem Feuer ausgesetzte Behalter mit Sprihwasser
kiihlen. Diese Substanz ist giftig fur Wasserorganismen. Mit diesem Stoff kontaminiertes
Léschwasser muld eingedammt werden und darf nicht in Gewasser, Kanalisation oder Abflul
gelangen.

Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhangige Atemgeréate mit
vollem Gesichtsschutz tragen, die im Uberdruckmodus betrieben werden. Kleidung fiir
Feuerwehrleute (einschlieBlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die
Europaische Norm EN 469 einhalt, bietet einen Grundschutz bei Unfallen mit Chemikalien.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfélle
geschultes Personal

Einsatzkrafte

6.2
UmweltschutzmafRnahmen

Sofort Rettungskrafte hinzuziehen. Es sollen keine Mafinahmen ergriffen werden, die mit
personlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Samtliche
Zindquellen entfernen. Umgebung evakuieren. Nicht benétigtem und ungeschiitztem
Personal den Zugang verwehren. Verschittete Substanz nicht beriihren oder betreten.
Vorsicht Rutschgefahr; Vorsichtig gehen um Sturz zu vermeiden. Keine Funken, kein Rauchen
und keine Flammen im Gefahrenbereich. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Fir
ausreichende Luftung sorgen. Geeignete personliche Schutzausriistung anlegen.

Per Eintritt in einen abgeschlossenen Raum oder schlecht bellfteten Bereich, der mit Dampf,
Nebel oder Rauch kontaminiert ist, ist ohne die korrekte Atemschutzausrtstung und ein
sicheres Arbeitssystem duflerst gefahrlich. Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat
(Isoliergerat) tragen. Geeigneten Chemikalienschutzanzug tragen. Chemikalienfeste Stiefel.
Siehe auch Informationen in "Nicht fir Notfélle geschultes Personal".

Wermeiden Sie die Verbreitung und das Abflieen von freigesetztem Material sowie den
Kontakt mit dem Erdreich, Gewassern, Abfliissen und Abwasserleitungen. Die zustandigen
Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
(Abwassersysteme, Oberflachengewasser, Boden oder Luft). Stoff ist wasserverschmutzend.
Kann bei Freisetzung in groRen Mengen umweltschadlich sein. Verschuttete Mengen
aufnehmen. Bei kleinen Leckagen in umgrenzten Gewassern (d.h. Hafen) das Produkt mit
Schwimmbarrieren oder ahnlichen Vorrichtungen eindammen. Das ausgelaufene Produkt mit
spezifischen Absorbenzien von der Wasseroberflache aufsaugen. GroRere Leckagen in
offenen Gewassern sollten nach Moglichkeit mit Hilfe von Schwimmbarrieren oder anderen
mechanischen Vorrichtungen eingedammt werden. Wenn dies nicht moglich ist, sollte die
Ausbreitung des Austritts unter Kontrolle gebracht und das Produkt durch Abstreichen oder
andere geeignete mechanische MaRnahmen aufgenommen werden. Dispergenzien sollten nur
auf Anraten von Experten und, wo erforderlich, nur mit Zustimmung der 6rtlich zustandigen
Behodrden verwendet werden. Kontaminierte Materialien in geeigneten Tanks oder
Behaltnissen fir Recycling, Wiedergewinnung oder sichere Entsorgung.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Kleine freigesetzte Menge

GroRe freigesetzte Menge

6.4 Verweis auf andere
Abschnitte

Bamtliche Zindquellen entfernen. Undichte Stelle verschlieRen, wenn gefahrlos moglich.
Behalter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit inertem Material absorbieren und in einen
geeigneten Entsorgungsbehalter geben. Funkensichere Werkzeuge und explosionssichere
Gerate verwenden. Uber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Die
Methode und die benutzte Ausriistung muss mit den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften
und der industriellen Praxis Ubereinstimmen.

Bamtliche Ziindquellen entfernen. Undichte Stelle verschlieBen, wenn gefahrlos méglich.
Behélter aus dem Austrittsbereich entfernen. Sich der Freisetzung mit dem Wind néhern.
Eintritt in Kanalisation, Gewasser, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden.
Leckagebereich eindammen; Produkt darf nicht in die Kanalisation oder in Oberflachen- oder
Grundwasser gelangen. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand,
Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den 6rtlichen
Bestimmungen in einen dafiir vorgesehenen Behalter geben. Funkensichere Werkzeuge und
explosionssichere Gerate verwenden. Verschmutzte Absorptionsmittel kbnnen genauso
gefahrlich sein, wie das freigesetzte Material. Die Methode und die benutzte Ausristung muss
mit den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften und der industriellen Praxis Ubereinstimmen.
Uber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

Siehe Abschnitt 1 fir Kontaktinformationen im Notfall.

BrandbekampfungsmalRnahmen finden Sie in Abschnitt 5.

Siehe Abschnitt 8 fir Informationen bezlglich geeigneter personlicher Schutzausristung.
Siehe Abschnitt 12 fir Umweltschutzmassnahmen.

Siehe Abschnitt 13 fir weitere Angaben zur Abfallbehandlung.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte flr jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/Expositionsszenarien
hinzugezogen werden.

7.1 SchutzmaBRnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaRnahmen Geeignete personliche Schutzausriistung anlegen. Exposition vermeiden - vor Gebrauch
besondere Anweisungen einholen. Einwirkung wahrend der Schwangerschaft vermeiden. Vor
Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen. Nicht in die Augen oder auf die Haut
oder auf die Kleidung geraten lassen. Nicht schlucken. Aspirationsgefahr beim Verschlucken.
Kann in die Lunge gelangen und diese schadigen. Niemals mit dem Mund aufsaugen.
Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Kontakt mit verschittetem und ausgelaufenem
Produkt mit dem Erdreich und Oberflachengewassern vermeiden. Nur bei ausreichender
Bellftung verwenden. Bei unzureichender Liftung Atemschutzgerat tragen. Im
Originalbehalter oder einem zugelassenen Ersatzbehalter aufbewahren, der aus einem
kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest geschlossen halten. Entfernt von
Hitze, Funken, offenem Feuer oder anderen Ziindquellen lagern und anwenden.
Explosionsgeschiitzte elektrische Gerate (Liftung, Beleuchtung und Materialbewegung)
verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden. VorsichtsmaRnahmen zur Vermeidung
elektrostatischer Entladungen treffen. Behalter nicht wiederverwenden. Leere Behélter
enthalten Produktriickstdnde und kénnen gefahrlich sein.

Ratschlag zur allgemeinen Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet,

Arbeitshygiene gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Nach Umgang grindlich waschen. Kontaminierte
Kleidung und Schutzausriistung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt
8 fiir weitere Angaben zu Hygienemafinahmen.

7.2 Bedingungen zur Aufbewahren gemaR den értlichen Bestimmungen. In einem separatem, entsprechend
sicheren Lagerung unter zugelassenem Bereich lagern. An einem trockenen, kihlen und gut durchlifteten Ort von
Beriicksichtigung von unvertraglichen Materialien entfernt lagern (siehe Abschnitt 10). Unter Verschluss
Unvertraglichkeiten aufbewahren. Von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Samtliche Ziindquellen

entfernen. Von Oxidationsmitteln getrennt halten. Behélter bis zur Verwendung dicht
verschlossen und versiegelt halten. Behalter, welche gedffnet wurden, sorgfaltig verschlieRen
und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Lagerung und Verwendung nur in fur
dieses Produkt vorgesehenen GefalRen/Behaltern. Nicht in unbeschrifteten Behaltern
aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter
verwenden.

Dampfe von leichten Kohlenwasserstoffen konnen sich im Dampfraum der Tanks bilden.
Diese kénnen selbst bei Temperaturen unter dem normalen Flammpunkt des Produktes
entziindlich sein. Elektrostatische Aufladung und Ziindquellen wahrend des Abftillens, bei
Leckagen und Probenahmen aus dem Vorratstank vermeiden. Lagertanks nicht betreten. Falls
Zutritt zu Tanks erforderlich ist, sind die Vorschriften der Arbeitsgenehmigung zu beachten.
Der Eintritt in einen abgeschlossenen Raum oder schlecht bellifteten Bereich, der mit Dampf,
Nebel oder Rauch kontaminiert ist, ist ohne die korrekte Atemschutzausrtstung und ein
sicheres Arbeitssystem duf3erst gefahrlich. Wenn das Produkt gepumpt wird (z.B. beim
Abfiillen,beim Beladen oder bei Leckagen) und bei Probenahmen, besteht die Gefahr der
elektrostatischen Aufladung.Es muB sichergestellt sein,da® die verwendeten Gerate richtig
geerdet oder mit dem Tank verbunden sind. Elektrische Gerate diirfen nur verwendet werden,
wenn sie eigensicher sind ( z.B. durfen sie keine Funken erzeugen). Die Bildung von
explosionsgefahrlichen Luft-/Dampf- (oder Gas)-Gemischen ist auch bei tiefen
Umgebungstemperaturen méglich. Produkt-Dampfe aus Leckagen unter Druck stehender
Produkt-Leitungen bzw. Produkt-Dampfe, die mit heilen Oberflachen in Beriihrung kommen,
stellen eine Entziindungs- oder Explosionsgefahr dar. Putzlappen, Papier oder jedes andere
Material, das zur Absorption des verschutteten Produktes verwendet wurde, stellt eine
Brandgefahr dar und muR kontrolliert gesammelt und entsorgt werden.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Empfehlungen Siehe Abschnitt 1.2 sowie die Szenarien unter Exposition im Anhang, wo zutreffend.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausrustungen

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschldage und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte fiir jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

8.1 Zu liberwachende Parameter
Arbeitsplatz-Grenzwerte

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Expositionsgrenzwerte
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausristungen

[#ert-Butyl)methylether

Ethanol

2-Methylpropan-1-ol

Methanol

GKV_MAK (Osterreich).

MAK - Kurzzeitwerte: 360 mg/m?, 4 mal pro Schicht, 15 Minuten. Erstellt/
Revidiert: 7/2001

MAK - Kurzzeitwerte: 100 ppm, 4 mal pro Schicht, 15 Minuten. Erstellt/
Revidiert: 7/2001

MAK - Tagesmittelwert: 180 mg/m?, 4 mal pro Schicht, 8 Stunden.
Erstellt/Revidiert: 7/2001

MAK - Tagesmittelwert: 50 ppm, 4 mal pro Schicht, 8 Stunden. Erstellt/
Revidiert: 7/2001

GKV_MAK (Osterreich).

KZW: 3800 mg/m?, 3 mal pro Schicht, 60 Minuten. Erstellt/Revidiert:
7/2001

KZW: 2000 ppm, 3 mal pro Schicht, 60 Minuten. Erstellt/Revidiert:
7/2001

MAK - Tagesmittelwert: 1900 mg/m?, 3 mal pro Schicht, 8 Stunden.
Erstellt/Revidiert: 7/2001

MAK - Tagesmittelwert: 1000 ppm, 3 mal pro Schicht, 8 Stunden.
Erstellt/Revidiert: 7/2001

GKV_MAK (Osterreich).

MAK - Kurzzeitwerte: 600 mg/m?, 4 mal pro Schicht, 15 Minuten. Erstellt/
Revidiert: 3/2003

MAK - Kurzzeitwerte: 200 ppm, 4 mal pro Schicht, 15 Minuten. Erstellt/
Revidiert: 3/2003

MAK - Tagesmittelwert: 150 mg/m?, 4 mal pro Schicht, 8 Stunden.
Erstellt/Revidiert: 3/2003

MAK - Tagesmittelwert: 50 ppm, 4 mal pro Schicht, 8 Stunden. Erstellt/
Revidiert: 3/2003

GKV_MAK (Osterreich). Wird iiber die Haut absorbiert.

MAK - Kurzzeitwerte: 1040 mg/m?, 4 mal pro Schicht, 15 Minuten.
Erstellt/Revidiert: 3/2003

MAK - Kurzzeitwerte: 800 ppm, 4 mal pro Schicht, 15 Minuten. Erstellt/
Revidiert: 3/2003

MAK - Tagesmittelwert: 260 mg/m?3, 4 mal pro Schicht, 8 Stunden.
Erstellt/Revidiert: 3/2003

MAK - Tagesmittelwert: 200 ppm, 4 mal pro Schicht, 8 Stunden. Erstellt/
Revidiert: 3/2003

In diesem Abschnitt kénnen zwar spezifische zu tiberwachende Grenzwerte fiir bestimmte Komponenten erscheinen, in
entstandenen Nebeln, Dampfen oder Stauben kénnen aber auch andere Komponenten enthalten sein. Daher treffen die
angegebenen spezifischen zu Uberwachenden Grenzwerte nicht unbedingt auf das Produkt als Ganzes zu und werden nur fiir
allgemeine Informationszwecke angegeben.

Empfohlene
Uberwachungsverfahren

Falls dieses Produkt Inhaltsstoffe mit Expositionsgrenzen enthalt, kann eine persoénliche,
atmosphérische (bezogen auf den Arbeitsplatz) oder biologische Uberwachung erforderlich
sein, um die Wirksamkeit der Belliftung oder anderer Kontrolimanahmen und/oder die
Notwendigkeit der Verwendung von Atemschutzgeraten zu ermitteln. Es sollte ein Hinweis auf
Uberpriifungsnormen erfolgen, wie beispeilsweise der Folgende: Européische Norm DIN EN
689 (Arbeitsplatzatmosphéren - Anleitung zur Ermittlung der inhalativen Exposition gegentiber
chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und Messstrategie) Europaische Norm
DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmospharen - Leitfaden fur die Anwendung und den Einsatz von
Verfahren und Geraten zur Ermittlung chemischer und biologischer Arbeitsstoffe) Europaische
Norm DIN EN 482 (Exposition am Arbeitsplatz - Allgemeine Anforderungen an die
Leistungsfahigkeit von Verfahren zur Messung chemischer Arbeitsstoffe) Hinweis auf
nationale Anleitungsdokumente fiir Methoden zur Bestimmung gefahrlicher Stoffe wird
ebenfalls gefordert.

Abgeleitetes Kein-Effekt-Niveau

Name des Produkts / Typ Exposition Wert Population | Wirkungen
Inhaltsstoffs
Benzin DNEL |Kurzfristig 15 Minuten 1300 mg/m? Arbeiter Systemisch
Inhalativ
DNEL |Kurzfristig 15 Minuten 1100 mg/m? Arbeiter Ortlich
Inhalativ
DNEL |Langfristig 8 Stunden 840 mg/m? Arbeiter Ortlich
Inhalativ Zeitlich
gemittelter
Grenzwert
DNEL |Kurzfristig 15 Minuten 1200 mg/m? Verbraucher  |Systemisch
Inhalativ
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausristungen

(tert-Butyl)methylether

2-Ethoxy-2-methylpropan
(ETBE)

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

DNEL

Kurzfristig
Inhalativ
Langfristig
Inhalativ

Kurzfristig
Inhalativ

Langfristig Dermal

Langfristig
Inhalativ

Kurzfristig
Inhalativ

Langfristig Dermal

Langfristig
Inhalativ

Langfristig Oral

Kurzfristig
Inhalativ

Langfristig Dermal

Langfristig
Inhalativ

Langfristig
Inhalativ

Kurzfristig
Inhalativ

Langfristig Dermal

Langfristig
Inhalativ

Langfristig Oral

15 Minuten

24 Stunden
Zeitlich
gemittelter
Grenzwert

Zeitlich
gemittelter
Grenzwert,
Toxizitat bei
wiederholter
Verabreichung
Zeitlich
gemittelter
Grenzwert,
Toxizitat bei
wiederholter
Verabreichung

Zeitlich
gemittelter
Grenzwert,
Toxizitat bei
wiederholter
Verabreichung
Zeitlich
gemittelter
Grenzwert
Zeitlich
gemittelter
Grenzwert

Zeitlich
gemittelter
Grenzwert,
Toxizitat bei
wiederholter
Verabreichung
Zeitlich
gemittelter
Grenzwert,
Toxizitat bei
wiederholter
Verabreichung
Zeitlich
gemittelter
Grenzwert

Zeitlich
gemittelter
Grenzwert,
Toxizitat bei
wiederholter
Verabreichung
Zeitlich
gemittelter
Grenzwert,
Toxizitat bei
wiederholter
Verabreichung
Zeitlich
gemittelter
Grenzwert,
Toxizitat bei
wiederholter
Verabreichung

640 mg/m?

180 mg/m?

357 mg/m?

5100 mg/kg bw/
Tag

178.5 mg/m?

214 mg/m?

3570 mg/kg bw/
Tag

53.6 mg/m?

7.1 mg/kg bw/
Tag

2800 mg/m?

6767 mg/kg bw/
Tag

352 mg/m?

105 mg/m?®

1680 mg/m?

4060 mg/kg bw/
Tag

105 mg/m?

6 mg/kg bw/Tag

Verbraucher

Verbraucher

Arbeiter

Arbeiter

Arbeiter

Verbraucher

Verbraucher

Verbraucher

Verbraucher

Arbeiter

Arbeiter

Arbeiter

Arbeiter

Verbraucher

Verbraucher

Verbraucher

Verbraucher

Ortlich

Ortlich

Ortlich

Systemisch

Systemisch

Ortlich

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Ortlich

Systemisch

Systemisch

Systemisch

Systemisch
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausristungen
DNEL |Langfristig Zeitlich 63 mg/m? Verbraucher  |Ortlich
Inhalativ gemittelter
Grenzwert
Ethanol DNEL |Kurzfristig - 1900 mg/m? Arbeiter Ortlich
Inhalativ
DNEL (Langfristig Dermal Zeitlich 343 mg/kg bw/ |Arbeiter Systemisch
gemittelter Tag
Grenzwert
DNEL |Langfristig Zeitlich 950 mg/m? Arbeiter Systemisch
Inhalativ gemittelter
Grenzwert
DNEL |Kurzfristig - 950 mg/m? Verbraucher Ortlich
Inhalativ
DNEL (Langfristig Dermal Zeitlich 206 mg/kg bw/ |Verbraucher  |Systemisch
gemittelter Tag
Grenzwert
DNEL |Langfristig Zeitlich 114 mg/m?® Verbraucher  [Systemisch
Inhalativ gemittelter
Grenzwert
DNEL |Langfristig Oral Zeitlich 87 mg/kg bw/ Verbraucher  |Systemisch
gemittelter Tag
Grenzwert
Methanol DNEL (Langfristig Dermal Zeitlich 40 mg/kg bw/ Arbeiter Systemisch
gemittelter Tag
Grenzwert
DNEL |Langfristig Zeitlich 260 mg/m? Arbeiter Systemisch
Inhalativ gemittelter
Grenzwert
DNEL (Kurzfristig Dermal - 40 mg/kg bw/ Arbeiter Systemisch
Tag
DNEL |Kurzfristig - 260 mg/m? Arbeiter Systemisch
Inhalativ
DNEL |Kurzfristig - 260 mg/m? Arbeiter Ortlich
Inhalativ
DNEL |Langfristig Zeitlich 260 mg/m? Arbeiter Ortlich
Inhalativ gemittelter
Grenzwert
DNEL (Langfristig Dermal Zeitlich 8 mg/kg bw/Tag |Verbraucher  |Systemisch
gemittelter
Grenzwert
DNEL |Langfristig Zeitlich 50 mg/m?® Verbraucher  [Systemisch
Inhalativ gemittelter
Grenzwert
DNEL (Kurzfristig Dermal - 8 mg/kg bw/Tag |Verbraucher  |Systemisch
DNEL |Kurzfristig - 50 mg/m3 Verbraucher  |Systemisch
Inhalativ
DNEL |Kurzfristig - 50 mg/m3 Verbraucher  |Ortlich
Inhalativ
DNEL |Langfristig Zeitlich 50 mg/m?® Verbraucher  |Ortlich
Inhalativ gemittelter
Grenzwert
DNEL |Kurzfristig Oral - 8 mg/kg bw/Tag |Verbraucher  |Systemisch
DNEL |Langfristig Oral Zeitlich 8 mg/kg bw/Tag |Verbraucher  |Systemisch
gemittelter
Grenzwert
Abgeschitzte Nicht-Effekt-Konzentration
Name des Produkts / Inhaltsstoffs Typ Details zum Wert Methodendetails
Kompartiment
[fert-Butyl)methylether PNEC |Frischwasser 5.1 mgl/l Bewertungsfaktoren
PNEC |Marin 0.26 mg/I Bewertungsfaktoren
PNEC |Periodische Freisetzung |47.2 mg/l Bewertungsfaktoren
PNEC |Abwasserbehandlungsanlage | 71 mg/I Bewertungsfaktoren
PNEC |Suflwassersediment 23 mg/kg dwt Verteilungsgleichgewicht
PNEC |Meerwassersediment 1.62 mg/kg dwt Verteilungsgleichgewicht
PNEC |Boden 1.62 mg/kg dwt Verteilungsgleichgewicht
2-Ethoxy-2-methylpropan (ETBE) PNEC |Frischwasser 0.51 mg/l Bewertungsfaktoren
PNEC |Meerwassersediment 0.02 mg/kg wwt Verteilungsgleichgewicht
PNEC |Periodische Freisetzung | 1.1 mg/l Bewertungsfaktoren
PNEC |SuRwassersediment 0.62 mg/kg wwt Verteilungsgleichgewicht
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristungen

PNEC |Marin 0.017 mgl/l Bewertungsfaktoren
PNEC |Boden 0.24 mg/kg wwt Verteilungsgleichgewicht
PNEC |Abwasserbehandlungsanlage | 12.5 mg/I Bewertungsfaktoren
Ethanol PNEC |Frischwasser 0.96 mg/I Bewertungsfaktoren
PNEC |Marin 0.79 mg/l Bewertungsfaktoren
PNEC |Frischwasser 2.75 mg/l Bewertungsfaktoren
PNEC |SufRwassersediment 3.6 mg/kg dwt Verteilungsgleichgewicht
PNEC |Boden 0.63 mg/kg dwt Bewertungsfaktoren
PNEC |Abwasserbehandlungsanlage | 580 mg/| Bewertungsfaktoren
PNEC |Sekundarvergiftung 720 mg/kg Bewertungsfaktoren

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Kbsauganlage oder eine andere technische Einrichtung vorsehen, um die relevanten

Steuerungseinrichtungen Konzentrationen in der Luft unter den jeweils zulassigen Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten.
Alle Aktivitaten mit Chemikalien sollten hinsichtlich der damit verbundenen Gesundheitsrisiken
evaluiert werden, um sicherzustellen, dass jede Exposition unter ausreichend kontrollierten
Bedingungen geschieht. Persénliche Schutzausriistung sollte erst dann in Betracht gezogen
werden, nachdem andere KontrolimalRnahmen (z. B. Kontrollen technischer Art) entsprechend
evaluiert wurden. Persdnliche Schutzausriistung sollte den jeweils gliltigen Normen
entsprechen, geeignet fiir den Verwendungszweck sein, in gutem Zustand gehalten und
vorschriftsmaRig gewartet werden. Personliche Schutzausristung unter Beachtung der glltigen
Normen auswahlen. Dazu wenden Sie sich bitte an ihren Lieferanten fiir Persénliche
Schutzausristung. Weitere Informationen zu Standards erhalten Sie von |hrer national
zustandigen Organisation.
Die endgliltige Wahl der Schutzausriistung wird sich nach der Geféahrdungsbeurteilung richten.
Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass alle Teile der persdnlichen Schutzausriistung
miteinander kompatibel sind.

Individuelle SchutzmaBnahmen

Hygienische MaBnahmen Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages
ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch griindlich Hande, Unterarme
und Gesicht. Stellen Sie sicher, dass in der Nahe des Arbeitsbereichs Augenspulstationen und
Sicherheitsduschen vorhanden sind.

Atemschutz Wenn technische Absaug- oder Liftungsmafinahmen nicht mdglich oder unzureichend sind,
muss ein geeignetes Atemschutzgerat getragen werden. Besteht das Risiko einer
Uberschreitung des/ von Expositionsgrenzwertes/ n, muss ein geeignetes Atemschutzgerat
getragen werden. Die Wahl eines geeigneten Atemschutzgerates hangt von der Durchfiihrung
einer Analyse der Arbeitsplatzumgebung und der durchzufiihrenden Tatigkeit ab. Falls
erforderlich muss das Atemschutzgerat fir den Gebrauch in einer definierten explosionsféhigen
Atmosphare zertifiziert worden sein (EX Kennzeichnung). Vor jeder Verwendung ist die
Passform des Atemschutzgerates und der richtige Sitz der angelegten Ausristung zu prifen.
Siehe Euronorm EN 529 fur weitere Anleitungen Uber die Wahl, den Gebrauch, die Pflege und
Wartung von Atemschutzgeréaten.

In folgenden Situationen ist ein geeignetes Atemschutzgerat zu tragen (Umgebungsluft
unabhangig):

- wenn die Arbeitsplatzatmosphare flr die menschliche Gesundheit und die Umwelt als
unmittelbar gefahrlich eingestuft wird

- wenn Sauerstoffmangel am Arbeitsplatz droht

- wenn die Arbeitsplatzatmosphare unkontrolliert ist

- wenn die Arbeitsplatzatmosphéare nicht bekannt ist

- wenn Gefahr fir BewuRtlosigkeit oder Erstickung droht

- wenn Eintritt in einen engen Raum erforderlich wird

- wenn das Risiko eines Gasaustritts besteht, der zu einer Explosion oder einem Brand flihren
kdnnte

- wenn die Schadstoffkonzentration in der Atmosphare die hdchstzulassige
Schadstoffkonzentration des Filtergerates Ubersteigt

- wenn die Schadstoffe geruchsarm sind und vom Trager eines Filtergerats durch Geschmack
oder Geruch bei der Abnutzung oder Séttigung des Filteres unbemerkt bleiben

- wenn das Risiko einer Uberschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes fiir Schwefelwasserstoff
besteht.

Nur bei ausreichender Beluftung verwenden.

Soweit Atemschutz erforderlich ist, sind geeignete Filtergerate zu tragen, es sei denn,
umgebungsluftunabhangige Atemschutzgerate miissen eingesetzt werden.

Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/
Aerosol/Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausristungen

Augen-/Gesichtsschutz
Hautschutz
Handschutz

Empfohlen: asfilter: geeignet fiir Gase/Dampfe. Filtertyp: AX
Gasfilter: geeignet fiir Gase/Dampfe. Filtertyp: A
Kombi-Filtergerat: geeignet fir Gase/Dampfe und Partikel (Staub, Rauch,
Nebel, Aerosol). Filtertyp: AP

Schutzbrille.

Allgemeine Angaben:

Da die jeweiligen Arbeitsumgebungen und Methoden der Materialhandhabung variieren,
mussen fur jede geplante Anwendung Sicherheitsverfahren entwickelt werden. Die Auswabhl
der korrekten Schutzhandschuhe hangt von den gehandhabten Chemikalien und den Arbeits-
und Gebrauchsbedingungen ab. Die meisten Handschuhe bieten nur fur einen begrenzten
Zeitraum Schutz, bevor sie entsorgt und ausgetauscht werden miissen (selbst bei den besten
chemikalienbestandigen Handschuhen kommt es nach wiederholter Exposition gegentber
Chemikalien zum Durchbruch).

Die Handschuhe sollten in Ricksprache mit dem Ausruster/Hersteller und unter
Berlcksichtigung einer umfassenden Beurteilung der Arbeitsbedingungen ausgewahlt werden.

Chemikalienbestandige Handschuhe tragen.

Handschuhe nicht wieder verwenden.

Bei Schutzhandschuhen kommt es im Verlauf der Zeit aufgrund physikalischer und chemischer
Schadigung zu VerschleiRerscheinungen. Handschuhe regelmaRig prifen und ersetzen.
Schutzhandschuhe missen widerstandsfahig gegen mechanische Einwirkungen sein (Abrieb,
Schnittfestigkeit und Stichfestigkeit).

Wie haufig sie ersetzt werden miissen, hangt von den Umsténden der Benutzung ab.

Durchbruchzeit:

Daten zu Durchbruchzeiten werden von Handschuhherstellern unter Laborprifbedingungen
erfasst und geben an, wie lange ein Handschuh eine wirksame Permeationsbestandigkeit
bietet. Bei der Befolgung von Empfehlungen zu den Durchbruchzeiten ist es wichtig, die
tatsachlichen Bedingungen am Arbeitsplatz zu beriicksichtigen. Holen Sie vom
Handschuhausrister stets aktuelle technische Informationen zu den Durchbruchzeiten der
empfohlenen Handschuhtypen ein.

Wir geben zur Auswahl von Handschuhen folgende Empfehlungen ab:

Standiger Kontakt:

Handschuhe mit einer Mindest-Durchbruchzeit von 240 Minuten oder besser > 480 Minuten,
falls geeignete Handschuhe bezogen werden kénnen.

Wenn keine geeigneten Handschuhe erhaltlich sind, die dieses Schutzniveau bieten, sind
Handschuhe mit kirzeren Durchbruchzeiten akzeptabel, solange ein adaquates Pflege- und
Austauschprogramm flr die Handschuhe eingerichtet und befolgt wird.

Kurzzeitiger/Spritzschutz:

Empfohlene Durchbruchzeiten siehe oben.

BekanntermafRen werden bei kurzzeitiger, vortibergehender Exposition haufig Handschuhe mit
kiirzeren Durchbruchzeiten getragen. Daher muss ein adaquates Pflege- und
Austauschprogramm eingerichtet und strikt befolgt werden.

Handschuhdicke:

Fuar allgemeine Anwendungen empfehlen wir Ublicherweise Handschuhe mit einer Dicke von
mehr als 0,35 mm.

Wir weisen ausdrucklich darauf hin, dass die Handschuhdicke kein Garant fiir die Resistenz
des Handschuhs gegenuber einer speziellen Chemikalie darstellt, da die Permeationswirkung
von der Zusammensetzung des Handschuhmaterials abhangig ist. Aus diesem Grund sollte die
Auswahl der Handschuhe unter Beriicksichtigung der Arbeitsbedingungen und der
Durchdringungszeit erfolgen.

Die Handschuhdicke kann zudem je nach Hersteller, Handschuhart und Modell abweichen. Aus
diesem Grund sollten die technischen Daten des Herstellers immer in die Auswahl von
passenden Handschuhen fir die entsprechende Arbeit miteinbezogen werden.

Hinweis: Abhangig von der ausgetibten Tatigkeit konnen Handschuhe mit abweichender Dicke
fur eine spezielle Arbeit erforderlich sein. Zum Beispiel:
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausristungen

Haut und Korper

Bezieht sich auf den
Standard:

Begrenzung und
Uberwachung der
Umweltexposition

* Diinnere Handschuhe (bis zu 0,1 mm oder diinner) kdnnen dort erforderlich sein, wo ein
hoher Grad an Fingerfertigkeit gefordert ist. Allerdings ist die Schutzwirkung dieser
Handschuhe eher auf eine sehr kurze Zeit beschrénkt, deshalb werden sie Ublicherweise in
Form von Einweghandschuhen verwendet.

* Dickere Handschuhe (bis zu 3 mm oder dicker) kénnen dort erforderlich sein, wo ein
erhdhtes mechanisches (auch chemisches) Risiko, wie Abrieb oder Punktierung, besteht.

Empfohlen: Nitrilhandschuhe. Die Anwesenheit von aromatischen Kohlenwasserstoffen
im Produkt verkurzt die Schutzdauer von Nitril-Handschuhen betrachtlich.
Nitrilhandschuhe dirfen nicht wiederverwendet werden, wenn sie mit
aromatischen Kohlenwasserstoffen in Kontakt kamen.

Schutzhandschuhe aus Fluorkautschuk (Fluorelastomer) sind besténdig
gegen Kohlenwasserstoffe und einem breiten Spektrum von Chemikalien.
Chemikalienbestandigen Schutzhandschuh mit mehrlagigen Folienschichten
als Innenhandschuh und darlber einen aus Nitril bestehenden
AuRenhandschuh tragen. Der Auflenhandschuh dient Giberwiegend dem
Schutz des Innenhandschuhs vor mechanischen Beschadigungen,
insbesondere Einschnitten.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Schutzschuhe, die gegen Chemikalien hochresistent sind.

Bei Zindgefahr sind schwer entflammbare Schutzkleidung und Handschuhe zu tragen.
Bezieht sich auf den Standard: ISO 11612

Bei Zlindgefahr durch statische Elektrizitat ist anti-statische Schutzkleidung zu tragen. Um
maximale Wirkung gegen statische Elektrizitat zu erzielen, missen Arbeitskleidung, Schuhe
und Handschuhe gleichfalls antistatisch sein.

Bezieht sich auf den Standard: EN 1149

Baumwoll- oder Polyester-/Baumwoll-Overalls bieten lediglich Schutz gegen leichte
oberflachliche Kontamination.

Bei hohem Risiko der Hautkontamination (dies betrifft erfahrungsgeman unter anderem
folgende Tatigkeiten: Reinigungsarbeiten, Wartung und Instandhaltung, Ab- und Umfillen,
Probeentnahme, Reinigung von Produktaustritten) sind ein Chemikalienschutzanzug und
Stiefel erforderlich.

Arbeitskleidung/ Overalls sollten regelmalig gewaschen werden. Kontaminierte Arbeitskleidung
darf nur durch Fachfirmen, die Gber die Art der Kontamination informiert wurden, gereinigt
werden. Kontaminierte Arbeitskleidung ist grundsatzlich getrennt von nicht kontaminierter/
privater Kleidung aufzubewahren.

Atemschutz: EN 529

Handschuhe: EN 420, EN 374
Augenschutz: EN 166

Halbmaske mit Filter: EN 149
Halbmaske mit Filter und Ventil: EN 405
Halbmaske: EN 140 plus Filter
Vollmaske: EN 136 plus Filter
Partikelfilter: EN 143

Gas-/kombinierte Filter: EN 14387

Emissionen von Belliftungs- und Prozessgeraten sollten tberpriift werden, um sicherzugehen,
dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze geniligen. In einigen Fallen werden
Abluftwéscher, Filter oder technische Anderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein,
um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Physikalischer Zustand
Farbe
Geruch
Geruchsschwelle
pH-Wert
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedebeginn und Siedebereich

Flammpunkt

Flussigkeit.

Gelb.

Benzin

P7025 ppm (Basierend auf Benzin)

Micht anwendbar. Basierend auf Loslichkeit in Wasser (Sehr schwer I8slich in Wasser)
FZ60°C (<-76°F) (Basierend auf Benzin)

30 bis 215°C (86 bis 419°F)

Offenem Tiegel: <-20°C (<-4°F) [Cleveland.]

Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht verfiigbar.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Entziindbarkeit (fest,
gasformig)

Obere/untere Entziindbarkeits-
oder Explosionsgrenzen

Dampfdruck
Dampfdichte
Relative Dichte

Dichte
Loslichkeit(en)
Verteilungskoeffizient: n-

Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur

Zersetzungstemperatur
Viskositat
Explosive Eigenschaften

Oxidierende Eigenschaften

9.2 Sonstige Angaben
Keine weiteren Informationen.

Nicht anwendbar. Basierend auf dem physikalischen Zustand.

Unterer Wert: 0.6%

Oberer Wert: 8%

45 bis 90 kPa (337.5 bis 675 mm Hg) [37.8°C (100°F)]

3 bis 4 [Luft = 1]

P762 bis 0.88 [bei 15° C Basierend auf Concawe Kategorie: Naphtha, niedrig siedend
(Benzin)]

720 bis 775 kg/m? (0.72 bis 0.775 g/cm?) bei 15°C

gehr schwer |8slich in Wasser

icht anwendbar. Basierend auf Benzin - Substanz ist ein Kohlenwasserstoff-UVCB.
Standardtests fir diesen Endpunkt sind nur fir einfache Substanzen konzipiert und eignen
sich nicht fur diese komplexe Substanz.

280 bis 470°C (536 bis 878°F) (Basierend auf Concawe Kategorie: Naphtha, niedrig
siedend (Benzin))

Nicht verfugbar.
Kinematisch: <7 mm?/s (<7 cSt) bei 40°C

Basierend auf Benzin - Keine explosiven Eigenschaften aufgrund der Struktur und der
Sauerstoffbilanz.

Pasierend auf Benzin - Keine oxidierenden Eigenschaften aufgrund der Struktur.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

10.2 Chemische Stabilitat

10.3 Moglichkeit
gefahrlicher Reaktionen

10.4 Zu vermeidende
Bedingungen

10.5 Unvertragliche
Materialien

10.6 Gefahrliche
Zersetzungsprodukte

Zu diesem Produkt gibt es keine spezifischen Testdaten. Weitere Informationen finden Sie
unter ,Zu Vermeidende Bedingungen® und ,Unvertragliche Materialien®.

Das Produkt ist stabil.

Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefahrlichen
Reaktionen auf.

Unter normalen Lagerbedingungen und bei normaler Anwendung tritt keine gefahrliche
Polymerisation auf.

Kiie maglichen Ziindquellen (Funke, Flamme) vermeiden. Behalter nicht unter Druck setzen,
aufschneiden, schweif3en, hartléten, I6ten, anbohren, schleifen und von Hitze und Zindquellen
fernhalten. Dampf nicht in niedrigen oder geschlossenen Bereichen ansammeln lassen.

Reaktiv oder inkompatibel mit den folgenden Stoffen: oxidierende Materialien.

Phter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefahrlichen
Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

Name des Produkts / Resultat / Testbehorde / Spezies Dosis Exposition Bemerkungen
Inhaltsstoffs Wirkungsweg Nummer
l?enzin LC50 Inhalativ OECD- 403 Ratte >7630 mg/m? 4 Stunden Basierend
Dampf aquivalent Nominal auf Benzin
LC50 Inhalativ OECD- 403 Ratte >5610 mg/m? 4 Stunden Basierend
Dampf aquivalent analytisch auf Benzin
LD50 Dermal OECD 402 Kaninchen >2000 mg/kg - Basierend
auf Benzin
LD50 Oral OECD- 401 Ratte >5000 mg/kg - Basierend
aquivalent auf Benzin
(tert-Butyl)methylether LC50 Inhalativ OECD 403 Ratte 85 mg/l 4 Stunden
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Dampf

LD50 Dermal OECD 402 Ratte >2000 mg/kg - -
LD50 Oral OECD 401 Ratte >2000 mg/kg -
2-Ethoxy- LC50 Inhalativ OECD 403 Ratte >5.88 mg/| 4 Stunden -
2-methylpropan (ETBE) Dampf
LD50 Dermal OECD 402 Ratte >2000 mg/kg - -
LD50 Oral OECD 401 Ratte >2003 mg/kg - -
Ethanol LC50 Inhalativ OECD- 403 Ratte 124.7 mg/l 4 Stunden Basierend
Dampf aquivalent auf Ethanol
LC50 Inhalativ OECD- 403 Ratte 116.9 mg/| 4 Stunden Basierend
Dampf aquivalent auf Ethanol
LC50 Inhalativ OECD- 403 Ratte 133.8 mg/l 4 Stunden Basierend
Dampf aquivalent auf Ethanol
LD50 Oral OECD 401 Ratte 10470 mg/kg - Basierend
auf Ethanol
2-Methylpropan-1-ol LC50 Inhalativ - - Ratte 19200 mg/m? 4 Stunden -
Dampf
LD50 Dermal - - Kaninchen - 2460 mg/kg - -
Mannlich,
Weiblich
LD50 Oral - - Ratte - 3350 mg/kg - -
Weiblich
Methanol LC50 Inhalativ keine - Ratte 128.2 mg/l 4 Stunden Basierend
Dampf Richtlinie auf
Methanol
LC50 Inhalativ keine - Ratte 130.7 mg/l 4 Stunden Basierend
Dampf Richtlinie auf
Methanol
LC50 Inhalativ keine - Ratte >115.9 mg/| 4 Stunden Basierend
Dampf Richtlinie auf
Methanol
LC50 Inhalativ keine - Ratte 87.5 mg/l 6 Stunden Basierend
Dampf Richtlinie auf
Methanol
LC50 Inhalativ keine - Ratte 92.6 mg/l 6 Stunden Basierend
Dampf Richtlinie auf
Methanol
LC50 Inhalativ keine - Ratte 82.1 mg/l 6 Stunden Basierend
Dampf Richtlinie auf
Methanol
LD50 Oral keine - Ratte >1187 mg/kg - Basierend
Richtlinie auf
Methanol
Schétzungen akuter Toxizitét
Wirkungsweg ATE-Wert
Nicht verfugbar.
Reizung/Verdtzung
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Name des Produkts / Testbehorde / Spezies Wirkungsweg /  Testkonzentration Bemerkungen
Inhaltsstoffs Testnummer Resultat
Benzin OECD 404 Kaninchen Haut - Reizend - Basierend auf
Benzin
OECD- 405 Kaninchen Augen - Nicht - Basierend auf
aquivalent reizend auf die Benzin
Augen.
(tert-Butyl)methylether OECD 404 Kaninchen Haut - Reizung - -
OECD 405 Kaninchen Augen - Nicht - -
reizend auf die
Augen.
2-Ethoxy- OECD 404 Kaninchen Haut - Wirkt nicht - -
2-methylpropan (ETBE) hautreizend.
OECD 405 Kaninchen Augen - Nicht - -
reizend auf die
Augen.
Ethanol OECD 404 Kaninchen Haut - Wirkt nicht - Basierend auf
hautreizend. Ethanol
OECD 405 Kaninchen Augen - - Basierend auf
Hornhauttribung Ethanol
OECD 405 Kaninchen Augen - Irislasion - Basierend auf
Ethanol
OECD 405 Kaninchen Augen - Reizend - Basierend auf
Ethanol
2-Methylpropan-1-ol OECD 404 Kaninchen Haut - Reizend - Basierend auf
2-Methylpropan-
1-ol; Isobutanol
OECD 405 Kaninchen Augen - Stark - Basierend auf
reizend 2-Methylpropan-
1-ol; Isobutanol
Methanol keine Richtlinie - Kaninchen Haut - Wirkt nicht - Basierend auf
hautreizend. Methanol
keine Richtlinie - Kaninchen Augen - Nicht - Basierend auf
reizend auf die Methanol
Augen.
Sensibilisierender Stoff
Name des Produkts / Wirkungsweg Testbehorde / Spezies Resultat Bemerkungen
Inhaltsstoffs Testnummer
Benzin Haut OECD- 406 Meerschweinchen  Njjcht Basierend auf
aquivalent sensibilisierend Benzin
(tert-Butyl)methylether Haut OECD 406 Meerschweinchen  Njcht -
sensibilisierend
2-Ethoxy- Haut OECD 406 Meerschweinchen - Njcht -
2-methylpropan (ETBE) sensibilisierend
Methanol Haut OECD 406 Meerschweinchen  Njcht Basierend auf
sensibilisierend Methanol
KEIMZELLMUTAGENITAT
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Name des Produkts / Testbehorde / Zelle Typ Resultat Bemerkungen
Inhaltsstoffs Testnummer
Benzin OECD- - Versuch: In  Subjekt: Negativ Basierend auf Benzin
aquivalent 476 vitro Saugetier - Art
nicht bestimmt
OECD- - Versuch: In  Subjekt: Negativ Basierend auf Benzin
aquivalent 471 vitro Nichtsaugetierart
EPA OPPTS 870. Zelle: Keim Versuch: In  Subjekt: Negativ Basierend auf
5395 Vivo Unbekannt Benzindampfkondensat
OECD- Zelle: Keim  Versuch: In Subjekt: Negativ Basierend auf Benzin
aquivalent 475 Vivo Unbekannt
(tert-Butyl)methylether EU B 13/14 - Versuch: In  Subjekt: Negativ -
vitro Nichtsaugetierart
OECD 471 - Versuch: In  Subjekt: Negativ -
vitro Nichtsaugetierart
OECD 476 - Versuch: In Subjekt: Negativ -
vitro Nichtsaugetierart
OECD- - Versuch: In  Subjekt: Negativ -
aquivalent 473 vitro Nichtsdugetierart
OECD- Zelle: Versuch: In  Subjekt: Negativ -
aquivalent 486 Somatisch  vivo Unbekannt
EPA-aquivalent  Zelle: Versuch: In  Subjekt: Negativ -
OPPTS 870.5385 Somatisch  vivo Unbekannt
EPA-aquivalent Zelle: Versuch: In  Subjekt: Negativ -
OPPTS 798.5385 Somatisch  vivo Unbekannt
2-Ethoxy- OECD- - Versuch: In  Subjekt: Negativ -
2-methylpropan aquivalent 476 vitro Saugetier - Art
(ETBE) nicht bestimmt
OECD- - Versuch: In Subjekt: Negativ -
aquivalent 473 vitro Saugetier - Art
nicht bestimmt
OECD 471 - Versuch: In  Subjekt: Negativ -
vitro Nichtsaugetierart
OECD- Zelle: Versuch: In  Subjekt: Negativ -
aquivalent 474 Somatisch  vivo Unbekannt
Ethanol OECD- - Versuch: In  Subjekt: Negativ Basierend auf
aquivalent 476 vitro Séaugetier - Art Ethanol
nicht bestimmt
OECD- - Versuch: In  Subjekt: Negativ Basierend auf
aquivalent 473 vitro Nichtsdugetierart Ethanol
OECD- Zelle: Keim  Versuch: In  Subjekt: Negativ Basierend auf
aquivalent 478 Vivo Unbekannt Ethanol
Methanol OECD 471 - Versuch: In  Subjekt: Negativ Basierend auf
vitro Saugetier-Tier Methanol
OECD 476 - Versuch: In  Subjekt: Negativ Basierend auf
vitro Saugetier-Tier Methanol
- Zelle: Versuch: In  Subjekt: Negativ Basierend auf
Somatisch  vitro Saugetier-Tier Methanol
OECD 474 Zelle: Versuch: In  Subjekt: Negativ Basierend auf
Somatisch  vivo Saugetier-Tier Methanol
OECD 473 Zelle: Versuch: In  Subjekt: Negativ Basierend auf
Somatisch  vivo Saugetier-Tier Methanol
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

Karzinogenitat

Kann genetische Defekte verursachen.

Name des Produkts / Testbehorde / Spezies  Wirkungsweg Exposition  Resultat Bemerkungen
Inhaltsstoffs Testnummer
Benzin OECD- 451 Ratte Inhalativ 113 Negativ Basierend auf
aquivalent Wochen Benzin
OECD- 451 Maus Dermal 102 Negativ Basierend auf
aquivalent Wochen Benzin
(tert-Butyl)methylether EPA OTS 798. Ratte Inhalativ 2 Jahre Positiv beschrankte
3300 Relevanz fiir
den Menschen
Ethanol EPA OPPTS Maus Oral 105 Positiv Basierend auf
870.4200 Wochen Ethanol
OECD- - Ratte Oral 104 Negativ Basierend auf
aquivalent Wochen Ethanol
Methanol OECD 453 Maus Inhalativ 24 Monate  Negativ Basierend auf
Methanol
OECD 453 Ratte Inhalativ 24 Monate  Negativ Basierend auf
Methanol

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

Reproduktionstoxizitét

Kann Krebs erzeugen

Name des Produkts / Testbehdrde/ Spezies Wirkungsweg Exposition Entwicklungs- Maternale Fruchtbarkeit Bemerkungen
Inhaltsstoffs Testnummer Toxizitét
l?enzin OECD 416 Ratte Inhalativ = 2 - - Negativ Basierend
generation auf
Benzindampfkondensat
OECD 414 Ratte Inhalativ. 14 Tage Negativ - - Basierend
auf Benzin
(tert-Butyl) keine - Ratte Inhalativ. = 2 - - Negativ Keine
methylether Richtlinie generation Auswirkungen
beobachtet.
OECD- 414 Ratte Inhalativ 9 Tage Negativ - - Keine
aquivalent Auswirkungen
beobachtet.
2-Ethoxy- OECD 416 Ratte Oral 2 - - Negativ Keine
2-methylpropan generation Auswirkungen
(ETBE) beobachtet.
OECD 414 Ratte Oral 2 Wochen  Negativ - - Keine
Auswirkungen
beobachtet.
Ethanol OECD- 416 Ratte Oral 2 - - Positiv.  Basierend
aquivalent generation auf Ethanol
OECD- 414 Ratte Inhalativ. 18 Tage Negativ - - Basierend
aquivalent auf Ethanol
Methanol OECD- 414 Ratte Inhalativ. =~ 2 - - Negativ Basierend
aquivalent generation auf
Methanol
OECD- 414 Maus Inhalativ. = 2 - - Negativ Basierend
aquivalent generation auf
Methanol
OECD- 414 Ratte Inhalativ. 10 Tage Negativ - Negativ Basierend
aquivalent auf
Methanol
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgedndert gemaR Verordnung (EU) 2015/830

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

OECD- 414 Maus Inhalativ 5 Tage Negativ - Negativ Basierend
aquivalent auf
Methanol
Schlussfolgerung / Phtwicklung: Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
Zusammenfassung Fruchtbarkeit: Auf Basis der verfligbaren Daten sind die Kriterien fir eine Einstufung nicht erfiillt.

Wirkungen auf/iber Laktation: Nicht eingestuft. Auf Basis der verfiigbaren Daten sind die
Kriterien fir eine Einstufung nicht erfuillt.

Spezifische Organ-toxizitat

Name des  Gefahr Testbehorde / Spezies Wirkungswes  Typ Dosis Exposition Zielorgane Bemerkungen
Produkts / Testnummer
Inhaltsstoffs
Benzin STOT - RE EPA- OPPTS Ratte Inhalativn. NOAEC  >1 mgl/l 90 Tage - Basierend
aquivalent 870. /6 auf Benzin
3465 Stunden
STOT - RE OECD- 453 Ratte Inhalativ.  NOAEC >1mg/l 2Jahre - Basierend
aquivalent /6 auf Benzin
Stunden
(tert-Butyl) STOT-SE OECD 401 Ratte Oral LOAEL >2000 - - -
methylether mg/kg bw
STOT - SE OECD- 402 Ratte Dermal LOAEL >2000 - - -
aquivalent mg/kg bw
STOT - RE OECD- 408 Ratte Oral NOAEL >100mg/ 13 Nieren -
&quivalent kg bw/ Wochen
Tag
STOT -RE OECD- 403 Ratte Inhalativ.  LOAEL >20 mg/l 4 - -
aquivalent Stunden
STOT -RE EPA OTS Ratte Inhalativ. NOAEC  >1 mgl/l 13 Nieren, -
798. /6 Wochen Leber,
2450 Stunden Nebennieren,
Driisen
2-Ethoxy- STOT - RE EPA OTS Maus Inhalativn. NOAEC  >250 ppm 90 Tage; Leber -
2-methylpropan 798. 6
(ETBE) 2450 Stunden
pro Tag
STOT -RE EPA OTS Ratte Inhalativ. . NOAEC  >250 ppm 90 Tage; Hoden, -
798 6 Knochenmark
2450 Stunden
pro Tag
STOT -RE EPA OTS Ratte Inhalativn. NOAEC  >250 ppm 90 Tage; - -
798. 6
2450 Stunden
pro Tag
Ethanol STOT -RE OECD- 408 Ratte Oral NOAEL >100mg/ 14 Magen- Basierend
aquivalent kg Wochen Darm-  auf Ethanol
Trakt
Leber
Nieren
STOT-SE OECD 401 Ratte Oral LOAEL >2000 - - Basierend
mg/kg auf Ethanol
- - - Ratte Inhalativ.  NOAEL >1mg/l6 18 Tage - -
Stunden
- - - Ratte Inhalativ.  LOAEL >2000 4 - Basierend
ppmV Stunden auf Ethanol
Methanol STOT -SE - - Séugetier Oral LOAEL 2000 mg/ - Augen  Basierend
- Art kg auf
nicht Methanol
bestimmt
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang ll, abgedndert gemaR Verordnung (EU) 2015/830

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

STOT-RE OECD 453

Séugetier Inhalatv. NOAEC 0.13mg/l 20 Herz Basierend
- _Art Stunden/ Gehirn  auf
nicht Tage Leber  Methanol

bestimmt

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

Angaben zu
wahrscheinlichen
Expositionswegen

BTOT - SE: Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen. Betroffene Organe: Zentrales

Nervensystem (ZNS). Basierend auf Akute Wirkung beim Menschen.
STOT - RE: Nicht eingestuft. Auf Basis der verfigbaren Daten sind die Kriterien fir eine
Einstufung nicht erfiillt. Bewertung erfolgte durch den Beweiskraft-Ansatz.

Zu erwartende Eintrittswege: Dermal, Inhalativ.

Mogliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Inhalativ
Verschlucken

Hautkontakt
Augenkontakt

Kann Depression des zentralen Nervensystems (ZNS) verursachen. Kann Schlafrigkeit und
Benommenheit verursachen.

Reizt den Mund, Hals und den Magen. Aspirationsgefahr beim Verschlucken - schadlich oder
tédlich, wenn die Flussigkeit in die Lungen aspiriert wird.

Verursacht Hautreizungen.
Verursacht schwere Augenreizung.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Inhalativ

Verschlucken

Hautkontakt

Augenkontakt

Zu den Symptomen kénnen gehoren:
Ubelkeit oder Erbrechen
Kopfschmerzen
Schlé&frigkeit/Mudigkeit

Schwindel

Bewusstlosigkeit

Zu den Symptomen kdnnen gehoren:
Ubelkeit oder Erbrechen

Zu den Symptomen kdnnen gehoren:
Reizung
Rétung

Zu den Symptomen kdnnen gehoren:
Schmerzen oder Reizung
Tranenfluss

Rétung

Verzégert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Inhalativ

Verschlucken

Hautkontakt

Augenkontakt

Das "Schnuffeln" (Missbrauch) von Lésungen oder der absichtliche ibermafige Kontakt mit
Dampfen kann ernste Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem haben, einschlieflich
Bewusstlosigkeit und moglicherweise auch Tod. Das Einatmen von thermischen
Zersetzungsprodukten in Form von Dampf, Nebel oder Rauch kann gesundheitsschadlich sein.
Dampfe, Aerosole oder Rauche kénnen zu Reizungen der Nase, Mund oder dem Atemtrakt
fuhren.

Verschlucken kann zu Reizungen von Mund, Hals und dem Verdauungssystem fuhren.
Verschlucken kann zu Unterleibsschmerzen, Magenkrampfen, Ubelkeit, Erbrechen, Durchfall,
Schlafrigkeit oder Schwindel fihren.

Langfristiger oder wiederholter Kontakt kann die Haut austrocknen und zur Irritation und/oder
Dermatitis fUhren.

Dampfe, Aerosole oder Rauch kdnnen zu Augenreizungen flhren. Exposition gegenuber
Dampfen, Aerosolen oder Rauch kann zu Brennen, Rétung und Tranen der Augen fiihren.

MGogliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit

Allgemein

Karzinogenitat

Mutagenitat
Auswirkungen auf die
Entwicklung
Auswirkungen auf die
Fruchtbarkeit

Das "Schniffeln" (Missbrauch) von Lésungen oder der absichtliche tibermaRige Kontakt mit
Dampfen kann ernste Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem haben, einschlieBlich
Bewusstlosigkeit und méglicherweise auch Tod.

Kann Krebs erzeugen. Krebsrisiko abhangig von Dauer und Grad der Exposition.
Benzolexpositionen kénnen die Blutbildungsorgane beeinflussen. Die Folgen sind Blutstérungen,
einschlieBlich Anamie und Leukémie.

Benzol ist von der EWG als krebserzeugender Stoff der Kategorie 1 eingestuft worden, d.h.
krebserzeugend fiir den Menschen.

IARC-Einstufung: Benzol - krebserzeugend fir den Menschen (Gruppe 1)

Kann genetische Defekte verursachen.
Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgedndert gemaR Verordnung (EU) 2015/830

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Name des Produkts / Testbehorde / Spezies Typ / Resultat Exposition Wirkungen Bemerkungen
Inhaltsstoffs Testnummer
Wenzin Modellierte - Mikroorganismus AkUt ECSO 1541 mg/l 40 Stunden Wachstumsunterdriickung
daten Nominal Frischwasser
OECD 201 Algen Akut EL50 3.1 mg/I 72 Stunden  (Wachstumsrate) Basierend
Nominal Frischwasser auf Benzin
OECD 201 Algen Akut EL50 3.7 mg/I 96 Stunden (Wachstumsrate) Basierend
Nominal Frischwasser auf Benzin
OECD 202 Daphnie  Akut EL50 4.5 mg/I 48 Stunden  Mobilitat Basierend
Nominal Frischwasser auf
direktes
Leichtbenzin
OECD 203 Fisch Akut LL50 10 mg/I 96 Stunden  Sterblichkeit  Basierend
Nominal Frischwasser auf
Naphtha
(Erdol),
Isomerisierung
EPA 66013-75-009  Figch Akut LL50 8.2 mg/I 96 Stunden  Sterblichkeit Basierend
Nominal Frischwasser auf
Naphtha
(Erdol),
leichte
Alkylat-
OECD 201 Algen Akut NOELR 0.5 mg/l 72 Stunden  (Wachstumsrate) Basierend
Nominal Frischwasser auf Benzin
OECD 202 Daphnie  Akut NOELR 0.5 mgl/| 48 Stunden  Mobilitat Basierend
Nominal Frischwasser auf
Straightrun-
Gasol
OECD 211 Daphnie  Chronisch EL50 10 mg/l 21 Tage Reproduktion Basierend
Nominal Frischwasser auf
Naphtha
(Erdol),
leichte
Alkylat-
OECD 21 Daphnie  Chronisch EL50 >40 mg/l 21 Tage Mobilitat Basierend
Nominal Frischwasser auf
Naphtha
(Erdol),
leichte
Alkylat-
OECD 211 Fisch Chronisch EL50 10 mg/l 21 Tage Reproduktion Basierend
Nominal Frischwasser auf:
Naphtha
(Erdol),
leichte
Alkylat-;
von
anderen
Arten
extrapolieren
OECD 204 Fisch Chronisch LL50 5.2 mg/l 14 Tage Sterblichkeit  Basierend
Nominal Frischwasser auf
Naphtha
(Erdol),
leichte
katalytisch
gekrackte
OECD 211 Daphnie  Chronisch NOELR 2.6 21 Tage Reproduktion Basierend
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

mg/l Nominal auf
Frischwasser Naphtha
(Erdol),
leichte
Alkylat-
OECD 211 Daphnie  Chronisch NOELR 16 21 Tage Mobilitat Basierend
mg/l Nominal auf
Frischwasser Naphtha
(Erdol),
leichte
Alkylat-
OECD 204 Fisch Chronisch NOELR 2.6 14 Tage Sterblichkeit  Basierend
mg/I Nominal auf
Frischwasser Naphtha
(Erdol),
leichte
katalytisch
gekrackte
OECD 211 Fisch Chronisch NOELR 2.6 21 Tage Reproduktion Basierend
mg/lI Nominal auf:
Frischwasser Naphtha
(Erdol),
leichte
Alkylat-;
von
anderen
Arten
extrapolieren
Modellierte - Erde, Chronisch PNEC >0.4 - - -
daten Pflanzen mg/kg
(tert-Butyl)methylether EPA OPPTS Daphnie  Akut EC50 472 mgl/l 48 Stunden - -
850. Frischwasser
1010
EPA OPPTS Krustazeen Akut LC50 200 mg/l 96 Stunden - -
850. Meerwasser
1010
EPA 1981 Fisch Akut LC50 672 mg/l 96 Stunden - -
Frischwasser
OECD 203 Fisch Akut LC50 574 mg/| 96 Stunden - -
Meerwasser
EPA OPPTS Krustazeen Chronisch NOEC 26 mg/l 28 Tage - -
850. Meerwasser
1010
EPA OPPTS Daphnie  Chronisch NOEC 51 mg/l 21 Tage - -
850. Frischwasser
1010
2-Ethoxy-2-methylpropan OECD 202 Daphnie  Akut EC50 110 mg/I 48 Stunden Immobilisation -
(ETBE) Nominal Frischwasser
OECD 203 Fisch Akut LC50 >974.1 mg/l 96 Stunden  Sterblichkeit -
Frischwasser
OECD 201 Algen Akut NOEC 7.5 mgl/l 72 Stunden  (Wachstumsrate) -
Gemessen Frischwasser
EPA oTS Krustazeen Akut NOEC 25 mgl/l 96 Stunden - -
797. Meerwasser
1930
EPA OPPTS Krustazeen Chronisch NOEC 3.39 28 Tage Reproduktion -
850. mg/l Gemessen
1350 Meerwasser
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

EPA OPPTS Daphnie Chronisch NOEC 51 mg/l 21 Tage Reproduktion -
850. Gemessen Frischwasser
1300
ASTM E1241-92 Fisch Chronisch NOEC 299 31 Tage Sterblichkeit -
mg/l Gemessen Sterblichkeit
Frischwasser
Ethanol OECD- 201 Algen EC50 675 mg/l 4 Tage - Basierend
aquivalent auf Ethanol
EPA oTS Wasserpflanzen - EC50 4432 mg/l 7 Tage - Basierend
797. auf Ethanol
1160
ASTM E729- Daphnie  Akut LC50 5012 mg/I 48 Stunden - Basierend
80 auf Ethanol
EPA EO03 - 05 Fisch Akut LC50 153 g/l 96 Stunden - Basierend
auf Ethanol
EPA EO03 - 05 Fisch Akut LC50 14.2 g/l 96 Stunden - Basierend
auf Ethanol
keine - Daphnie  Chronisch LC50 2 mg/I 10 Tage - Basierend
Richtlinie auf Ethanol
keine - Daphnie  Chronisch LC50 9.6 mg/l 9 Tage - Basierend
Richtlinie auf Ethanol
Methanol OECD 201 Algen Akut EC50 22000 mg/I 96 Stunden - Basierend
Frischwasser auf
Methanol
EPA 850.54  Algen Akut EC50 22000 mg/I 96 Stunden - Basierend
Frischwasser auf
Methanol
DIN 38412 Sonstiges Akut EC50 >10000 mg/l 48 Stunden - Basierend
Teil 11 Frischwasser auf
Methanol
EPA 660/3-75-009 Figch Akut LC50 15400 mg/l 96 Stunden - Basierend
Frischwasser auf
Methanol

Umweltgefahren

Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Woraussichtlich biologisch abbaubar. Non-persistent nach den Kriterien der IMO

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Testbehorde / Testnummer

Resultat - Exposition

Bemerkungen

[fert-Butyl)methylether

2-Ethoxy-2-methylpropan
(ETBE)

keine Richtlinie

Modellierte daten

OECD 301D
OECD 301D
OECD 301D

Modellierte daten

keine Richtlinie

keine Richtlinie

OECD 301D

100 % - 1.25 Tage

61 bis 69 % - 151 Tage

9.24 % - Nicht leicht - 28 Tage

1.8 % - Nicht leicht - 28 Tage
0 % - Nicht leicht - 28 Tage

0 % - 250 Tage

100 % - 1.25 Tage

66 bis 71 % - 151 Tage
6.6 % - Nicht leicht - 7 Tage

Rascher Zerfall durch
angepasste Mikroben.

Biologischer Abbau im
Boden-Aerob

Biologischer Abbau im
Boden-Anaerob

Rascher Zerfall durch
angepasste Mikroben.

Biologischer Abbau im Boden
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Ethanol

Methanol

keine Richtlinie
EPA
EPA
EPA
EPA
keine Richtlinie
keine Richtlinie
keine Richtlinie

keine Richtlinie

0 % - 244 Tage

95 % - Leicht - 15 Tage
84 % - Leicht - 20 Tage
74 % - Leicht - 5 Tage
74 % - Leicht - 10 Tage
82.7 % - Leicht - 5 Tage
82.7 % - Leicht - 10 Tage
82.7 % - Leicht - 15 Tage
82.7 % - Leicht - 20 Tage

Sediment / Wasser
Basierend auf Ethanol
Basierend auf Ethanol
Basierend auf Ethanol
Basierend auf Ethanol
Basierend auf Methanol
Basierend auf Methanol
Basierend auf Methanol

Basierend auf Methanol

Name des Produkts / Aquatische Halbwertszeit Photolyse Biologische

Inhaltsstoffs Abbaubarkeit
Fthanol - L Leicht
2-Methylpropan-1-ol - - Leicht

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Bei diesem Produkt wird von keiner Bioakkumulation in der Umwelt durch die Nahrungsketten ausgegangen.

Name des Produkts / LogPow BCF Potential

Inhaltsstoffs
Benzin 2bis 7 - hoch
(tert-Butyl)methylether 1.04 1.5 niedrig
2-Ethoxy-2-methylpropan 1.48 - niedrig
(ETBE)
Ethanol -0.35 - niedrig
2-Methylpropan-1-ol 1 - niedrig
Methanol -0.77 <10 niedrig
12.4 Mobilitat im Boden

Verteilungskoeffizient Nicht verfugbar.

Boden/Wasser (Koc)

Mobilitat Auslaufende Substanz kann in den Boden eindringen und zu Boden- und

Grundwasserverunreinigungen fihren.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Pfodukt entspricht nicht den Kriterien fiir PBT oder vPvB geméR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIIL.

12.6 Andere schédliche
Wirkungen

Sonstige 6kologische
Informationen

AusflieRendes Produkt kann zur Bildung eines Films auf der Wasseroberflache flhren, der den

Sauerstoffaustausch verringert und das Absterben von Organismen zur Folge haben kann.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte fir jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/Expositionsszenarien

hinzugezogen werden.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Plihren Sie die Produkte wenn moglich dem Recycling zu. Die Entsorgung muss durch
zugelassene Entsorgungsunternehmen erfolgen.

Produkt
Entsorgungsmethoden
Gefahrliche Abfille Ja.
Europdischer Abfallkatalog (EAK
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Abfallschliissel

Abfallbezeichnung

13 07 02*

Benzin

Abweichender Gebrauch des Produktes und/oder Verunreinigungen kénnen die Verwendung einer anderen
Abfallschlisselnummer durch den Abfallerzeuger notwendig machen.

Verpackung
Entsorgungsmethoden

Besondere
VorsichtsmaRBnahmen

Referenzen

Plihren Sie die Produkte wenn moglich dem Recycling zu. Die Entsorgung muss durch
zugelassene Entsorgungsunternehmen erfolgen.

Abfélle und Behalter missen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim Umgang mit
leeren Behaltern, die nicht gereinigt oder ausgespult wurden. Leere Behalter und
Auskleidungen kdénnen Produktriickstdnde enthalten. Dampf aus den Produktriickstdnden kann
innerhalb des Behalters eine hoch entziindliche oder explosive Atmosphare bilden. Leere
Behalter stellen eine Brandgefahr dar, da sie entziindliche Produktreste und -dampfe enthalten
konnen. Leere Behalter niemals schweillen, |6ten oder hartléten. Vermeiden Sie die
Verbreitung und das AbflieRen von freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich,
Gewassern, Abfliissen und Abwasserleitungen. Leere Gebinde kénnen Restmengen enthalten.
Warnhinweise enthalten Anleitungen zur sicheren Handhabung der leeren Verpackungen und
sollten nicht entfernt werden.

Beschluss 2014/955/EU der Kommission
Richtlinie 2008/98/EG

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 UN-Nummer |UN1203 UN1203 UN1203 UN1203

14.2 BENZIN oder BENZIN oder BENZIN oder BENZIN oder

OrdnungsgemiaBe [OTTOKRAFTSTOFF OTTOKRAFTSTOFF OTTOKRAFTSTOFF. |OTTOKRAFTSTOFF

UN- Meeresschadstoff

Versandbezeichnung

14.3 3 3 3 3

Transportgefahrenklassen ‘

14.4 Il Il Il I

Verpackungsgruppe

14.5 Ja. Ja. Ja. Ja. Eine

Umweltgefahren Kennzeichnung als
umweltgefahrdender
Stoff ist nicht
erforderlich.

Zusatzliche
Informationen

We Kennzeichnung als
umweltgefahrlicher Stoff ist
nicht erforderlich, wenn dieser
Stoff in Mengen von <5 | oder
<5 kg transportiert wird.
Nummer zur Kennzeichnung_
der Gefahr 33

Tunnelcode D/E

Ple Kennzeichnung als
umweltgeféhrlicher
Stoff ist nicht
erforderlich, wenn
dieser Stoff in Mengen
von <5 | oder <5 kg
transportiert wird.

Bemerkungen Tabelle:

Pe Kennzeichnung als
Meeresschadstoff ist
nicht erforderlich, wenn
dieser Stoff in Mengen
von <5 | oder <5 kg
transportiert wird.
Notfallpldne

F-E, S-E

Die Kennzeichnung als
umweltgefahrlicher
Stoff kann vorliegen,
wenn diese durch
sonstige
Transportvorschriften
erforderlich ist.

14.6 Besondere

VorsichtsmafRnahmen fiir

den Verwender

ADR/RID

Klassifizierungscode:

ADN Klassifizierungscode:
14.7 Massengutbeforderung
gemalR Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens
und gemaf IBC-Code

C. Gefahr:
3+N2+CMR+F
Nicht verfiigbar.
F1
F1

Versandbezeichnung

Fur den Massenguttransport auf dem Seeweg gilt MARPOL

Anlage .
Kategorie: Benzin und Spiritus
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH
Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe
Anhang XIV
Keine der Komponenten ist gelistet.
Besonders besorgniserregende Stoffe
Keine der Komponenten ist gelistet.
Sonstige Bestimmungen

REACH Status Das in Abschnitt 1 genannte Unternehmen verkauft das Produkt in der EU geman den
geltenden REACH-Bestimmungen.

US-Inventar (TSCA 8b) Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.

Australisches Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.

Chemikalieninventar

(AICS)

Kanadisches Inventar Mindestens eine Komponente ist nicht in der DSL (Liste der einheimischen Substanzen) gelistet.
Diese Komponenten sind jedoch alle in der NDSL (Liste der nicht einheimischen Substanzen)
gelistet.

Inventar vorhandener Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.

chemischer Substanzen
in China (IECSC)

Japanisches Inventar fiir Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.
bestehende und neue

Chemikalien (ENCS)

Koreanisches Inventar Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
bestehender Chemikalien

(KECI)

Philippinisches Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
Chemikalieninventar

(PICCS)

Taiwan, Bestand Alle Komponenten sind gelistet oder ausgenommen.
chemischer Substanzen

(TCSI)

Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)

Nicht gelistet.

Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung (PIC. Prior Informed Consent) (649/2012/EU

Name des Inhaltsstoffs Anhang Status

%nzene Anhang | — Teil 1 Gelistet

Seveso-Richtlinie
Pieses Produkt wird unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.

Namentlich aufgefiihrte Stoffe

Name

Prdolerzeugnisse und alternative Kraftstoffe a) Ottokraftstoffe und Naphta b) Kerosine (einschlieBlich Flugturbinenkraftstoffe) c)
Gasole (einschliefllich Dieselkraftstoffe, leichtes Heizdl und Gasélmischstrome) d) Schwerdle e) alternative Kraftstoffe, die
denselben Zwecken dienen und in Bezug auf Entflammbarkeit und Umweltgefahrdung ahnliche Eigenschaften aufweisen wie
die unter den Buchstaben a bis d genannten Erzeugnisse

Gefahrenkriterien

Kategorie

P5a
E2

Nationale Vorschriften
VbF Gefahrenklasse Al
Sehr gefahrliche entziindbare Flissigkeit.
Beschrankung der Gestattet.
Verwendung organischer
Losungsmittel
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgedndert gemaR Verordnung (EU) 2015/830

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.2 Fir eine oder mehrere Substanzen in diesem Gemisch wurde eine Stoffsicherheitsbeurteilung
Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt. Fir das Gemisch selbst wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme ADN = Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung von gefahrlichen
Gutern auf Binnenwasserstrassen
ADR = Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter
auf der Strasse
ATE = Schatzwert akute Toxizitat
BCF = Biokonzentrationsfaktor
CAS = Chemical Abstracts Service
CLP =Verordnung uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr.
1272/2008]
CSA = Stoffsicherheitsbeurteilung
CSR = Stoffsicherheitsbericht
DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert
DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert
EINECS = Altstoffverzeichnis
ES = Expositionsszenario
EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis
EAK = Europaischer Abfallkatalog
GHS = Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung
IBC = Intermediate Bulk Container
IMDG = Gefahrliche Giiter im internationalen Seeschiffsverkehr
LogPow = Dekadischer Logarithmus des Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten
MARPOL = Internationales Ubereinkommen von 1973 zur Verhiitung der Meeresverschmutzung
durch Schiffe in der Fassung des Protokolls von 1978. ("Marpol" = marine pollution)
OECD = Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch
PNEC = Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration
REACH = Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer
Stoffe [Verordnung (EG) Nr. 1907/2006]
RID = Regelung zur internationalen Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter
RRN = REACH Registriernummer
SADT = Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur
SVHC = Besonders besorgnisserregende Substanzen
STOT-RE = Spezifische Zielorgan-Toxizitat - Wiederholte Exposition
STOT-SE = Spezifische Zielorgan-Toxizitat - Einmalige Exposition
Zeitlich gemittelter Grenzwert = Zeitgewichtete Durchschnitts
UN = Vereinigte Nationen
UVCB = Komplexe Kohlenwasserstoffsubstanz
VOC = Fliichtige organische Verbindungen
vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar
Variiert = Kann eine oder mehrere der folgenden Substanzen enthalten 64741-88-4 / RRN
01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN
01-2119487081-40, 64741-96-4/ RRN 01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN
01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 /| RRN
01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 /| RRN
01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN
01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 /| RRN
01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN
01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN
01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-2119474889-13

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemaB der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

Einstufung Begriindung
Fam. Lig. 1, H224 Auf Basis von Testdaten
Skin Irrit. 2, H315 Rechenmethode
Eye Irrit. 2, H319 Rechenmethode
Muta. 1B, H340 Rechenmethode
Carc. 1B, H350 Rechenmethode
Repr. 2, H361d (Kind im Mutterleib) Rechenmethode
STOT SE 3, H336 Rechenmethode
Asp. Tox. 1, H304 Rechenmethode
Aquatic Chronic 2, H411 Rechenmethode
Produktname Ottokraftstoff Produktcode SAS2120 Seite: 26/50
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volitext der abgekiirzten H- H224 Flissigkeit und Dampf extrem entziindbar.
Satze H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich
sein.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H331 Giftig bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H340 Kann genetische Defekte verursachen.
H350 Kann Krebs erzeugen.
H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schadigen.
H370 Schadigt die Organe.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Volitext der Einstufungen Acute Tox. 3, H301 AKUTE TOXIZITAT (Oral) - Kategorie 3
[CLP/GHS] Acute Tox. 3, H311 AKUTE TOXIZITAT (Dermal) - Kategorie 3
Acute Tox. 3, H331 AKUTE TOXIZITAT (Einatmen) - Kategorie 3
Aquatic Chronic 2, H411 LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWASSERGEFAHRDEND -
Kategorie 2
Asp. Tox. 1, H304 ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1
Carc. 1B, H350 KARZINOGENITAT - Kategorie 1B
Eye Dam. 1, H318 SCHWERE AUGENSCHADIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie
1
Eye Irrit. 2, H319 SCHWERE AUGENSCHADIGUNG/AUGENREIZUNG - Kategorie
2
Flam. Lig. 1, H224 ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN - Kategorie 1
Flam. Lig. 2, H225 ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN - Kategorie 2
Flam. Lig. 3, H226 ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN - Kategorie 3
Muta. 1B, H340 KEIMZELLMUTAGENITAT - Kategorie 1B
Repr. 2, H361d REPRODUKTIONSTOXIZITAT (Kind im Mutterleib) - Kategorie 2
Skin Irrit. 2, H315 ATZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2
STOT SE 1, H370 SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITAT (EINMALIGE
EXPOSITION) - Kategorie 1
STOT SE 3, H335 SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITAT (EINMALIGE
EXPOSITION) (Atemwegsreizung) - Kategorie 3
STOT SE 3, H336 SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITAT (EINMALIGE
EXPOSITION) (Narkotisierende Wirkungen) - Kategorie 3
Historie
Ausgabedatum/ 01/03/2019.

Uberarbeitungsdatum

Datum der letzten Ausgabe 29/03/2017.

Erstellt durch Product Stewardship
P Kennzeichnet gegeniiber der letzten Version verinderte Informationen.
Hinweis fiir den Leser

Es wurden alle angemessenerweise praktikablen Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass dieses Datenblatt und die
darin enthaltenen Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umwelt zum unten angegebenen Datum genau sind. Es werden
keine Gewahrleistungen oder Zusicherungen, ob ausdriicklich oder stillschweigend, in Bezug auf die Genauigkeit oder
Vollstandigkeit der Daten und Informationen in diesem Datenblatt gemacht.

Die Daten und erteilten Ratschlage gelten, wenn das Produkt fiir die angegebene(n) Anwendung(en) verkauft wird. Das Produkt
sollte ohne vorherige Riicksprache mit der BP-Gruppe nur fiir die beschriebene Anwendung oder Anwendungen eingesetzt
werden.

Der Benutzer ist verpflichtet, dieses Produkt zu tGberpriifen und sicher einzusetzen und alle geltenden Gesetze und Vorschriften
einzuhalten. Der BP Konzern tubernimmt keine Verantwortung fiir Schaden oder Verletzungen, die aus einer Verwendung
resultieren, die der angegebenen Produktverwendung des Materials nicht entspricht, aus Nichtbefolgen der Empfehlungen oder
aus Gefahren, die mit der Natur des Materials untrennbar verbunden sind. Kaufer des Produkt fiir die Lieferung an Dritte fir den
Einsatz bei der Arbeit haben eine Pflicht, alle notwendigen Schritte zu ergreifen, um sicherzustellen, dass allen Personen, die
das Produkt handhaben oder verwenden, die Informationen auf diesem Blatt zur Verfiigung gestellt werden. Arbeitgeber haben
die Pflicht, Mitarbeitern und anderen, die von den auf diesem Blatt beschriebenen Gefahren betroffen sein kénnen, alle
Vorsichtsmafinahmen zu erklaren, die ergriffen werden sollten. Sie kdnnen sich gerne an die BP-Gruppe wenden, um
sicherzustellen, dass dieses Dokument die neueste Version ist. Anderungen an diesem Dokument sind streng verboten.
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Anhang zum erweiterten Sicherheitsdatenblatt (eSDB)

Verbraucher

Bezeichnung des Stoffes oder des Gemisches

Produktdefinition Gemisch

Code SAS2120

Produktname Ottokraftstoff
Abschnitt 1: Titel

Kurztitel des Zur Verwendung in Kraftstoff (Naphtha, niedrig siedend) - Verbraucher

Expositionsszenarios:

Liste der Name der identifizierten Verwendung: Zur Verwendung in Kraftstoff - Verbraucher

Verwendungsdeskriptoren: (Benzol 0-1%)
Folgende fiir diese Anwendung relevante Lebensdauer: Nein.
Umweltfreisetzungskategorien: ERC09a, ERC09b
Marktsektor nach chemischen Produkttypen: PC13

Spezifische Umweltfreisetzungskategorie: ESVOC SpERC 9.12c.v1

Vom Expositionsszenario Gilt fur die Verwendung durch Verbraucher in flissigen Treibstoffen.
abgedeckte Verfahrens-

und

Tatigkeitsbeschreibungen

Bewertungsmethode Siehe Abschnitt 3

Abschnitt 2: Betriebsbedingungen und MaBRnahmen zum Risikomanagement

Abschnitt 2.1: Begrenzung der Exposition von Verbrauchern
Konzentration des Stoffs im Gemisch oder  Gilt fiir einen Anteil des Stoffs im Produkt bis zu 100 % (wenn nicht

Erzeugnis: anders angegeben).
Physikalischer Zustand: Flussigkeit, Dampfdruck > 10 kPa bei Standardtemperatur und -druck
Verwendete Mengen: Bei jedem Gebrauch gtiltig fiir Verwendungsmengen bis zu 37500g
Glltig fur Hautkontaktbereich bis zu 420cm? Sofern nicht anders
angegeben.
Haufigkeit und Dauer der Verwendung: Gultig fur Verwendung bis zu 0.143 Mal pro Tag. Gilt fur Exposition
bis zu 2 Stunden pro Ereignis. Sofern nicht anders angegeben.
Sonstige vorhandene Gilt fir die Verwendung bei Umgebungstemperaturen. Giltig fir die
Verwendungsbedingungen mit Einfluss auf Verwendung in einem Raum der GroRe 20 m?. setzt Einsatz mit
die Verbraucherexposition: typischer Belliftung voraus. Sofern nicht anders angegeben.

Beitragende Szenarien: Betriebsbedingungen und MaBnahmen zum Risikomanagement

Produktkategorie(n) (PC) 13: Kraftstoffe Flissigkeit: Fahrzeugbetankung

Betriebsbedingungen (Verbraucher): Gilt fir Konzentrationen bis zu 1% Gilltig fir Verwendung bis zu 52 Tage pro
Jahr Giiltig fur Verwendung bis zu 1 Zeit/am Tag der Verwendung Gilltig flir Hautkontaktbereich bis zu 210.00 cm? Bei
jedem Gebrauch giltig fiir Verwendungsmengen bis zu 37500 g Gilltig fur die Verwendung im Freien. Gilltig fur die
Verwendung in einem Raum der Grée 100 m? Gilt flr Exposition bis zu 0.05 Stunden pro Ereignis
Risikomanagementmassahmen (RMM): AuRer den angegebenen Betriebsbedingungen wurden keine speziellen
MaRnahmen zum Risikomanagement festgelegt.

Prozesskategorie 13: Kraftstoffe Flissigkeit zur Rollerbetankung

Betriebsbedingungen (Verbraucher): Gilt fir Konzentrationen bis zu 1% Gilltig fir Verwendung bis zu 52 Tage pro
Jahr Glltig fur Verwendung bis zu 1 Zeit/am Tag der Verwendung Gultig flr Hautkontaktbereich bis zu 210.00 cm? Bei
jedem Gebrauch gliltig fiir Verwendungsmengen bis zu 3750g Giiltig fur die Verwendung im Freien. Giiltig fir die
Verwendung in einem Raum der Gré3e 100 m? Gilt flr Exposition bis zu 0.03 Stunden pro Ereignis
Risikomanagementmassahmen (RMM): AuRer den angegebenen Betriebsbedingungen wurden keine speziellen
MaRnahmen zum Risikomanagement festgelegt.

Produktkategorie(n) (PC) 13: Kraftstoffe Fllssigkeit fir Gartengerate - Verwendung

Betriebsbedingungen (Verbraucher): Gilt fir Konzentrationen bis zu 1% Gilltig fir Verwendung bis zu 26 Tage pro
Jahr Giiltig fur Verwendung bis zu 1 Zeit/am Tag der Verwendung Bei jedem Gebrauch gliltig fur
Verwendungsmengen bis zu 750g Giltig fiir die Verwendung im Freien. Giiltig fur die Verwendung in einem Raum der
GrofRe 100 m3 Gilt fir Exposition bis zu 2.00 Stunden pro Ereignis

Risikomanagementmassahmen (RMM): AuRer den angegebenen Betriebsbedingungen wurden keine speziellen
MaRnahmen zum Risikomanagement festgelegt.

Ottokraftstoff Zur Verwendung in Kraftstoff (Naphtha, niedrig siedend)
- Verbraucher
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Produktkategorie(n) (PC) 13: Kraftstoffe Flissigkeit: Gartengeréate - Betankung

Betriebsbedingungen (Verbraucher): Gilt fir Konzentrationen bis zu 1% Gilltig fir Verwendung bis zu 26 Tage pro
Jahr Glltig fur Verwendung bis zu 1 Zeit/am Tag der Verwendung Gultig fir Hautkontaktbereich bis zu 420.00cm? Bei
jedem Gebrauch giltig fir Verwendungsmengen bis zu 750g Gilltig fir die Verwendung in einer Garage (34 m?) bei
typischer Beluftung. Giltig fur die Verwendung in einem Raum der GroRe 34 m? Gilt flr Exposition bis zu 0.03

Stunden pro Ereignis

Risikomanagementmassahmen (RMM): AulRer den angegebenen Betriebsbedingungen wurden keine speziellen

MafRnahmen zum Risikomanagement festgelegt.

Abschnitt 2.2: Begrenzung der Umweltbelastung

Produkteigenschaften:
Haufigkeit und Dauer der Verwendung:

Bedingungen und MaBnahmen beziiglich
der externen Behandlung von Abfallen zur
Entsorgung:

Bedingungen und MaBnahmen beziiglich

der externen Riickgewinnung von Abfallen:

RCR - Luftfach getrieben:

RCR - Wasserfach getrieben:

Der Stoff ist ein komplexer UVCB. Vorwiegend hydrophob
Kontinuierliche Freisetzung

Verbrennungsemissionen sind durch geforderte
Abgasemissionsbegrenzungen limitiert. Verbrennungsemissionen,
die in der regionalen Expositionsabschatzung bertcksichtigt werden.
Bei der externen Behandlung und Entsorgung von Abféallen miissen
die zutreffenden ortlichen und/oder nationalen Vorschriften
eingehalten werden.

Der Stoff wird bei der Verwendung verbraucht und es werden keine
Abfélle des Stoffs erzeugt.

EG-Nummer ... Wert | EG-Nummer ... Wert
232-443-2 ... 6.2E-05 | 265-150-3 ... 9.3E-04
232-453-7 ... 2.0E-05 | 265-178-6 ... 3.5E-04
265-041-0 ... 3.1E-04 | 265-192-2 ... 8.3E-05
265-042-6 ... 3.8E-02 | 270-690-8 ... 7.5E-05
265-055-7 ... 7.1E-05 | 271-267-0 ... 8.6E-05
265-056-2 ... 2.0E-04 | 271-635-0 ... 1.2E-05
265-065-1 ... 8.0E-05 | 272-186-3 ... 8.6E-05
265-070-9 ... 1.2E-04 | 273-271-8 ... 5.4E-04
265-073-5 ... 3.1E-04 | 289-220-8 ... 9.6E-03
265-085-0 ... 1.3E-04 | 295-279-0 ... 5.6E-06
265-086-6 ... 1.9E-04 | 295-433-7 ... 4.0E-04
265-089-2 ... 6.0E-04 | 297-401-8 ... 8.8E-05

EG-Nummer ... Wert | EG-Nummer ... Wert
232-443-2 ... 4.8E-04 | 265-150-3 ... 8.7E-04
232-453-7 ... 7.8E-05 | 265-178-6 ... 2.3E-03
265-041-0 ... 2.4E-03 | 265-192-2 ... 5.9E-04
265-042-6 ... 1.1E-02 | 270-690-8 ... 4.9E-04
265-055-7 ... 4.8E-04 | 271-267-0 ... 7.2E-04
265-056-2 ... 1.6E-03 | 271-635-0 ... 5.4E-05
265-065-1 ... 5.6E-04 | 272-186-3 ... 6.5E-04
265-070-9 ... 7.6E-04 | 273-271-8 ... 2.9E-03
265-073-5 ... 2.6E-03 | 289-220-8 ... 2.1E-02
265-085-0 ... 1.2E-04 | 295-279-0 ... 3.1E-05
265-086-6 ... 3.9E-04 | 295-433-7 ... 6.6E-04
265-089-2 ... 1.2E-03 | 297-401-8 ... 4.9E-04

Abschnitt 3 Expositionsabschédtzung und Verweis auf deren Quelle

Expositionsabschitzung und Verweis auf deren Quelle - Umwelt

Expositionsabschatzung (Umwelt):

Expositionsabschatzung und Verweis auf

deren Quelle

Kohlenwasserstoff-Block-Methode (Petrorisk)
Nicht verfugbar.

Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle - Verbraucher

Expositionsabschitzung (Mensch):

Expositionsabschatzung und Verweis auf

deren Quelle

Das ECETOC TRA-Tool wurde gemaly dem Inhalt des ECETOC-
Berichts Nr. 107 und dem Kapitel R15 der Informationsanforderungen
(IR) und Stoffsicherheitsbeurteilung (CSA) fir den Transport von
Gefahrengutern (TDG) fiir die Einschatzung des Expositionsrisikos
fur Verbraucher verwendet. Wenn Expositionsdeterminanten von
diesen Quellen abweichen, sind sie indiziert.

Nicht verfugbar.

Abschnitt 4 Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb

der im ES festgelegten Grenzen arbeitet

Ottokraftstoff

Zur Verwendung in Kraftstoff (Naphtha, niedrig siedend)
- Verbraucher
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Umwelt

Gesundheit

Der Leitfaden basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die
nicht unbedingt auf alle Standorte zutreffen; daher kann eine
Skalierung notwendig sein, um geeignete standortspezifische
Risikomanagement-Massnahmen zu bestimmen.

Es wird nicht erwartet, dass die vorhergesagten Expositionen die
anwendbaren Referenzwerte fiir Verbraucher tberschreiten, wenn
die Arbeitsbedingungen/Risikomanagement-Massnahmen aus
Abschnitt 2 angewendet werden.

Werden andere MaRRnahmen zum Risikomanagement bzw.
Betriebsbedingungen eingesetzt, muss von den Benutzern ein
Risikomanagement auf mindestens dem gleichen Niveau
gewahrleistet werden.

Ottokraftstoff

Zur Verwendung in Kraftstoff (Naphtha, niedrig siedend)
- Verbraucher
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Anhang zum erweiterten Sicherheitsdatenblatt (eSDB)

Industriell

Bezeichnung des Stoffes oder des Gemisches

Produktdefinition Gemisch

Code SAS2120

Produktname Ottokraftstoff
Abschnitt 1: Titel

Kurztitel des Formulierung und (Um)verpackung von Stoffen und Gemischen (Naphtha, niedrig

Expositionsszenarios: siedend)

Liste der Name der identifizierten Verwendung: Formulierung und (Um)verpackung von

Verwendungsdeskriptoren:  Stoffen und Gemischen (Benzol 0-1%)
Prozesskategorie: PROC01, PROC02, PROC03, PROC08a, PROC08b, PROC15
Folgende fiir diese Anwendung relevante Lebensdauer: Nein.
Umweltfreisetzungskategorien: ERC02
Spezifische Umweltfreisetzungskategorie: ESVOC SpERC 2.2.v1

Vom Expositionsszenario Formulierung, Verpackung und Umpacken des Stoffs und dessen Gemische im
abgedeckte Verfahrens- Chargen- oder Dauerbetrieb einschlieRlich Lagerung, Materialtransfers, Mischen,
und Tablettieren, Pressen, Pelletieren, Extrudieren, Gro3- und Kleinverpackung,
Tatigkeitsbeschreibungen Probenahme, Wartung und zugehdriger Laborarbeiten.

Bewertungsmethode Siehe Abschnitt 3

Abschnitt 2 Betriebsbedingungen und MaBnahmen zum Risikomanagement

Abschnitt 2.1 Begrenzung der Exposition von Arbeitern
Produkteigenschaften:

Physikalischer Zustand: Flussigkeit, Dampfdruck > 10 kPa bei Standardtemperatur und -druck

Stoffkonzentration im Produkt: Gilt fur einen Anteil des Stoffs im Produkt bis zu 100 % (wenn nicht
anders angegeben).

Verwendete Mengen: Nicht anwendbar.

Haufigkeit und Dauer der Verwendung: Gilt fUr tagliche Exposition bis zu 8 Stunden (wenn nicht anders
angegeben)

Menschliche Faktoren, die nicht vom Nicht anwendbar.

Risikomanagement beeinflusst werden:

Andere Bedingungen, die sich auf die Wenn nicht anders angegeben, wird eine Verwendung bei nicht mehr

Exposition der Arbeitnehmer auswirken als 20°C Uber Umgebungstemperatur angenommen. Setzt voraus,

kénnen: dass gute grundlegende Normen zur Arbeitshygiene in Kraft sind

Beitragende Szenarien: Betriebsbedingungen und MaBnahmen zum Risikomanagement

Allgemeine MaRnahmen (hautreizende Substanzen): Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Wege
fur indirekten Hautkontakt identifizieren. Handschuhe tragen (geprift nach EN 374), wenn Kontakt mit dem Stoff als
wahrscheinlich gilt. Kontamination/Verschittetes sofort nach dem Auftreten aufnehmen. Kontamination der Haut
sofort abwaschen. Grundschulung der Angestellten durchfihren, um Expositionen zu vermeiden/minimieren und um
sicherzustellen, dass allfallig auftretende Hautprobleme gemeldet werden kdnnen.

Allgemeine MaRnahmen (Karzinogene): Technische Fortschritte und verbesserte Verfahren sind in Betracht zu ziehen
(einschlieBlich Automatisierung) um ein Freisetzen zu verhindern.

Exposition ist durch MaRnahmen wie geschlossene Systeme, zweckbestimmte Anlagen und geeignete allgemeine/
ortliche Abluftsysteme zu minimieren.

Systeme und Transportleitungen vor dem Offnen entleeren.

Gerate vor der Wartung soweit wie madglich reinigen/ausspulen.

Bei mdglicher Exposition: Zugang nur befugten Personen gestatten; Arbeiter spezielle Unterweisungen geben, um
Exposition zu minimieren; geeignete Handschuhe und Overalls tragen, um Hautkontamination zu vermeiden;
Atemschutz tragen, wenn dies fur bestimmte beitragende Szenarien angebracht ist; ausgetretenes Material sofort
beseitigen und Abfalle sicher entsorgen.

Sicherstellen, dass sichere Arbeitsverfahren oder entsprechende Vorkehrungen zum Risikomanagement angewandt
werden.

Alle KontrollmalRnahmen regelmaRig prufen, testen und warten.

Die Notwendigkeit fir risikobasierte Gesundheitsiiberwachung in Betracht ziehen.

Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme) Mit Probenahme: Stoff in einem geschlossenen System handhaben.
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Proben (ber eine geschlossene Schleife oder andere Systeme entnehmen, um Exposition zu vermeiden. Geeignete
nach EN374 gepriifte Schutzhandschuhe tragen.

Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme) Aul3enbereich: Stoff in einem geschlossenen System handhaben.

Probenahme im Verfahren: Proben lber eine geschlossene Schleife oder andere Systeme entnehmen, um Exposition
zu vermeiden.

Laborarbeiten: Im Abzugsschrank handhaben oder entsprechende geeignete MalRnahmen zur
Expositionsminimierung implementieren.

Bulkwaren-Transfers: Sicherstellen, dass Materialtransfers unter Einschluss oder unter Entliftung erfolgen.
Fass-/Chargentransfer: Sicherstellen, dass Materialtransfers unter Einschluss oder unter Entliftung erfolgen.
Geratereinigung und -wartung: Das System vor der Inbetriebnahme oder Wartung von Geraten entleeren und spulen.
Abfluss in dichten Behaltern zur Entsorgung oder zum anschlieenden Recycling zurlickhalten. Verschiittetes
Material sofort beseitigen. Chemikalienbestandige Handschuhe (nach EN374 geprift) tragen und ,grundlegende’
Unterweisungen geben.

Lagerung: Stoff in einem geschlossenen System lagern. Geeignete nach EN374 gepriifte Schutzhandschuhe tragen.

Abschnitt 2.2: Begrenzung der Umweltbelastung

Produkteigenschaften: Der Stoff ist ein komplexer UVCB. Vorwiegend hydrophob
Haufigkeit und Dauer der Verwendung: Kontinuierliche Freisetzung
Emissionstage typischer Wert: 300 Tage pro Jahr

EG-Nummer 265-071-4, 270-690-8, 295-279-0: 100 Tage pro Jahr

Umweltfaktoren, die nicht vom
Risikomanagement beeinflusst werden:

Ortlicher Siisswasser-Verdiinnungsfaktor 10
Ortlicher Meerwasser-Verdiinnungsfaktor 100

Freisetzungsanteil aus dem Verfahren in die typischer Wert: 2.5E-02
Luft (erste Freisetzung vor RMM)
EG-Nummer 265-055-7, 295-279-0, 297-401-8: 1.0E-02

Freisetzungsanteil aus dem Verfahren in den 1.0E-04
Boden (erste Freisetzung vor RMM)

Freisetzungsanteil aus dem Verfahren ins EG-Nummer ... Wert | EG-Nummer ... Wert

Abwasser (erste Freisetzung vor RMM) 232-443-2 ... 2.0E-03 | 265-150-3 ... 2.0E-04
232-453-7 ... 7.3E-04 | 265-178-6 ... 6.8E-04
265-041-0 ... 5.7E-04 | 265-192-2 ... 1.4E-03
265-042-6 ... 1.1E-03 | 270-690-8 ... 2.0E-03
265-055-7 ... 2.0E-04 | 271-267-0 ... 2.0E-04
265-056-2 ... 5.4E-04 | 271-635-0 ... 4.5E-03
265-065-1 ... 2.0E-03 | 272-186-3 ... 5.0E-04
265-070-9 ... 5.0E-04 | 273-271-8 ... 1.6E-03
265-071-4 ... 2.0E-04 | 289-220-8 ... 6.4E-04
265-073-5 ... 2.0E-03 | 295-279-0 ... 2.0E-03
265-085-0 ... 2.0E-03 | 295-433-7 ... 2.0E-04
265-086-6 ... 2.0E-04 | 297-401-8 ... 2.0E-03
265-089-2 ... 5.1E-04 |

Technische Bedingungen und MaBnahmen Die Ubliche Praxis unterscheidet sich von Standort zu Standort, daher

auf Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung  werden konservative Schatzungen der Freisetzung durch das

von Freisetzungen: Verfahren verwendet.

Technische standortinterne Bedingungen Das Risiko durch Umweltexposition wird von SiBwassersediment
und MaBnahmen zur Verringerung oder bestimmt. Ungeldsten Stoff nicht in betriebliches Abwasser einleiten
Begrenzung von Einleitungen, oder sonst aus dem Abwasser wiedergewinnen.

Abluftemissionen und Freisetzungen in den

Boden: typischer Wert:

Bei der Ableitung zu kommunalen Klaranlagen ist keine
Abwasserentsorgung vor Ort erforderlich.

EG-Nummer 297-401-8:
Beim Ablassen in heimische Klaranlagen ist vor Ort eine zusatzliche
Abwasserbehandlung erforderlich.

Die Luftemissionen reinigen, um eine 0.0 %
typische Reinigungswirkung zu erreichen
von
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Abwaisser vor Ort (vor der Aufnahme der
Wassereinleitung) reinigen, um die
erforderliche Reinigungswirkung zu
erreichen von

Bei der Ableitung zu kommunalen
Klaranlagen Einhaltung der
vorgeschriebenen
Abwasserentsorgungseffizienz vor Ort

Organisatorische MaBnahmen zur
Verhinderung/Begrenzung von
Freisetzungen am Standort:

Bedingungen und MaBnahmen beziiglich
Abwasseraufbereitungsanlage:

Geschatzte Beseitigung des Stoffs aus dem

Abwasser durch werksseitige Klaranlage

Gesamteffizienz der Abwasserentsorgung
nach RMMs vor Ort und auBerhalb
(kommunale Klaranlage)

Maximal erlaubte Standortmenge (Msare)
aufgrund der Freisetzung nach
Gesamtbeseitigung bei der
Abwasserreinigung

Angenommener Durchfluss durch die
werksseitige Klaranlage

Bedingungen und MaRRnahmen beziiglich der

externen Behandlung von Abfillen zur
Entsorgung:

EG-Nummer ... 2% | EG-Nummer ... 2 %
232-443-2 ... 86 0 | 265-150-3 ... 91 2
232-453-7 ... 96.1 | 265-178-6 ... 95.8
265-041-0 ... 94.9 | 265-192-2 ... 95.9
265-042-6 ... 95.3 | 270-690-8 ... 83.6
265-055-7 ... 88.2 | 271-267-0 ... 94.0
265-056-2 ... 95.5 | 271-635-0 ... 94.4
265-065-1 ... 94.6 | 272-186-3 ... 94.8
265-070-9 ... 94.6 | 273-271-8 ... 94.6
265-071-4 ... 33.4 | 289-220-8 ... 95.7
265-073-5 ... 96.9 | 295-279-0 ... 93.1
265-085-0 ... 75.4 | 295-433-7 ... 93.9
265-086-6 ... 92.5 | 297-401-8 ... 99.0
265-089-2 ... 94.8 |

typischer Wert: 20 %

EG-Nummer ... 2 %
297-401-8 ... 79.8

Industrielle Schlamme nicht auf Naturbéden ausbringen. Schlamme
mussen verbrannt, in verschlossenen Behaltern gelagert oder
wiederverwendet werden Nicht zutreffend, da keine Freisetzung in
das Abwasser stattfindet.

EG-Nummer ... % | EG-Nummer ... %

232-443-2 ... 95.5 | 265-150-3 ... 95.3
232-453-7 ... 96.5 | 265-178-6 ... 96.2
265-041-0 ... 95.4 | 265-192-2 ... 96.2
265-042-6 ... 95.7 | 270-690-8 ... 95.9
265-055-7 ... 95.0 | 271-267-0 ... 96.9
265-056-2 ... 95.9 | 271-635-0 ... 94.9
265-065-1 ... 94.8 | 272-186-3 ... 95.2
265-070-9 ... 95.1 | 273-271-8 ... 95.1
265-071-4 ... 95.4 | 289-220-8 ... 96.1
265-073-5 ... 97.0 | 295-279-0 ... 95.2
265-085-0 ... 96.3 | 295-433-7 ... 954
265-086-6 ... 96.6 | 297-401-8 ... 95.2
265-089-2 ... 95.3 |

EG-Nummer ... % | EG-Nummer ... %
232-443-2 ... 95.5 | 265-150-3 ... 95.3
232-453-7 ... 96.5 | 265-178-6 ... 96.2
265-041-0 ... 95.4 | 265-192-2 ... 96.2
265-042-6 ... 95.7 | 270-690-8 ... 95.9
265-055-7 ... 95.0 | 271-267-0 ... 96.9
265-056-2 ... 95.9 | 271-635-0 ... 94.9
265-065-1 ... 94.8 | 272-186-3 ... 95.2
265-070-9 ... 95.1 | 273-271-8 ... 95.1
265-071-4 ... 95.4 | 289-220-8 ... 96.1
265-073-5 ... 97.0 | 295-279-0 ... 95.2
265-085-0 ... 96.3 | 295-433-7 ... 954
265-086-6 ... 96.6 | 297-401-8 ... 99.0
265-089-2 ... 95.3 |

EG- Nummer .kg/Tag | EG-Nummer ... kg/Tag
232-443-2 ... 3.6E+04 | 265-150-3 ... 1.9E+05
232-453-7 ... 1.1E+05 | 265-178-6 ... 1.1E+05
265-041-0 ... 1.1E+05 | 265-192-2 ... 6.1E+04
265-042-6 ... 1.1E+05 | 270-690-8 ... 5.6E+04
265-055-7 ... 9.8E+04 | 271-267-0 ... 1.3E+05
265-056-2 ... 1.1E+05 | 271-635-0 ... 3.2E+04
265-065-1 ... 1.0E+05 | 272-186-3 ... 1.1E+05
265-070-9 ... 1.1E+05 | 273-271-8 ... 1.1E+05
265-071-4 ... 2.4E+05 | 289-220-8 ... 1.1E+05
265-073-5 ... 4.2E+04 | 295-279-0 ... 2.0E+04
265-085-0 ... 4.6E+04 | 295-433-7 ... 1.3E+05
265-086-6 ... 2.2E+05 | 297-401-8 ... 1.0E+05
265-089-2 ... 1.1E+05 |

2000 (m3/d)

Bei der externen Behandlung und Entsorgung von Abféallen miissen
die zutreffenden ortlichen und/oder nationalen Vorschriften
eingehalten werden.
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Bedingungen und MaBnahmen beziiglich der
externen Riickgewinnung von Abfillen:

RCR - Luftfach getrieben:

RCR - Wasserfach getrieben:

Bei externer Wiedergewinnung und Recycling von Abféallen missen
die zutreffenden 6értlichen und/oder nationalen Vorschriften
eingehalten werden.

EG-Nummer ... Wert | EG-Nummer ... Wert
232-443-2 ... 2.8E-02 | 265-150-3 ... 1.8E-01
232-453-7 ... 1.8E-01 | 265-178-6 ... 1.8E-01
265-041-0 ... 1.8E-01 | 265-192-2 ... 1.0E-01
265-042-6 ... 1.8E-01 | 270-690-8 ... 8.5E-03
265-055-7 ... 3.1E-02 | 271-267-0 ... 1.2E-01
265-056-2 ... 1.8E-01 | 271-635-0 ... 1.1E-01
265-065-1 ... 1.8E-01 | 272-186-3 ... 1.8E-01
265-070-9 ... 1.8E-01 | 273-271-8 ... 1.8E-01
265-071-4 ... 1.0E-02 | 289-220-8 ... 1.8E-01
265-073-5 ... 7.5E-02 | 295-279-0 ... 1.9E-02
265-085-0 ... 1.3E-02 | 295-433-7 ... 1.8E-01
265-086-6 ... 1.8E-01 | 297-401-8 ... 7.6E-02
265-089-2 ... 1.8E-01 |

EG-Nummer ... Wert | EG-Nummer ... Wert
232-443-2 ... 3.2E-01 | 265-150-3 ... 5.3E-01
232-453-7 ... 9.1E-01 | 265-178-6 ... 9.1E-01
265-041-0 ... 9.1E-01 | 265-192-2 ... 9.1E-01
265-042-6 ... 9.1E-01 | 270-690-8 ... 2.5E-01
265-055-7 ... 4.2E-01 | 271-267-0 ... 5.1E-01
265-056-2 ... 9.1E-01 | 271-635-0 ... 9.1E-01
265-065-1 ... 9.5E-01 | 272-186-3 ... 9.1E-01
265-070-9 ... 9.1E-01 | 273-271-8 ... 9.1E-01
265-071-4 ... 7.0E-02 | 289-220-8 ... 9.1E-01
265-073-5 ... 9.7E-01 | 295-279-0 ... 6.9E-01
265-085-0 ... 1.5E-01 | 295-433-7 ... 7.5E-01
265-086-6 ... 4.5E-01 | 297-401-8 ... 9.1E-01
265-089-2 ... 9.1E-01 |

Abschnitt 3: Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle - Umwelt

Expositionsabschatzung (Umwelt):

Kohlenwasserstoff-Block-Methode (Petrorisk)

Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter

Expositionsabschitzung (Mensch):

Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschatzung der Exposition
am Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.

Abschnitt 4: Leitlinie zur Priifung der Einhaltung des Expositionsszenario

Umwelt

Gesundheit

Der Leitfaden basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die
nicht unbedingt auf alle Standorte zutreffen; daher kann eine
Skalierung notwendig sein, um geeignete standortspezifische
Risikomanagement-Massnahmen zu bestimmen. Die geforderte
Reinigungswirkung flir Abwasser kann mit betrieblichen und
aulerbetrieblichen Anlagen entweder allein oder in Kombinationen
erzielt werden. Die geforderte Reinigungswirkung fiir Luft kann mit
betrieblichen Anlagen entweder allein oder in Kombinationen erzielt
werden. Weitere Einzelheiten zu Skalierung und Kontrolltechnologien
werden im SPERC-Datenblatt.

Wenn die in Abschnitt 2 beschriebenen MalRnahmen zum
Risikomanagement bzw. Betriebsbedingungen eingehalten werden,
ist nicht zu erwarten, dass die vorhergesagten Expositionen den DN
(M)EL uberschreiten.

Werden andere MalRnahmen zum Risikomanagement bzw.
Betriebsbedingungen eingesetzt, muss von den Benutzern ein
Risikomanagement auf mindestens dem gleichen Niveau
gewahrleistet werden.

Das zur Verfligung stehende Datenmaterial zur Gefahrdung
ermoglicht keine Ableitung eines DNEL fur Hautreizungen. Das zur
Verfligung stehende Datenmaterial zur Gefahrdung stutzt die
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Notwendigkeit fiir einen DNEL fiir andere gesundheitliche Wirkungen
nicht. Risikomanagement-Massnahmen basieren auf qualitativer
Risikobeschreibung.
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Anhang zum erweiterten Sicherheitsdatenblatt (eSDB)

Gewerblich

Bezeichnung des Stoffes oder des Gemisches

Produktdefinition Gemisch

Code SAS2120

Produktname Ottokraftstoff
Abschnitt 1: Titel

Kurztitel des Zur Verwendung in Kraftstoff (Naphtha, niedrig siedend) - Gewerblich

Expositionsszenarios:

Liste der Name der identifizierten Verwendung: Zur Verwendung in Kraftstoff - Gewerblich

Verwendungsdeskriptoren: (Benzol 0-1%)
Prozesskategorie: PROC01, PROC02, PROC03, PROC08a, PROC08b, PROC16
Folgende fiir diese Anwendung relevante Lebensdauer: Nein.
Umweltfreisetzungskategorien: ERC09a, ERC09b
Spezifische Umweltfreisetzungskategorie: ESVOC SpERC 9.12b.v1

Vom Expositionsszenario Deckt die Verwendung als Brennstoff (oder Brennstoffzusatz und additive
abgedeckte Verfahrens- Komponenten) ab und beinhaltet mit Transfer, Verwendung, Geratewartung und
und Handhabung von Abfall zusammenhangende Arbeiten.
Tatigkeitsbeschreibungen

Bewertungsmethode Siehe Abschnitt 3

Abschnitt 2 Betriebsbedingungen und MaBnahmen zum Risikomanagement

Abschnitt 2.1 Begrenzung der Exposition von Arbeitern
Produkteigenschaften:

Physikalischer Zustand: Flussigkeit, Dampfdruck > 10 kPa bei Standardtemperatur und -druck

Stoffkonzentration im Produkt: Gilt fur einen Anteil des Stoffs im Produkt bis zu 100 % (wenn nicht
anders angegeben).

Verwendete Mengen: Nicht anwendbar.

Haufigkeit und Dauer der Verwendung: Gilt fUr tagliche Exposition bis zu 8 Stunden (wenn nicht anders
angegeben)

Andere Bedingungen, die sich auf die Setzt die Verwendung bei nicht mehr als 20 °C lber der

Exposition der Arbeitnehmer auswirken Umgebungstemperatur voraus (wenn nicht anders angegeben). Setzt

konnen: voraus, dass gute grundlegende Normen zur Arbeitshygiene in Kraft
sind

Beitragende Szenarien: Betriebsbedingungen und MaBnahmen zum Risikomanagement

Allgemeine MalRnahmen (hautreizende Substanzen): Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Wege
fur indirekten Hautkontakt identifizieren. Handschuhe tragen (gepriift nach EN 374), wenn Kontakt mit dem Stoff als
wahrscheinlich gilt. Kontamination/Verschittetes sofort nach dem Auftreten aufnehmen. Kontamination der Haut
sofort abwaschen. Grundschulung der Angestellten durchfihren, um Expositionen zu vermeiden/minimieren und um
sicherzustellen, dass allfallig auftretende Hautprobleme gemeldet werden kdnnen.

Allgemeine MaBnahmen (Karzinogene): Technische Fortschritte und verbesserte Verfahren sind in Betracht zu ziehen
(einschlieBlich Automatisierung) um ein Freisetzen zu verhindern.

Exposition ist durch MalRnahmen wie geschlossene Systeme, zweckbestimmte Anlagen und geeignete allgemeine/
ortliche Abluftsysteme zu minimieren.

Systeme und Transportleitungen vor dem Offnen entleeren.

Gerate vor der Wartung soweit wie mdglich reinigen/ausspulen.

Bei moglicher Exposition: Zugang nur befugten Personen gestatten; Arbeiter spezielle Unterweisungen geben, um
Exposition zu minimieren; geeignete Handschuhe und Overalls tragen, um Hautkontamination zu vermeiden;
Atemschutz tragen, wenn dies flr bestimmte beitragende Szenarien angebracht ist; ausgetretenes Material sofort
beseitigen und Abfalle sicher entsorgen.

Sicherstellen, dass sichere Arbeitsverfahren oder entsprechende Vorkehrungen zum Risikomanagement angewandt
werden.

Alle KontrollmaRnahmen regelmaRig prifen, testen und warten.

Die Notwendigkeit fur risikobasierte Gesundheitsiberwachung in Betracht ziehen.

Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme) AulRenbereich: Stoff in einem geschlossenen System handhaben.
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Geschlossenes Entladen von Bulkware: Sicherstellen, dass Materialtransfers unter Einschluss oder unter Entliftung

erfolgen.

Fass-/Chargentransfer: Sicherstellen, dass Materialtransfers unter Einschluss oder unter Entluftung erfolgen.

Betankung: Sicherstellen, dass Materialtransfers unter Einschluss oder unter Entliftung erfolgen.

Zur Verwendung in Kraftstoff geschlossene Systeme: Stoff in einem geschlossenen System handhaben.

Geratewartung: Das System vor der Inbetriebnahme oder Wartung von Geraten entleeren. Abfluss in dichten
Behaltern zur Entsorgung oder zum anschlieRenden Recycling zurlickhalten. Verschiittetes Material sofort beseitigen.
Gute allgemeine Bellftung bereitstellen. Natlrliche Beliftung durch Turen, Fenster usw. Kontrollierte Beltiftung
bedeutet, dass Luft durch einen angetriebenen Lifter zu- oder abgefiihrt wird. Unterweisung des Arbeitspersonals zur

Minimierung der Exposition gewahrleisten.

Lagerung: Stoff in einem geschlossenen System lagern. Gute allgemeine Beliiftung bereitstellen. Naturliche Bellftung
durch Turen, Fenster usw. Kontrollierte Beliiftung bedeutet, dass Luft durch einen angetriebenen Lifter zu- oder

abgefuhrt wird.

Abschnitt 2.2: Begrenzung der Umweltbelastung

Produkteigenschaften:
Haufigkeit und Dauer der Verwendung:
Emissionstage

Umweltfaktoren, die nicht vom
Risikomanagement beeinflusst werden:

Ortlicher Siisswasser-Verdiinnungsfaktor
Ortlicher Meerwasser-Verdiinnungsfaktor

Technische Bedingungen und MaRnahmen
auf Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung
von Freisetzungen:

Technische standortinterne Bedingungen
und MaBnahmen zur Verringerung oder
Begrenzung von Einleitungen,
Abluftemissionen und Freisetzungen in den
Boden:

Die Luftemissionen reinigen, um eine
typische Reinigungswirkung zu erreichen
von

Abwaisser vor Ort (vor der Aufnahme der
Wassereinleitung) reinigen, um die
erforderliche Reinigungswirkung zu
erreichen von

Bei der Ableitung zu kommunalen
Klaranlagen Einhaltung der
vorgeschriebenen
Abwasserentsorgungseffizienz vor Ort

Organisatorische MaBnahmen zur
Verhinderung/Begrenzung von
Freisetzungen am Standort:

Bedingungen und MaBnahmen beziiglich
Abwasseraufbereitungsanlage:

Geschatzte Beseitigung des Stoffs aus dem
Abwasser durch werksseitige Klaranlage

Der Stoff ist ein komplexer UVCB. Vorwiegend hydrophob
Kontinuierliche Freisetzung
365 Tage pro Jahr

10
100

Die Ubliche Praxis unterscheidet sich von Standort zu Standort, daher
werden konservative Schatzungen der Freisetzung durch das
Verfahren verwendet.

EG-Nummer 265-042-6, 265-150-3:

Das Risiko durch Umweltexposition wird von Menschen liber
indirekten Kontakt (hauptsachlich Verschlucken) bestimmt.
Abwasserreinigung ist nicht erforderlich.

typischer Wert:
Das Risiko durch Umweltexposition wird von StiRwasser bestimmt.
Abwasserreinigung ist nicht erforderlich.

Nicht anwendbar.

20%

20%

Industrielle Schldmme nicht auf Naturbéden ausbringen. Schldamme
mussen verbrannt, in verschlossenen Behaltern gelagert oder
wiederverwendet werden Nicht zutreffend, da keine Freisetzung in
das Abwasser stattfindet.

EG-Nummer ... % | EG-Nummer ... %

232-453-7 ... 96.5 | 265-178-6 ... 96.2
265-042-6 ... 95.7 | 265-192-2 ... 96.2
265-055-7 ... 95.0 | 270-690-8 ... 95.9
265-056-2 ... 95.9 | 271-267-0 ... 96.9
265-065-1 ... 94.8 | 271-635-0 ... 94.9
265-070-9 ... 95.1 | 272-186-3 ... 95.2
265-073-5...97.0 | 273-271-8 ... 95.1
265-085-0 ... 96.3 | 289-220-8 ... 96.1
265-086-6 ... 96.6 | 295-279-0 ... 95.2
265-089-2 ... 95.3 | 295-433-7 ... 954
265-150-3 ... 95.3 | 297-401-8 ... 95.2
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Gesamteffizienz der Abwasserentsorgung
nach RMMs vor Ort und auBerhalb
(kommunale Klaranlage)

Maximal erlaubte Standortmenge (Msare)
aufgrund der Freisetzung nach
Gesamtbeseitigung bei der
Abwasserreinigung

Angenommener Durchfluss durch die
werksseitige Klaranlage

Bedingungen und MaRnahmen beziiglich der
externen Behandlung von Abféllen zur
Entsorgung:

Bedingungen und MaRnahmen beziiglich der
externen Riickgewinnung von Abfillen:

RCR - Luftfach getrieben:

RCR - Wasserfach getrieben:

EG-Nummer ... % | EG-Nummer ... %
232-453-7 ... 96.5 | 265-178-6 ... 96.2
265-042-6 ... 95.7 | 265-192-2 ... 96.2
265-055-7 ... 95.0 | 270-690-8 ... 95.9
265-056-2 ... 95.9 | 271-267-0 ... 96.9
265-065-1...94.8 | 271-635-0 ... 94.9
265-070-9 ... 95.1 | 272-186-3 ... 95.2
265-073-5...97.0 | 273-271-8 ... 95.1
265-085-0 ... 96.3 | 289-220-8 ... 96.1
265-086-6 ... 96.6 | 295-279-0 ... 95.2
265-089-2 ... 95.3 | 295-433-7 ... 954
265-150-3 ... 95.3 | 297-401-8 ... 95.2

EG-Nummer ... kg/Tag | EG-Nummer ... kg/Tag
232-453-7 ... 1.9E+04 | 265-178-6 ... 4.3E+04
265-042-6 ... 2.1E+03 | 265-192-2 ... 8.8E+03
265-055-7 ... 3.2E+02 | 270-690-8 ... 3.9E+02
265-056-2 ... 1.1E+02 | 271-267-0 ... 1.5E+04
265-065-1 ... 1.2E+04 | 271-635-0 ... 5.0E+04
265-070-9 ... 2.3E+04 | 272-186-3 ... 1.1E+04
265-073-5 ... 1.1E+02 | 273-271-8 ... 1.7TE+03
265-085-0 ... 6.4E+02 | 289-220-8 ... 6.4E+04
265-086-6 ... 1.6E+03 | 295-279-0 ... 1.3E+04
265-089-2 ... 1.3E+04 | 295-433-7 ... 4.6E+04
265-150-3 ... 2.2E+02 | 297-401-8 ... 1.5E+03

2000 (m3/d)

Verbrennungsemissionen sind durch geforderte
Abgasemissionsbegrenzungen limitiert. Verbrennungsemissionen,
die in der regionalen Expositionsabschatzung berucksichtigt werden.
Bei der externen Behandlung und Entsorgung von Abféllen missen
die zutreffenden ortlichen und/oder nationalen Vorschriften
eingehalten werden.

Der Stoff wird bei der Verwendung verbraucht und es werden keine
Abfélle des Stoffs erzeugt.

EG-Nummer ... Wert | EG-Nummer ... Wert
232-453-7 ... 2.0E-05 | 265-178-6 ... 3.5E-04
265-042-6 ... 3.8E-02 | 265-192-2 ... 8.3E-05
265-055-7 ... 7.1E-05 | 270-690-8 ... 7.5E-05
265-056-2 ... 2.0E-04 | 271-267-0 ... 8.6E-05
265-065-1 ... 8.0E-05 | 271-635-0 ... 1.2E-05
265-070-9 ... 1.2E-04 | 272-186-3 ... 8.5E-05
265-073-5 ... 3.1E-04 | 273-271-8 ... 5.4E-04
265-085-0 ... 1.3E-04 | 289-220-8 ... 9.5E-03
265-086-6 ... 1.8E-04 | 295-279-0 ... 5.6E-06
265-089-2 ... 6.0E-04 | 295-433-7 ... 4.0E-04
265-150-3 ... 9.3E-04 | 297-401-8 ... 8.7E-05

EG-Nummer ... Wert | EG-Nummer ... Wert
232-453-7 ... 7.4E-05 | 265-178-6 ... 2.3E-03
265-042-6 ... 1.1E-02 | 265-192-2 ... 5.9E-04
265-055-7 ... 4.8E-04 | 270-690-8 ... 4.9E-04
265-056-2 ... 1.6E-03 | 271-267-0 ... 7.2E-04
265-065-1 ... 5.6E-04 | 271-635-0 ... 5.4E-05
265-070-9 ... 7.6E-04 | 272-186-3 ... 6.4E-04
265-073-5 ... 2.6E-03 | 273-271-8 ... 2.9E-03
265-085-0 ... 1.2E-04 | 289-220-8 ... 2.0E-02
265-086-6 ... 3.5E-04 | 295-279-0 ... 3.1E-05
265-089-2 ... 1.2E-03 | 295-433-7 ... 6.6E-04
265-150-3 ... 8.6E-04 | 297-401-8 ... 4.8E-04

Abschnitt 3: Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle - Umwelt

Expositionsabschatzung (Umwelt):

Kohlenwasserstoff-Block-Methode (Petrorisk)

Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter

Expositionsabschitzung (Mensch):

Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschatzung der Exposition
am Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.

Ottokraftstoff
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Abschnitt 4: Leitlinie zur Priifung der Einhaltung des Expositionsszenario

Umwelt

Gesundheit

Der Leitfaden basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die
nicht unbedingt auf alle Standorte zutreffen; daher kann eine
Skalierung notwendig sein, um geeignete standortspezifische
Risikomanagement-Massnahmen zu bestimmen. Die geforderte
Reinigungswirkung fur Abwasser kann mit betrieblichen und
aulerbetrieblichen Anlagen entweder allein oder in Kombinationen
erzielt werden. Die geforderte Reinigungswirkung fur Luft kann mit
betrieblichen Anlagen entweder allein oder in Kombinationen erzielt
werden. Weitere Einzelheiten zu Skalierung und Kontrolltechnologien
werden im SPERC-Datenblatt.

Wenn die in Abschnitt 2 beschriebenen MalRnahmen zum
Risikomanagement bzw. Betriebsbedingungen eingehalten werden,
ist nicht zu erwarten, dass die vorhergesagten Expositionen den DN
(M)EL Uberschreiten.

Werden andere Malihahmen zum Risikomanagement bzw.
Betriebsbedingungen eingesetzt, muss von den Benutzern ein
Risikomanagement auf mindestens dem gleichen Niveau
gewahrleistet werden.

Das zur Verfligung stehende Datenmaterial zur Gefahrdung
ermdglicht keine Ableitung eines DNEL fiir Hautreizungen. Das zur
Verfugung stehende Datenmaterial zur Gefahrdung stitzt die
Notwendigkeit fiir einen DNEL fiir andere gesundheitliche Wirkungen
nicht. Risikomanagement-Massnahmen basieren auf qualitativer
Risikobeschreibung.

Ottokraftstoff
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Anhang zum erweiterten Sicherheitsdatenblatt (eSDB)

Industriell

Bezeichnung des Stoffes oder des Gemisches

Produktdefinition Gemisch

Code SAS2120

Produktname Ottokraftstoff
Abschnitt 1: Titel

Kurztitel des Zur Verwendung in Kraftstoff (Naphtha, niedrig siedend) - Industriell

Expositionsszenarios:

Liste der Name der identifizierten Verwendung: Zur Verwendung in Kraftstoff - Industriell

Verwendungsdeskriptoren: (Benzol 0-1%)
Prozesskategorie: PROC01, PROC02, PROC03, PROC08a, PROC08b, PROC16
Folgende fiir diese Anwendung relevante Lebensdauer: Nein.
Umweltfreisetzungskategorien: ERC07
Spezifische Umweltfreisetzungskategorie: ESVOC SpERC 7.12a.v1

Vom Expositionsszenario Deckt die Verwendung als Brennstoff (oder Brennstoffzusatz und additive

abgedeckte Verfahrens- Komponenten) ab und beinhaltet mit Transfer, Verwendung, Geratewartung und
und Handhabung von Abfall zusammenhangende Arbeiten.
Tatigkeitsbeschreibungen

Bewertungsmethode Siehe Abschnitt 3

Abschnitt 2 Betriebsbedingungen und MaBnahmen zum Risikomanagement

Abschnitt 2.1 Begrenzung der Exposition von Arbeitern
Produkteigenschaften:

Physikalischer Zustand: Flussigkeit, Dampfdruck > 10 kPa bei Standardtemperatur und -druck

Stoffkonzentration im Produkt: Gilt fur einen Anteil des Stoffs im Produkt bis zu 100 % (wenn nicht
anders angegeben).

Verwendete Mengen: Nicht anwendbar.

Haufigkeit und Dauer der Verwendung: Gilt fUr tagliche Exposition bis zu 8 Stunden (wenn nicht anders
angegeben)

Menschliche Faktoren, die nicht vom Nicht anwendbar.

Risikomanagement beeinflusst werden:

Andere Bedingungen, die sich auf die Setzt die Verwendung bei nicht mehr als 20 °C Uber der

Exposition der Arbeitnehmer auswirken Umgebungstemperatur voraus (wenn nicht anders angegeben). Setzt

kénnen: voraus, dass gute grundlegende Normen zur Arbeitshygiene in Kraft
sind

Beitragende Szenarien: Betriebsbedingungen und MaBnahmen zum Risikomanagement

Allgemeine MaRnahmen (hautreizende Substanzen): Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Wege
fur indirekten Hautkontakt identifizieren. Handschuhe tragen (geprift nach EN 374), wenn Kontakt mit dem Stoff als
wahrscheinlich gilt. Kontamination/Verschittetes sofort nach dem Auftreten aufnehmen. Kontamination der Haut
sofort abwaschen. Grundschulung der Angestellten durchfihren, um Expositionen zu vermeiden/minimieren und um
sicherzustellen, dass allfallig auftretende Hautprobleme gemeldet werden kdnnen.

Allgemeine MaBnahmen (Karzinogene): Technische Fortschritte und verbesserte Verfahren sind in Betracht zu ziehen
(einschlieBlich Automatisierung) um ein Freisetzen zu verhindern.

Exposition ist durch MaRnahmen wie geschlossene Systeme, zweckbestimmte Anlagen und geeignete allgemeine/
oOrtliche Abluftsysteme zu minimieren.

Systeme und Transportleitungen vor dem Offnen entleeren.

Geréte vor der Wartung soweit wie moglich reinigen/ausspulen.

Bei mdglicher Exposition: Zugang nur befugten Personen gestatten; Arbeiter spezielle Unterweisungen geben, um
Exposition zu minimieren; geeignete Handschuhe und Overalls tragen, um Hautkontamination zu vermeiden;
Atemschutz tragen, wenn dies fur bestimmte beitragende Szenarien angebracht ist; ausgetretenes Material sofort
beseitigen und Abfalle sicher entsorgen.

Sicherstellen, dass sichere Arbeitsverfahren oder entsprechende Vorkehrungen zum Risikomanagement angewandt
werden.

Alle KontrollmalRnahmen regelmaRig prufen, testen und warten.

Die Notwendigkeit fir risikobasierte Gesundheitsiiberwachung in Betracht ziehen.

Ottokraftstoff Zur Verwendung in Kraftstoff (Naphtha, niedrig siedend)
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Geschlossenes Entladen von Bulkware: Sicherstellen, dass Materialtransfers unter Einschluss oder unter Entliftung
erfolgen.

Fass-/Chargentransfer: Sicherstellen, dass Materialtransfers unter Einschluss oder unter Entluftung erfolgen.
Betankung: Sicherstellen, dass Materialtransfers unter Einschluss oder unter Entliftung erfolgen.
Flugzeugbetankung: Sicherstellen, dass Materialtransfers unter Einschluss oder unter Entliftung erfolgen.

Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme): Stoff in einem geschlossenen System handhaben. Gute
allgemeine Bellftung bereitstellen. Natirliche Bellftung durch Tiren, Fenster usw. Kontrollierte Beliiftung bedeutet,
dass Luft durch einen angetriebenen Lifter zu- oder abgefihrt wird.

Zur Verwendung in Kraftstoff geschlossene Systeme: Stoff in einem geschlossenen System handhaben.

Geratereinigung und -wartung: Das System vor der Inbetriebnahme oder Wartung von Geraten entleeren. Abfluss in
dichten Behaltern zur Entsorgung oder zum anschlieBenden Recycling zurtickhalten. Verschiittetes Material sofort
beseitigen. Gute allgemeine Beliiftung bereitstellen. Naturliche BelGftung durch Tiren, Fenster usw. Kontrollierte
Bellftung bedeutet, dass Luft durch einen angetriebenen Liifter zu- oder abgefiihrt wird. Chemikalienbesténdige
Handschuhe (nach EN374 gepriift) tragen und ,grundlegende’ Unterweisungen geben.

Lagerung: Stoff in einem geschlossenen System lagern. Gute allgemeine Bellftung bereitstellen. Natiirliche Beliiftung
durch Turen, Fenster usw. Kontrollierte Beliiftung bedeutet, dass Luft durch einen angetriebenen Lufter zu- oder
abgefihrt wird.

Abschnitt 2.2: Begrenzung der Umweltbelastung

Produkteigenschaften: Der Stoff ist ein komplexer UVCB. Vorwiegend hydrophob
Haufigkeit und Dauer der Verwendung: Kontinuierliche Freisetzung
Emissionstage EG-Nummer ... Tage pro Jahr | EG-Nummer ... Tage pro Jahr

232-453-7 ... 100
265-041-0 ... 300
265-042-6 ... 300
265-055-7 ... 300
265-056-2 ... 300
265-065-1 ... 300
265-070-9 ... 300
265-071-4 ... 100
265-073-5 ... 100
265-085-0 ... 20

265-086-6 ... 20

265-089-2 ... 100

265-150-3 ... 20

265-178-6 ... 300
265-192-2 ... 300
270-690-8 ... 20

271-267-0 ... 300
271-635-0 ... 100
272-186-3 ... 300
273-271-8 ... 300
289-220-8 ... 300
295-279-0 ... 20

297-401-8 ... 300

Umweltfaktoren, die nicht vom
Risikomanagement beeinflusst werden:

Ortlicher Siisswasser-Verdiinnungsfaktor 10
Ortlicher Meerwasser-Verdiinnungsfaktor 100

Freisetzungsanteil aus dem Verfahren in die typischer Wert: 5.0E-02
Luft (erste Freisetzung vor RMM)
EG-Nummer 265-055-7, 295-279-0, 297-401-8: 5.0E-03
Freisetzungsanteil aus dem Verfahren in den 0
Boden (erste Freisetzung vor RMM)

Freisetzungsanteil aus dem Verfahren ins 1.0E-05
Abwasser (erste Freisetzung vor RMM)

Technische Bedingungen und MaBnahmen Die ubliche Praxis unterscheidet sich von Standort zu Standort, daher
auf Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung  werden konservative Schatzungen der Freisetzung durch das
von Freisetzungen: Verfahren verwendet.
Technische standortinterne Bedingungen EG-Nummer
und MaBnahmen zur Verringerung oder 265-041-0
Begrenzung von Einleitungen, 265-056-2
Abluftemissionen und Freisetzungen in den 265-065-1
Boden: 265-192-2
273-271-8

Das Risiko durch Umweltexposition wird von Menschen uber
indirekten Kontakt (hauptsachlich Einatmen) bestimmt.
Abwasserreinigung ist nicht erforderlich.

EG-Nummer 265-042-6, 265-178-6, 289-220-8:
Das Risiko durch Umweltexposition wird von Menschen ber
indirekten Kontakt (hauptsachlich Einatmen) bestimmt. Bei der
Ableitung zu kommunalen Klaranlagen ist keine Abwasserentsorgung
Ottokraftstoff Zur Verwendung in Kraftstoff (Naphtha, niedrig siedend)
- Industriell
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vor Ort erforderlich.

EG-Nummer

232-453-7 | 265-150-3

265-055-7 | 270-690-8

265-070-9 | 271-267-0

265-071-4 | 271-635-0

265-085-0 | 272-186-3

265-086-6 | 295-279-0

265-089-2 | 297-401-8

Das Risiko durch Umweltexposition wird von SuBwassersediment
bestimmt. Abwasserreinigung ist nicht erforderlich.

EG-Nummer 265-073-5:
Das Risiko durch Umweltexposition wird von StiRwasser bestimmt.
Abwasserreinigung ist nicht erforderlich.

Die Luftemissionen reinigen, um eine
typische Reinigungswirkung zu erreichen
von

Abwaisser vor Ort (vor der Aufnahme der
Wassereinleitung) reinigen, um die
erforderliche Reinigungswirkung zu

95 %

typischer Wert: 0 %

EG-Nummer .

%

erreichen von

265-042-6 ... 39.4
265-178-6 ... 45.6
289-220-8 ... 91.7

Bei der Ableitung zu kommunalen
Klaranlagen Einhaltung der
vorgeschriebenen
Abwasserentsorgungseffizienz vor Ort

Organisatorische MaBnahmen zur
Verhinderung/Begrenzung von
Freisetzungen am Standort:

Bedingungen und MaBnahmen beziiglich
Abwasseraufbereitungsanlage:

Geschatzte Beseitigung des Stoffs aus dem

2 0%

Industrielle Schldmme nicht auf Naturbéden ausbringen. Schldmme
mussen verbrannt, in verschlossenen Behaltern gelagert oder
wiederverwendet werden Nicht zutreffend, da keine Freisetzung in

das Abwasser stattfindet.

EG-Nummer .

.. % | EG-Nummer ... %

Abwasser durch werksseitige Kldranlage 232-453-7 ... 96.5 | 265-150-3 ... 95.3
265-041-0 ... 95.4 | 265-178-6 ... 96.2
265-042-6 ... 95.7 | 265-192-2 ... 96.2
265-055-7 ... 95.0 | 270-690-8 ... 95.9
265-056-2 ... 95.9 | 271-267-0 ... 96.9
265-065-1 ... 94.8 | 271-635-0 ... 94.9
265-070-9 ... 95.1 | 272-186-3 ... 95.2
265-071-4 ... 95.4 | 273-271-8 ... 95.1
265-073-5 ... 97.0 | 289-220-8 ... 96.1
265-085-0 ... 96.3 | 295-279-0 ... 95.2
265-086-6 ... 96.6 | 297-401-8 ... 95.2
265-089-2 ... 95.3 |

Gesamteffizienz der Abwasserentsorgung  EG-Nummer ... % | EG-Nummer ... %

nach RMMs vor Ort und auBerhalb 232-453-7 ... 96.5 | 265-150-3 ... 95.3

(kommunale Klaranlage) 265-041-0 ... 95.4 | 265-178-6 ... 96.2
265-042-6 ... 95.7 | 265-192-2 ... 96.2
265-055-7 ... 95.0 | 270-690-8 ... 95.9
265-056-2 ... 95.9 | 271-267-0 ... 96.9
265-065-1 ... 94.8 | 271-635-0 ... 94.9
265-070-9 ... 95.1 | 272-186-3 ... 95.2
265-071-4 ... 95.4 | 273-271-8 ... 95.1
265-073-5 ... 97.0 | 289-220-8 ... 96.1
265-085-0 ... 96.3 | 295-279-0 ... 95.2
265-086-6 ... 96.6 | 297-401-8 ... 95.2
265-089-2 ... 95.3 |

Maximal erlaubte Standortmenge (Msare) EG-Nummer ... kg/Tag | EG-Nummer ... kg/Tag

aufgrund der Freisetzung nach 232-453-7 ... 8.0E+06 | 265-150-3 ... 3.7E+06

Gesamtbeseitigung bei der 265-041-0 ... 5.3E+06 | 265-178-6 ... 5.3E+06

Abwasserreinigung 265-042-6 ... 4.3E+06 | 265-192-2 ... 5.3E+06
265-055-7 ... 2.0E+06 | 270-690-8 ... 1.1E+07
265-056-2 ... 5.3E+06 | 271-267-0 ... 2.6E+06
265-065-1 ... 5.4E+06 | 271-635-0 ... 1.4E+07
265-070-9 ... 5.1E+06 | 272-186-3 ... 5.2E+06
265-071-4 ... 4.9E+06 | 273-271-8 ... 5.4E+06
265-073-5 ... 2.2E+06 | 289-220-8 ... 5.3E+06
265-085-0 ... 9.1E+06 | 295-279-0 ... 4.0E+06
265-086-6 ... 4.5E+06 | 297-401-8 ... 4.0E+06
265-089-2 ... 5.6E+06 |

Ottokraftstoff Zur Verwendung in Kraftstoff (Naphtha, niedrig siedend)
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Angenommener Durchfluss durch die 2000 (m3/d)
werksseitige Klaranlage

Bedingungen und MaBnahmen beziiglich der  Verbrennungsemissionen sind durch geforderte

externen Behandlung von Abfallen zur Abgasemissionsbegrenzungen limitiert. Verbrennungsemissionen,
Entsorgung: die in der regionalen Expositionsabschatzung berticksichtigt werden.
Bei der externen Behandlung und Entsorgung von Abféallen miissen

die zutreffenden ortlichen und/oder nationalen Vorschriften

eingehalten werden.

Bedingungen und MaBnahmen beziiglich der  Der Stoff wird bei der Verwendung verbraucht und es werden keine

externen Riickgewinnung von Abfallen: Abfalle des Stoffs erzeugt.

RCR - Luftfach getrieben: EG-Nummer ... Wert | EG-Nummer ... Wert
232-453-7 ... 1.8E-03 | 265-150-3 ... 9.9E-04
265-041-0 ... 9.5E-03 | 265-178-6 ... 9.2E-02
265-042-6 ... 1.4E-01 | 265-192-2 ... 4.9E-03
265-055-7 ... 1.2E-03 | 270-690-8 ... 3.8E-04
265-056-2 ... 1.9E-02 | 271-267-0 ... 6.7E-03
265-065-1 ... 5.6E-03 | 271-635-0 ... 2.6E-03
265-070-9 ... 1.6E-02 | 272-186-3 ... 2.4E-02
265-071-4 ... 1.0E-03 | 273-271-8 ... 1.0E-01
265-073-5 ... 9.6E-04 | 289-220-8 ... 5.9E-01
265-085-0 ... 1.9E-04 | 295-279-0 ... 4.8E-05
265-086-6 ... 4.8E-04 | 297-401-8 ... 6.2E-04
265-089-2 ... 2.4E-03 |

RCR - Wasserfach getrieben: EG-Nummer ... Wert | EG-Nummer ... Wert
232-453-7 ... 3.8E-03 | 265-150-3 ... 1.1E-02
265-041-0 ... 8.6E-03 | 265-178-6 ... 7.0E-02
265-042-6 ... 7.0E-02 | 265-192-2 ... 3.3E-03
265-055-7 ... 1.7E-02 | 270-690-8 ... 2.9E-03
265-056-2 ... 1.8E-02 | 271-267-0 ... 1.5E-02
265-065-1 ... 1.5E-03 | 271-635-0 ... 3.0E-03
265-070-9 ... 1.6E-02 | 272-186-3 ... 2.5E-02
265-071-4 ... 3.5E-03 | 273-271-8 ... 3.2E-02
265-073-5 ... 4.3E-03 | 289-220-8 ... 4.7E-01
265-085-0 ... 1.7E-03 | 295-279-0 ... 8.7E-03
265-086-6 ... 9.1E-03 | 297-401-8 ... 7.5E-03
265-089-2 ... 7.4E-03 |

Abschnitt 3: Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle - Umwelt

Expositionsabschatzung (Umwelt): Kohlenwasserstoff-Block-Methode (Petrorisk)
Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter
Expositionsabschatzung (Mensch): Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschatzung der Exposition

am Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.

Abschnitt 4: Leitlinie zur Priifung der Einhaltung des Expositionsszenario

Umwelt Der Leitfaden basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die

nicht unbedingt auf alle Standorte zutreffen; daher kann eine
Skalierung notwendig sein, um geeignete standortspezifische

Risikomanagement-Massnahmen zu bestimmen. Die geforderte

Reinigungswirkung fiir Abwasser kann mit betrieblichen und

aulerbetrieblichen Anlagen entweder allein oder in Kombinationen
erzielt werden. Die geforderte Reinigungswirkung fir Luft kann mit
betrieblichen Anlagen entweder allein oder in Kombinationen erzielt
werden. Weitere Einzelheiten zu Skalierung und Kontrolltechnologien
werden im SPERC-Datenblatt.

Gesundheit Wenn die in Abschnitt 2 beschriebenen MalRnahmen zum

Risikomanagement bzw. Betriebsbedingungen eingehalten werden,
ist nicht zu erwarten, dass die vorhergesagten Expositionen den DN

(M)EL Uberschreiten.

Werden andere MalRnahmen zum Risikomanagement bzw.
Betriebsbedingungen eingesetzt, muss von den Benutzern ein
Risikomanagement auf mindestens dem gleichen Niveau

Ottokraftstoff Zur Verwendung in Kraftstoff (Naphtha, niedrig siedend)
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gewahrleistet werden.

Das zur Verfligung stehende Datenmaterial zur Gefahrdung
ermdglicht keine Ableitung eines DNEL fir Hautreizungen. Das zur
Verfligung stehende Datenmaterial zur Gefahrdung stitzt die
Notwendigkeit fir einen DNEL fur andere gesundheitliche Wirkungen
nicht. Risikomanagement-Massnahmen basieren auf qualitativer
Risikobeschreibung.

Ottokraftstoff
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Anhang zum erweiterten Sicherheitsdatenblatt (eSDB)

Industriell

Bezeichnung des Stoffes oder des Gemisches

Produktdefinition Gemisch

Code SAS2120

Produktname Ottokraftstoff
Abschnitt 1: Titel

Kurztitel des Verwendung als Zwischenprodukt (Naphtha, niedrig siedend)

Expositionsszenarios:

Liste der Name der identifizierten Verwendung: Verwendung als Zwischenprodukt (Benzol

Verwendungsdeskriptoren:  0-1%)
Prozesskategorie: PROC01, PROC02, PROC03, PROC08a, PROC08b, PROC15
Endverwendungssektor: SU08, SUO9
Folgende fiir diese Anwendung relevante Lebensdauer: Nein.
Umweltfreisetzungskategorien: ERC06a
Spezifische Umweltfreisetzungskategorie: ESVOC SpERC 6.1a.v1

Vom Expositionsszenario Verwendung als Zwischenprodukt. Enthalt Materialtransporte, Lagerung,

abgedeckte Verfahrens- Probenahmen, verbundene Laborarbeiten, Wartung und Verladung (einschlieRlich
und Schiffe, Stralen-/Schienentransport und Behalter fir lose Ware).
Tatigkeitsbeschreibungen

Bewertungsmethode Siehe Abschnitt 3

Abschnitt 2 Betriebsbedingungen und MaBnahmen zum Risikomanagement

Abschnitt 2.1 Begrenzung der Exposition von Arbeitern
Produkteigenschaften:

Physikalischer Zustand: Flussigkeit, Dampfdruck > 10 kPa bei Standardtemperatur und -druck

Stoffkonzentration im Produkt: Gilt fur einen Anteil des Stoffs im Produkt bis zu 100 % (wenn nicht
anders angegeben).

Verwendete Mengen: Nicht anwendbar.

Haufigkeit und Dauer der Verwendung: Gilt fUr tagliche Exposition bis zu 8 Stunden (wenn nicht anders
angegeben)

Andere Bedingungen, die sich auf die Der Arbeitsvorgang wird bei erhdhter Temperatur (> 20 °C Uber der

Exposition der Arbeitnehmer auswirken Umgebungstemperatur) ausgefiihrt Setzt voraus, dass gute

kénnen: grundlegende Normen zur Arbeitshygiene in Kraft sind

Beitragende Szenarien: Betriebsbedingungen und MaBnahmen zum Risikomanagement

Allgemeine MalBnahmen (hautreizende Substanzen): Direkten Hautkontakt mit Produkt vermeiden. Potenzielle Wege
fur indirekten Hautkontakt identifizieren. Handschuhe tragen (gepriift nach EN 374), wenn Kontakt mit dem Stoff als
wahrscheinlich gilt. Kontamination/Verschuttetes sofort nach dem Auftreten aufnehmen. Kontamination der Haut
sofort abwaschen. Grundschulung der Angestellten durchfihren, um Expositionen zu vermeiden/minimieren und um
sicherzustellen, dass allfallig auftretende Hautprobleme gemeldet werden kdnnen.

Allgemeine MaRnahmen (Karzinogene): Technische Fortschritte und verbesserte Verfahren sind in Betracht zu ziehen
(einschlieBlich Automatisierung) um ein Freisetzen zu verhindern.

Exposition ist durch MalRnahmen wie geschlossene Systeme, zweckbestimmte Anlagen und geeignete allgemeine/
ortliche Abluftsysteme zu minimieren.

Systeme und Transportleitungen vor dem Offnen entleeren.

Gerate vor der Wartung soweit wie mdglich reinigen/ausspulen.

Bei moglicher Exposition: Zugang nur befugten Personen gestatten; Arbeiter spezielle Unterweisungen geben, um
Exposition zu minimieren; geeignete Handschuhe und Overalls tragen, um Hautkontamination zu vermeiden;
Atemschutz tragen, wenn dies flr bestimmte beitragende Szenarien angebracht ist; ausgetretenes Material sofort
beseitigen und Abfalle sicher entsorgen.

Sicherstellen, dass sichere Arbeitsverfahren oder entsprechende Vorkehrungen zum Risikomanagement angewandt
werden.

Alle KontrollmaRnahmen regelmaRig prifen, testen und warten.

Die Notwendigkeit fur risikobasierte Gesundheitsiberwachung in Betracht ziehen.

Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme) Mit Probenahme: Stoff in einem geschlossenen System handhaben.
Proben Uber eine geschlossene Schleife oder andere Systeme entnehmen, um Exposition zu vermeiden. Geeignete

Ottokraftstoff Verwendung als Zwischenprodukt (Naphtha, niedrig
siedend)
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nach EN374 geprifte Schutzhandschuhe tragen.

Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme): Stoff in einem geschlossenen System handhaben. Sicherstellen,
dass der Arbeitsvorgang im Freien stattfindet.

Lagerung: Sicherstellen, dass der Arbeitsvorgang im Freien stattfindet. Stoff in einem geschlossenen System lagern.

Laborarbeiten: Im Abzugsschrank handhaben oder entsprechende geeignete MalRnahmen zur
Expositionsminimierung implementieren.

Bulkwaren-Transfers: Sicherstellen, dass Materialtransfers unter Einschluss oder unter Entliiftung erfolgen.

Geratereinigung und -wartung: Das System vor der Inbetriebnahme oder Wartung von Geraten entleeren und spllen.
Abfluss in dichten Behaltern zur Entsorgung oder zum anschlieflienden Recycling zurtickhalten. Verschittetes
Material sofort beseitigen. Chemikalienbestandige Handschuhe (nach EN374 gepriift) tragen und ,grundlegende’
Unterweisungen geben.

Abschnitt 2.2: Begrenzung der Umweltbelastung

Produkteigenschaften: Der Stoff ist ein komplexer UVCB. Vorwiegend hydrophob
Haufigkeit und Dauer der Verwendung: Kontinuierliche Freisetzung
Emissionstage 300 Tage pro Jahr

Umweltfaktoren, die nicht vom
Risikomanagement beeinflusst werden:

Ortlicher Siisswasser-Verdiinnungsfaktor 10
Ortlicher Meerwasser-Verdiinnungsfaktor 100

Freisetzungsanteil aus dem Verfahren in die EG-Nummer ... Wert | EG-Nummer ... Wert

Luft (erste Freisetzung vor RMM) 232-443-2 ... 2.5E-02 | 265-089-2 ... 1.0E-02
265-041-0 ... 2.5E-02 | 265-150-3 ... 1.0E-02
265-042-6 ... 2.5E-02 | 265-178-6 ... 2.5E-02
265-046-8 ... 2.5E-02 | 265-192-2 ... 2.5E-02
265-055-7 ... 1.0E-03 | 270-690-8 ... 2.5E-02
265-056-2 ... 2.5E-02 | 270-695-5 ... 2.5E-02
265-065-1 ... 2.5E-02 | 271-267-0 ... 2.5E-02
265-070-9 ... 1.0E-02 | 272-186-3 ... 1.0E-02
265-071-4 ... 1.0E-02 | 273-271-8 ... 2.5E-02
265-073-5 ... 2.5E-02 | 289-220-8 ... 2.5E-02
265-075-6 ... 2.5E-02 | 295-433-7 ... 1.0E-02
265-079-8 ... 2.5E-02 | 297-401-8 ... 1.0E-03
265-085-0 ... 2.5E-02 | 309-879-8 ... 1.0E-02
265-086-6 ... 2.5E-02 |

Freisetzungsanteil aus dem Verfahren in den 1.0E-03
Boden (erste Freisetzung vor RMM)

Freisetzungsanteil aus dem Verfahren ins EG-Nummer ... Wert | EG-Nummer ... Wert

Abwasser (erste Freisetzung vor RMM) 232-443-2 ... 1.3E-03 | 265-089-2 ... 1.0E-03
265-041-0 ... 1.1E-03 | 265-150-3 ... 3.0E-04
265-042-6 ... 2.1E-03 | 265-178-6 ... 1.4E-03
265-046-8 ... 1.7E-03 | 265-192-2 ... 1.5E-03
265-055-7 ... 3.0E-04 | 270-690-8 ... 2.0E-03
265-056-2 ... 1.1E-03 | 270-695-5 ... 3.0E-03
265-065-1 ... 3.0E-03 | 271-267-0 ... 3.0E-04
265-070-9 ... 1.0E-03 | 272-186-3 ... 9.9E-04
265-071-4 ... 3.0E-04 | 273-271-8 ... 3.0E-03
265-073-5 ... 3.0E-03 | 289-220-8 ... 1.3E-03
265-075-6 ... 3.0E-04 | 295-433-7 ... 3.0E-04
265-079-8 ... 3.0E-04 | 297-401-8 ... 3.0E-03
265-085-0 ... 3.0E-03 | 309-879-8 ... 3.0E-04
265-086-6 ... 3.0E-04 |

Technische Bedingungen und MaRnahmen Die Ubliche Praxis unterscheidet sich von Standort zu Standort, daher

auf Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung  werden konservative Schatzungen der Freisetzung durch das

von Freisetzungen: Verfahren verwendet.

Technische standortinterne Bedingungen Das Risiko durch Umweltexposition wird von StRwassersediment
und MaBnahmen zur Verringerung oder bestimmt. Ungeldsten Stoff nicht in betriebliches Abwasser einleiten
Begrenzung von Einleitungen, oder sonst aus dem Abwasser wiedergewinnen.

Abluftemissionen und Freisetzungen in den

Boden: EG-Nummer

232-443-2 | 265-089-2

265-041-0 | 265-150-3

265-042-6 | 265-178-6

265-046-8 | 265-192-2
Ottokraftstoff Verwendung als Zwischenprodukt (Naphtha, niedrig
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Die Luftemissionen reinigen, um eine
typische Reinigungswirkung zu erreichen

von

Abwasser vor Ort (vor der Aufnahme der
Wassereinleitung) reinigen, um die
erforderliche Reinigungswirkung zu

erreichen von

Bei der Ableitung zu kommunalen
Klaranlagen Einhaltung der

vorgeschriebenen

Abwasserentsorgungseffizienz vor Ort

Organisatorische MaBnahmen zur
Verhinderung/Begrenzung von
Freisetzungen am Standort:

Bedingungen und MaBnahmen beziiglich
Abwasseraufbereitungsanlage:

Geschatzte Beseitigung des Stoffs aus dem
Abwasser durch werksseitige Klaranlage

Gesamteffizienz der Abwasserentsorgung
nach RMMs vor Ort und auBerhalb
(kommunale Klaranlage)

265-055-7 | 270-690-8

265-056-2 | 270-695-5

265-065-1 | 271-267-0

265-070-9 | 272-186-3

265-071-4 | 273-271-8

265-075-6 | 289-220-8

265-079-8 | 295-433-7

265-086-6 | 309-879-8

Bei der Ableitung zu kommunalen Klaranlagen ist keine
Abwasserentsorgung vor Ort erforderlich.

EG-Nummer: 265-073-5, 265-085-0, 297-401-8
Beim Ablassen in heimische Klaranlagen ist vor Ort eine zusatzliche
Abwasserbehandlung erforderlich.

80 %

EG-Nummer ... 2 % | EG-Nummer ... 2 %
232-443-2 ... 95.0 | 265-089-2 ... 94.8
265-041-0 ... 94.9 | 265-150-3 ... 88.3

265-042-6 ... 95.3 | 265-178-6 ... 95.8
265-046-8 ... 96.6 | 265-192-2 ... 95.9
265-055-7 ... 93.5 | 270-690-8 ... 95.5
265-056-2 ... 95.5 | 270-695-5 ... 95.1
265-065-1 ... 92.8 | 271-267-0 ... 94.7
265-070-9 ... 94.6 | 272-186-3 ... 94.8
265-071-4 ... 84.9 | 273-271-8 ... 941
265-073-5 ... 98.3 | 289-220-8 ... 95.7
265-075-6 ... 66.0 | 295-433-7 ... 91.8
265-079-8 ... 88.1 | 297-401-8 ... 98.7
265-085-0 ... 97.7 | 309-879-8 ... 90.0
265-086-6 ... 89.9 |

typischer Wert: 0 %

EG-Nummer ...

%

265-073-5 ... 43.5

265-085-0 ... 39.1
297-401-8 ... 731

Industrielle Schlamme nicht auf Naturbéden ausbringen. Schlamme
mussen verbrannt, in verschlossenen Behaltern gelagert oder
wiederverwendet werden. Nicht zutreffend, da keine Freisetzung in
das Abwasser stattfindet.

EG-Nummer ... % | EG-Nummer ... %
232-443-2 ... 95.5 | 265-089-2 ... 95.3
265-041-0 ... 95.4 | 265-150-3 ... 95.3
265-042-6 ... 95.7 | 265-178-6 ... 96.2
265-046-8 ... 96.9 | 265-192-2 ... 96.2
265-055-7 ... 95.0 | 270-690-8 ... 95.9
265-056-2 ... 95.9 | 270-695-5 ... 971
265-065-1 ... 94.8 | 271-267-0 ... 96.9
265-070-9 ... 95.1 | 272-186-3 ... 95.2
265-071-4 ... 95.4 | 273-271-8 ... 95.1
265-073-5 ... 97.0 | 289-220-8 ... 96.1
265-075-6 ... 96.8 | 295-433-7 ... 954
265-079-8 ... 95.7 | 297-401-8 ... 95.2
265-085-0 ... 96.3 | 309-879-8 ... 95.7
265-086-6 ... 96.6 |

EG-Nummer ... % | EG-Nummer ... %
232-443-2 ... 95.5 | 265-089-2 ... 95.3
265-041-0 ... 95.4 | 265-150-3 ... 95.3
265-042-6 ... 95.7 | 265-178-6 ... 96.2
265-046-8 ... 96.9 | 265-192-2 ... 96.2
265-055-7 ... 95.0 | 270-690-8 ... 95.9
265-056-2 ... 95.9 | 270-695-5 ... 971
265-065-1 ... 94.8 | 271-267-0 ... 96.9
265-070-9 ... 95.1 | 272-186-3 ... 95.2
265-071-4 ... 95.4 | 273-271-8 ... 95.1
265-073-5 ... 98.3 | 289-220-8 ... 96.1
265-075-6 ... 96.8 | 295-433-7 ... 95.4
265-079-8 ... 95.7 | 297-401-8 ... 98.7
265-085-0 ... 97.7 | 309-879-8 ... 95.7
265-086-6 ... 96.6 |
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Maximal erlaubte Standortmenge (Msare)
aufgrund der Freisetzung nach
Gesamtbeseitigung bei der
Abwasserreinigung

Angenommener Durchfluss durch die
werksseitige Klaranlage

Bedingungen und MaBnahmen beziiglich der
externen Behandlung von Abfallen zur
Entsorgung:

Bedingungen und MaRnahmen beziiglich der
externen Riickgewinnung von Abféllen:

RCR - Luftfach getrieben:

RCR - Wasserfach getrieben:

EG-Nummer .
232-443-2 ...
265-041-0 ...
265-042-6 ...
265-046-8 ...
265-055-7 ...
265-056-2 ...
265-065-1 ...
265-070-9 ...
265-071-4 ...
265-073-5 ...
265-075-6 ...
265-079-8 ...
265-085-0 ...
265-086-6 ...

2000 (m3/d)

.. kg/Tag | EG-Nummer ... kg/Tag
5.5E+04 | 265-089-2 ...
5.5E+04 | 265-150-3 ...
5.5E+04 | 265-178-6 ...
5.5E+04 | 265-192-2 ...
6.5E+04 | 270-690-8 ...
5.5E+04 | 270-695-5 ...
7.0E+04 | 271-267-0 ...
5.5E+04 | 272-186-3 ...
1.6E+05 | 273-271-8 ...
5.0E+04 | 289-220-8 ...
2.3E+05 | 295-433-7 ...
1.4E+05 | 297-401-8 ...
5.0E+04 | 309-879-8 ...

1.5E+05 |

5.5E+04
1.2E+05
5.5E+04
5.5E+04
5.5E+04
3.5E+04
8.6E+04
5.5E+04
5.9E+04
5.5E+04
8.9E+04
5.0E+04
1.2E+05

Der Stoff wird bei der Verwendung verbraucht und es werden keine
Abfalle des Stoffs erzeugt.

Der Stoff wird bei der Verwendung verbraucht und es werden keine
Abfélle des Stoffs erzeugt.

..Wert | EG-Nummer ... Wert

EG-Nummer .
232-443-2 ...
265-041-0 ...
265-042-6 ...
265-046-8 ...
265-055-7 ..
265-056-2 ...
265-065-1 ...
265-070-9 ...
265-071-4 ...
265-073-5 ..
265-075-6 ...
265-079-8 ...
265-085-0 ...
265-086-6 .

EG-Nummer .
232-443-2 ...
265-041-0 ...
265-042-6 ...
265-046-8 ...
265-055-7 ...
265-056-2 ..
265-065-1 ...
265-070-9 ...
265-071-4 ...
265-073-5 ...
265-075-6 ...
265-079-8 ..
265-085-0 ...
265-086-6 ...

7.7E-02 | 265-089-2 ...
7.4E-02 | 265-150-3 ...
9.8E-02 | 265-178-6 ...
8.6E-02 | 265-192-2 ...
. 1.1E-03 | 270-690-8 ...
7.1E-02 | 270-695-5 ...
9.8E-02 | 271-267-0 ...
7.8E-02 | 272-186-3 ...
2.3E-02 | 273-271-8 ...
.6.7E-02 | 289-220-8 ...
7.6E-03 | 295-433-7 ...
2.5E-02 | 297-401-8 ...
8.0E-02 | 309-879-8 ...
. 2.4E-02 |

7.4E-02
2.8E-02
7.8E-02
8.0E-02
9.0E-02
5.0E-02
3.5E-02
7.1E-02
1.0E-01
7.7TE-02
3.6E-02
1.8E-03
2.9E-02

..Wert | EG-Nummer ... Wert

9.1E-01 | 265-089-2 ...
9.1E-01 | 265-150-3 ...
9.1E-01 | 265-1786 ...
9.1E-01 | 265-192-2 ...
7.7E-01 | 270-690-8 ...
. 9.1E-01 | 270-695-5 ...
7.2E-01 | 271-267-0 ...
9.1E-01 | 272-186-3 ...
3.1E-01 | 273-271-8 ...
9.1E-01 | 289-220-8 ...
9.3E-02 | 295-433-7 ...
. 3.6E-01 | 297-401-8 ...
9.1E-01 | 309-879-8 ...

3.4E-01 |

9.1E-01
4.0E-01
9.1E-01
9.1E-01
9.1E-01
6.1E-01
5.8E-01
9.1E-01
8.5E-01
9.1E-01
5.6E-01
9.1E-01
4.3E-01

Abschnitt 3: Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle - Umwelt
Kohlenwasserstoff-Block-Methode (Petrorisk)

Expositionsabschitzung (Umwelt):

Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter
Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschatzung der Exposition

Expositionsabschatzung (Mensch):

am Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.

Abschnitt 4: Leitlinie zur Priifung der Einhaltung des Expositionsszenario
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Umwelt

Gesundheit

Der Leitfaden basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die
nicht unbedingt auf alle Standorte zutreffen; daher kann eine
Skalierung notwendig sein, um geeignete standortspezifische
Risikomanagement-Massnahmen zu bestimmen. Die geforderte
Reinigungswirkung fur Abwasser kann mit betrieblichen und
aulerbetrieblichen Anlagen entweder allein oder in Kombinationen
erzielt werden. Die geforderte Reinigungswirkung fur Luft kann mit
betrieblichen Anlagen entweder allein oder in Kombinationen erzielt
werden. Weitere Einzelheiten zu Skalierung und Kontrolltechnologien
werden im SPERC-Datenblatt.

Wenn die in Abschnitt 2 beschriebenen Mallnahmen zum
Risikomanagement bzw. Betriebsbedingungen eingehalten werden,
ist nicht zu erwarten, dass die vorhergesagten Expositionen den DN
(M)EL Uberschreiten.

Werden andere MaRnahmen zum Risikomanagement bzw.
Betriebsbedingungen eingesetzt, muss von den Benutzern ein
Risikomanagement auf mindestens dem gleichen Niveau
gewahrleistet werden.

Das zur Verfligung stehende Datenmaterial zur Gefahrdung
ermdglicht keine Ableitung eines DNEL fiir Hautreizungen. Das zur
Verfligung stehende Datenmaterial zur Gefahrdung stitzt die
Notwendigkeit fir einen DNEL fiir andere gesundheitliche Wirkungen
nicht. Risikomanagement-Massnahmen basieren auf qualitativer
Risikobeschreibung.
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgeédndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878

SICHERHEITSDATENBLATT bp

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des
Unternehmens

1.1 Produktidentifikator

Produktname Dieselkraftstoff
UFI: T751-S01J-HOOX-YDXG
Andere Ultimate Diesel, Diesel, Diesel additiviert, Alpindiesel, Spezial Austro DK, SWISS Winter Diesel
Identifizierungsarten
Versandbezeichnung Flr den Massenguttransport auf dem Seeweg gilt MARPOL Anlage |.
Kategorie: Erddl, einschlieBlich Schiffsbunker
SDS-Nr. SAS2123
Produkttyp Flussigkeit.

1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Identifizierte Verwendungen

Formulierung und (Um)verpackung von Stoffen und Gemischen
Zur Verwendung in Kraftstoff - Verbraucher

Zur Verwendung in Kraftstoff - Industriell

Zur Verwendung in Kraftstoff - Gewerblich

Verwendung als Zwischenprodukt

Verwendung des Stoffes/ Kraftstoff flr Dieselmotoren.
des Gemisches Fur spezifische Anwendungshinweise siehe das entsprechende technische Datenblatt oder
wenden Sie sich an einen Vertreter des Unternehmens.

1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant BP Europa SE ZN BP Austria
Am Belvedere 10
1100 Wien
Austria

BP Austria: + 43 1 39 509 54000 (Geschéftszeit)
E-Mail-Adresse MSDSadvice@bp.com

1.4 Notrufnummer

NOTRUFNUMMER +43 1 39 509 54000 (Geschaftszeit)
Vergiftungsinformationszentrale (VIZ): +43 1 4064343 (24 Stunden/ 7 Tage erreichbar)

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Produktdefinition Gemisch

Einstufung gemaR der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP/GHS
Flam. Lig. 3, H226

Acute Tox. 4, H332

Skin Irrit. 2, H315

Carc. 2, H351

STOT RE 2, H373

Asp. Tox. 1, H304

Aquatic Chronic 2, H411

Siehe Abschnitt 16 fuir den vollstandigen Wortlaut der oben angegebenen H-Sétze.
Abschnitte 11 und 12 enthalten genauere Informationen zu Gesundheitsgefahren, Symptomen und Umweltrisiken.

2.2 Kennzeichnungselemente

UFI: T751-S01J-HOOX-YDXG

Produktname Dieselkraftstoff Produktcode SAS2123 Seite: 1/40
Version 7 Ausgabedatum 11 November 2022 Format Osterreich Sprache DEUTSCH
Datum der letzten 13 Mai 2022. (Austria)

Ausgabe




Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgedndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

Gefahrenpiktogramme

Signalwort
Gefahrenhinweise

Sicherheitshinweise
Allgemein

Pravention

Reaktion

Lagerung
Entsorgung

Gefahrliche Inhaltsstoffe

Ergédnzende
Kennzeichnungselemente

EG Verordnun

Anhang XVII -
Beschrankung der
Herstellung, des
Inverkehrbringens und
der Verwendung
bestimmter geféahrlicher
Stoffe, Mischungen und
Erzeugnisse

S SOE

Gefahr

H226 - Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H304 - Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H315 - Verursacht Hautreizungen.

H332 - Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H351 - Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H373 - Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H411 - Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

P102 - Darf nicht in die Hadnde von Kindern gelangen.
P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P201 - Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.

P280 - Schutzhandschuhe, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz oder Gehdrschutz
tragen.

P210 - Von Hitze, heiflen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen
Zundquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P271 - Nur im Freien oder in gut belifteten Rdumen verwenden.

P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P260 - Dampf oder Aerosol nicht einatmen.

P264 - Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

P391 - Verschiittete Mengen aufnehmen.

P308 + P313 - BEI Exposition oder falls betroffen: Arztliche Hilfe hinzuziehen.

P304 + P312 - BEI EINATMEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt
anrufen.

P301 + P310, P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt
anrufen. KEIN Erbrechen herbeifiihren.

P362 + P364 - Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P405 - Unter Verschluss aufbewahren.

P501 - Inhalt und Behalter gemaR lokalen, regionalen, nationalen und internationalen
Vorschriften der Entsorgung zufihren.

Brennstoffe, Diesel-
Erneuerbare Kohlenwasserstoffe (Dieselkraftstoffartige Fraktion)

Nicht anwendbar.

EG) Nr. 1907/2006 (REACH

Nicht anwendbar.

Spezielle Verpackungsanforderungen

Mit kindergesicherten
Verschliissen
auszustattende Behalter

Tastbarer Warnhinweis

2.3 Sonstige Gefahren

Ergebnisse der PBT- und
vPvB-Beurteilung

Das Produkt entspricht
den Kriterien fiir PBT- oder
vPvB-Stoffen geman
Anhang Xlil der
Verordnung (EG) Nr.
1907/2006

Ja, trifft zu.

Ja, trifft zu.

Produkt entspricht nicht den Kriterien fir PBT oder vPvB gemal Verordnung (EG) Nr.
1907/2006, Anhang XIII.

Diese Mischung enthalt keine Substanzen, die als PBT- oder vPvB-Stoffe eingestuft werden.
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgedndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

Andere Gefahren, die zu Dieses Produkt enthalt erhdhte Anteile polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe, von
keiner Einstufung fiihren denen einige in experimentellen Studien Hautkrebs ausgeldst haben.
Hinweis: Hochdruckanwendungen
Einspritzung durch die Haut aufgrund von Kontakt mit einem unter hohem Druck stehenden
Produkt ist ein gréRerer medizinischer Notfall. Siehe Hinweise fiir Arzte im Abschnitt
"MaRnahmen in Notféllen" auf diesem Sicherheitsdatenblatt.

Bfatische Ladung aufbauende entziindbare Flissigkeit kann sich auch in elektrisch
verbundenen und geerdeten Geraten elektrostatisch aufladen. Funken kdnnen die Flissigkeit
entziinden und Dampf kann ein Aufflammen oder eine Explosion verursachen.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2 Gemische
Produktdefinition Gemisch

Kohlenwasserstoffgemisch aus Mitteldestillaten mit C-Zahl 10 - 28. Kénnte auch geringe Additivmengen enthalten. Kann
Fettsduremethylester (FAME) enthalten, die den Anforderungen nach EN 14214 gentigen.

Spezifische T
Konzentrationsgrenzwerte, yp

M-Faktoren und

Name des Produkts / Identifikatoren % Einstufung
Inhaltsstoffs

ATEs
Bfennstoffe, Diesel- REACH #: <100 Acute Tox. 4, H332 ATE [Inhalation [1]
01-2119484664-27 Skin Irrit. 2, H315 (Staube und Nebel)]
EG: 269-822-7 Carc. 2, H351 =1.5mg/l
CAS: 68334-30-5 STOT RE 2, H373 STOT RE 2, H373: C
Verzeichnis: (Knochenmark, Leber, 210%
649-224-00-6 Thymusdrise)
Asp. Tox. 1, H304
Aquatic Chronic 2, H411
Erneuerbare REACH #: 0-70 Asp. Tox. 1, H304 - [1
Kohlenwasserstoffe 01-2119450077-42 EUHO066
(Dieselkraftstoffartige Fraktion) CAS: -
Erneuerbare REACH #: <10 Flam. Liqg. 3, H226 - [1
Kohlenwasserstoffe 01-2120043692-58 Asp. Tox. 1, H304
(Dieselkraftstoffartige Fraktion) EG: 700-571-2 EUH066

[EG-Nr. : 700-571-2]

Siehe Abschnitt 16 fiir den vollstindigen Wortlaut der oben angegebenen H-Satze.

Typ

PA] Stoff eingestuft als gesundheitsgefahrdend oder umweltgefahrlich

Die Grenzwerte fur die Exposition am Arbeitsplatz sind, wenn verfugbar, in Abschnitt 8 wiedergegeben.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Augenkontakt Bei Beriihrung die Augen sofort mindestens 15 Minuten lang mit viel Wasser spiilen. Die
Augenlider sollten vom Augapfel ferngehalten werden, damit ein griindliches Ausspllen
gewahrleistet ist. Auf Kontaktlinsen priifen und falls vorhanden entfernen. Einen Arzt
verstandigen.

Hautkontakt Bei Beriihrung die Haut sofort mindestens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser abspilen und
die kontaminierten Kleidungsstiicke und Schuhe ausziehen. Kontaminierte Kleidung vor dem
Ausziehen mit Wasser durchtranken. Dieses dient der Vermeidung einer Entzindung durch
statische Elektrizitat oder Funken. Kontaminiertes Leder, besonders Schuhwerk, ist zu
entsorgen. Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Schuhe vor der Wiederverwendung
grindlich reinigen. Einen Arzt versténdigen.

Inhalativ Falls eingeatmet, an die frische Luft bringen. Bei nicht vorhandener oder unregelmagiger
Atmung oder beim Auftreten eines Atemstillstands ist durch ausgebildetes Personal eine
kiinstliche Beatmung oder Sauerstoffgabe einzuleiten. Einen Arzt verstandigen.

Verschlucken Kein Erbrechen auslésen. Niemals einer bewusstlosen Person etwas durch den Mund
verabreichen. Bei Bewusstlosigkeit in stabile Seitenlage bringen und sofort arztliche Hilfe
hinzuziehen. Aspirationsgefahr beim Verschlucken. Kann in die Lunge gelangen und diese
schadigen. Sofort einen Arzt verstandigen.

Schutz der Ersthelfer Es sollen keine MafRnahmen ergriffen werden, die mit persénlichem Risiko einhergehen oder
nicht ausreichend trainiert wurden. Fur die Erste Hilfe leistende Person kann es geféhrlich sein,
eine Mund-zu-Mund-Beatmung durchzufiihren.

4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Siehe Abschnitt 11 flr detailiertere Informationen zu gesundheitlichen Auswirkungen und Symptomen.
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgedndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBnahmen

Mogliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Inhalativ Gesundheitsschéadlich bei Einatmen.
Verschlucken Reizt den Mund, Hals und den Magen. Aspirationsgefahr beim Verschlucken - schadlich oder
tédlich, wenn die Flussigkeit in die Lungen aspiriert wird.
Hautkontakt Verursacht Hautreizungen.
Augenkontakt Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.
Verzégert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition
Inhalativ Dampf, Nebel oder Rauch kann polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe enthalten, von

denen einige bekanntermafien krebserzeugend sind. Das Einatmen von thermischen
Zersetzungsprodukten in Form von Dampf, Nebel oder Rauch kann gesundheitsschadlich sein.
Dampfe, Aerosole oder Rauche kdnnen zu Reizungen der Nase, Mund oder dem Atemtrakt
fuhren.

Verschlucken Verschlucken kann zu Reizungen von Mund, Hals und dem Verdauungssystem fiihren.
Verschlucken kann zu Unterleibsschmerzen, Magenkrampfen, Ubelkeit, Erbrechen, Durchfall,
Schlafrigkeit oder Schwindel fihren.

Hautkontakt Wie bei allen Produkten, die potenziell schadliche Mengen polyzyklischer aromatischer
Kohlenwasserstoffe enthalten, kann langerer oder wiederholter Hautkontakt letztendlich zu
Dermatitis oder ernsteren irreversiblen Hauterkrankungen, einschlieBlich Krebs, fiihren.

Augenkontakt Dampfe, Aerosole oder Rauch kénnen zu Augenreizungen fiihren. Exposition gegeniiber
Dampfen, Aerosolen oder Rauch kann zu Brennen, Rétung und Trénen der Augen fiihren.

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Hinweise fiir den Arzt Die Behandlung sollte im allgemeinen von den Symptomen abh&ngen und auf die Linderung
der Auswirkungen ausgerichtet sein.
Das Produkt kann bei Verschlucken oder nachfolgendem Hochwiirgen des Mageninhalts
aspiriert werden und zu schwerer und potentiell tddlicher chemischer Pneumonitis fiihren, die
sofort behandelt werden mul3. Aufgrund des Aspirationsrisikos sollte Erbrechen nicht
eingeleitet und Magenspiilungen vermieden werden. Magenspulung sollte nur nach
endotrachealer Intubation erfolgen. Auf Herzrhythmusstérungen achten.
Hinweis: Hochdruckanwendungen
Einspritzung durch die Haut aufgrund von Kontakt mit einem unter hohem Druck stehenden
Produkt ist ein groRerer medizinischer Notfall. Die Verletzungen scheinen zunachst nicht
schwer zu sein, innerhalb weniger Stunden schwillt das Gewebe jedoch an, verfarbt sich und ist
auRerst schmerzhaft, verbunden mit starker subkutaner Nekrose.
Es sollte unbedingt ein chirurgischer Eingriff durchgefihrt werden. Grindliches und
umfangreiches Erdéffnen der Wunde und des darunterliegenden Gewebes ist notwendig, um
Gewebeverluste zu reduzieren und bleibende Schaden zu vermeiden oder zu begrenzen.
Durch den hohen Druck kann das Produkt weite Bereiche von Gewebeschichten durchdringen.

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1 Loschmittel
Geeignete Loschmittel Im Brandfall Spriihwasser (Nebel), Schaum, Trockenchemikalien oder Kohlendioxid verwenden.

Ungeeignete Loschmittel Reinen Wasservollstrahl verwenden. Bei Verwendung eines Wasservollstrahls kann das Feuer
durch Verspritzen des Produktes verteilt werden.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahren, die von dem Flussigkeit und Dampf entziindbar. Bei Erwarmung oder Feuer tritt ein Druckanstieg auf, und
Stoff oder der Mischung der Behalter kann platzen, wodurch eine Explosionsgefahr entsteht. Bei Eintritt in die
ausgehen Kanalisation besteht Brand- und Explosionsgefahr. Dampfe sind schwerer als Luft und kdnnen

mit Luft explosionsfahige Gemische bilden und verbreiten sich am Boden. Entziindung Gber
gréRere Entfernung mdéglich. Schwimmt auf und kann sich an der Wasseroberflache
wiederentziinden. Dampfe kdnnen sich in tiefgelegenen oder geschlossenen Bereichen
ansammeln oder sich sehr weit bis zu einer Ziindquelle ausbreiten und zu einem
Flammenrickschlag flihren. Flissigkeit schwimmt und kann sich an der Wasseroberflache
erneut entziinden.

Gefahrliche Zu den Verbrennungsprodukten kénnen folgende Verbindungen gehéren:
Verbrennungsprodukte Kohlenstoffoxide (CO, CO.)

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
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ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

Besondere
VorsichtsmaBnahmen fiir
Feuerwehrpersonal

Besondere
Schutzausriistung bei der
Brandbekdmpfung

Es sollen keine MafRnahmen ergriffen werden, die mit persénlichem Risiko einhergehen oder
nicht ausreichend trainiert wurden. Im Brandfall den Ort des Geschehens umgehend abriegeln
und alle Personen aus dem Gefahrenbereich evakuieren. Behalter aus dem Brandbereich
entfernen, falls dies gefahrlos méglich ist. Dem Feuer ausgesetzte Behélter mit Spriihwasser
kihlen. Diese Substanz ist giftig fur Wasserorganismen. Mit diesem Stoff kontaminiertes
Léschwasser muss eingedammt werden und darf nicht in Gewasser, Kanalisation oder Abfluss
gelangen.

Feuerwehrleute sollten angemessene Schutzkleidung und umluftunabhangige Atemgeréate mit
vollem Gesichtsschutz tragen, die im Uberdruckmodus betrieben werden. Kleidung fiir
Feuerwehrleute (einschlieBlich Helm, Schutzstiefel und Schutzhandschuhe), die die
Europaische Norm EN 469 einhalt, bietet einen Grundschutz bei Unfallen mit Chemikalien.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfélle
geschultes Personal

Einsatzkrafte

6.2
UmweltschutzmafRnahmen

Sofort Rettungskrafte hinzuziehen. Es sollen keine Mafinahmen ergriffen werden, die mit
personlichem Risiko einhergehen oder nicht ausreichend trainiert wurden. Samtliche
Zindquellen entfernen. Umgebung evakuieren. Nicht benétigtem und ungeschiitztem
Personal den Zugang verwehren. Verschittete Substanz nicht beriihren oder betreten.
Vorsicht Rutschgefahr; Vorsichtig gehen um Sturz zu vermeiden. Keine Funken, kein Rauchen
und keine Flammen im Gefahrenbereich. Einatmen von Dampf oder Nebel vermeiden. Fir
ausreichende Luftung sorgen. Geeignete personliche Schutzausriistung anlegen.

Der Eintritt in einen abgeschlossenen Raum oder schlecht bellifteten Bereich, der mit Dampf,
Nebel oder Rauch kontaminiert ist, ist ohne die korrekte Atemschutzausrtstung und ein
sicheres Arbeitssystem duflerst gefahrlich. Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat
(Isoliergerat) tragen. Geeigneten Chemikalienschutzanzug tragen. Chemikalienfeste Stiefel.
Siehe auch Informationen in "Nicht fir Notfélle geschultes Personal".

Vermeiden Sie die Verbreitung und das AbflieRen von freigesetztem Material sowie den
Kontakt mit dem Erdreich, Gewassern, Abfliissen und Abwasserleitungen. Die zustandigen
Stellen benachrichtigen, wenn durch das Produkt Umweltbelastung verursacht wurde
(Abwassersysteme, Oberflachengewasser, Boden oder Luft). Stoff ist wasserverschmutzend.
Kann bei Freisetzung in groRen Mengen umweltschadlich sein. Verschuttete Mengen
aufnehmen. Bei kleinen Leckagen in umgrenzten Gewassern (d.h. Hafen) das Produkt mit
Schwimmbarrieren oder ahnlichen Vorrichtungen eindammen. Das ausgelaufene Produkt mit
spezifischen Absorbenzien von der Wasseroberflache aufsaugen. GroRere Leckagen in
offenen Gewassern sollten nach Moglichkeit mit Hilfe von Schwimmbarrieren oder anderen
mechanischen Vorrichtungen eingedammt werden. Wenn dies nicht moglich ist, sollte die
Ausbreitung des Austritts unter Kontrolle gebracht und das Produkt durch Abstreichen oder
andere geeignete mechanische MaRnahmen aufgenommen werden. Dispergenzien sollten nur
auf Anraten von Experten und, wo erforderlich, nur mit Zustimmung der 6rtlich zustandigen
Behodrden verwendet werden. Kontaminierte Materialien in geeigneten Tanks oder
Behaltnissen fir Recycling, Wiedergewinnung oder sichere Entsorgung.

6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Kleine freigesetzte Menge

GroRe freigesetzte Menge

6.4 Verweis auf andere
Abschnitte

Samtliche Ziindquellen entfernen. Undichte Stelle verschlieBen, wenn gefahrlos maglich.
Behalter aus dem Austrittsbereich entfernen. Mit inertem Material absorbieren und in einen
geeigneten Entsorgungsbehalter geben. Funkensichere Werkzeuge und explosionssichere
Gerate verwenden. Uber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen. Die
Methode und die benutzte Ausriistung muss mit den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften
und der industriellen Praxis Ubereinstimmen.

Samtliche Ziindquellen entfernen. Undichte Stelle verschlieen, wenn gefahrlos mdglich.
Behélter aus dem Austrittsbereich entfernen. Sich der Freisetzung mit dem Wind néhern.
Eintritt in Kanalisation, Gewasser, Keller oder geschlossene Bereiche vermeiden.
Leckagebereich eindammen; Produkt darf nicht in die Kanalisation oder in Oberflachen- oder
Grundwasser gelangen. Ausgetretenes Material mit unbrennbarem Aufsaugmittel (z.B. Sand,
Erde, Vermiculite, Kieselgur) eingrenzen und zur Entsorgung nach den ortlichen Bestimmungen
in einen dafiir vorgesehenen Behalter geben. Funkensichere Werkzeuge und
explosionssichere Gerate verwenden. Verschmutzte Absorptionsmittel kbnnen genauso
gefahrlich sein, wie das freigesetzte Material. Die Methode und die benutzte Ausristung muss
mit den entsprechenden gesetzlichen Vorschriften und der industriellen Praxis Ubereinstimmen.
Uber ein anerkanntes Abfallbeseitigungsunternehmen entsorgen.

Siehe Abschnitt 1 fir Kontaktinformationen im Notfall.

BrandbekampfungsmalRnahmen finden Sie in Abschnitt 5.

Siehe Abschnitt 8 fir Informationen bezlglich geeigneter personlicher Schutzausristung.
Siehe Abschnitt 12 fir Umweltschutzmassnahmen.

Siehe Abschnitt 13 fir weitere Angaben zur Abfallbehandlung.
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ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte flr jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/Expositionsszenarien
hinzugezogen werden.

7.1 SchutzmaBRnahmen zur sicheren Handhabung

SchutzmaRnahmen Geeignete personliche Schutzausriistung anlegen. Exposition vermeiden - vor Gebrauch
besondere Anweisungen einholen. Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und
verstehen. Nicht in die Augen oder auf die Haut oder auf die Kleidung geraten lassen. Dampf
oder Nebel nicht einatmen. Nicht schlucken. Aspirationsgefahr beim Verschlucken. Kann in
die Lunge gelangen und diese schadigen. Niemals mit dem Mund aufsaugen. Kontakt mit
verschittetem und ausgelaufenem Produkt mit dem Erdreich und Oberflachengewassern
vermeiden. Nur bei ausreichender Bellftung verwenden. Bei unzureichender Liftung
Atemschutzgerat tragen. Im Originalbehalter oder einem zugelassenen Ersatzbehalter
aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde. Bei Nichtgebrauch fest
geschlossen halten. Entfernt von Hitze, Funken, offenem Feuer oder anderen Ziindquellen
lagern und anwenden. Explosionsgeschiitzte elektrische Gerate (Luftung, Beleuchtung und
Materialbewegung) verwenden. Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
VorsichtsmaRnahmen zur Vermeidung elektrostatischer Entladungen treffen. Behalter nicht
wiederverwenden. Leere Behalter enthalten Produktriickstdnde und kénnen gefahrlich sein.

Ratschlag zur allgemeinen Das Essen, Trinken und Rauchen ist in Bereichen, in denen diese Substanz verwendet,

Arbeitshygiene gelagert oder verarbeitet wird, zu verbieten. Nach Umgang griindlich waschen. Kontaminierte
Kleidung und Schutzausriistung vor dem Betreten des Essbereichs entfernen. Siehe Abschnitt
8 fur weitere Angaben zu Hygienemafinahmen.

7.2 Bedingungen zur Aufbewahren gemaR den értlichen Bestimmungen. In einem separatem, entsprechend
sicheren Lagerung unter zugelassenem Bereich lagern. An einem trockenen, kiihlen und gut durchlifteten Ort von
Beriicksichtigung von unvertraglichen Materialien entfernt lagern (siehe Abschnitt 10). Unter Verschluss
Unvertraglichkeiten aufbewahren. Von Hitze und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten. Samtliche Ziindquellen

entfernen. Von Oxidationsmitteln getrennt halten. Behalter bis zur Verwendung dicht
verschlossen und versiegelt halten. Behalter, welche gedffnet wurden, sorgfaltig verschlieRen
und aufrecht lagern, um das Auslaufen zu verhindern. Lagerung und Verwendung nur in fur
dieses Produkt vorgesehenen GefalRen/Behaltern. Nicht in unbeschrifteten Behaltern
aufbewahren. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter
verwenden.

Dampfe von leichten Kohlenwasserstoffen konnen sich im Dampfraum der Tanks bilden.
Diese kénnen selbst bei Temperaturen unter dem normalen Flammpunkt des Produktes
entziindlich sein. Elektrostatische Aufladung und Ziindquellen wahrend des Abftillens, bei
Leckagen und Probenahmen aus dem Vorratstank vermeiden. Lagertanks nicht betreten. Falls
Zutritt zu Tanks erforderlich ist, sind die Vorschriften der Arbeitsgenehmigung zu beachten.
Der Eintritt in einen abgeschlossenen Raum oder schlecht bellifteten Bereich, der mit Dampf,
Nebel oder Rauch kontaminiert ist, ist ohne die korrekte Atemschutzausristung und ein
sicheres Arbeitssystem duf3erst gefahrlich. Wenn das Produkt gepumpt wird (z.B. beim
Abfiillen,beim Beladen oder bei Leckagen) und bei Probenahmen, besteht die Gefahr der
elektrostatischen Aufladung.Es muB sichergestellt sein,da die verwendeten Gerate richtig
geerdet oder mit dem Tank verbunden sind. Elektrische Gerate diirfen nur verwendet werden,
wenn sie eigensicher sind ( z.B. durfen sie keine Funken erzeugen). Die Bildung von
explosionsgefahrlichen Luft-/Dampf- (oder Gas)-Gemischen ist auch bei tiefen
Umgebungstemperaturen méglich. Produkt-Dampfe aus Leckagen unter Druck stehender
Produkt-Leitungen bzw. Produkt-Dampfe, die mit heillen Oberflachen in Beriihrung kommen,
stellen eine Entziindungs- oder Explosionsgefahr dar. Putzlappen, Papier oder jedes andere
Material, das zur Absorption des verschutteten Produktes verwendet wurde, stellt eine
Brandgefahr dar und muf kontrolliert gesammelt und entsorgt werden.

7.3 Spezifische Endanwendungen
Empfehlungen Siehe Abschnitt 1.2 sowie die Szenarien unter Exposition im Anhang, wo zutreffend.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche
Schutzausrustungen

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschldage und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte fiir jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/
Expositionsszenarien hinzugezogen werden.

8.1 Zu liberwachende Parameter
Arbeitsplatz-Grenzwerte
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausristungen

In diesem Abschnitt kdbnnen zwar spezifische zu iberwachende Grenzwerte fiir bestimmte Komponenten erscheinen, in
entstandenen Nebeln, Dampfen oder Staduben kénnen aber auch andere Komponenten enthalten sein. Daher treffen die
angegebenen spezifischen zu Uberwachenden Grenzwerte nicht unbedingt auf das Produkt als Ganzes zu und werden nur fur

allgemeine Informationszwecke angegeben.

Empfohlene
Uberwachungsverfahren

[F5 sollte ein Hinweis auf Uberpriifungsnormen erfolgen, wie beispielsweise der Folgende:
Européische Norm DIN EN 689 (Arbeitsplatzatmosphéaren - Anleitung zur Ermittlung der
inhalativen Exposition gegenliber chemischen Stoffen zum Vergleich mit Grenzwerten und
Messstrategie) Europaische Norm DIN EN 14042 (Arbeitsplatzatmosphéren - Leitfaden fiir die
Anwendung und den Einsatz von Verfahren und Geraten zur Ermittlung chemischer und
biologischer Arbeitsstoffe) Europaische Norm DIN EN 482 (Exposition am Arbeitsplatz -
Allgemeine Anforderungen an die Leistungsfahigkeit von Verfahren zur Messung chemischer
Arbeitsstoffe) Hinweis auf nationale Anleitungsdokumente fiir Methoden zur Bestimmung

gefahrlicher Stoffe wird ebenfalls gefordert.

Biologische Expositionsindizes

Name des Produkts / Inhaltsstoffs

No exposure indices known.

Abgeleitetes Kein-Effekt-Niveau

Exposure indices

Name des Produkts / Typ Exposition Wert Population |Wirkungen
Inhaltsstoffs
Brennstoffe, Diesel- DNEL |Kurzfristig 15 Minuten 4300 mg/m? Arbeiter Systemisch
Inhalativ
DNEL |Langfristig Dermal 8 Stunden 2.9 mg/kg bw/  |Arbeiter Systemisch
Zeitlich Tag
gemittelter
Grenzwert
DNEL |Langfristig 8 Stunden 68 mg/m? Arbeiter Systemisch
Inhalativ Zeitlich
gemittelter
Grenzwert
DNEL |Kurzfristig 15 Minuten 2600 mg/m? Allgemeinbevdlkerung  |Systemisch
Inhalativ [Verbraucher]
DNEL |Langfristig Dermal Zeitlich 1.3 mg/kg bw/  |Algemeinbevalkerung | Systemisch
gemittelter Tag [Verbraucher]
Grenzwert
DNEL |Langfristig 24 Stunden 20 mg/m? Allgemeinbevélkerung | Sy stemisch
Inhalativ Zeitlich [Verbraucher]
gemittelter
Grenzwert
Erneuerbare DNEL |Langfristig - 147 mg/m? Arbeiter Systemisch
Kohlenwasserstoffe Inhalativ
(Dieselkraftstoffartige Fraktion)
DNEL |Langfristig Dermal - 42 mg/kg bw/  |Arbeiter Systemisch
Tag
DNEL |Langfristig - 94 mg/m? Allgemeinbevélkerung | Sy stemisch
Inhalativ [Verbraucher]
DNEL |Langfristig Dermal - 18 mg/kg bw/  |Allgemeinbevdlkerung |Systemisch
Tag [Verbraucher]
Erneuerbare DNEL |Langfristig - 147 mg/m? Arbeiter Systemisch
Kohlenwasserstoffe Inhalativ
(Dieselkraftstoffartige Fraktion)
[EG-Nr. : 700-571-2]
DNEL |Langfristig Dermal - 42 mg/kg bw/ Arbeiter Systemisch
Tag
DNEL |Langfristig - 94 mg/m?® Allgemeinbevdlkerung |Systemisch
Inhalativ
DNEL |Langfristig Dermal - 18 mg/kg bw/  |Allgemeinbevdlkerung |Systemisch
Tag
DNEL |Langfristig Oral - 18 mg/kg bw/  |Allgemeinbevdlkerung |Systemisch
Tag
Abgeschitzte Nicht-Effekt-Konzentration
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgedndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristungen

Name des Produkts / Inhaltsstoffs Details zum Wert Methodendetails
Kompartiment

Erneuerbare Kohlenwasserstoffe Sekundarvergiftung 33.3 mg/kg -

(Dieselkraftstoffartige Fraktion) [EG-Nr. :

700-571-2]
Frischwasser 0.01 mg/l Bewertungsfaktoren
Meerwasser 0.01 mg/l Bewertungsfaktoren
Periodische Freisetzung | 0.1 mg/l Bewertungsfaktoren
SuRwassersediment 3810 mg/kg dwt Verteilungsgleichgewicht
Meerwassersediment 3.73 mg/kg dwt Bewertungsfaktoren
Abwasserbehandlungsanlage | 10 mg/I| Bewertungsfaktoren
Boden 761 mg/kg dwt Verteilungsgleichgewicht

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Absauganlage oder eine andere technische Einrichtung vorsehen, um die relevanten

Steuerungseinrichtungen Konzentrationen in der Luft unter den jeweils zuldssigen Arbeitsplatzgrenzwerten zu halten.
Alle Aktivitaten mit Chemikalien sollten hinsichtlich der damit verbundenen Gesundheitsrisiken
evaluiert werden, um sicherzustellen, dass jede Exposition unter ausreichend kontrollierten
Bedingungen geschieht. Persdnliche Schutzausriistung sollte erst dann in Betracht gezogen
werden, nachdem andere KontrollmaRnahmen (z. B. Kontrollen technischer Art) entsprechend
evaluiert wurden. Personliche Schutzausriistung sollte den jeweils gultigen Normen
entsprechen, geeignet fir den Verwendungszweck sein, in gutem Zustand gehalten und
vorschriftsmafRig gewartet werden. Personliche Schutzausriistung unter Beachtung der glltigen
Normen auswahlen. Dazu wenden Sie sich bitte an ihren Lieferanten fiir Personliche
Schutzausriistung. Weitere Informationen zu Standards erhalten Sie von |hrer national
zustandigen Organisation.
Die endgliltige Wahl der Schutzausriistung wird sich nach der Gefahrdungsbeurteilung richten.
Es muss unbedingt darauf geachtet werden, dass alle Teile der persdnlichen Schutzausristung
miteinander kompatibel sind.

Individuelle SchutzmaBnahmen

Hygienische MaBnahmen Waschen Sie nach dem Umgang mit chemischen Produkten und am Ende des Arbeitstages
ebenso wie vor dem Essen, Rauchen und einem Toilettenbesuch griindlich Hande, Unterarme
und Gesicht. Stellen Sie sicher, dass in der Nahe des Arbeitsbereichs Augensplilstationen und
Sicherheitsduschen vorhanden sind.

Atemschutz Wenn technische Absaug- oder Liftungsmafinahmen nicht méglich oder unzureichend sind,
muss ein geeignetes Atemschutzgerat getragen werden. Besteht das Risiko einer
Uberschreitung des/ von Expositionsgrenzwertes/ n, muss ein geeignetes Atemschutzgerat
getragen werden. Die Wahl eines geeigneten Atemschutzgerates hangt von der Durchfihrung
einer Analyse der Arbeitsplatzumgebung und der durchzufiihrenden Tatigkeit ab. Falls
erforderlich muss das Atemschutzgerat fir den Gebrauch in einer definierten explosionsfahigen
Atmosphare zertifiziert worden sein (EX Kennzeichnung). Vor jeder Verwendung ist die
Passform des Atemschutzgerates und der richtige Sitz der angelegten Ausristung zu prifen.
Siehe Euronorm EN 529 fiir weitere Anleitungen Uber die Wahl, den Gebrauch, die Pflege und
Wartung von Atemschutzgeréaten.

In folgenden Situationen ist ein geeignetes Atemschutzgerat zu tragen (Umgebungsluft
unabhangig):

- wenn die Arbeitsplatzatmosphare flr die menschliche Gesundheit und die Umwelt als
unmittelbar gefahrlich eingestuft wird

- wenn Sauerstoffmangel am Arbeitsplatz droht

- wenn die Arbeitsplatzatmosphare unkontrolliert ist

- wenn die Arbeitsplatzatmosphéare nicht bekannt ist

- wenn Gefahr fiir BewuRtlosigkeit oder Erstickung droht

- wenn Eintritt in einen engen Raum erforderlich wird

- wenn das Risiko eines Gasaustritts besteht, der zu einer Explosion oder einem Brand flihren
kénnte

- wenn die Schadstoffkonzentration in der Atmosphare die hdchstzulassige
Schadstoffkonzentration des Filtergerates Ubersteigt

- wenn die Schadstoffe geruchsarm sind und vom Trager eines Filtergerats durch Geschmack
oder Geruch bei der Abnutzung oder Séttigung des Filteres unbemerkt bleiben

- wenn das Risiko einer Uberschreitung des Arbeitsplatzgrenzwertes fiir Schwefelwasserstoff
besteht.

Soweit Atemschutz erforderlich ist, sind geeignete Filtergerate zu tragen, es sei denn,
umgebungsluftunabhangige Atemschutzgerate missen eingesetzt werden.

Die Atemschutzfilterklasse ist unbedingt der maximalen Schadstoffkonzentration (Gas/Dampf/
Aerosol/Partikel) anzupassen, die beim Umgang mit dem Produkt entstehen kann.
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche
Schutzausristungen

Empfohlen: Gasfilter: geeignet fur Gase/Dampfe. Filtertyp: A
Kombi-Filtergerat: geeignet fiir Gase/Dampfe und Partikel (Staub, Rauch,
Nebel, Aerosol). Filtertyp: AP

Augen-/Gesichtsschutz Schutzbrille.
Hautschutz
Handschutz [Kiigemeine Angaben:

Da die jeweiligen Arbeitsumgebungen und Methoden der Materialhandhabung variieren,
mussen fur jede geplante Anwendung Arbeitsanweisungen entwickelt werden. Die Auswahl der
korrekten Schutzhandschuhe hangt von den gehandhabten Chemikalien und den Arbeits- und
Gebrauchsbedingungen ab. Die meisten Handschuhe bieten nur fir einen begrenzten Zeitraum
Schutz, bevor sie entsorgt und ausgetauscht werden mussen (selbst bei den besten
chemikalienbestandigen Handschuhen kommt es nach wiederholter Exposition gegenuber
Chemikalien zum Durchbruch).

Die Handschuhe sollten in Ricksprache mit dem Ausruster/Hersteller und unter
Berlcksichtigung einer umfassenden Beurteilung der Arbeitsbedingungen ausgewahlt werden.

Chemikalienbestandige Handschuhe tragen.

Empfehlung: Nitrilhandschuhe.

Handschuhe nicht wieder verwenden.

Bei Schutzhandschuhen kommt es im Verlauf der Zeit aufgrund physikalischer und chemischer
Schadigung zu VerschleiRerscheinungen. Handschuhe regelmaig priifen und ersetzen.
Schutzhandschuhe missen widerstandsféhig gegen mechanische Einwirkungen sein (Abrieb,
Schnittfestigkeit und Stichfestigkeit).

Wie héufig sie ersetzt werden missen, hdngt von den Umstanden der Benutzung ab.

Durchbruchzeit:

Daten zu Durchbruchzeiten werden von Handschuhherstellern unter Laborprifbedingungen
erfasst und geben an, wie lange ein Handschuh eine wirksame Permeationsbestandigkeit
bietet. Bei der Befolgung von Empfehlungen zu den Durchbruchzeiten ist es wichtig, die
tatsachlichen Bedingungen am Arbeitsplatz zu bertcksichtigen. Holen Sie vom
Handschuhausruster stets aktuelle technische Informationen zu den Durchbruchzeiten der
empfohlenen Handschuhtypen ein.

Wir geben zur Auswahl von Handschuhen folgende Empfehlungen ab:

Standiger Kontakt:

Handschuhe mit einer Mindest-Durchbruchzeit von 240 Minuten oder besser > 480 Minuten,
falls geeignete Handschuhe bezogen werden kénnen.

Wenn keine geeigneten Handschuhe erhéltlich sind, die dieses Schutzniveau bieten, sind
Handschuhe mit kiirzeren Durchbruchzeiten akzeptabel, solange ein adaquates Pflege- und
Austauschprogramm fiir die Handschuhe eingerichtet und befolgt wird.

Kurzzeitiger/Spritzschutz:

Empfohlene Durchbruchzeiten siehe oben.

Bekanntermalien werden bei kurzzeitiger, voriibergehender Exposition haufig Handschuhe mit
kiirzeren Durchbruchzeiten getragen. Daher muss ein adaquates Pflege- und
Austauschprogramm eingerichtet und strikt befolgt werden.

Handschuhdicke:

Far allgemeine Anwendungen empfehlen wir Giblicherweise Handschuhe mit einer Dicke von
mehr als 0,35 mm.

Wir weisen ausdriicklich darauf hin, dass die Handschuhdicke kein Garant fiir die Resistenz
des Handschuhs gegeniiber einer speziellen Chemikalie darstellt, da die Permeationswirkung
von der Zusammensetzung des Handschuhmaterials abhangig ist. Aus diesem Grund sollte die
Auswahl der Handschuhe unter Beriicksichtigung der Arbeitsbedingungen und der
Durchdringungszeit erfolgen.

Die Handschuhdicke kann zudem je nach Hersteller, Handschuhart und Modell abweichen. Aus
diesem Grund sollten die technischen Daten des Herstellers immer in die Auswahl von
passenden Handschuhen fir die entsprechende Arbeit miteinbezogen werden.

Hinweis: Abhangig von der ausgelibten Tatigkeit kbnnen Handschuhe mit abweichender Dicke
fur eine spezielle Arbeit erforderlich sein. Zum Beispiel:
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche

Schutzausristungen

Haut und Korper

Bezieht sich auf den
Standard:

Begrenzung und
Uberwachung der
Umweltexposition

* Diinnere Handschuhe (bis zu 0,1 mm oder diinner) kdnnen dort erforderlich sein, wo ein
hoher Grad an Fingerfertigkeit gefordert ist. Allerdings ist die Schutzwirkung dieser
Handschuhe eher auf eine sehr kurze Zeit beschrankt, deshalb werden sie Ublicherweise in
Form von Einweghandschuhen verwendet.

* Dickere Handschuhe (bis zu 3 mm oder dicker) kdnnen dort erforderlich sein, wo ein
erhohtes mechanisches (auch chemisches) Risiko, wie Abrieb oder Punktierung, besteht.

Empfohlen: Nitrilhandschuhe.

Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen.

Schutzschuhe, die gegen Chemikalien hochresistent sind.

Bei Ziindgefahr sind schwer entflammbare Schutzkleidung und Handschuhe zu tragen.
Bezieht sich auf den Standard: ISO 11612

Bei Ziindgefahr durch statische Elektrizitat ist anti-statische Schutzkleidung zu tragen. Um
maximale Wirkung gegen statische Elektrizitat zu erzielen, missen Arbeitskleidung, Schuhe
und Handschuhe gleichfalls antistatisch sein.

Bezieht sich auf den Standard: EN 1149

Baumwoll- oder Polyester-/Baumwoll-Overalls bieten lediglich Schutz gegen leichte
oberflachliche Kontamination.

Bei hohem Risiko der Hautkontamination (dies betrifft erfahrungsgemag unter anderem
folgende Téatigkeiten: Reinigungsarbeiten, Wartung und Instandhaltung, Ab- und Umftllen,
Probeentnahme, Reinigung von Produktaustritten) sind ein Chemikalienschutzanzug und
Stiefel erforderlich.

Arbeitskleidung/ Overalls sollten regelmafRig gewaschen werden. Kontaminierte Arbeitskleidung
darf nur durch Fachfirmen, die Gber die Art der Kontamination informiert wurden, gereinigt
werden. Kontaminierte Arbeitskleidung ist grundsatzlich getrennt von nicht kontaminierter/
privater Kleidung aufzubewahren.

Atemschutz: EN 529

Handschuhe: EN 420, EN 374
Augenschutz: EN 166

Halbmaske mit Filter: EN 149
Halbmaske mit Filter und Ventil: EN 405
Halbmaske: EN 140 plus Filter
Vollmaske: EN 136 plus Filter
Partikelfilter: EN 143

Gas-/kombinierte Filter: EN 14387

Emissionen von Beluftungs- und Prozessgeraten sollten Gberpruft werden, um sicherzugehen,
dass sie den Anforderungen der Umweltschutzgesetze geniigen. In einigen Fallen werden
Abluftwascher, Filter oder technische Anderungen an den Prozessanlagen erforderlich sein,
um die Emissionen auf akzeptable Werte herabzusetzen.

ABSCHNITT 9: Physika

lische und chemische Eigenschaften

Die Bedingungen fir die Messung aller Eigenschaften sind bei Standardtemperatur und -druck, sofern nicht anders angegeben.

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen
Physikalischer Zustand
Farbe
Geruch
Geruchsschwelle
pH-Wert
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedebeginn und Siedebereich

Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit

Entziindbarkeit (fest,
gasformig)

Untere und obere
Explosionsgrenze

Flissigkeit.

Farblos bis hellgelb.

Gasol

0.7 ppm (Basierend auf Brennstoffe, Diesel-)

Nicht anwendbar. Basierend auf Léslichkeit in Wasser (Sehr schwer [6slich in Wasser)
-29 bis -18°C (-20.2 bis -0.4°F) (Basierend auf Brennstoffe, Diesel-)

160 bis 385°C (320 bis 725°F)

Geschlossenem Tiegel: >55°C (>131°F)

Aufgrund der Beschaffenheit des Produkts nicht relevant/anwendbar. Basierend auf
niedriger Fluchtigkeit

Nicht anwendbar. Basierend auf dem physikalischen Zustand.

Unterer Wert: 0.6%
Oberer Wert: 6.5%
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

Dampfdruck

Relative Dampfdichte
Relative Dichte

0.4 kPa (3 mm Hg) [40°C (104°F)] (Basierend auf Concawe Kategorie: Vakuumgasole,
Hydrocracker-Gasoéle und Destillatkraftstoffe (VHGO))

Dampfdruck bei 20 °C
kPa Methode

Dampfdruck bei 50 °C
kPa Methode

mm
Hg

Name des mm Hg

Inhaltsstoffs

Bfheuerbare
Kohlenwasserstoffe
(Dieselkraftstoffartige
Fraktion)

0.65 0.087

Fettséuren, C14-18- 3.15 0.42 EU A4

und
C16-18-ungesattigt,
Methylester

Fettséuren, C16-18- 3.15 0.42 EU A4

und C18-ungesattigt,
Methylester
0.0000079

Methylpalmitat 0.000059

Methylstearat 0.000014 |0.0000019

>1 [Luft = 1]
0.82 bis 0.845

Dichte 820 bis 845 kg/m? (0.82 bis 0.845 g/cm?) bei 15°C
Léslichkeit(en)

Medien Resultat

Wasser Sehr gering I6slich

Mit Wasser mischbar
Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser

Selbstentziindungstemperatur
Zersetzungstemperatur
Viskositat

Explosive Eigenschaften

Oxidierende Eigenschaften

Partikeleigenschaften
Mediane Partikelgrofe

9.2 Sonstige Angaben
Keine weiteren Informationen.

Nein.

Nicht anwendbar. Basierend auf Brennstoffe, Diesel- - Substanz ist ein Kohlenwasserstoff-
UVCB. Standardtests flr diesen Endpunkt sind nur fiir einfache Substanzen konzipiert und
eignen sich nicht fiir diese komplexe Substanz.

>225°C (>437°F) (Basierend auf Brennstoffe, Diesel-)

Keine Zersetzung bis Siedeende beobachtet: >385°C (>725°F)

Kinematisch: 2 bis 4.5 mm?/s (2 bis 4.5 cSt) bei 40°C

Basierend auf Brennstoffe, Diesel- - Keine explosiven Eigenschaften aufgrund der Struktur
und der Sauerstoffbilanz.

Basierend auf Brennstoffe, Diesel- - Keine oxidierenden Eigenschaften aufgrund der
Struktur.

Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1 Reaktivitat

10.2 Chemische Stabilitat

10.3 Moglichkeit
gefahrlicher Reaktionen

10.4 Zu vermeidende
Bedingungen

10.5 Unvertragliche
Materialien

10.6 Gefahrliche
Zersetzungsprodukte

Zu diesem Produkt gibt es keine spezifischen Testdaten. Weitere Informationen finden Sie
unter ,Zu Vermeidende Bedingungen® und ,Unvertragliche Materialien®.

Das Produkt ist stabil.

Unter normalen Lagerbedingungen und bei normalem Gebrauch treten keine gefahrlichen

Reaktionen auf.
Unter normalen Lagerbedingungen und bei normaler Anwendung tritt keine gefahrliche

Polymerisation auf.
Alle méglichen Ziindquellen (Funke, Flamme) vermeiden. UbermaRige Warme vermeiden.

Reaktiv oder inkompatibel mit den folgenden Stoffen: oxidierende Materialien.

Unter normalen Lagerungs- und Gebrauchsbedingungen sollten keine gefahrlichen
Zersetzungsprodukte gebildet werden.
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat

Name des Produkts / Resultat / Testbehorde / Spezies Dosis Exposition Bemerkungen
Inhaltsstoffs Wirkungsweg Nummer
Wennstoffe, Diesel- LC50 Inhalativ OECD- 403 Ratte 4.1 mgl/l 4 Stunden Basierend
Staube und aquivalent auf
Nebel Dieselkraftstoff
LD50 Dermal OECD- 434 Kaninchen >4300 mg/kg - Basierend
aquivalent auf Nr. 2
Heizol.
LD50 Dermal OECD- 434 Kaninchen >4300 mg/kg - Basierend
aquivalent auf
Dieselkraftstoff
LD50 Oral OECD- 401 Ratte 17900 mg/kg - Basierend
aquivalent auf Nr. 2
Heizol.
LD50 Oral OECD- 420 Ratte 7600 mg/kg - Basierend
aquivalent auf
Dieselkraftstoff
Erneuerbare LD50 Dermal EU B3 Ratte >2000 mg/kg - -
Kohlenwasserstoffe
(Dieselkraftstoffartige
Fraktion)
LD50 Oral EU B1 tris Ratte >2000 mg/kg - -
Erneuerbare LC50 Inhalativ OECD- 403 Ratte - 4467 ppm 8 Stunden Basierend
Kohlenwasserstoffe Dampf aquivalent Mannlich auf n-Nonan
(Dieselkraftstoffartige
Fraktion) [EG-Nr. :
700-571-2]
LD50 Dermal EU B3 Ratte >2000 mg/kg - -
keine Mortalitat
LD50 Oral EU B1 tris Ratte - >2000 mg/kg - -
Weiblich keine Mortalitat
Schlussfolgerung / Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Zusammenfassung
Schatzungen akuter Toxizitat
Name des Produkts / Inhaltsstoffs Oral (mg/ | Dermal | Einatmen | Einatmen | Einatmen
kg) (mg/kg) (Gase) (Déampfe) | (Staube
(ppm) (mg/l) und
Nebel)
(mg/l)
Dieselkraftstoff N/A N/A N/A N/A >4.1
Brennstoffe, Diesel- N/A N/A N/A N/A 4.1
Reizung/Veritzung
Name des Produkts / Testbehorde / Spezies Wirkungsweg /  Testkonzentration Bemerkungen
Inhaltsstoffs Testnummer Resultat
Bfennstoffe, Diesel- OECD- 405 Kaninchen Augen - Nicht - Basierend auf Nr.
aquivalent reizend auf die 2 Heizol.
Augen.
OECD- 405 Kaninchen Augen - Nicht - Basierend auf
aquivalent reizend auf die Dieselkraftstoff
Augen.
OECD- 404 Kaninchen Haut - Reizung - Basierend auf Nr.
aquivalent 2 Heizol.
OECD- 404 Kaninchen Haut - Reizung - Basierend auf
aquivalent Dieselkraftstoff
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Erneuerbare EU B5 Unbekannt Augen - Nicht - -
Kohlenwasserstoffe reizend auf die
(Dieselkraftstoffartige Augen.
Fraktion)
EU B4 Unbekannt Haut - Wirkt nicht - -
hautreizend.
Erneuerbare EU B5 Kaninchen Augen - Nicht - -
Kohlenwasserstoffe reizend auf die
(Dieselkraftstoffartige Augen.
Fraktion) [EG-Nr. :
700-571-2]
EU B4 Kaninchen Haut - Wirkt nicht - -
hautreizend.
Haut Wirkt reizend auf die Haut.
Augen Nicht eingestuft. Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.
Sensibilisierender Stoff
Name des Produkts /| Wirkungsweg Testbehorde / Spezies Resultat Bemerkungen
Inhaltsstoffs Testnummer
Brennstoffe, Diesel- Haut OECD- 406 Meerschweinchen  Njcht Basierend auf Nr.
aquivalent sensibilisierend 2 Heizdl.
Haut OECD- 406 Meerschweinchen - Njcht Basierend auf
aquivalent sensibilisierend Dieselkraftstoff
Erneuerbare Haut EU B6 Unbekannt  Nicht -
Kohlenwasserstoffe sensibilisierend
(Dieselkraftstoffartige
Fraktion)
Erneuerbare Haut EU B6 Meerschweinchen  Njcht -
Kohlenwasserstoffe sensibilisierend
(Dieselkraftstoffartige
Fraktion) [EG-Nr. :
700-571-2]
Haut Nicht eingestuft. Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
KEIMZELLMUTAGENITAT
Name des Produkts / Testbehorde/ Zelle Typ Resultat Bemerkungen
Inhaltsstoffs Testnummer
Bfennstoffe, Diesel- OECD 471 - Versuch: In  Subjekt: Positiv Basierend auf
vitro Nichtsaugetierart Dieselkraftstoff
OECD- Zelle: Keim  Versuch: In Subjekt: Negativ Basierend auf Heizol.
aquivalent 476 vitro Séugetier-Tier
keine Richtlinie  Zelle: Versuch: In  Subjekt: Negativ Basierend auf Heizol.
Somatisch  vivo Unbekannt
Erneuerbare EU B10 - Versuch: In Subjekt: Negativ -
Kohlenwasserstoffe vitro Unbekannt
(Dieselkraftstoffartige
Fraktion)
EU B13/14 - Versuch: In  Subjekt: Negativ -
vitro Unbekannt
EU B17 - Versuch: In  Subjekt: Negativ -
vitro Unbekannt
Erneuerbare EU B17 Zelle: Versuch: In  Subjekt: Negativ -
Kohlenwasserstoffe Somatisch  vitro Saugetier-Tier
(Dieselkraftstoffartige
Fraktion) [EG-NTr. :
700-571-2]
EU B10 Zelle: Versuch: In  Subjekt: Negativ -
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Somatisch  vitro

EU B13/14 - -

Saugetier-
Mensch

Subjekt:

Negativ

Bakterien

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

Karzinogenitat

Nicht eingestuft. Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Name des Produkts / Testbehorde / Spezies Wirkungsweg  Exposition Resultat Bemerkungen
Inhaltsstoffs Testnummer
Brennstoffe, Diesel- OECD- 451 Maus Dermal 2 Jahre Positiv Basierend auf
aquivalent Heizol.

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

Reproduktionstoxizitat

Kann vermutlich Krebs erzeugen.

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

Testbehorde /
Testnummer

Spezies

Wirkungsweg Exposition Entwicklungs- Maternale Fruchtbarkeit

Toxizitat

Bemerkungen

Erneuerbare
Kohlenwasserstoffe
(Dieselkraftstoffartige
Fraktion)

Erneuerbare
Kohlenwasserstoffe
(Dieselkraftstoffartige
Fraktion) [EG-Nr. :
700-571-2]

Brennstoffe, Diesel- OECD-
aquivalent

OECD-
aquivalent

OECD-
aquivalent

OECD

OECD-
aquivalent

414 Ratte Dermal

414 Ratte Dermal

414 Ratte Dermal

416 Unbekannt Qral

416 Ratte Oral

10 Tage

10 Tage

20 Tage

Negativ -

Negativ -

Negativ -

Negativ Negativ

Negativ Negativ

- Bei
mdtterlich
toxischen
Dosen
beobachtete
Wirkungen.
(Basierend
auf
Dieselkraftstoff|

- Bei
mdtterlich
toxischen
Dosen
beobachtete
Wirkungen.
(Basierend
auf Nr. 2
Heizdl.)

- Bei
mdutterlich
toxischen
Dosen
beobachtete
Wirkungen.
(Basierend
auf
Kondensate
(Erdol),

Vakuumkolonne

Negativ -

Negativ -

Schlussfolgerung /
Zusammenfassung

Entwicklung: Nicht eingestuft. Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien

nicht erfuillt.

Fruchtbarkeit: Nicht eingestuft. Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien

nicht erfuillt.

Wirkungen auf/iber Laktation: Nicht eingestuft. Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die

Einstufungskriterien nicht erfullt.

Spezifische Organ-toxizitat

Produktname Dieselkraftstoff

Version 7

Datum der letzten
Ausgabe

Ausgabedatum 11 November 2022
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Name des Gefahr  Testbehorde/ Spezies Wirkungswes  Typ Dosis Exposition Zielorgane Bemerkungen
Produkts / Testnummer
Inhaltsstoffs
Brennstoffe, STOT - SE OECD- 434 Kaninchen Dermal LOAEL >2000 - - Basierend
Diesel- aquivalent mg/kg auf Heizol.
STOT - RE OECD- 411 Ratte Dermal LOAEL 20 bis 90 Tage Blut Basierend
aquivalent 200 mg/ auf
kg bw/ Kondensate
Tag (Erdol),
Vakuumkolonng
STOT - SE OECD- 401 Ratte Oral LOAEL >2000 - - Basierend
aquivalent mg/kg auf Heizol.
STOT - SE OECD- 403 Ratte Inhalativ.  LOAEL  >5mg/l 4 - Basierend
aquivalent Stunden auf
Dieselkraftstoff
STOT -RE OECD- 413 Ratte Inhalativn.  NOAEC >0.2mg/l 90 Tage - Basierend
Aquivalent /6 auf
Stunden Dieselkraftstof
Erneuerbare - OECD 408 Ratte Oral Unbekannt >100 mg/ - - -
Kohlenwasserstoffe kg
(Dieselkraftstoffartige
Fraktion)
Erneuerbare - OECD- 408 Ratte Oral NOAEL 1000 mg/ - - -
Kohlenwasserstoffe aquivalent kg
(Dieselkraftstoffartige
Fraktion) [EG-
Nr.:
700-571-2]
Schlussfolgerung / STOT - RE: Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
Zusammenfassung STOT - SE: Nicht eingestuft. Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht
erfullt.
Angaben zu % erwartende Eintrittswege: Dermal, Inhalativ, Augen.

wahrscheinlichen
Expositionswegen

Mogliche akute Auswirkungen auf die Gesundheit

Inhalativ
Verschlucken

Hautkontakt
Augenkontakt

Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

Reizt den Mund, Hals und den Magen. Aspirationsgefahr beim Verschlucken - schadlich oder
tédlich, wenn die Flussigkeit in die Lungen aspiriert wird.

Verursacht Hautreizungen.
Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Symptome im Zusammenhang mit den physikalischen, chemischen und toxikologischen Eigenschaften

Inhalativ

Verschlucken

Hautkontakt

Augenkontakt

Zu den Symptomen kénnen gehdren:
Ubelkeit oder Erbrechen
Kopfschmerzen
Schlafrigkeit/Mudigkeit

Schwindel

Bewusstlosigkeit

Zu den Symptomen kénnen gehdren:
Ubelkeit oder Erbrechen

Zu den Symptomen kénnen gehoren:
Reizung
Rétung

Zu den Symptomen kdnnen gehoren:
Schmerzen oder Reizung
Tranenfluss

Rétung

Verzogert und sofort auftretende Wirkungen sowie chronische Wirkungen nach kurzer oder lang anhaltender Exposition

Produktname Dieselkraftstoff
Version 7 Ausgabedatum 11 November 2022
13 Mai 2022. (Austria)
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

Inhalativ Dampf, Nebel oder Rauch kann polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe enthalten, von
denen einige bekanntermafen krebserzeugend sind. Das Einatmen von thermischen
Zersetzungsprodukten in Form von Dampf, Nebel oder Rauch kann gesundheitsschadlich sein.
Dampfe, Aerosole oder Rauche kénnen zu Reizungen der Nase, Mund oder dem Atemtrakt
fuhren.

Verschlucken Verschlucken kann zu Reizungen von Mund, Hals und dem Verdauungssystem fuhren.
Verschlucken kann zu Unterleibsschmerzen, Magenkrampfen, Ubelkeit, Erbrechen, Durchfall,
Schlafrigkeit oder Schwindel fiihren.

Hautkontakt Wie bei allen Produkten, die potenziell schadliche Mengen polyzyklischer aromatischer
Kohlenwasserstoffe enthalten, kann langerer oder wiederholter Hautkontakt letztendlich zu
Dermatitis oder ernsteren irreversiblen Hauterkrankungen, einschlieRlich Krebs, flhren.

Augenkontakt Dampfe, Aerosole oder Rauch kdnnen zu Augenreizungen flhren. Exposition gegeniber
Dampfen, Aerosolen oder Rauch kann zu Brennen, Rétung und Tranen der Augen fihren.

Mogliche chronische Auswirkungen auf die Gesundheit
Allgemein Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition. Dampf, Nebel oder

Rauch kann polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe enthalten, von denen einige
bekanntermafen krebserzeugend sind.

Karzinogenitat Kann vermutlich Krebs erzeugen. Krebsrisiko abhangig von Dauer und Grad der Exposition.
Mutagenitat Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Auswirkungen auf die Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Entwicklung

Auswirkungen auf die Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Fruchtbarkeit

11.2 Angaben iiber sonstige Gefahren
11.2.1 Endokrinschéadliche Eigenschaften
Nicht verfugbar.

Bemerkungen - Nicht verfiigbar.
Hormonstérend —

Gesundheit

11.2.2 Sonstige Angaben

Nicht verfigbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

Name des Produkts / Testbehorde / Spezies Typ / Resultat Exposition Wirkungen Bemerkungen
Inhaltsstoffs Testnummer
Bfennstoffe, Diesel- Modellierte - Mikroorganismus - ] 50 >1000 mg/| 40 Stunden  Wachstumsunterdricking - Bagjarend
daten Nominal Frischwasser auf
Vakuum-
Gasol /
Hydrogekracktes
Gasol /
Destillatbrennstoffe
Modellierte - Mikroorganismus NOELR 3217 mg/l 40 Stunden Wachstumsunterdriickung Basierend
daten Nominal Frischwasser auf
Vakuum-
Gasol /
Hydrogekracktes
Gasol /
Destillatbrennstoffe
OECD 201 Algen Akut EL50 22 mg/I 72 Stunden  (Wachstumsrate) Basierend
Nominal Frischwasser auf

Dieselkraftstoff

OECD 202 Daphnie  Akut EL50 210 mg/Il 48 Stunden Mobilitat Basierend
Nominal Frischwasser auf
Dieselkraftstoff
OECD 202 Daphnie  Akut EL50 68 mg/l 48 Stunden  Mobilitat Basierend
Nominal Frischwasser auf
Dieselkraftstoff
OECD 201 Algen Akut ErL50 78 mgl/| 72 Stunden  (Wachstumsrate) Basierend
Produktname Dieselkraftstoff Produktcode SAS2123 Seite: 16/40
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

Nominal Frischwasser auf
Dieselkraftstoff
OECD 203 Fisch Akut LL50 65 mg/I 96 Stunden  Sterblichkeit  Basierend
Nominal Frischwasser auf
Dieselkraftstoff
OECD 203 Fisch Akut LL50 21 mg/I 96 Stunden  Sterblichkeit  Basierend
Nominal Frischwasser auf
Dieselkraftstoff
OECD 201 Algen Akut NOELR 10 mg/I 72 Stunden  (Wachstumsrate) Basierend
Nominal Frischwasser auf
Dieselkraftstoff
OECD 201 Algen Akut NOELR 1 mg/I 72 Stunden  (Wachstumsrate) Basierend
Nominal Frischwasser auf
Dieselkraftstoff
OECD 202 Daphnie  Akut NOELR 46 mg/I 48 Stunden  Mobilitat Basierend
Nominal Frischwasser auf
Dieselkraftstoff
Modellierte - Daphnie  Chronisch NOELR 0.2 21 Tage Immobilisation Basierend
daten mg/l Nominal auf
Frischwasser Vakuum-
Gasol /
Hydrogekracktes
Gasol /
Destillatbrennstoffe
Modellierte - Fisch Chronisch NOEL 0.083 14 Tage Sterblichkeit  Basierend
daten mg/I Nominal auf
Frischwasser Vakuum-
Gasol /
Hydrogekracktes
Gasol /
Destillatbrennstoffe
Erneuerbare OECD 209 Mikroorganismus - Akyt EC50 >100 mg/l 3 Stunden - -
Kohlenwasserstoffe
(Dieselkraftstoffartige
Fraktion)
OECD 201 Wasserpflanzen - Akyt EL50 >100 mg/I 48 Stunden - -
WAF
OECD 202 Daphnie  Akut EL50 >100 mg/I 48 Stunden - -
WAF
OECD 203 Fisch Akut LL50 >1000 mg/I 96 Stunden - -
WAF
OECD 211 Daphnie  Chronisch NOEC 1 mg/l 21 Tage - -
WAF
Erneuerbare OECD 209 Mikroorganismus - £ G50 >1000 mg/I 30 Minuten  Respirationsrate -
Kohlenwasserstoffe Nominal Frischwasser
(Dieselkraftstoffartige
Fraktion) [EG-Nr. :
700-571-2]
OECD 209 Mikreorganismus - £ G50 >1000 mg/| 3 Stunden  Respirationsrate -
Nominal Frischwasser
OECD 201 Algen Akut EL50 >100 mg/I 72 Stunden  (Wachstumsrate) -
Nominal Frischwasser
OECD 202 Daphnie  Akut EL50 >100 mg/l 48 Stunden Immobilisation -
Nominal Frischwasser
OECD 203 Fisch Akut LL50 >1000 mg/I 96 Stunden  Sterblichkeit -
Nominal Frischwasser
Produktname Dieselkraftstoff Produktcode SAS2123 Seite: 17/40
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ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

OECD 211 Daphnie  Chronisch LOEC 3.2 mg/ 21 Tage Reproduktion -
I Nominal Frischwasser
OECD 21 Daphnie  Chronisch NOEC 1 mg/l 21 Tage Reproduktion -
Nominal Frischwasser
Umweltgefahren Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
Voraussichtlich biologisch abbaubar. Non-persistent nach den Kriterien der IMO.
Name des Produkts / Testbehorde / Testhummer Resultat - Exposition Bemerkungen

Inhaltsstoffs

Brennstoffe, Diesel- OECD 301 F 60 % - Leicht - 28 Tage

OECD 301 F 57.5 % - Nicht leicht - 28 Tage

EPA-aquivalent OTS 35 % - Nicht leicht - 28 Tage

Basierend auf Dieselkraftstoff
Basierend auf Dieselkraftstoff

Basierend auf Gasoéle (Erddl),

796.3100 |I6sungsmittelraffiniert

Erneuerbare
Kohlenwasserstoffe
(Dieselkraftstoffartige Fraktion)
[EG-Nr. : 700-571-2]

OECD 301B 82 % - Leicht - 28 Tage -

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Bei diesem Produkt wird von keiner Bioakkumulation in der Umwelt durch die Nahrungsketten ausgegangen.

Name des Produkts /
Inhaltsstoffs

LogPow BCF Potential

Frneuerbare
Kohlenwasserstoffe
(Dieselkraftstoffartige Fraktion)

>6.5 - hoch

Erneuerbare 8.4 116
Kohlenwasserstoffe
(Dieselkraftstoffartige Fraktion)
[EG-Nr. : 700-571-2]

niedrig

12.4 Mobilitat im Boden

Verteilungskoeffizient
Boden/Wasser (Koc)

Mobilitat

Nicht verfugbar.

Auslaufende Substanz kann in den Boden eindringen und zu Boden- und
Grundwasserverunreinigungen flihren. Das Material kann sich in Sedimenten anreichern.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Produkt entspricht nicht den Kriterien fir PBT oder vPvB gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XiIII.

12.6 Endokrinschadliche Nicht verfiigbar.
Eigenschaften
Bemerkungen - Nicht verfiigbar.

Hormonstoérend — Umwelt

Sonstige 6kologische
Informationen

12.7 Andere schadliche
Wirkungen

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Die Informationen in diesem Abschnitt enthalten allgemeine Ratschlage und Anleitungen. Die Liste der Identifizierten
Verwendungen in Abschnitt 1 sollte fir jede anwendungsspezifische Information im Expositionsszenario/Expositionsszenarien
hinzugezogen werden.

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Produkt
Entsorgungsmethoden

AusflieRendes Produkt kann zur Bildung eines Films auf der Wasseroberflache flhren, der den
Sauerstoffaustausch verringert und das Absterben von Organismen zur Folge haben kann.

Keine besonderen Wirkungen oder Gefahren bekannt.

Fihren Sie die Produkte wenn moéglich dem Recycling zu. Die Entsorgung muss durch
zugelassene Entsorgungsunternehmen erfolgen.

Produktcode SAS2123

Format Osterreich
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ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

Gefahrliche Abfille Ja.
Europdischer Abfallkatalog (EAK

Abfallschliissel Abfallbezeichnung

1307 01* Heizol und Diesel

Abweichender Gebrauch des Produktes und/oder Verunreinigungen kénnen die Verwendung einer anderen
Abfallschlisselnummer durch den Abfallerzeuger notwendig machen.

Verpackung
Entsorgungsmethoden Fihren Sie die Produkte wenn moéglich dem Recycling zu. Die Entsorgung muss durch
zugelassene Entsorgungsunternehmen erfolgen.
Besondere Abfélle und Behalter missen in gesicherter Weise beseitigt werden. Vorsicht beim Umgang mit

leeren Behaltern, die nicht gereinigt oder ausgespult wurden. Leere Behalter und
Auskleidungen kénnen Produktriickstdnde enthalten. Leere Behalter stellen eine Brandgefahr
dar, da sie entziindliche Produktreste und -dampfe enthalten kdnnen. Leere Behalter niemals
schweilen, 16ten oder hartléten. Vermeiden Sie die Verbreitung und das Abflieen von
freigesetztem Material sowie den Kontakt mit dem Erdreich, Gewassern, Abfliissen und
Abwasserleitungen. Leere Gebinde kdnnen Restmengen enthalten. Warnhinweise enthalten
Anleitungen zur sicheren Handhabung der leeren Verpackungen und sollten nicht entfernt
werden.

Beschluss 2014/955/EU der Kommission
Richtlinie 2008/98/EG

VorsichtsmaRBnahmen

Referenzen

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR/RID ADN IMDG IATA

14.1 UN-Nummer |UN1202 UN1202 UN1202 UN1202

oder ID-Nummer

14.2 DIESELKRAFTSTOFF DIESELKRAFTSTOFF |DIESELKRAFTSTOFF. |DIESELKRAFTSTOFF
OrdnungsgemaRe Meeresschadstoff

UN-

Versandbezeichnung

14.3 3 3 3 3

Transportgefahrenklassen

L

14.4 Il 1] 1] 1
Verpackungsgruppe

Ja. Eine
Kennzeichnung als
umweltgefahrdender
Stoff ist nicht

14.5 Ja. Ja. Ja.

Umweltgefahren

nicht erforderlich, wenn dieser
Stoff in Mengen von <5 | oder

Stoff ist nicht
erforderlich, wenn

nicht erforderlich, wenn
dieser Stoff in Mengen

erforderlich.
zusitzliche Die Kennzeichnung als Die Kennzeichnung als |Die Kennzeichnung als |Die Kennzeichnung als
Angaben umweltgefahrlicher Stoff ist umweltgefahrlicher Meeresschadstoff ist umweltgefahrlicher

Stoff kann vorliegen,
wenn diese durch

<5 kg transportiert wird. dieser Stoff in Mengen | von <5 | oder <5 kg sonstige

Nummer zur Kennzeichnung |, 5, <5 | oder <5 kg transportiert wird. Transportvorschriften
der Gefahr 30 transportiert wird. Notfallpline erforderlich ist.
Tunnelcode D/E Bemerkungen Tabelle: |F-E, S-E

C. Gefahr:3+(N2, F)

14.6 Besondere Nicht verfigbar.
VorsichtsmaBRnahmen fiir

den Verwender

ADR/RID F1
Klassifizierungscode:

ADN Kilassifizierungscode: F1
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.7 Massengutbeforderung
auf dem Seeweg gemaf
IMO-Instrumenten

Versandbezeichnung

Fir den Massenguttransport auf dem Seeweg gilt MARPOL
Anlage .
Kategorie: Erddl, einschliellich Schiffsbunker

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das

Gemisch
EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Anhang XIV - Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe

Anhang XIV
Keine der Komponenten ist gelistet.

Besonders besorgniserregende Stoffe
Keine der Komponenten ist gelistet.

EG Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
Anhang XVII - Nicht anwendbar.
Beschrankung der
Herstellung, des
Inverkehrbringens und
der Verwendung
bestimmter gefahrlicher
Stoffe, Mischungen und
Erzeugnisse

Sonstige Bestimmungen
REACH Status

Das in Abschnitt 1 genannte Unternehmen verkauft das Produkt in der EU gemaR den

geltenden REACH-Bestimmungen.

US-Inventar (TSCA 8b)

Australisches
Chemikalieninventar
(AIIC)

Kanadisches Inventar

Inventar vorhandener
chemischer Substanzen
in China (IECSC)

Japanisches Inventar fiir
bestehende und neue
Chemikalien (CSCL)
Koreanisches Inventar
bestehender Chemikalien
(KECI)

Philippinisches
Chemikalieninventar
(PICCS)

Taiwan, Bestand

chemischer Substanzen
(TCSI)

Ozonabbauende Substanzen (1005/2009/EU)
Nicht gelistet.

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

Nicht bestimmt.

Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzun
Nicht gelistet.

persistente organische Schadstoffe
Nicht gelistet.
EU - Wasserrahmenrichtlinie - Prioritare Stoffe
Keine der Komponenten ist gelistet.
Seveso-Richtlinie
Dieses Produkt wird unter der Seveso-Richtlinie kontrolliert.
Namentlich aufgefiihrte Stoffe

Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.

Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.

Mindestens eine Komponente ist nicht gelistet.

PIC. Prior Informed Consent) (649/2012/EU

Produktname Dieselkraftstoff

Version 7 Ausgabedatum 11 November 2022

Datum der letzten 13 Mai 2022.

Ausgabe

Produktcode SAS2123 Seite: 20/40

Format Osterreich Sprache DEUTSCH

(Austria)




Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgedndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

Name

Petroleum products and alternative fuels (a) gasolines and naphthas, (b) kerosenes (including jet fuels), (c) gas
oils (including diesel fuels, home heating oils and gas oil blending streams) (d) heavy fuel oils (e) alternative fuels
serving the same purposes and with similar properties as regards flammability and environmental hazards as the
products referred to in points (a) to (d)

Gefahrenkriterien

Kategorie

P5c
E2

Nationale Vorschriften
VbF Gefahrenklasse

Beschrankung der
Verwendung organischer
Losungsmittel

15.2
Stoffsicherheitsbeurteilung

Alll
Sehr gefahrliche entziindbare Flussigkeit.

Gestattet.

Fir eine oder mehrere Substanzen in diesem Gemisch wurde eine Stoffsicherheitsbeurteilung
durchgefiihrt. Fur das Gemisch selbst wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Abkiirzungen und Akronyme

ADN = Européisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung von gefahrlichen
Gitern auf Binnenwasserstrassen

ADR = Européisches Ubereinkommen iiber die internationale Beférderung gefahrlicher Giter auf
der Strasse

ATE = Schatzwert akute Toxizitat

BCF = Biokonzentrationsfaktor

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP =Verordnung uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung [Verordnung (EG) Nr.
1272/2008]

CSA = Stoffsicherheitsbeurteilung

CSR = Stoffsicherheitsbericht

DMEL = Abgeleiteter Minimaler-Effekt-Grenzwert

DNEL = Abgeleiteter Nicht-Effekt-Grenzwert

EINECS = Altstoffverzeichnis

ES = Expositionsszenario

EUH-Satz = CLP-spezifischer Gefahrenhinweis

EAK = Européaischer Abfallkatalog

GHS = Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien
IATA = Internationale Flug-Transport-Vereinigung

IBC = Intermediate Bulk Container

IMDG = Gefahrliche Giiter im internationalen Seeschiffsverkehr

LogPow = Dekadischer Logarithmus des Oktanol-Wasser-Verteilungskoeffizienten
MARPOL = Internationales Ubereinkommen von 1973 zur Verhiitung der Meeresverschmutzung
durch Schiffe in der Fassung des Protokolls von 1978. ("Marpol" = marine pollution)

OECD = Organisation fiir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

PBT = Persistent, bioakkumulierbar und toxisch

PNEC = Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

REACH = Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschrankung chemischer
Stoffe [Verordnung (EG) Nr. 1907/2006]

RID = Regelung zur internationalen Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giiter

RRN = REACH Registriernummer

SADT = Selbstbeschleunigende Zersetzungstemperatur

SVHC = Besonders besorgnisserregende Substanzen

STOT-RE = Spezifische Zielorgan-Toxizitat - Wiederholte Exposition

STOT-SE = Spezifische Zielorgan-Toxizitat - Einmalige Exposition

Zeitlich gemittelter Grenzwert = Zeitgewichtete Durchschnitts

UN = Vereinigte Nationen

UVCB = Komplexe Kohlenwasserstoffsubstanz

VOC = Flichtige organische Verbindungen

vPvB = Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

Variiert = Kann eine oder mehrere der folgenden Substanzen enthalten 64741-88-4 / RRN
01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN
01-2119487081-40, 64741-96-4/ RRN 01-2119483621-38, 64742-01-4 /| RRN
01-2119488707-21, 64742-44-5/ RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 /| RRN
01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 /| RRN
01-2119484627-25, 64742-55-8 /| RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN
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Erfiillt Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Anhang Il, abgedndert gemaR Verordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 /| RRN
01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 /| RRN
01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN
01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-2119474889-13

Verfahren zur Ableitung der Einstufung gemaB der Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP/GHS)

Einstufung Begriindung
Flam. Lig. 3, H226 Expertenbeurteilung
Acute Tox. 4, H332 Rechenmethode
Skin Irrit. 2, H315 Rechenmethode
Carc. 2, H351 Rechenmethode
STOT RE 2, H373 Rechenmethode
Asp. Tox. 1, H304 Rechenmethode
Aquatic Chronic 2, H411 Rechenmethode
Volltext der abgekiirzten H- H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
Satze H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich
sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter
Exposition.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fihren.
Volitext der Einstufungen Acute Tox. 4 AKUTE TOXIZITAT - Kategorie 4
[CLP/GHS] Aquatic Chronic 2 LANGFRISTIG (CHRONISCH) GEWASSERGEFAHRDEND -
Kategorie 2
Asp. Tox. 1 ASPIRATIONSGEFAHR - Kategorie 1
Carc. 2 KARZINOGENITAT - Kategorie 2
Flam. Lig. 3 ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN - Kategorie 3
Skin Irrit. 2 ATZ-/REIZWIRKUNG AUF DIE HAUT - Kategorie 2
STOT RE 2 SPEZIFISCHE ZIELORGAN-TOXIZITAT (WIEDERHOLTE
EXPOSITION) - Kategorie 2
Historie
Ausgabedatum/ 11/11/2022.

Uberarbeitungsdatum
Datum der letzten Ausgabe 13/05/2022.
Erstellt durch Product Stewardship
7 Kennzeichnet gegeniiber der letzten Version veridnderte Informationen.
Hinweis fiir den Leser
Es wurden alle angemessenerweise praktikablen Schritte unternommen, um sicherzustellen, dass dieses Datenblatt und die

darin enthaltenen Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umwelt zum unten angegebenen Datum genau sind. Es werden

keine Gewahrleistungen oder Zusicherungen, ob ausdriicklich oder stillschweigend, in Bezug auf die Genauigkeit oder
Vollstandigkeit der Daten und Informationen in diesem Datenblatt gemacht.

Die Daten und erteilten Ratschlage gelten, wenn das Produkt fiir die angegebene(n) Anwendung(en) verkauft wird. Das Produkt

sollte ohne vorherige Riicksprache mit der BP-Gruppe nur fir die beschriebene Anwendung oder Anwendungen eingesetzt
werden.

Der Benutzer ist verpflichtet, dieses Produkt zu Uberpriifen und sicher einzusetzen und alle geltenden Gesetze und Vorschriften
einzuhalten. Der BP Konzern tbernimmt keine Verantwortung fiir Schaden oder Verletzungen, die aus einer Verwendung
resultieren, die der angegebenen Produktverwendung des Materials nicht entspricht, aus Nichtbefolgen der Empfehlungen oder
aus Gefahren, die mit der Natur des Materials untrennbar verbunden sind. Kaufer des Produkt fiir die Lieferung an Dritte flir den
Einsatz bei der Arbeit haben eine Pflicht, alle notwendigen Schritte zu ergreifen, um sicherzustellen, dass allen Personen, die
das Produkt handhaben oder verwenden, die Informationen auf diesem Blatt zur Verfligung gestellt werden. Arbeitgeber haben
die Pflicht, Mitarbeitern und anderen, die von den auf diesem Blatt beschriebenen Gefahren betroffen sein konnen, alle
Vorsichtsmafinahmen zu erklaren, die ergriffen werden sollten. Sie kdnnen sich gerne an die BP-Gruppe wenden, um
sicherzustellen, dass dieses Dokument die neueste Version ist. Anderungen an diesem Dokument sind streng verboten.
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Anhang zum erweiterten Sicherheitsdatenblatt (eSDB)

Verbraucher

Bezeichnung des Stoffes oder des Gemisches

Produktdefinition Gemisch

Code SAS2123

Produktname Dieselkraftstoff
Abschnitt 1: Titel

Kurztitel des Zur Verwendung in Kraftstoff (Vakuumgasoéle, Hydrocracker-Gaséle und

Expositionsszenarios: Destillatkraftstoffe (VHGO)) - Verbraucher

Liste der Name der identifizierten Verwendung: Zur Verwendung in Kraftstoff - Verbraucher

Verwendungsdeskriptoren: Folgende fiir diese Anwendung relevante Lebensdauer: Nein.
Umweltfreisetzungskategorien: ERC09a, ERC09b
Marktsektor nach chemischen Produkttypen: PC13

Spezifische Umweltfreisetzungskategorie: ESVOC SpERC 9.12c.v1

Vom Expositionsszenario Gilt fur die Verwendung durch Verbraucher in flissigen Treibstoffen.
abgedeckte Verfahrens-

und

Tatigkeitsbeschreibungen

Bewertungsmethode Siehe Abschnitt 3

Abschnitt 2: Betriebsbedingungen und MaBRnahmen zum Risikomanagement

Abschnitt 2.1: Begrenzung der Exposition von Verbrauchern

Konzentration des Stoffs im Gemisch oder  Gilt flir Konzentrationen bis zu 100%
Erzeugnis:

Physikalischer Zustand: Flussigkeit.
Beitragende Szenarien: Betriebsbedingungen und MaBnahmen zum Risikomanagement

Allgemeine MaRnahmen (hautreizende Substanzen): Stellen Sie sicher, dass es keinen direkten Hautkontakt mit dem
Produkt gibt. Bei Kontamination der Haut diese sofort abwaschen.

Allgemeine MalRnahmen (Entzindlichkeit) (Flammpunkt: £75°C): Fir MaRnahmen zur Kontrolle des Risikos infolge
von physikalisch-chemischen Eigenschaften siehe Abschnitt 7 und/oder 8 im Hauptteil des SDB.

Allgemeine MaRnahmen (Aspirationsgefahr) (Kinematische Viskositat bei 40 °C (cSt): <20.5): Nicht verschlucken. Bei
Verschlucken sofort medizinische Hilfe aufsuchen.

Brennstoff Fliissigkeiten Betankung von Fahrzeugen: Bei jedem Gebrauch gliltig fiir Verwendungsmengen bis zu
44000.0 g/Ereignis Dauer 0.05 Stunden pro Ereignis Gilltig fur die Verwendung im Freien. Dermale Exposition:
Handflache einer Hand

Brennstoff Flissigkeit fir Gartengerate - Verwendung: Bei jedem Gebrauch giiltig fir Verwendungsmengen bis zu
750.0 g/Ereignis Dauer 0.033 Stunden pro Ereignis Dermale Exposition: Setzt voraus, dass der potenzielle
Hautkontakt auf die Handinnenflachen / eine Hand / Handflache beschrankt ist.

Brennstoff Flissigkeit: Brennstoff flir Raumheizgerat: Bei jedem Gebrauch giiltig fir Verwendungsmengen bis zu
3320.0 g/Ereignis Dauer 0.033 Stunden pro Ereignis Dermale Exposition: Handfladche einer Hand

Abschnitt 2.2: Begrenzung der Umweltbelastung

Dieselkraftstoff Zur Verwendung in Kraftstoff (Vakuumgasoéle,
Hydrocracker-Gaséle und Destillatkraftstoffe (VHGO)) -
Verbraucher
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Produkteigenschaften:
Haufigkeit und Dauer der Verwendung:

Bedingungen und MaBnahmen beziiglich
Abwasseraufbereitungsanlage:
Bedingungen und MaBnahmen beziiglich
der externen Behandlung von Abféllen zur
Entsorgung:

Bedingungen und MaBnahmen beziiglich

der externen Riickgewinnung von Abféllen:

RCR - Luftfach getrieben:

RCR - Wasserfach getrieben:

Der Stoff ist ein komplexer UVCB. Vorwiegend hydrophob.
Kontinuierliche Freisetzung
Nicht zutreffend, da keine Freisetzung in das Abwasser stattfindet.

Verbrennungsemissionen sind durch geforderte
Abgasemissionsbegrenzungen limitiert. Verbrennungsemissionen,
die in der regionalen Expositionsabschatzung beriicksichtigt werden.
Bei der externen Behandlung und Entsorgung von Abféllen missen
die zutreffenden 6rtlichen und/oder nationalen Vorschriften
eingehalten werden.

Der Stoff wird bei der Verwendung verbraucht und es werden keine
Abfalle des Stoffs erzeugt.

EG-Nummer ... Wert
265-059-9 ... 9.2E-03
269-822-7 ... 4.5E-02

EG-Nummer ... Wert
265-059-9 ... 9.9E-03
269-822-7 ... 1.1E-01

Abschnitt 3 Expositionsabschédtzung und Verweis auf deren Quelle

Expositionsabschitzung und Verweis auf deren Quelle - Umwelt

Expositionsabschatzung (Umwelt):

Expositionsabschatzung und Verweis auf

deren Quelle

Kohlenwasserstoff-Block-Methode (Petrorisk)
Nicht verfugbar.

Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle - Verbraucher

Expositionsabschitzung (Mensch):

Expositionsabschatzung und Verweis auf

deren Quelle

ECETOC TRA Verbraucher v3
Nicht verfugbar.

Abschnitt 4 Leitlinien fiir den nachgeschalteten Anwender zur Bewertung, ob er innerhalb

der im ES festgelegten Grenzen arbeitet

Umwelt

Gesundheit

Der Leitfaden basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die
nicht unbedingt auf alle Standorte zutreffen; daher kann eine
Skalierung notwendig sein, um geeignete standortspezifische
Risikomanagement-Malinahmen zu bestimmen.

Wenn die in Abschnitt 2 beschriebenen MalRnahmen zum
Risikomanagement bzw. Betriebsbedingungen eingehalten werden,
ist nicht zu erwarten, dass die vorhergesagten Expositionen den DN
(M)EL Uberschreiten.

Das zur Verfligung stehende Datenmaterial zur Gefahrdung
ermdglicht keine Ableitung eines DNEL fir Hautreizungen. Das zur
Verfligung stehende Datenmaterial zur Gefahrdung stitzt die
Notwendigkeit fir einen DNEL fiir andere gesundheitliche Wirkungen
nicht. Verfligbare Gefahrstoffdaten ermdéglichen keine Ableitung
eines DNEL-Werts fiir Wirkungen bei Aspiration.

Risikomanagement-Massnahmen basieren auf qualitativer
Risikobeschreibung.

Dieselkraftstoff

Zur Verwendung in Kraftstoff (Vakuumgasoéle,
Hydrocracker-Gaséle und Destillatkraftstoffe (VHGO)) -
Verbraucher
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Anhang zum erweiterten Sicherheitsdatenblatt (eSDB)

Industriell

Bezeichnung des Stoffes oder des Gemisches

Produktdefinition Gemisch

Code SAS2123

Produktname Dieselkraftstoff
Abschnitt 1: Titel

Kurztitel des Formulierung und (Um)verpackung von Stoffen und Gemischen (Vakuumgasole,

Expositionsszenarios: Hydrocracker-Gasodle und Destillatkraftstoffe (VHGO))

Liste der Name der identifizierten Verwendung: Formulierung und (Um)verpackung von

Verwendungsdeskriptoren:  Stoffen und Gemischen
Prozesskategorie: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROCO05, PROCO08a,
PROCO08b, PROC09, PROC14, PROC15, PROC28
Folgende fiir diese Anwendung relevante Lebensdauer: Nein.
Umweltfreisetzungskategorien: ERC02

Spezifische Umweltfreisetzungskategorie: ESVOC SpERC 2.2.v1

Vom Expositionsszenario Formulierung, Verpackung und Umpacken des Stoffs und dessen Gemische im
abgedeckte Verfahrens- Chargen- oder Dauerbetrieb einschlieRlich Lagerung, Materialtransfers, Mischen,
und Tablettieren, Pressen, Pelletieren, Extrudieren, Grof3- und Kleinverpackung,

Tatigkeitsbeschreibungen Probenahme, Wartung und zugehoriger Laborarbeiten.
Bewertungsmethode Siehe Abschnitt 3

Abschnitt 2 Betriebsbedingungen und MaBnahmen zum Risikomanagement

Abschnitt 2.1 Begrenzung der Exposition von Arbeitern
Produkteigenschaften:

Physikalischer Zustand: Flussigkeit, Dampfdruck < 0,5 kPa bei Standardtemperatur und -

druck mit Potenzial zur Aerosolbildung

Stoffkonzentration im Produkt: Gilt fur einen Anteil des Stoffs im Produkt bis zu 100 %. (wenn nicht
anders angegeben)

Haufigkeit und Dauer der Verwendung: Gilt fr tégliche Exposition bis zu 8 Stunden (wenn nicht anders
angegeben)

Andere Bedingungen, die sich auf die Setzt voraus, dass gute grundlegende Normen zur Arbeitshygiene in

Exposition der Arbeitnehmer auswirken Kraft sind Setzt voraus, dass die Arbeiten bei Umgebungstemperatur

konnen: durchgefiihrt werden (wenn nicht anders angegeben).

Beitragende Szenarien: Betriebsbedingungen und MaBnahmen zum Risikomanagement

Allgemeine MaRnahmen (hautreizende Substanzen): Sicherstellen, dass direkter Hautkontakt vermieden wird.
Potenzielle Wege fiir indirekten Hautkontakt identifizieren. Geeignete nach EN374 gepriifte Schutzhandschuhe tragen.
Verschittetes Material sofort beseitigen. Bei Kontamination der Haut diese sofort abwaschen. Siehe Abschnitt 8 des
Sicherheitsdatenblattes fiir weitere Spezifikationen.

Allgemeine MaBnahmen (Entziindlichkeit) (Flammpunkt: <75°C): Fir Mainahmen zur Kontrolle des Risikos infolge
von physikalisch-chemischen Eigenschaften siehe Abschnitt 7 und/oder 8 im Hauptteil des SDB.

Allgemeine MaBnahmen (Aspirationsgefahr) (Kinematische Viskositat bei 40 °C (cSt): £20.5): Nicht verschlucken. Bei
Verschlucken sofort medizinische Hilfe aufsuchen.

Allgemeine fir alle Arbeiten glltige MaRnahmen: Alle potentiellen Expositionen sind durch MalRnahmen wie
geschlossene Systeme, speziell fur den Zweck vorgesehene Anlagen und gute allgemeine/drtliche Bellftung zu
begrenzen. Das System vor der Inbetriebnahme oder Wartung von Geraten entleeren. Es ist sicherzustellen, dass die
Belegschaft Uber die Art der Gefahrdung aufgeklart und in elementaren MalRnahmen zur Minimierung der Gefahrdung
geschult wird. Geeigneten Overall tragen, um Kontakt mit der Haut zu vermeiden. Geeignete nach EN374 gepriifte
Schutzhandschuhe tragen. Atemschutzgerate tragen, wenn fir bestimmte beitragende Szenarien die Notwendigkeit
ihrer Verwendung ermittelt wurde. Verschittetes Material sofort beseitigen. Dieses Produkt und seinen Behalter der
Problemabfallentsorgung zufiihren. Die Begrenzungsmalfinahmen mussen regelmafig Uberprift und gewartet werden.
Ziehen Sie ggf. die Notwendigkeit einer risikobasierten Gesundheitsiiberwachung in Betracht.

Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme): Stoff in einem geschlossenen System handhaben. Proben (iber

Dieselkraftstoff Formulierung und (Um)verpackung von Stoffen und
Gemischen (Vakuumgaséle, Hydrocracker-Gaséle und
Destillatkraftstoffe (VHGO))
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eine geschlossene Schleife oder andere Systeme entnehmen, um Exposition zu vermeiden.

Allgemeine Expositionen (offene Systeme): Geeignete nach EN374 geprifte Schutzhandschuhe tragen. Wenn sich
die Hautbelastung auch auf andere Korperteile erstrecken durfte, missen diese Korperteile ebenfalls mit
undurchlassiger Schutzkleidung abgedeckt werden, die derjenigen fiir die Hande entspricht. Siehe Abschnitt 8 des
Sicherheitsdatenblattes fiir weitere Spezifikationen.

Chargenprozess bei erhdhten Temperaturen Verwendung in geschlossenen Systemen: Stellen, an denen Emissionen
auftreten, mit Entliftung versehen. Stoff in einem geschlossenen System handhaben. Setzt eine Temperatur von bis
zu .... voraus 60°C.

Probenahme im Verfahren: Geeignete nach EN374 geprifte Schutzhandschuhe tragen. Wenn sich die Hautbelastung
auch auf andere Korperteile erstrecken dirfte, missen diese Korperteile ebenfalls mit undurchlassiger Schutzkleidung
abgedeckt werden, die derjenigen fir die Hande entspricht. Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblattes fir weitere
Spezifikationen.

Laborarbeiten: Es wurden keine weiteren speziellen Malnahmen identifiziert. Zusatzliche Hilfestellung flr die gute
Umsetzungspraxis. Die Verpflichtungen nach Artikel 37(4) der REACH-Verordnung gelten nicht Deckel unverziglich
nach dem Gebrauch auf die Behalter setzen.

Bulkwaren-Transfers Zweckbestimmte Anlage: Stoff in einem geschlossenen System handhaben.
Chemikalienbestandige Handschuhe (nach EN374 gepriift) tragen und ,grundlegende’ Unterweisungen geben. Wenn
sich die Hautbelastung auch auf andere Korperteile erstrecken dirfte, miissen diese Kérperteile ebenfalls mit
undurchlassiger Schutzkleidung abgedeckt werden, die derjenigen fiir die Hande entspricht. Siehe Abschnitt 8 des
Sicherheitsdatenblattes fiir weitere Spezifikationen.

Mischen (offene Systeme): Stellen, an denen Emissionen auftreten, mit Entlliftung versehen. Chemikalienbesténdige
Handschuhe (nach EN374 gepriift) tragen und ,grundlegende’ Unterweisungen geben. Wenn sich die Hautbelastung
auch auf andere Korperteile erstrecken dirfte, miissen diese Korperteile ebenfalls mit undurchléassiger Schutzkleidung
abgedeckt werden, die derjenigen fir die Hande entspricht. Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblattes flr weitere
Spezifikationen.

Manuell Transfer/GielRen aus Behaltern Nicht zweckbestimmte Anlage: Fasspumpen verwenden.
Chemikalienbestandige Handschuhe (nach EN374 gepriift) tragen und ,grundlegende’ Unterweisungen geben. Wenn
sich die Hautbelastung auch auf andere Korperteile erstrecken durfte, missen diese Kérperteile ebenfalls mit
undurchlassiger Schutzkleidung abgedeckt werden, die derjenigen fiir die Hande entspricht. Siehe Abschnitt 8 des
Sicherheitsdatenblattes fiir weitere Spezifikationen.

Zusatzliche Hilfestellung fur die gute Umsetzungspraxis. Die Verpflichtungen nach Artikel 37(4) der REACH-
Verordnung gelten nicht

Sicherstellen, dass wahrend des Umfiillens kein Spritzen erfolgt.

Fass-/Chargentransfer: Chemikalienbestandige Handschuhe (nach EN374 gepriift) tragen und ,grundlegende’
Unterweisungen geben. Wenn sich die Hautbelastung auch auf andere Korperteile erstrecken dirfte, missen diese
Korperteile ebenfalls mit undurchlassiger Schutzkleidung abgedeckt werden, die derjenigen fir die Hande entspricht.
Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblattes fiir weitere Spezifikationen.

Zusatzliche Hilfestellung fur die gute Umsetzungspraxis. Die Verpflichtungen nach Artikel 37(4) der REACH-
Verordnung gelten nicht

Sicherstellen, dass wahrend des Umfiillens kein Spritzen erfolgt.

Herstellung oder Zubereitung von Erzeugnissen durch Tablettieren, Pressen, Extrudieren oder Pelletieren: Geeignete
nach EN374 gepriifte Schutzhandschuhe tragen. Wenn sich die Hautbelastung auch auf andere Kérperteile
erstrecken durfte, mussen diese Korperteile ebenfalls mit undurchlassiger Schutzkleidung abgedeckt werden, die
derjenigen fir die Hande entspricht. Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblattes flr weitere Spezifikationen.

Flllen von Fassern und Kleinpackungen: Geeignete nach EN374 gepriifte Schutzhandschuhe tragen. Wenn sich die
Hautbelastung auch auf andere Korperteile erstrecken diirfte, miissen diese Korperteile ebenfalls mit undurchlassiger
Schutzkleidung abgedeckt werden, die derjenigen fiir die Hande entspricht. Siehe Abschnitt 8 des
Sicherheitsdatenblattes fiir weitere Spezifikationen.

Geratereinigung und -wartung: Das System vor der Inbetriebnahme oder Wartung von Geraten entleeren und spllen.
Chemikalienbestandige Handschuhe (nach EN374 gepriift) tragen und ,grundlegende’ Unterweisungen geben. Wenn
sich die Hautbelastung auch auf andere Korperteile erstrecken durfte, missen diese Kérperteile ebenfalls mit
undurchlassiger Schutzkleidung abgedeckt werden, die derjenigen fiir die Hande entspricht. Siehe Abschnitt 8 des
Sicherheitsdatenblattes fiir weitere Spezifikationen.

Zusatzliche Hilfestellung fir die gute Umsetzungspraxis. Die Verpflichtungen nach Artikel 37(4) der REACH-
Verordnung gelten nicht

Geeigneten Overall tragen, um Kontakt mit der Haut zu vermeiden. Verschiittetes Material sofort beseitigen.

Lagerung: Stoff in einem geschlossenen System lagern.

Dieselkraftstoff Formulierung und (Um)verpackung von Stoffen und
Gemischen (Vakuumgaséle, Hydrocracker-Gaséle und
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Abschnitt 2.2: Begrenzung der Umweltbelastung

Produkteigenschaften:
Haufigkeit und Dauer der Verwendung:
Emissionstage

Umweltfaktoren, die nicht vom
Risikomanagement beeinflusst werden:

Ortlicher Siisswasser-Verdiinnungsfaktor
Ortlicher Meerwasser-Verdiinnungsfaktor

Der Stoff ist ein komplexer UVCB. Vorwiegend hydrophob
Kontinuierliche Freisetzung
300 Tage pro Jahr

10
100

Freisetzungsanteil aus dem Verfahren in den 1.0E-04

Boden (erste Freisetzung vor RMM)

Freisetzungsanteil aus dem Verfahren ins
Abwasser (erste Freisetzung vor RMM)

Anteil in die Luft ableiten (nach typischen
RMMs vor Ort)

Technische Bedingungen und MaBnahmen
auf Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung
von Freisetzungen:

Technische standortinterne Bedingungen
und MaBnahmen zur Verringerung oder
Begrenzung von Einleitungen,
Abluftemissionen und Freisetzungen in den
Boden:

Die Luftemissionen reinigen, um eine
typische Reinigungswirkung zu erreichen
von

Abwaisser vor Ort (vor der Aufnahme der
Wassereinleitung) reinigen, um die
erforderliche Reinigungswirkung zu
erreichen von

Bei der Ableitung zu kommunalen
Klaranlagen Einhaltung der
vorgeschriebenen
Abwasserentsorgungseffizienz vor Ort

Organisatorische MaBRnahmen zur
Verhinderung/Begrenzung von
Freisetzungen am Standort:
Bedingungen und MaBnahmen beziiglich
Abwasseraufbereitungsanlage:

EG-Nummer ... Wert

265-059-9 ... 3.0E-06
265-078-2 ... 2.0E-05
269-822-7 ... 5.0E-05

EG-Nummer ... Wert

265-059-9 ... 5.0E-03

265-078-2 ... 5.0E-03

269-822-7 ... 1.0E-02

Die Uibliche Praxis unterscheidet sich von Standort zu Standort, daher
werden konservative Schatzungen der Freisetzung durch das
Verfahren verwendet.

Das Risiko durch Umweltexposition wird von SiiBwassersediment
bestimmt. Ungeldsten Stoff nicht in betriebliches Abwasser einleiten
oder sonst aus dem Abwasser wiedergewinnen. Bei der Ableitung zu
kommunalen Klaranlagen ist keine Abwasserentsorgung vor Ort
erforderlich.

0%

EG-Nummer ... %
265-059-9 ... 88.6
265-078-2 ... 93.6
269-822-7 ... 94.1

20.0%

Industrielle Schlamme nicht auf Naturbéden ausbringen. Schlamme
mussen verbrannt, in verschlossenen Behaltern gelagert oder
wiederverwendet werden

Nicht zutreffend, da keine Freisetzung in das Abwasser stattfindet.

Geschatzte Beseitigung des Stoffs aus dem EG-Nummer ... %

Abwasser durch werksseitige Klaranlage

Gesamteffizienz der Abwasserentsorgung
nach RMMs vor Ort und auBerhalb
(kommunale Klaranlage)

Maximal erlaubte Standortmenge (Msate)
aufgrund der Freisetzung nach
Gesamtbeseitigung bei der
Abwasserreinigung
Angenommener Durchfluss durch die
werksseitige Klaranlage
Bedingungen und MaBnahmen beziiglich der
externen Behandlung von Abfallen zur
Entsorgung:
Bedingungen und MaRRnahmen beziiglich der
externen Riickgewinnung von Abféllen:

265-059-9 ... 90.1
265-078-2 ... 93.9
269-822-7 ... 94.6

EG-Nummer ... %
265-059-9 ... 90.1
265-078-2 ... 93.9
269-822-7 ... 94.6

EG-Nummer ... kg/Tag
265-059-9 ... 1.2E+05
265-078-2 ... 1.0E+05
269-822-7 ... 1.1E+05

2000 (m3/d)

Bei der externen Behandlung und Entsorgung von Abféallen missen
die zutreffenden oértlichen und/oder nationalen Vorschriften
eingehalten werden.

Bei externer Wiedergewinnung und Recycling von Abféallen missen
die zutreffenden ortlichen und/oder nationalen Vorschriften
eingehalten werden.

Dieselkraftstoff

Formulierung und (Um)verpackung von Stoffen und
Gemischen (Vakuumgaséle, Hydrocracker-Gaséle und
Destillatkraftstoffe (VHGO))
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RCR - Luftfach getrieben: EG-Nummer ... Wert
265-059-9 ... 5.5E-02
265-078-2 ... 5.7E-03
269-822-7 ... 5.8E-02

RCR - Wasserfach getrieben: EG-Nummer ... Wert
265-059-9 ... 8.7E-01
265-078-2 ... 9.6E-01
269-822-7 ... 9.3E-01

Abschnitt 3: Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle - Umwelt
Expositionsabschatzung (Umwelt): Kohlenwasserstoff-Block-Methode (Petrorisk)

Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter

Expositionsabschatzung (Mensch): Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschatzung der Exposition
am Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.

Abschnitt 4: Leitlinie zur Priifung der Einhaltung des Expositionsszenario

Umwelt Der Leitfaden basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die
nicht unbedingt auf alle Standorte zutreffen; daher kann eine
Skalierung notwendig sein, um geeignete standortspezifische
Risikomanagement-MaRnahmen zu bestimmen. Die geforderte
Reinigungswirkung flir Abwasser kann mit betrieblichen und
aulerbetrieblichen Anlagen entweder allein oder in Kombinationen
erzielt werden. Die geforderte Reinigungswirkung fir Luft kann mit
betrieblichen Anlagen entweder allein oder in Kombinationen erzielt
werden. Weitere Einzelheiten zu Skalierung und
Kontrolltechnologien werden im SPERC-Datenblatt.

Gesundheit Wenn die in Abschnitt 2 beschriebenen MalRnahmen zum
Risikomanagement bzw. Betriebsbedingungen eingehalten werden,
ist nicht zu erwarten, dass die vorhergesagten Expositionen den DN
(M)EL Uberschreiten.

Werden andere MaRRnahmen zum Risikomanagement bzw.
Betriebsbedingungen eingesetzt, muss von den Benutzern ein
Risikomanagement auf mindestens dem gleichen Niveau
gewahrleistet werden.

Das zur Verfligung stehende Datenmaterial zur Gefahrdung
ermoglicht keine Ableitung eines DNEL fur Hautreizungen. Das zur
Verfliigung stehende Datenmaterial zur Gefahrdung stitzt die
Notwendigkeit fiir einen DNEL fiir andere gesundheitliche Wirkungen
nicht. Verfligbare Gefahrstoffdaten erméglichen keine Ableitung
eines DNEL-Werts fiir Wirkungen bei Aspiration. Risikomanagement-
Massnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung.

Dieselkraftstoff Formulierung und (Um)verpackung von Stoffen und
Gemischen (Vakuumgaséle, Hydrocracker-Gaséle und
Destillatkraftstoffe (VHGO))
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Anhang zum erweiterten Sicherheitsdatenblatt (eSDB)

Industriell

Bezeichnung des Stoffes oder des Gemisches

Produktdefinition Gemisch

Code SAS2123

Produktname Dieselkraftstoff
Abschnitt 1: Titel

Kurztitel des Verwendung als Zwischenprodukt (Vakuumgasdle, Hydrocracker-Gasole und

Expositionsszenarios: Destillatkraftstoffe (VHGO))

Liste der Name der identifizierten Verwendung: Verwendung als Zwischenprodukt

Verwendungsdeskriptoren: Prozesskategorie: PROC01, PROC02, PROC03, PROC04, PROC08a, PROCO08b,
PROCO09, PROC15, PROC28
Endverwendungssektor: SU08, SUO9
Folgende fiir diese Anwendung relevante Lebensdauer: Nein.
Umweltfreisetzungskategorien: ERC06a
Spezifische Umweltfreisetzungskategorie: ESVOC SpERC 6.1a.v1

Vom Expositionsszenario Verwendung des Stoffs als Zwischenprodukt (nicht im Zusammenhang mit streng

abgedeckte Verfahrens- Uberwachten Bedingungen). EinschlieRlich Recycling/Wiedergewinnung,

und Materialtransfers, Lagerung, Probenahmen, zugehériger Laborarbeiten, Wartung

Tatigkeitsbeschreibungen und Beladen (einschlief3lich Seeschiff/-kahn, StraBen-/Schienenfahrzeug und Bulk-
Container).

Bewertungsmethode Siehe Abschnitt 3

Abschnitt 2 Betriebsbedingungen und MaBnahmen zum Risikomanagement

Abschnitt 2.1 Begrenzung der Exposition von Arbeitern
Produkteigenschaften:

Physikalischer Zustand: Flussigkeit, Dampfdruck < 0,5 kPa bei Standardtemperatur und -

druck mit Potenzial zur Aerosolbildung

Stoffkonzentration im Produkt: Gilt fur einen Anteil des Stoffs im Produkt bis zu 100 %. (wenn nicht
anders angegeben)

Haufigkeit und Dauer der Verwendung: Gilt fur tégliche Exposition bis zu 8 Stunden (wenn nicht anders
angegeben)

Andere Bedingungen, die sich auf die Setzt voraus, dass gute grundlegende Normen zur Arbeitshygiene in

Exposition der Arbeitnehmer auswirken Kraft sind

kénnen: Setzt voraus, dass die Arbeiten bei Umgebungstemperatur

durchgefiihrt werden (wenn nicht anders angegeben).
Beitragende Szenarien: Betriebsbedingungen und MaBnahmen zum Risikomanagement

Allgemeine MaRnahmen (hautreizende Substanzen): Sicherstellen, dass direkter Hautkontakt vermieden wird.
Potenzielle Wege firr indirekten Hautkontakt identifizieren. Geeignete nach EN374 gepriifte Schutzhandschuhe tragen.
Verschittetes Material sofort beseitigen. Bei Kontamination der Haut diese sofort abwaschen. Siehe Abschnitt 8 des
Sicherheitsdatenblattes fiir weitere Spezifikationen.

Allgemeine MaBnahmen (Entziindlichkeit) (Flammpunkt: <75°C): Fir Malnahmen zur Kontrolle des Risikos infolge
von physikalisch-chemischen Eigenschaften siehe Abschnitt 7 und/oder 8 im Hauptteil des SDB.

Allgemeine MaBnahmen (Aspirationsgefahr) (Kinematische Viskositat bei 40 °C (cSt): <20.5): Nicht verschlucken. Bei
Verschlucken sofort medizinische Hilfe aufsuchen.

Allgemeine fir alle Arbeiten glltige MaRnahmen: Alle potentiellen Expositionen sind durch MalRnahmen wie
geschlossene Systeme, speziell fur den Zweck vorgesehene Anlagen und gute allgemeine/drtliche Bellftung zu
begrenzen. Das System vor der Inbetriebnahme oder Wartung von Geraten entleeren und spulen. Es ist
sicherzustellen, dass die Belegschaft tber die Art der Gefahrdung aufgeklart und in elementaren MalRnahmen zur
Minimierung der Geféahrdung geschult wird. Geeigneten Overall tragen, um Kontakt mit der Haut zu vermeiden.
Geeignete nach EN374 geprufte Schutzhandschuhe tragen. Atemschutzgerate tragen, wenn fir bestimmte
beitragende Szenarien die Notwendigkeit ihrer Verwendung ermittelt wurde. Verschittetes Material sofort beseitigen.
Dieses Produkt und seinen Behalter der Problemabfallentsorgung zufihren. Die Begrenzungsmafinahmen muissen
regelmafig Uberprift und gewartet werden. Ziehen Sie ggf. die Notwendigkeit einer risikobasierten
Gesundheitsiiberwachung in Betracht.

Dieselkraftstoff Verwendung als Zwischenprodukt (Vakuumgaséle,
Hydrocracker-Gaséle und Destillatkraftstoffe (VHGO))
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Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme): Stoff in einem geschlossenen System handhaben. Proben tber
eine geschlossene Schleife oder andere Systeme entnehmen, um Exposition zu vermeiden.

Allgemeine Expositionen (offene Systeme): Geeignete nach EN374 geprifte Schutzhandschuhe tragen. Wenn sich
die Hautbelastung auch auf andere Korperteile erstrecken dirfte, miissen diese Korperteile ebenfalls mit
undurchlassiger Schutzkleidung abgedeckt werden, die derjenigen fiir die Hande entspricht. Siehe Abschnitt 8 des
Sicherheitsdatenblattes fiir weitere Spezifikationen.

Probenahme im Verfahren: Geeignete nach EN374 gepriifte Schutzhandschuhe tragen. Wenn sich die Hautbelastung
auch auf andere Korperteile erstrecken diirfte, mussen diese Korperteile ebenfalls mit undurchlassiger Schutzkleidung
abgedeckt werden, die derjenigen fir die Hande entspricht. Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblattes fir weitere
Spezifikationen.

Laborarbeiten: Es wurden keine weiteren speziellen MalRnahmen identifiziert. Zusatzliche Hilfestellung fur die gute
Umsetzungspraxis. Die Verpflichtungen nach Artikel 37(4) der REACH-Verordnung gelten nicht Deckel unverziiglich
nach dem Gebrauch auf die Behalter setzen.

Bulkwaren-Transfers, Geschlossene Systeme: Stoff in einem geschlossenen System handhaben.
Chemikalienbestandige Handschuhe (nach EN374 geprift) tragen und ,grundlegende’ Unterweisungen geben. Wenn
sich die Hautbelastung auch auf andere Korperteile erstrecken diirfte, miissen diese Kérperteile ebenfalls mit
undurchlassiger Schutzkleidung abgedeckt werden, die derjenigen fiir die Hande entspricht. Siehe Abschnitt 8 des
Sicherheitsdatenblattes fiir weitere Spezifikationen.

Bulkwaren-Transfers, Offene Systeme: Chemikalienbestandige Handschuhe (nach EN374 gepriift) tragen und
,grundlegende’ Unterweisungen geben. Wenn sich die Hautbelastung auch auf andere Kérperteile erstrecken durfte,
mussen diese Korperteile ebenfalls mit undurchlassiger Schutzkleidung abgedeckt werden, die derjenigen fir die
Hande entspricht. Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblattes fir weitere Spezifikationen.

Zusatzliche Hilfestellung fir die gute Umsetzungspraxis. Die Verpflichtungen nach Artikel 37(4) der REACH-
Verordnung gelten nicht Sicherstellen, dass wahrend des Umfiillens kein Spritzen erfolgt.

Geratereinigung und -wartung: Das System vor der Inbetriebnahme oder Wartung von Geraten entleeren.
Chemikalienbestandige Handschuhe (nach EN374 gepriift) tragen und ,grundlegende’ Unterweisungen geben. Wenn
sich die Hautbelastung auch auf andere Korperteile erstrecken durfte, miissen diese Kérperteile ebenfalls mit
undurchlassiger Schutzkleidung abgedeckt werden, die derjenigen fiir die Hande entspricht. Siehe Abschnitt 8 des
Sicherheitsdatenblattes fiir weitere Spezifikationen.

Zusatzliche Hilfestellung fir die gute Umsetzungspraxis. Die Verpflichtungen nach Artikel 37(4) der REACH-
Verordnung gelten nicht Geeigneten Overall tragen, um Kontakt mit der Haut zu vermeiden. Verschuttetes Material
sofort beseitigen.

Lagerung: Stoff in einem geschlossenen System lagern.

Abschnitt 2.2: Begrenzung der Umweltbelastung

Produkteigenschaften: Der Stoff ist ein komplexer UVCB. Vorwiegend hydrophob
Haufigkeit und Dauer der Verwendung: Kontinuierliche Freisetzung
Emissionstage 300 Tage pro Jahr

Umweltfaktoren, die nicht vom
Risikomanagement beeinflusst werden:

Ortlicher Siisswasser-Verdiinnungsfaktor 10
Ortlicher Meerwasser-Verdiinnungsfaktor 100

Freisetzungsanteil aus dem Verfahren in die EG-Nummer ... Wert

Luft (erste Freisetzung vor RMM) 265-059-9 ... 1.0E-04
265-078-2 ... 1.0E-04
269-822-7 ... 1.0E-03

Freisetzungsanteil aus dem Verfahren in den 1.0E-03
Boden (erste Freisetzung vor RMM)

Freisetzungsanteil aus dem Verfahren ins EG-Nummer ... Wert

Abwasser (erste Freisetzung vor RMM) 265-059-9 ... 6.0E-06
265-078-2 ... 3.0E-05
269-822-7 ... 1.1E-04

Technische Bedingungen und MaRnahmen Die ubliche Praxis unterscheidet sich von Standort zu Standort, daher
auf Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung  werden konservative Schatzungen der Freisetzung durch das

von Freisetzungen: Verfahren verwendet.

Technische standortinterne Bedingungen Das Risiko durch Umweltexposition wird von SuiRwassersediment
und MaBnahmen zur Verringerung oder bestimmt. Ungeldsten Stoff nicht in betriebliches Abwasser einleiten
Begrenzung von Einleitungen, oder sonst aus dem Abwasser wiedergewinnen. Bei der Ableitung zu
Abluftemissionen und Freisetzungen in den kommunalen Klaranlagen ist keine Abwasserentsorgung vor Ort
Boden: erforderlich.

Dieselkraftstoff Verwendung als Zwischenprodukt (Vakuumgaséle,
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Die Luftemissionen reinigen, um eine 80 %
typische Reinigungswirkung zu erreichen

von
Abwasser vor Ort (vor der Aufnahme der EG-Nummer ... %
Wassereinleitung) reinigen, um die 265-059-9 ... 88.6
erforderliche Reinigungswirkung zu 265-078-2 ... 91.5
erreichen von 269-822-7 ...94.4
Bei der Ableitung zu kommunalen 2 0.0%

Klaranlagen Einhaltung der
vorgeschriebenen
Abwasserentsorgungseffizienz vor Ort

Organisatorische MaBnahmen zur Industrielle Schlamme nicht auf Naturbéden ausbringen. Schldamme
Verhinderung/Begrenzung von missen verbrannt, in verschlossenen Behéltern gelagert oder
Freisetzungen am Standort: wiederverwendet werden

Bedingungen und MaRnahmen beziiglich Nicht zutreffend, da keine Freisetzung in das Abwasser stattfindet.

Abwasseraufbereitungsanlage:

Geschitzte Beseitigung des Stoffs aus dem EG-Nummer ... %
Abwasser durch werksseitige Klaranlage 265-059-9 ... 90.1
265-078-2 ... 93.9
269-822-7 ... 94.6

Gesamteffizienz der Abwasserentsorgung  EG-Nummer ... %

nach RMMs vor Ort und auBerhalb 265-059-9 ... 90.1
(kommunale Klaranlage) 265-078-2 ... 93.9
269-822-7 ... 94.6
Maximal erlaubte Standortmenge (Msare) EG-Nummer ... kg/Tag
aufgrund der Freisetzung nach 265-059-9 ... 5.8E+04
Gesamtbeseitigung bei der 265-078-2 ... 7.0E+04
Abwasserreinigung 269-822-7 ... 5.2E+04
Angenommener Durchfluss durch die 2000 (m3/d)

werksseitige Klaranlage
Bedingungen und MaRBnahmen beziiglich der  Der Stoff wird bei der Verwendung verbraucht und es werden keine

externen Behandlung von Abfillen zur Abfélle des Stoffs erzeugt.

Entsorgung:

Bedingungen und MaBnahmen beziiglich der  Der Stoff wird bei der Verwendung verbraucht und es werden keine
externen Riickgewinnung von Abfillen: Abfélle des Stoffs erzeugt.

RCR - Luftfach getrieben: EG-Nummer ... Wert

265-059-9 ... 8.7E-02
265-078-2 ... 1.3E-04
269-822-7 ... 4.8E-02

RCR - Wasserfach getrieben: EG-Nummer ... Wert
265-059-9 ... 8.7E-01
265-078-2 ... 7.2E-01
269-822-7 ... 9.7E-01

Abschnitt 3: Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle - Umwelt
Expositionsabschatzung (Umwelt): Kohlenwasserstoff-Block-Methode (Petrorisk)

Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter

Expositionsabschatzung (Mensch): Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschatzung der Exposition
am Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.

Abschnitt 4: Leitlinie zur Priifung der Einhaltung des Expositionsszenario

Dieselkraftstoff Verwendung als Zwischenprodukt (Vakuumgaséle,
Hydrocracker-Gaséle und Destillatkraftstoffe (VHGO))
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Umwelt

Gesundheit

Der Leitfaden basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die
nicht unbedingt auf alle Standorte zutreffen; daher kann eine
Skalierung notwendig sein, um geeignete standortspezifische
Risikomanagement-Manahmen zu bestimmen. Die geforderte
Reinigungswirkung fur Abwasser kann mit betrieblichen und
aulerbetrieblichen Anlagen entweder allein oder in Kombinationen
erzielt werden. Die geforderte Reinigungswirkung fur Luft kann mit
betrieblichen Anlagen entweder allein oder in Kombinationen erzielt
werden. Weitere Einzelheiten zu Skalierung und
Kontrolltechnologien werden im SPERC-Datenblatt.

Wenn die in Abschnitt 2 beschriebenen Mallnahmen zum
Risikomanagement bzw. Betriebsbedingungen eingehalten werden,
ist nicht zu erwarten, dass die vorhergesagten Expositionen den DN
(M)EL Uberschreiten.

Werden andere MaRnahmen zum Risikomanagement bzw.
Betriebsbedingungen eingesetzt, muss von den Benutzern ein
Risikomanagement auf mindestens dem gleichen Niveau
gewahrleistet werden.

Das zur Verfligung stehende Datenmaterial zur Gefahrdung
ermdglicht keine Ableitung eines DNEL fiir Hautreizungen. Das zur
Verfligung stehende Datenmaterial zur Gefahrdung stitzt die
Notwendigkeit fir einen DNEL fiir andere gesundheitliche Wirkungen
nicht. Verfligbare Gefahrstoffdaten ermdglichen keine Ableitung
eines DNEL-Werts fiir Wirkungen bei Aspiration. Risikomanagement-
Massnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung.

Dieselkraftstoff

Verwendung als Zwischenprodukt (Vakuumgaséle,
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Anhang zum erweiterten Sicherheitsdatenblatt (eSDB)

Industriell

Bezeichnung des Stoffes oder des Gemisches

Produktdefinition Gemisch

Code SAS2123

Produktname Dieselkraftstoff
Abschnitt 1: Titel

Kurztitel des Zur Verwendung in Kraftstoff (Vakuumgasoéle, Hydrocracker-Gaséle und

Expositionsszenarios: Destillatkraftstoffe (VHGO)) - Industriell

Liste der Name der identifizierten Verwendung: Zur Verwendung in Kraftstoff - Industriell

Verwendungsdeskriptoren: Prozesskategorie: PROC01, PROC02, PROC08a, PROC08b, PROC16, PROC28
Folgende fiir diese Anwendung relevante Lebensdauer: Nein.
Umweltfreisetzungskategorien: ERC07
Spezifische Umweltfreisetzungskategorie: ESVOC SpERC 7.12a.v1

Vom Expositionsszenario Gilt fir den Gebrauch als Treibstoff (oder Treibstoffzusatz) und beinhaltet

abgedeckte Verfahrens- Aktivitaten bezuglich Materialtransfer, Verwendung, Geratewartung und Handhaben
und von Abféllen.

Tatigkeitsbeschreibungen

Bewertungsmethode Siehe Abschnitt 3

Abschnitt 2 Betriebsbedingungen und MaBnahmen zum Risikomanagement

Abschnitt 2.1 Begrenzung der Exposition von Arbeitern
Produkteigenschaften:

Physikalischer Zustand: Flussigkeit, Dampfdruck < 0,5 kPa bei Standardtemperatur und -

druck mit Potenzial zur Aerosolbildung

Stoffkonzentration im Produkt: Gilt fur einen Anteil des Stoffs im Produkt bis zu 100 %. (wenn nicht
anders angegeben)

Haufigkeit und Dauer der Verwendung: Gilt fur tagliche Exposition bis zu 8 Stunden (wenn nicht anders
angegeben)

Andere Bedingungen, die sich auf die Setzt voraus, dass gute grundlegende Normen zur Arbeitshygiene in

Exposition der Arbeitnehmer auswirken Kraft sind Setzt voraus, dass die Arbeiten bei Umgebungstemperatur

konnen: durchgefiihrt werden (wenn nicht anders angegeben).

Beitragende Szenarien: Betriebsbedingungen und MaBnahmen zum Risikomanagement

Allgemeine MaRnahmen (hautreizende Substanzen): Sicherstellen, dass direkter Hautkontakt vermieden wird.
Potenzielle Wege fiir indirekten Hautkontakt identifizieren. Geeignete nach EN374 gepriifte Schutzhandschuhe tragen.
Verschittetes Material sofort beseitigen. Bei Kontamination der Haut diese sofort abwaschen. Siehe Abschnitt 8 des
Sicherheitsdatenblattes fiir weitere Spezifikationen.

Allgemeine MaBnahmen (Entziindlichkeit) (Flammpunkt: <75°C): Fir Malnahmen zur Kontrolle des Risikos infolge
von physikalisch-chemischen Eigenschaften siehe Abschnitt 7 und/oder 8 im Hauptteil des SDB.

Allgemeine MaRnahmen (Aspirationsgefahr) (Kinematische Viskositat bei 40 °C (cSt): <20.5): Nicht verschlucken. Bei
Verschlucken sofort medizinische Hilfe aufsuchen.

Allgemeine fir alle Arbeiten glltige MaRnahmen: Alle potentiellen Expositionen sind durch MalRnahmen wie
geschlossene Systeme, speziell fur den Zweck vorgesehene Anlagen und gute allgemeine/6rtliche Bellftung zu
begrenzen. Das System vor der Inbetriebnahme oder Wartung von Geraten entleeren und spulen. Es ist
sicherzustellen, dass die Belegschaft lber die Art der Gefahrdung aufgeklart und in elementaren MalRnahmen zur
Minimierung der Gefahrdung geschult wird. Geeigneten Overall tragen, um Kontakt mit der Haut zu vermeiden.
Geeignete nach EN374 geprifte Schutzhandschuhe tragen. Atemschutzgerate tragen, wenn fur bestimmte
beitragende Szenarien die Notwendigkeit ihrer Verwendung ermittelt wurde. Verschittetes Material sofort beseitigen.
Dieses Produkt und seinen Behélter der Problemabfallentsorgung zufiihren. Die Begrenzungsmafinahmen mussen
regelmafig Uberprift und gewartet werden. Ziehen Sie ggf. die Notwendigkeit einer risikobasierten
Gesundheitsiiberwachung in Betracht.

Bulkwaren-Transfers Zweckbestimmte Anlage: Chemikalienbestandige Handschuhe (nach EN374 geprift) tragen und
,grundlegende’ Unterweisungen geben. Wenn sich die Hautbelastung auch auf andere Korperteile erstrecken durfte,

Dieselkraftstoff Zur Verwendung in Kraftstoff (Vakuumgasoéle,
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mussen diese Korperteile ebenfalls mit undurchlassiger Schutzkleidung abgedeckt werden, die derjenigen fir die
Hande entspricht. Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblattes fir weitere Spezifikationen.

Zuséatzliche Hilfestellung fir die gute Umsetzungspraxis. Die Verpflichtungen nach Artikel 37(4) der REACH-
Verordnung gelten nicht

Sicherstellen, dass wahrend des Umfiillens kein Spritzen erfolgt.

Fass-/Chargentransfer Zweckbestimmte Anlage: Chemikalienbestéandige Handschuhe (nach EN374 geprift) tragen
und ,grundlegende’ Unterweisungen geben. Wenn sich die Hautbelastung auch auf andere Kérperteile erstrecken
dirfte, missen diese Korperteile ebenfalls mit undurchlassiger Schutzkleidung abgedeckt werden, die derjenigen fir
die Hande entspricht. Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblattes fir weitere Spezifikationen.

Zusatzliche Hilfestellung fur die gute Umsetzungspraxis. Die Verpflichtungen nach Artikel 37(4) der REACH-
Verordnung gelten nicht

Sicherstellen, dass wahrend des Umfiillens kein Spritzen erfolgt.

Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme): Stoff in einem geschlossenen System handhaben. Proben (iber
eine geschlossene Schleife oder andere Systeme entnehmen, um Exposition zu vermeiden.

Zur Verwendung in Kraftstoff Geschlossene Systeme: Stoff in einem geschlossenen System handhaben.

Geratereinigung und -wartung: Das System vor der Inbetriebnahme oder Wartung von Geraten entleeren.
Chemikalienbestandige Handschuhe (nach EN374 geprift) tragen und ,grundlegende’ Unterweisungen geben. Wenn
sich die Hautbelastung auch auf andere Korperteile erstrecken diirfte, miissen diese Kdrperteile ebenfalls mit
undurchlassiger Schutzkleidung abgedeckt werden, die derjenigen fiir die Hande entspricht. Siehe Abschnitt 8 des
Sicherheitsdatenblattes fiir weitere Spezifikationen.

Zusatzliche Hilfestellung fir die gute Umsetzungspraxis. Die Verpflichtungen nach Artikel 37(4) der REACH-
Verordnung gelten nicht

Geeigneten Overall tragen, um Kontakt mit der Haut zu vermeiden.

Verschittetes Material sofort beseitigen.

Lagerung: Stoff in einem geschlossenen System handhaben.

Abschnitt 2.2: Begrenzung der Umweltbelastung

Produkteigenschaften: Der Stoff ist ein komplexer UVCB. Vorwiegend hydrophob
Haufigkeit und Dauer der Verwendung: Kontinuierliche Freisetzung
Emissionstage 300 Tage pro Jahr

Umweltfaktoren, die nicht vom
Risikomanagement beeinflusst werden:

Ortlicher Siisswasser-Verdiinnungsfaktor 10
Ortlicher Meerwasser-Verdiinnungsfaktor 100

Freisetzungsanteil aus dem Verfahren in die 5.0E-03
Luft (erste Freisetzung vor RMM)

Freisetzungsanteil aus dem Verfahren in den 0.0
Boden (erste Freisetzung vor RMM)

Freisetzungsanteil aus dem Verfahren ins EG-Nummer ... Wert

Abwasser (erste Freisetzung vor RMM) 265-059-9 ... 1.5E-07
269-822-7 ... 1.1E-06

Technische Bedingungen und MaBRnahmen Die Uibliche Praxis unterscheidet sich von Standort zu Standort, daher
auf Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung  werden konservative Schatzungen der Freisetzung durch das
von Freisetzungen: Verfahren verwendet.
Technische standortinterne Bedingungen Das Risiko durch Umweltexposition wird von StuBwassersediment
und MaBnahmen zur Verringerung oder bestimmt.
Begrenzung von Einleitungen, Bei der Ableitung zu kommunalen Klaranlagen ist keine

Abluftemissionen und Freisetzungen in den Abwasserentsorgung vor Ort erforderlich.
Boden:

Die Luftemissionen reinigen, um eine 95 %

typische Reinigungswirkung zu erreichen

von

Abwaisser vor Ort (vor der Aufnahme der EG-Nummer ... %
Wassereinleitung) reinigen, um die 265-059-9 ... 86.4
erforderliche Reinigungswirkung zu 269-822-7 ... 94.4

erreichen von

Bei der Ableitung zu kommunalen 20.0%
Klaranlagen Einhaltung der

vorgeschriebenen

Abwasserentsorgungseffizienz vor Ort
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Organisatorische MaBnahmen zur
Verhinderung/Begrenzung von
Freisetzungen am Standort:

Bedingungen und MaBnahmen beziiglich
Abwasseraufbereitungsanlage:

Geschatzte Beseitigung des Stoffs aus dem
Abwasser durch werksseitige Klaranlage

Gesamteffizienz der Abwasserentsorgung
nach RMMs vor Ort und auBlerhalb
(kommunale Klaranlage)
Maximal erlaubte Standortmenge (Msare)
aufgrund der Freisetzung nach
Gesamtbeseitigung bei der
Abwasserreinigung
Angenommener Durchfluss durch die
werksseitige Klaranlage
Bedingungen und MaBnahmen beziiglich der
externen Behandlung von Abfallen zur
Entsorgung:

Bedingungen und MaRnahmen beziiglich der
externen Riickgewinnung von Abféllen:

RCR - Luftfach getrieben:

RCR - Wasserfach getrieben:

Industrielle Schldamme nicht auf Naturbéden ausbringen. Schldmme
mussen verbrannt, in verschlossenen Behaltern gelagert oder
wiederverwendet werden

Nicht zutreffend, da keine Freisetzung in das Abwasser stattfindet.

EG-Nummer ... %
265-059-9 ... 90.1
269-822-7 ... 94.6

EG-Nummer ... %
265-059-9 ... 90.1
269-822-7 ... 94.6

EG-Nummer ... kg/Tag
265-059-9 ... 2.3E+06
269-822-7 ... 5.2E+06

2000 (m3/d)

Verbrennungsemissionen sind durch geforderte
Abgasemissionsbegrenzungen limitiert. Verbrennungsemissionen,
die in der regionalen Expositionsabschatzung bertcksichtigt werden.
Bei der externen Behandlung und Entsorgung von Abféallen miissen
die zutreffenden ortlichen und/oder nationalen Vorschriften
eingehalten werden.

Der Stoff wird bei der Verwendung verbraucht und es werden keine
Abfélle des Stoffs erzeugt.

EG-Nummer ... Wert
265-059-9 ... 5.5E-02
269-822-7 ... 5.9E-02

EG-Nummer ... Wert
265-059-9 ... 7.2E-01
269-822-7 ... 9.7E-01

Abschnitt 3: Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle - Umwelt

Expositionsabschatzung (Umwelt):

Kohlenwasserstoff-Block-Methode (Petrorisk)

Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter

Expositionsabschitzung (Mensch):

Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschatzung der Exposition
am Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.

Abschnitt 4: Leitlinie zur Priifung der Einhaltung des Expositionsszenario

Umwelt

Gesundheit

Der Leitfaden basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die
nicht unbedingt auf alle Standorte zutreffen; daher kann eine
Skalierung notwendig sein, um geeignete standortspezifische
Risikomanagement-MaRnahmen zu bestimmen. Die geforderte
Reinigungswirkung flir Abwasser kann mit betrieblichen und
aulerbetrieblichen Anlagen entweder allein oder in Kombinationen
erzielt werden. Die geforderte Reinigungswirkung fir Luft kann mit
betrieblichen Anlagen entweder allein oder in Kombinationen erzielt
werden. Weitere Einzelheiten zu Skalierung und
Kontrolltechnologien werden im SPERC-Datenblatt.

Wenn die in Abschnitt 2 beschriebenen MalRnahmen zum
Risikomanagement bzw. Betriebsbedingungen eingehalten werden,
ist nicht zu erwarten, dass die vorhergesagten Expositionen den DN
(M)EL uberschreiten.

Werden andere MalRnahmen zum Risikomanagement bzw.
Betriebsbedingungen eingesetzt, muss von den Benutzern ein
Risikomanagement auf mindestens dem gleichen Niveau
gewahrleistet werden.
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Das zur Verfligung stehende Datenmaterial zur Gefahrdung
ermdglicht keine Ableitung eines DNEL fir Hautreizungen. Das zur
Verfligung stehende Datenmaterial zur Gefahrdung stitzt die
Notwendigkeit fir einen DNEL fur andere gesundheitliche Wirkungen
nicht. Verfligbare Gefahrstoffdaten ermdglichen keine Ableitung
eines DNEL-Werts fir Wirkungen bei Aspiration. Risikomanagement-
Massnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung.
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Anhang zum erweiterten Sicherheitsdatenblatt (eSDB)

Gewerblich

Bezeichnung des Stoffes oder des Gemisches

Produktdefinition Gemisch

Code SAS2123

Produktname Dieselkraftstoff
Abschnitt 1: Titel

Kurztitel des Zur Verwendung in Kraftstoff (Vakuumgasoéle, Hydrocracker-Gaséle und

Expositionsszenarios: Destillatkraftstoffe (VHGO)) - Gewerblich

Liste der Name der identifizierten Verwendung: Zur Verwendung in Kraftstoff - Gewerblich

Verwendungsdeskriptoren: Prozesskategorie: PROC01, PROC02, PROC08a, PROC08b, PROC16, PROC28
Folgende fiir diese Anwendung relevante Lebensdauer: Nein.
Umweltfreisetzungskategorien: ERC09a, ERC09b
Spezifische Umweltfreisetzungskategorie: ESVOC SpERC 9.12b.v1

Vom Expositionsszenario Gilt fir den Gebrauch als Treibstoff (oder Treibstoffzusatz) und beinhaltet

abgedeckte Verfahrens- Aktivitaten bezuglich Materialtransfer, Verwendung, Geratewartung und Handhaben
und von Abféllen.

Tatigkeitsbeschreibungen

Bewertungsmethode Siehe Abschnitt 3

Abschnitt 2 Betriebsbedingungen und MaBnahmen zum Risikomanagement

Abschnitt 2.1 Begrenzung der Exposition von Arbeitern
Produkteigenschaften:

Physikalischer Zustand: Flussigkeit, Dampfdruck < 0,5 kPa bei Standardtemperatur und -

druck mit Potenzial zur Aerosolbildung

Stoffkonzentration im Produkt: Gilt fur einen Anteil des Stoffs im Produkt bis zu 100 %. (wenn nicht
anders angegeben)

Haufigkeit und Dauer der Verwendung: Gilt fur tagliche Exposition bis zu 8 Stunden (wenn nicht anders
angegeben)

Andere Bedingungen, die sich auf die Setzt voraus, dass gute grundlegende Normen zur Arbeitshygiene in

Exposition der Arbeitnehmer auswirken Kraft sind Setzt voraus, dass die Arbeiten bei Umgebungstemperatur

konnen: durchgefiihrt werden (wenn nicht anders angegeben).

Beitragende Szenarien: Betriebsbedingungen und MaBnahmen zum Risikomanagement

Allgemeine MaRnahmen (hautreizende Substanzen): Sicherstellen, dass direkter Hautkontakt vermieden wird.
Potenzielle Wege fiir indirekten Hautkontakt identifizieren. Geeignete nach EN374 gepriifte Schutzhandschuhe tragen.
Verschittetes Material sofort beseitigen. Bei Kontamination der Haut diese sofort abwaschen. Siehe Abschnitt 8 des
Sicherheitsdatenblattes fiir weitere Spezifikationen.

Allgemeine MaBnahmen (Entziindlichkeit) (Flammpunkt: <75°C): Fir Malnahmen zur Kontrolle des Risikos infolge
von physikalisch-chemischen Eigenschaften siehe Abschnitt 7 und/oder 8 im Hauptteil des SDB.

Allgemeine MaRnahmen (Aspirationsgefahr) (Kinematische Viskositat bei 40 °C (cSt): <20.5): Nicht verschlucken. Bei
Verschlucken sofort medizinische Hilfe aufsuchen.

Allgemeine fir alle Arbeiten glltige MaRnahmen: Alle potentiellen Expositionen sind durch MalRnahmen wie
geschlossene Systeme, speziell fur den Zweck vorgesehene Anlagen und gute allgemeine/6rtliche Bellftung zu
begrenzen. Das System vor der Inbetriebnahme oder Wartung von Geraten entleeren und spulen. Es ist
sicherzustellen, dass die Belegschaft lber die Art der Gefahrdung aufgeklart und in elementaren MalRnahmen zur
Minimierung der Gefahrdung geschult wird. Geeigneten Overall tragen, um Kontakt mit der Haut zu vermeiden.
Geeignete nach EN374 geprifte Schutzhandschuhe tragen. Atemschutzgerate tragen, wenn fur bestimmte
beitragende Szenarien die Notwendigkeit ihrer Verwendung ermittelt wurde. Verschittetes Material sofort beseitigen.
Dieses Produkt und seinen Behélter der Problemabfallentsorgung zufiihren. Die Begrenzungsmafinahmen mussen
regelmafig Uberprift und gewartet werden. Ziehen Sie ggf. die Notwendigkeit einer risikobasierten
Gesundheitsiiberwachung in Betracht.

Bulkwaren-Transfers Zweckbestimmte Anlage: Chemikalienbestandige Handschuhe (nach EN374 geprift) tragen und
,grundlegende’ Unterweisungen geben. Wenn sich die Hautbelastung auch auf andere Korperteile erstrecken durfte,
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mussen diese Korperteile ebenfalls mit undurchlassiger Schutzkleidung abgedeckt werden, die derjenigen fir die
Hande entspricht. Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblattes fir weitere Spezifikationen.

Zuséatzliche Hilfestellung fir die gute Umsetzungspraxis. Die Verpflichtungen nach Artikel 37(4) der REACH-
Verordnung gelten nicht

Sicherstellen, dass wahrend des Umfiillens kein Spritzen erfolgt.

Fass-/Chargentransfer Zweckbestimmte Anlage: Fasspumpen verwenden. Chemikalienbestandige Handschuhe (nach
EN374 gepruft) tragen und ,grundlegende‘ Unterweisungen geben. Wenn sich die Hautbelastung auch auf andere
Korperteile erstrecken diirfte, missen diese Korperteile ebenfalls mit undurchlassiger Schutzkleidung abgedeckt
werden, die derjenigen fir die Hande entspricht. Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblattes fiur weitere
Spezifikationen.

Zusatzliche Hilfestellung fir die gute Umsetzungspraxis. Die Verpflichtungen nach Artikel 37(4) der REACH-
Verordnung gelten nicht

Sicherstellen, dass wahrend des Umfiillens kein Spritzen erfolgt.

Betankung: Chemikalienbestandige Handschuhe (nach EN374 geprift) tragen und ,grundlegende’ Unterweisungen
geben. Wenn sich die Hautbelastung auch auf andere Korperteile erstrecken durfte, missen diese Kérperteile
ebenfalls mit undurchlassiger Schutzkleidung abgedeckt werden, die derjenigen fiir die Hande entspricht. Siehe
Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblattes fir weitere Spezifikationen.

Zusétzliche Hilfestellung fiir die gute Umsetzungspraxis. Die Verpflichtungen nach Artikel 37(4) der REACH-
Verordnung gelten nicht

Sicherstellen, dass wahrend des Umfiillens kein Spritzen erfolgt.

Allgemeine Expositionen (geschlossene Systeme): Stoff in einem geschlossenen System handhaben. Proben (ber
eine geschlossene Schleife oder andere Systeme entnehmen, um Exposition zu vermeiden.

Zur Verwendung in Kraftstoff (Geschlossene Systeme): Stoff in einem geschlossenen System handhaben.

Geratereinigung und -wartung: Das System vor der Inbetriebnahme oder Wartung von Geraten entleeren.
Chemikalienbestandige Handschuhe (nach EN374 gepriift) tragen und ,grundlegende’ Unterweisungen geben. Wenn
sich die Hautbelastung auch auf andere Korperteile erstrecken durfte, missen diese Kdrperteile ebenfalls mit
undurchlassiger Schutzkleidung abgedeckt werden, die derjenigen fiir die Hande entspricht. Siehe Abschnitt 8 des
Sicherheitsdatenblattes fiir weitere Spezifikationen.

Zusatzliche Hilfestellung fir die gute Umsetzungspraxis. Die Verpflichtungen nach Artikel 37(4) der REACH-
Verordnung gelten nicht

Geeigneten Overall tragen, um Kontakt mit der Haut zu vermeiden.

Verschuttetes Material sofort beseitigen.

Lagerung: Stoff in einem geschlossenen System lagern.

Abschnitt 2.2: Begrenzung der Umweltbelastung

Produkteigenschaften:
Haufigkeit und Dauer der Verwendung:
Emissionstage

Umweltfaktoren, die nicht vom
Risikomanagement beeinflusst werden:

Ortlicher Siisswasser-Verdiinnungsfaktor
Ortlicher Meerwasser-Verdiinnungsfaktor

Luft (erste Freisetzung vor RMM)

Boden (erste Freisetzung vor RMM)

Freisetzungsanteil aus dem Verfahren ins
Abwasser (erste Freisetzung vor RMM)

Technische Bedingungen und MaRnahmen
auf Prozessebene (Quelle) zur Verhinderung
von Freisetzungen:

Technische standortinterne Bedingungen
und MaBnahmen zur Verringerung oder
Begrenzung von Einleitungen,
Abluftemissionen und Freisetzungen in den
Boden:

Die Luftemissionen reinigen, um eine
typische Reinigungswirkung zu erreichen
von

Freisetzungsanteil aus dem Verfahren in die

Der Stoff ist ein komplexer UVCB. Vorwiegend hydrophob
Kontinuierliche Freisetzung
365 Tage pro Jahr

10
100
1.0E-04

Freisetzungsanteil aus dem Verfahren in den 1.0E-05

1.0E-05

Die Ubliche Praxis unterscheidet sich von Standort zu Standort, daher
werden konservative Schatzungen der Freisetzung durch das
Verfahren verwendet.

EG-Nummer 265-059-9: Das Risiko durch Umweltexposition wird von

sekundarer terrestrischer Vergiftung bestimmt. Abwasserreinigung ist
nicht erforderlich.

EG-Nummer 269-822-7: Das Risiko durch Umweltexposition wird von
SuRwasser bestimmt. Bei der Ableitung zu kommunalen Klaranlagen
ist keine Abwasserentsorgung vor Ort erforderlich.

Nicht anwendbar.
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Abwasser vor Ort (vor der Aufnahme der EG-Nummer ... 2%
Wassereinleitung) reinigen, um die 265-059-9 ... 0.0
erforderliche Reinigungswirkung zu 269-822-7 ... 38.8
erreichen von

Bei der Ableitung zu kommunalen 0.0 %
Klaranlagen Einhaltung der

vorgeschriebenen

Abwasserentsorgungseffizienz vor Ort

Organisatorische MaBnahmen zur Industrielle Schldamme nicht auf Naturbéden ausbringen. Schldmme
Verhinderung/Begrenzung von mussen verbrannt, in verschlossenen Behaltern gelagert oder
Freisetzungen am Standort: wiederverwendet werden

Bedingungen und MaRnahmen beziiglich Nicht zutreffend, da keine Freisetzung in das Abwasser stattfindet.

Abwasseraufbereitungsanlage:

Geschatzte Beseitigung des Stoffs aus dem EG-Nummer ... %
Abwasser durch werksseitige Klaranlage 265-059-9 ... 90.1
269-822-7 ... 94.6

Gesamteffizienz der Abwasserentsorgung EG-Nummer ... %

nach RMMs vor Ort und auBerhalb 265-059-9 ... 90.1
(kommunale Kléaranlage) 269-822-7 ... 94.6
Maximal erlaubte Standortmenge (Msare) EG-Nummer ... kg/Tag
aufgrund der Freisetzung nach 265-059-9 ... 5.1E+03
Gesamtbeseitigung bei der 269-822-7 ... 1.1E+05
Abwasserreinigung

Angenommener Durchfluss durch die 2000 (m3/d)

werksseitige Klaranlage

Bedingungen und MaRBnahmen beziiglich der  Verbrennungsemissionen sind durch geforderte

externen Behandlung von Abfillen zur Abgasemissionsbegrenzungen limitiert. Verbrennungsemissionen,

Entsorgung: die in der regionalen Expositionsabschatzung bertcksichtigt werden.
Bei der externen Behandlung und Entsorgung von Abféallen miissen
die zutreffenden ortlichen und/oder nationalen Vorschriften
eingehalten werden.

Bedingungen und MaRnahmen beziiglich der  Der Stoff wird bei der Verwendung verbraucht und es werden keine
externen Riickgewinnung von Abfillen: Abfélle des Stoffs erzeugt.

RCR - Luftfach getrieben: EG-Nummer ... Wert
265-059-9 ... 9.2E-03
269-822-7 ... 2.2E-02

RCR - Wasserfach getrieben: EG-Nummer ... Wert
265-059-9 ... 8.5E-03
269-822-7 ... 8.9E-02

Abschnitt 3: Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle

Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle - Umwelt
Expositionsabschatzung (Umwelt): Kohlenwasserstoff-Block-Methode (Petrorisk)

Expositionsabschatzung und Verweis auf deren Quelle - Arbeiter

Expositionsabschitzung (Mensch): Falls nicht anders angegeben wurde zur Einschatzung der Exposition
am Arbeitsplatz das ECETOC TRA Tool verwendet.

Abschnitt 4: Leitlinie zur Priifung der Einhaltung des Expositionsszenario

Umwelt Der Leitfaden basiert auf angenommenen Betriebsbedingungen, die
nicht unbedingt auf alle Standorte zutreffen; daher kann eine
Skalierung notwendig sein, um geeignete standortspezifische
Risikomanagement-MafRnahmen zu bestimmen. Die geforderte
Reinigungswirkung fir Abwasser kann mit betrieblichen und
aulerbetrieblichen Anlagen entweder allein oder in Kombinationen
erzielt werden. Die geforderte Reinigungswirkung fur Luft kann mit
betrieblichen Anlagen entweder allein oder in Kombinationen erzielt
werden. Weitere Einzelheiten zu Skalierung und Kontrolltechnologien
werden im SPERC-Datenblatt.
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Gesundheit

Wenn die in Abschnitt 2 beschriebenen MalRnahmen zum
Risikomanagement bzw. Betriebsbedingungen eingehalten werden,
ist nicht zu erwarten, dass die vorhergesagten Expositionen den DN
(M)EL uberschreiten.

Werden andere MalRnahmen zum Risikomanagement bzw.
Betriebsbedingungen eingesetzt, muss von den Benutzern ein
Risikomanagement auf mindestens dem gleichen Niveau
gewahrleistet werden.

Das zur Verfligung stehende Datenmaterial zur Gefahrdung
ermaoglicht keine Ableitung eines DNEL fir Hautreizungen. Das zur
Verfligung stehende Datenmaterial zur Gefahrdung stutzt die
Notwendigkeit fir einen DNEL fir andere gesundheitliche Wirkungen
nicht. Verfligbare Gefahrstoffdaten ermdglichen keine Ableitung
eines DNEL-Werts fir Wirkungen bei Aspiration. Risikomanagement-
Massnahmen basieren auf qualitativer Risikobeschreibung.
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Arbeitsblatt: Gefahrdungen und Schutzziele

Betriebsstatte: Verantwortliche Person:
Betriebsbereich: Stand: 13.12.2023
Arbeitsplatz: Firmenfahrzeug Blatt-Nr.

Ermittelte Gefahrdungen Risiko 2 SchutzmaRBnahme Handlungsbedarf ‘ Wirksamkeit

(Beschreibung)
Bis wann Wer

[ Navigationsgerat vor der Fahrt einprogrammieren

] wahrend der Fahrt nicht Essen, Trinken, Rauchen

Ablenkung beim Autofahren © 0
1 wahrend der Fahrt nicht telefonieren (ausgenommen

Freisprechanlage)

L1 An Fahrsicherheitstraining teilnehmen

[ Bei Pannen oder Reparaturarbeiten Warnwesten anlegen

Allgemeine Geféahrdungen © ®
[] Bei Pannen oder Unfallen Gefahrenstelle absichern. Sich selbst

in Sicherheit bringen

[ 6 kg-Feuerloscher im Servicefahrzeug mitfiihren

Brennbare Feststoffe, U] Transport im PKW nur kurzzeitig/ausnahmsweise bei
Einschaltung des Liiftungsgeblases und Offnen eines Fensters

Flussigkeiten, Gase durchfithren

[ Zur Gasentnahme Gasflaschen aus dem Fahrzeug entfernen

2 Beurteilen Sie das Risiko mit den SchutzmaRnahmen, die zum Zeitpunkt der Beurteilung wirksam sind. Einstufung gem. Seite 1von 7 ()
Gefahrdungsmatrix in ,klein“,Symbol Smiley griin“ (Stufe 1), ,mittel“,Symbol Smiley gelb* (Stufe 2) und ,gro3*,,Symbol Smiley rot* Firmenfahrzeug v BG H M
(Stufe 3/ Stufe 4)  13.12.2023 Berufsgenossenschaft

Holz und Metall
©BGHM


https://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Gefaehrdungsbeurteilungen/GB-Beispiel-Gefaehrdungsmatrix.pdf

Arbeitsblatt: Gefahrdungen und Schutzziele

Betriebsstatte: Verantwortliche Person:
Betriebsbereich: Stand: 13.12.2023
Arbeitsplatz: Firmenfahrzeug Blatt-Nr.

Ermittelte Gefahrdungen Risiko 2 SchutzmaRBnahme Handlungsbedarf ‘ Wirksamkeit

(Beschreibung)
Bis wann Wer

[ Dienstfahrten planen

Eingeschranktes [ Nicht mit Dienstfahrten beauftragen

Sehvermdgen

[ Transport/Lagerung von Gasflaschen im Werkstattwagen: Zwei
Luftungsoffnungen (je eine in Boden- u. Deckenndhe, mind. 100
cm?) missen vorhanden sein

Explosionsfahige Atmosphéare © B
[
[ Fuhrerscheinbesitz regelmaRig/vor Fahrtantritt prifen
Fahren ohne Fihrerschein © B 0
2 Beurteilen Sie das Risiko mit den SchutzmaRnahmen, die zum Zeitpunkt der Beurteilung wirksam sind. Einstufung gem. Seite 2von 7 ()
Gefahrdungsmatrix in ,klein“,Symbol Smiley griin“ (Stufe 1), ,mittel“,Symbol Smiley gelb* (Stufe 2) und ,gro3*,,Symbol Smiley rot* Firmenfahrzeug v BG H M
(Stufe 3/ Stufe 4)  13.12.2023 Berufsgenossenschaft

Holz und Metall
©BGHM


https://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Gefaehrdungsbeurteilungen/GB-Beispiel-Gefaehrdungsmatrix.pdf

Arbeitsblatt: Gefahrdungen und Schutzziele

Betriebsstétte:

Verantwortliche Person:

Betriebsbereich: Stand: 13.12.2023
Arbeitsplatz: Firmenfahrzeug Blatt-Nr.
Ermittelte Gefahrdungen Risiko 2 SchutzmaRBnahme Handlungsbedarf ‘ Wirksamkeit
(Beschreibung)
Bis wann Wer
1 Kein Alkohol usw. vor und wahrend der Fahrt trinken
_ _ 1 Bei Einnahme von die Fahrtiichtigkeit beeinflussenden
Fahruntlchtigkeit durch Medikamenten keine Fahrt durchfiihren
Medikamente, Alkohol oder © 6 _
1 Nur fahrtiichtig ans Steuer setzen
Drogen
[ Restalkohol beachten
[
[ Bei Glatteis, Schneeglatte, Sturm o. 4. auf Fahrten verzichten
. [ Umsichtiges Fahren und verkehrsgerechtes Verhalten
Klima © B0
[ R
[ Navigationsgerate, aktuelles Kartenmaterial bereitstellen
Ortsunkenntnis © ® [ R

2 Beurteilen Sie das Risiko mit den SchutzmaRnahmen, die zum Zeitpunkt der Beurteilung wirksam sind. Einstufung gem.

Gefahrdungsmatrix in ,klein“,Symbol Smiley griin“ (Stufe 1), ,mittel“,Symbol Smiley gelb* (Stufe 2) und ,gro3*,,Symbol Smiley rot*

(Stufe 3/ Stufe 4)  13.12.2023

©BGHM
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https://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Gefaehrdungsbeurteilungen/GB-Beispiel-Gefaehrdungsmatrix.pdf

Arbeitsblatt: Gefahrdungen und Schutzziele

Betriebsstétte:

Verantwortliche Person:

Betriebsbereich:

Stand:

13.12.2023

Arbeitsplatz: Firmenfahrzeug

Ermittelte Gefahrdungen Risiko 2
(Beschreibung)

Schutzmaflnahme

Blatt-Nr.
Handlungsbedarf

Bis wann

‘ Wirksamkeit

Wer

Transport und mobile

Arbeitsmittel

[ Bei Reparaturarbeiten/Pannen im StraRenverkehr Warnweste
benutzen

[ Betriebsstoffe (Kraftstoff, Ol, Kihlflissigkeit,
Scheibenwaschflissigkeit, Batterie) prifen

U] Einrichtungen zur Ladungssicherung (Kantenschutz, Zurrmittel,
Antirutschmatten) priifen

[ Fahrzeugausriistung (z. B. Erste-Hilfe-Koffer, Warndreieck,
Warnwesten, ...) zur Verfligung stellen

[ Fahrzeugbeleuchtung prifen

[ Geeignete Einrichtungen zur Ladungssicherung (Kantenschutz,
Zurrmittel, Antirutschmatten) bereitstellen

[ Geeignete Transportvorrichtungen verwenden (z. B. Gestelle)

[ Im Winterhalbjahr Fahrzeug wintertauglich machen (Winterreifen,
Frostschutz, ...)

[J Ladungssicherung vor Fahrtantritt prifen

[ Reifendruck priifen

2 Beurteilen Sie das Risiko mit den SchutzmaRnahmen, die zum Zeitpunkt der Beurteilung wirksam sind. Einstufung gem.
Gefahrdungsmatrix in ,klein“,Symbol Smiley griin“ (Stufe 1), ,mittel“,Symbol Smiley gelb* (Stufe 2) und ,gro3*,,Symbol Smiley rot*

(Stufe 3/ Stufe 4)  13.12.2023

©BGHM
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https://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Gefaehrdungsbeurteilungen/GB-Beispiel-Gefaehrdungsmatrix.pdf

Arbeitsblatt: Gefahrdungen und Schutzziele

Betriebsstatte: Verantwortliche Person:
Betriebsbereich: Stand: 13.12.2023
Arbeitsplatz: Firmenfahrzeug Blatt-Nr.

Ermittelte Gefahrdungen Risiko 2 SchutzmaRBnahme Handlungsbedarf ‘ Wirksamkeit

(Beschreibung)
Bis wann Wer

[ Reifenprofil und -beschaffenheit priifen
[J Warnwesten bereitstellen

[J Wartung und Reparatur durchfiihren

[ Auf gleichmé&Rige Lastverteilung achten

[ Lastverteilungsplan beachten

Uberladung © ®
] Maximale Zuladung der Fahrzeuge beachten
[
[ Auf Einhaltung der Arbeits- und Lenkzeiten achten
. [ Nur ausgeruht/ausgeschlafen ans Steuer setzen
Ubermidung © 6
[ RegelméaRig Pausen einlegen
[
2 Beurteilen Sie das Risiko mit den SchutzmaRnahmen, die zum Zeitpunkt der Beurteilung wirksam sind. Einstufung gem. Seite 5von 7 ()
Gefahrdungsmatrix in ,klein“,Symbol Smiley griin“ (Stufe 1), ,mittel“,Symbol Smiley gelb* (Stufe 2) und ,gro3*,,Symbol Smiley rot* Firmenfahrzeug v BG H M
(Stufe 3/ Stufe 4)  13.12.2023 Berufsgenossenschaft

Holz und Metall
©BGHM


https://www.bghm.de/fileadmin/user_upload/Arbeitsschuetzer/Praxishilfen/Gefaehrdungsbeurteilungen/GB-Beispiel-Gefaehrdungsmatrix.pdf

Arbeitsblatt: Gefahrdungen und Schutzziele

Betriebsstétte:

Verantwortliche Person:

Betriebsbereich: Stand: 13.12.2023
Arbeitsplatz: Firmenfahrzeug Blatt-Nr.
Ermittelte Gefahrdungen Risiko 2 SchutzmaRBnahme Handlungsbedarf ‘ Wirksamkeit
(Beschreibung)
Bis wann Wer
[ Fahrten planen
Unangepasste
o ) 1 Geschwindigkeitsbeschrankungen einhalten
Geschwindigkeit, z. B. durch © 0
Zeitdruck [
[ Bei Entladung Schwerpunktlage des Ladegutes und ggfs.
Neigung der Entladestelle beachten
Unkontrolliert bewegte Teile © ® [ Geeignete Transportvorrichtungen verwenden (z. B. Gestelle)
[
[ Auf glinstige Kérperhaltungen achten
[ Fahrersitz kérpergerecht einstellen
Zwangshaltung © O
[

2 Beurteilen Sie das Risiko mit den SchutzmaRnahmen, die zum Zeitpunkt der Beurteilung wirksam sind. Einstufung gem.

Gefahrdungsmatrix in ,klein“,Symbol Smiley griin“ (Stufe 1), ,mittel“,Symbol Smiley gelb* (Stufe 2) und ,gro3*,,Symbol Smiley rot*

(Stufe 3/ Stufe 4)  13.12.2023

©BGHM
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Arbeitsblatt: Gefahrdungen und Schutzziele

Betriebsstétte:

Verantwortliche Person:

Betriebsbereich: Stand: 13.12.2023
Arbeitsplatz: Firmenfahrzeug Blatt-Nr.
Ermittelte Gefahrdungen Risiko 2 SchutzmaRBnahme Handlungsbedarf Wirksamkeit
(Beschreibung)
Bis wann Wer
[
..................... © 6
Mitgeltende Unterlagen: [J Betriebsanweisung O Bedienungsanleitung Wo befinden sich diese: .................
2 Beurteilen Sie das Risiko mit den SchutzmaRnahmen, die zum Zeitpunkt der Beurteilung wirksam sind. Einstufung gem. Seite 7von 7 ()
Gefahrdungsmatrix in ,klein“,Symbol Smiley griin“ (Stufe 1), ,mittel“,Symbol Smiley gelb* (Stufe 2) und ,gro3*,,Symbol Smiley rot* Firmenfahrzeug v BG H M
(Stufe 3/ Stufe 4)  13.12.2023 Berufsgenossenschaft
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Priiflisten

Erganzungs-Prifliste , Arbeitssicherheit — Pritschen-Aufbau

BAU | mit Planen-Aufbau*
- nur in Verbindung mit einer Priifliste Arbeitssicherheit fiir Grundfahrzeuge -

SBA!HLSEDN UNG nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“
bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

Betreiber / Fahrzeughalter: Aufbauhersteller:
Typ: Serien-Nr.:
aufgebaut auf dem Grundfahrzeug: Hersteller:
Amtliches Kennzeichen: Fahrgestell-Nr.:
Mangel
Priifpunkt . Bemerkung abgestellt
e am / durch
Stufenaufstiege (A 2.1,A2.2.1-A2.2.9) m
Gestaltung f ﬂ
Zustand, Funktionsfahigkeit [ []

Leiter- und Sprossenaufstiege (A 2.1, ‘ ‘
A2.3.1-A2.3.12)

Gestaltung f ﬂ
Zustand, Funktionsfahigkeit \ ||
Einzeltritt- / Klapptrittaufstiege (A 2.1, ﬂ
A2.4.1-A2.4.10)
Gestaltung f ﬂ
Zustand, Funktionsfahigkeit \ | |
Verschliisse fiir Planen, Bordwénde, Tiiren, ]
Rungen (A3.1,A3.6,A3.11,A3.12)
Gestaltung f ﬂ
Zustand, Funktionsfahigkeit f m
Abnehmbare An- und Aufbauteile (A 3.11, ﬂ
A5.1-A5.3,A10.5,A10.7)
Gestaltung [ D
Zustand, Funktionsfahigkeit f m
Bewegliche An- und Aufbauteile (A 3.11, ﬂ
A6.1-A6.8,A6.11-A6.13,A10.5-A10.7)
Gestaltung [ D
Zustand, Funktionsfahigkeit f m
Hydraulisch betriebenes Hubdach (A 3.1,
A3.3-A3.6,A3.11,A8.1,A8.14,A9.1-A9.5, [ ]
A9.7-A9.9)
Gestaltung L u
Zustand, Funktionsfahigkeit f m
Oberflachen von Aufbau und Aufbauteilen D
(A10.5,A10.7)
Gestaltung \ \ \
Zustand [ D

Bitte wenden


a.puhlmann
Rechteck

a.puhlmann
Rechteck

a.puhlmann
Rechteck


Priiflisten

ELEC

Priifpunkt . Bemerkung abgestellt
e am / durch

Ladungssicherungseinrichtungen (A 14.1, A 14.2, ‘ ‘

A14.7-A14.12)
Gestaltung f ﬂ

Zustand, Funktionsfahigkeit \ | |

Elektrische Anlage und lichttechnische ﬂ
Einrichtungen (A 19.4, A 19.5)

Gestaltung

]
]

Zustand, Funktionsfahigkeit

Einbauten wie z. B. Aufbewahrungsboxen (A 21.1, ﬂ
A21.2)

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Anlegeleiter, Zubehor (A 2.3.13,A 22.1) \ \

Eignung, Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Betriebsanleitung (A 24.1, A 24.2) \ \

Vorhanden

Gestaltung, Zustand

Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmafinahmen ‘ ‘
nach den Informationen des Aufbauherstellers
(ggf. auf Beiblatt):

.
N O N A O

Es bestehenl keine Bedenken[ Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.

Name, Vorname Es wird empfohlen, die ndchste wiederkehrende
ggf. Firma (Stempel) Priifung bis spatestens
Anschrift
der zur Priifung befdhigten Person durchzufiihren.
Prifdatum Unterschrift der zur Priifung Kenntnis genommen durch
befdhigten Person Unternehmer oder Bevollméachtigten

Zutreffendes ankreuzen Dieser Priifliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 ,,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.



Priiflisten

BAU \’ Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Pkw, Pkw-Kombi*

BILDUNG g nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“
SACHSEN bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Betreiber / Fahrzeughalter: Hersteller:

Typ: Fahrgestell-Nr.:
Amtliches Kennzeichen: km-Stand:

Letzte Hauptuntersuchung (HU) am:

Wenn keine HU innerhalb der letzten 12 Monate, dann zusétzlich Prifliste ,Verkehrssicherheit und Antriebssystem®.

nicht Mangel
Priifpunkt erfor- . Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch
Ein- und Ausstiege, Handgriffe (A 2.1, D
A2.2.1-A2.2.8)
Gestaltung D D
Zustand D D
Feststehende, ausziehbare oder ausfahrbare D
Trittstufen (A 2.2.1-A2.2.9)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Betdtigungseinrichtungen (A 3.1,A3.3-A 3.6, D
A3.8,A3.9,A3.11-A3.13)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [ []
Herausnehmbare Trennnetze, -gitter und D
Abdeckungen (A 5.1-A5.3)
Gestaltung, Eignung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Tiiren und Klappen (A 6.1,A6.2,A6.5-A 6.8, D
A6.13,A10.2)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Sicherung von Gefahrstellen (A 10.1, A 10.2) ‘ D
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [ []
Oberfldchen von Aufbau und Aufbauteilen, Kanten, D
Ecken (A 10.5,A10.6,A 10.7)
Gestaltung D D
Zustand D D
Ersatzradunterbringung (A 13.1-A 13.23) ‘ D
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Ladungssicherungseinrichtungen D
(A14.3,A14.4,A14.7)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit [ []

Bitte wenden



Priiflisten

nicht Mangel
Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt

derlich c am / durch

Standheizung (A 15.1.1) Gestaltung

Zustand, Funktionsfahigkeit

I
I

Elektrische Anlage und lichttechnische D
Einrichtungen (A 19.1-A 19.9)

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit
Kamera-Monitor-Systeme (A 20.1) | D

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit
Einbauten (A 21.1,A21.2) | [ ]

Gestaltung
Zustand, Funktionsfahigkeit
Wagenheber (A 11.4-A 11.15) | D

Gestaltung, Eignung
Zustand, Funktionsféhigkeit
Zubehér, Werkzeug (A 22.1-A 22.5) | D

Gestaltung, Eignung
Zustand, Funktionsfahigkeit
Warnkleidung (A 23.1, A 23.2) | D

Vorhanden
Gestaltung, Zustand

Betriebsanleitung (A 24.1, A 24.2) | D

Vorhanden

N | | [N A | I (N A O [ A
(e | | N R | o (N A | e (A

Gestaltung, Zustand

Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmafinahmen |
nach den Informationen des Fahrzeugherstellers
(ggf. auf Beiblatt):

[

[]

Es bestehen [ keine Bedenken []Bedenken gegen einen Weiterbetrieb.

Name, Vorname Es wird empfohlen, die ndchste wiederkehrende
ggf. Firma (Stempel) Priifung bis spatestens
Anschrift
der zur Priifung befdhigten Person durchzufiihren.
Priifdatum Unterschrift der zur Priifung Kenntnis genommen durch
befdhigten Person Unternehmer oder Bevollméachtigten

Zutreffendes ankreuzen Dieser Priifliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 ,,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.



Priiflisten

B AU v Priifliste ,,Arbeitssicherheit — Transporter, Kastenwagen*

nach § 57 Abs. 2 DGUV Vorschrift 70 und 71 ,,Fahrzeuge“

SBALIIS,R UNG bzw. § 14 Abs. 7 Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
Betreiber / Fahrzeughalter: Hersteller:

Typ: Fahrgestell-Nr.:
Amtliches Kennzeichen: km-Stand:

Letzte Hauptuntersuchung (HU) am:

Wenn keine HU innerhalb der letzten 12 Monate, dann zusétzlich Prifliste ,Verkehrssicherheit und Antriebssystem®.

Einbau / Anbau (falls vorhanden): Einbau- / Anbau-

hersteller:
Typ: Serien-Nr.:
nicht Mangel
Priifpunkt erfor- . Bemerkung abgestellt
derlich e am / durch
Ein- und Ausstiege, Aufstiege (A 2.1.1,A 2.1.2, D
A2.2.7,A2.2.9,A2.3)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Aufstieg zur Windschutzscheibenreinigung (A 2.1, D
A2.2.1-A2.2.8)
Gestaltung D D
Zustand D D
Tiiren und Klappen (A 6.1,A 6.2, A6.5-A 6.8) [ ]
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Betdtigungseinrichtungen (A 3.1-A 3.9, D
A3.11-A3.13)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Sicherung von Gefahrstellen (A 10.1, A 10.2, D
A10.4)
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfahigkeit D D
Oberflachen von Aufbau und Aufbauteilen, D
Kanten, Ecken (A 10.5,A 10.6,A 10.7)
Gestaltung D D
Zustand D D
Standheizung (A 15.1.1) []
Gestaltung D D
Zustand, Funktionsfihigkeit | | []
Ersatzradunterbringung (A 13.1- A 13.23) ]
Gestaltung D D
N

Zustand, Funktionsfahigkeit

Bitte wenden



Priiflisten

nicht Mangel

Priifpunkt erfor- X Bemerkung abgestellt
derlich c am / durch

Ladungssicherungseinrichtungen (A 14.5-A 14.7) D

Vorhanden

1]
NN

Gestaltung, Zustand

Elektrische Anlage und lichttechnische D
Einrichtungen (A 19.1-A 19.9)

Gestaltung

1]
[0

Zustand, Funktionsfahigkeit

Einbauten (A5.1-A5.3,A6.1,A6.2,A6.5-A6.8, D
A6.11,A10.1,A10.2,A21.1-A21.5)

Gestaltung

Zustand, Funktionsfahigkeit

Kélteanlage oder Kiihleinrichtung (H 2 —H 28) D

Gestaltung
Zustand, Funktionsféhigkeit

Wagenheber (A 11.4-A11.15) D

Gestaltung, Eignung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Zubehor, Werkzeug (A 22.1-A 22.5) ‘ D

Gestaltung, Eignung
Zustand, Funktionsfahigkeit

Warnkleidung (A 23.1, A 23.2) D

Vorhanden

Gestaltung, Zustand

Betriebsanleitungen (A 24.1, A 24.2) D

Vorhanden

Y 1 N A (A N
e e N A (A O

Gestaltung, Zustand

Sicherheitsrelevante Instandhaltungsmafinahmen D
nach den Informationen des Fahrzeugherstellers
(ggf. auf Beiblatt):

[

[]

Es bestehen[ Tkeine Bedenken IBedenken gegen einen Weiterbetrieb.

Name, Vorname Es wird empfohlen, die ndchste wiederkehrende
ggf. Firma (Stempel) Priifung bis spatestens
Anschrift
der zur Priifung befdhigten Person durchzufiihren.
Priifdatum Unterschrift der zur Priifung Kenntnis genommen durch
befdhigten Person Unternehmer oder Bevollméchtigten

Zutreffendes ankreuzen Dieser Priifliste liegt der DGUV Grundsatz 314-003 ,,Priifung von Fahrzeugen auf Betriebssicherheit“ zu Grunde.
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